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1 EINLEITUNG 

1.1 ANLASS UND ZIELSETZUNG 

Der Plan directeur sectoriel transports (PST) befasst sich mit der nationalen Verkehrspolitik und den 

nationalen Strategien und Projekten aus dem Bereich Verkehr. Zur Anpassung an die Zielvorgaben des 

2022 veröffentlichten Plan national de mobilité (PNM1) und zur Aktualisierung an bereits umgesetzte 

Infrastrukturprojekte ist es erforderlich, den im Februar 2021 in Kraft getretenen PST zu überarbeiten. 

Das Département de l’aménagement du territoire (DATer) des Ministère du Logement et de l’Aménage-

ment du territoire (MLOGAT ehemals MEA) und das Département de la mobilité et des transports (DMT) 

des Ministère de la Mobilité et des Travaux publics (MMTP) als Vorhabenträger planen die Durchführung 

der Änderungen des PST und beziehen sich dabei auch auf die Inhalte der Vision Territoriale des re-

zenten Programme directeur d’Aménagement du territoire (PDAT). 

Die Änderungen des PST fallen unter die Vorgaben des Gesetzes loi du 22 mai 2008 relative à l’évalua-

tion des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (nachfolgend SUP-Gesetz) und 

sind einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) zu unterziehen. Hierdurch sollen erhebliche negative 

Umweltauswirkungen frühzeitig erkannt und im Sinne einer wirksamen Umweltvorsorge so weit wie 

möglich vermieden oder ausreichend gemindert werden. 

1.2 BISHERIGER VERFAHRENSVERLAUF 

Der vorliegende vertiefende Umweltbericht (UB) als Phase 2 der SUP basiert auf der Strategischen Um-

weltprüfung Phase 1 (UEP) für die Änderung des PST (Oeko-Bureau, Dezember 2022) sowie der dazu-

gehörigen FFH-Verträglichkeitsprüfung Phase 1 Vorprüfung „Screening“ (Oeko-Bureau, November 

2022). In diesen Prüfungen wurden 54 Modifizierung und neue Projekte untersucht, die sich vom PST 

2019 zum PST 2022 ergeben haben. Die Untersuchungen umfassten dabei zunächst eine grobe Bewer-

tung der Projekte hinsichtlich der zu erwartenden potenziell erheblichen Umweltauswirkungen. Für die 

Untersuchungen aus der UEP liegt zudem ein Avis nach 6.3 des MECDD vom 03.05.2023 (N/Réf: 006324) 

vor, welches im weiteren Planungsverlauf Berücksichtigung findet. Gleiches gilt für das Avis der AGE 

vom 23.02.2023 (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A). 

Da die Einzelprojekte in der Regel nicht losgelöst von weiteren umliegend geplanten Projekten betrach-

tet werden können, wurden in Anlehnung an den PNM bereits in der UEP die vier Agglomerationsräume 

„Centre“, „Sud“, „Dudelange“ und „Nordstad“ gebildet, in denen jeweils mehrere PST-Projekte geplant 

sind, zwischen denen ein inhaltlicher Zusammenhang besteht.  

Der vorliegende UB untersucht nun in einem ersten Schritt die 8 Mobilitätsprojekte (Modifizierungen 

und neue Projekte) des PST 2022 im Agglomerationsraum Nordstad. Für diese Projekte besteht eine 

erhöhte Dringlichkeit, sodass sie vorgezogen betrachtet werden. Der UB basiert dabei auf der UEP und 

den darin beschriebenen Aussagen zu potenziell erheblichen Umweltauswirkungen sowie den relevan-

ten Aussagen aus dem Avis 6.3 und den übrigen Datengrundlagen. Der Umweltbericht zu den übrigen 

Mobilitätsprojekten in den anderen Landesteilen wird daran anschließend voraussichtlich 2024/25 er-

folgen. 

 
1 Der Nationale Mobilitätsplan 2035 (PNM 2035) schlägt ein umfassendes Konzept zur Bewältigung des Mobilitätszuwachses 
vor und setzt die in der Strategie für eine nachhaltige Mobilität Modu 2.0 (2018) empfohlenen Ansätze um. 
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1.3 WESENTLICHE ZIELE UND INHALTE DES PST 

Der Plan directeur sectoriel transports (PST) hat zum Ziel, eine Realisierung und Neugestaltung von Ver-

kehrsinfrastrukturprojekten zu gewährleisten, indem eine spezifische Überlagerung mit Korridoren und 

Zonen für diese vorgesehen werden. Durch den PST können die ansteigenden Anforderungen an die 

Mobilität und Leistungsfähigkeit der Verkehrswege aufeinander abgestimmt werden. 

Der PST setzt prinzipielle Schwerpunkte für eine angemessene Entwicklung der erforderlichen Verkehrs-

infrastrukturen unter Berücksichtigung der menschlichen und der natürlichen Umwelt, um dem prog-

nostizierten Wachstum und den daraus resultierenden Bedürfnissen an die Mobilität entgegenzuwir-

ken. 

Die Änderungen des PST stellen ein reglementarisches Instrument zur Umsetzung der im Nationale Mo-

bilitätsplan (PNM 2035) vorgesehenen Projekte dar und verfolgen somit die gleiche Zielsetzung. Der 

PNM ist, basierend auf der Strategie für eine nachhaltige Mobilität (MODU 2.0, 2018), ein Konzept zur 

Bewältigung des prognostizierten Mobilitätszuwachses von 40% im Vergleich zu 2017. Unter anderem 

sollen der Anteil an Fuß- und Radverkehr sowie die Anteile des öffentlichen Verkehrs gegenüber dem 

motorisierten Individualverkehr (MIV) erhöht werden. Basierend auf der Analyse einzelner Mobilitäts-

korridore und Landeteile werden Maßnahmen und Projekte benannt, durch die eine jeweilig angepasste 

Organisation der Mobilität in Jahr 2035 umgesetzt werden könnte. 

 

Abbildung 1: Plan zur Mobilitätsorganisation in der Stadt Luxemburg im Jahr 2035, Quelle: PNM 2022. 
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1.4 BEZIEHUNG ZU ANDEREN RELEVANTEN PLÄNEN UND PROGRAMMEN 

Das Großherzogtum Luxemburg zeichnet sich auf europäischer Ebene und auf Ebene der Großregion 

durch ein besonders starkes Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum aus, welches u.a. eine zuverläs-

sige Raumplanung erfordert, um sich u.a. den Herausforderungen im Bereich Mobilität zu stellen. 

Der Leitrahmen der Raumplanung wird durch das Programme directeur de l’aménagement du territoire 

(PDAT)2 dargestellt, welches die Regierung am 27. März 2003 verabschiedete. Entsprechend Art. 5 des 

Landesplanungsgesetzes Loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire definiert 

das PDAT eine sektorübergreifende Strategie zur nachhaltigen Raumentwicklung des Großherzogtums 

Luxemburg.  

Angesichts der anhaltenden Wachstumsdynamik und Auswirkungen auf die Raumentwicklung hat die 

Regierung des Großherzogtums Luxemburg im Juli 2019 beschlossen den zuständigen Minister für Lan-

desplanung damit zu beauftragen das Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT) grund-

legend zu überarbeiten. Das PDAT wurde im Juni 2023 vom Regierungsrat angenommen. Das PDAT um-

fasst als politisches Instrument der Raumplanung eine Reihe von Zielen und Maßnahmen als Orientie-

rungsrahmen für die Entwicklung des Staatsgebiets von Luxemburg. Grundlegendes Ziel des PDAT ist es, 

durch eine nachhaltige Entwicklung der verschiedenen Regionen (Vision Territoriale) und ihrer jeweili-

gen Ressourcen optimale Lebensbedingungen für alle Bewohner zu gewährleisten. Auf der Grundlage 

einer detaillierten Analyse und Diagnose der aktuellen Situation in Luxemburg wurden Entwicklungsten-

denzen identifiziert, die weder nachhaltig noch widerstandsfähig oder sozialverträglich sind. Um diesen 

Entwicklungstendenzen entgegenzuwirken, entwirft das Programm Leitideen zur Umsetzung einer 

nachhaltigen Entwicklung in allen Themen, auf allen Ebenen und im gesamten Territorium. Das PDAT 

umfasst die folgenden politischen Hauptziele: 1. Reduktion der Neuinanspruchnahme natürlicher Bo-

denfläche, 2. Konzentration der Entwicklung an den am besten geeigneten Orten, 3. Grenzüberschrei-

tende Raumplanung. 

Mit der Verabschiedung der Strategie für eine nachhaltige Mobilität (MODU) im Jahr 2012 und der Ak-

tualisierung im Jahr 2018 (MODU 2.0) wurde ein allgemeiner Orientierungsrahmen mit den Grundsät-

zen des PDAT geschaffen. Im März 2020 erfolgte ein großer Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität mit 

der Einführung des landesweit kostenlosen ÖPNV. 

Die rechtsverbindliche Umsetzung des PDAT erfolgt durch die vier Plans directeurs sectoriels (PDS), die 

die sektoriellen Leitpläne für die Bereiche Wohnen (plan directeur sectoriel «logement»), Aktivitätszo-

nen (plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»), Landschaft (plan directeur sectoriel «pay-

sages») und Transport (plan directeur sectoriel «transports»), darstellen, im Juli 2019 dem Staatsrat vor-

gelegt wurden und am 01. März 2021 in Kraft getreten sind. 

Ziele des plan directeur sectoriel «logement»: 

• Ausweisung von Gebieten (Schaffung von Wohnraum durch Flächenreservierung) 

• Verteilung der Bevölkerung bei Gewährleistung optimaler Lebensbedingungen 

• Förderung einer konzentrischen Stadtentwicklung, der Umwandlung von Brachflächen und der 

Schaffung gemischter Wohnformen 

Ziele des plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»: 

• Schaffung/ Förderung nationaler, spezifischer nationaler und regionaler Gewerbegebiete 

 
2 Eine Neuaufstellung des PDAT ist aktuell in Bearbeitung. 
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• Vorbehaltung von Flächen für die Entwicklung der handwerklichen und industriellen Tätigkeiten 

und für die wirtschaftliche Diversifizierung 

Ziele des plan directeur sectoriel «paysages»: 

• Definition und Abgrenzungen von Grünzäsuren, Zwischenstädtischen Grünzonen und Großen 

Landschaftsräumen 

• Zuordnung eines Rechtsrahmens zu den verschiedenen schützenswerten Zonentypen 

Ziele des plan directeur sectoriel «transports»: 

• Infrastrukturprojekte für den öffentlichen Transport 

• Infrastrukturprojekte für nationale Radwege 

• Infrastrukturprojekte für MIV 

• P&R - Anlagen und Knotenpunkte 

Mit dem Plan national de mobilité 2035 (PNM 2035) (2022) erschien der Nationale Mobilitätsplan 2035, 

welcher ein umfassendes Konzept zur Bewältigung eines Mobilitätzuwachses von 40% im Vergleich zu 

2017 vorschlägt. Er setzt die in der Strategie für eine nachhaltige Mobilität (MODU 2.0, 2018) empfoh-

lenen Ansätze um: 

• Übergang von einer Logik des Aufholens zu einer Logik der Antizipation der zukünftigen Mobi-

litätsanfrage 

• Bestimmung der Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Ort kommen müssen, und 

dann Ausbau der am besten geeigneten Verkehrsmittel für den jeweiligen Kontext 

• Mobilisierung der vier Akteure der Mobilität (Staat, Gemeinde, Arbeitgeber, Bürger) 

Die Ziele des PNM 2035 sind in die Zielformulierung des PDAT eingeflossen, so dass eine Kohärenz zwi-

schen den nationalen Zielvorgaben gewährleistet werden kann. Die aktuell vorgesehenen Änderungen 

des PST haben die Realisierung der im PNM 2035 vorgesehenen Projekte und damit die Abstimmung 

und Verbesserung der ansteigenden Anforderungen an die Mobilität und der Leistungsfähigkeit der Ver-

kehrswege zum Ziel. Spezifische Verkehrskorridore sollen hierdurch langfristig für übergeordnete Pro-

jekte gesichert, nachhaltige Mobilität gefördert sowie effizientes Parkraummanagement umgesetzt 

werden. 

1.5 UMSETZUNG DES PST IN DER NORDSTAD 

Im Rahmen der parallelen Erarbeitung von PST und PDAT wurden territoriale Visionen für die drei Ag-

glomerationsräume Nordstad, Agglo-Centre und Region Süd entwickelt. Diese basieren auf verschiede-

nen Diagnosen und Bürgerkonsultationen und machen jeweils Vorschläge für territoriale Entwicklungs-

strategien.  

Abgesehen von den Herausforderungen, die generell in städtisch geprägten Räumen bestehen, steht 

die Nordstad aufgrund der erheblichen topografischen und hydrografischen Einschränkungen vor be-

sonderen Herausforderungen, welche die zukünftige Entwicklung einschränken oder zumindest er-

schweren. Übergeordneten Ziel ist es, die Nordstad zu einem multifunktionalen Siedlungsraum zu ent-

wickeln, welcher als Arbeits- und Dienstleistungszentrum für die umliegenden ländlichen Gebiete fun-

giert und zugleich die umliegenden wertvollen Landschaftsräume und Naturschutzgebiete erhält und 

aufwertet.  
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Das Mobilitätskonzept Nordstad 2035 (MMTP, 2021) berücksichtigt diese übergeordneten Pläne für die 

Entwicklung der Nordstad und wurde in die „Vision Territoriale Nordstad 2035-2050“ des PDAT inte-

griert. Neben einer Verbesserung der Mobilität in den Zentren der Nordstad soll zugleich die Entwick-

lung urbaner Wohngebiete erleichtert werden. Zentraler Punkt des Mobilitätskonzepts ist es daher, das 

großräumige Straßennetz am Rande der Ortschaften der Nordstad zu stärken, um in den Zentren Raum 

für den öffentlichen Nahverkehr sowie den Fuß- und Radverkehr zu gewinnen und die Lebensqualität 

zu steigern. Durch die Verlegung der bestehenden Bahnstrecke entsteht auf der zentralen Achse Ettel-

bruck-Diekirch ein Bereich mit großem Potenzial für die Entwicklung eines urbanen Bereiches mit einer 

hohen Lebensqualität. 

 

Abbildung 2:Auszug aus dem Mobilitätskonzept Nordstad 2035 zum Thema der Umstrukturierung der großräumigen Straßen-
führung, Quelle: MMTP 2021 

Vor diesem Hintergrund und um gemeinsam mit den betroffenen Akteuren eine qualitativ hochwertige 

Stadtplanung entlang der Zentralachse zu definieren, hat die Entwicklungsgesellschaft Nordstad die Er-

arbeitung eines städtebaulichen Konzeptes in Auftrag gegeben. Dieses soll die Ziele der „Territorialen 

Vision Nordstad 2035 - 2050“ auf die Zentralachse zwischen Ettelbruck und Diekirch übertragen und 

präzisieren. Mit einer leistungsfähigen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und einer attraktiven 

aktiven Mobilität bietet die zentrale Achse einen idealen Raum für neue Entwicklungen, insbesondere 

durch die multifunktionale Umnutzung eines Potenzials von ca. 51ha.  

Um die Umsetzung der „Vision Territoriale Nordstad 2035-2050“ und des „Mobilitätskonzepts Nordstad 

2035“ zu ermöglichen, vor allem aber um die Rechtssicherheit und die Transparenz in Bezug auf die 

Planung zu erhöhen, sollen die umfassende Änderung des PST auf dem Gebiet der Nordstad vorgezogen 

werden. Die übrigen Mobilitätsprojekte des PST und PNM2035 sollen zu einem späteren Zeitpunkt ge-

prüft werden.  
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2 UNTERSUCHUNGSRAHMEN DER STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG 

2.1 RECHTLICHE GRUNDLAGE DER STRATEGISCHEN UMWELTPRÜFUNG 

Unter der generellen Zielsetzung, dem Erhalt und Schutz der Umwelt bzw. der Verbesserung ihrer Qua-

lität, dem Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der rationellen Verwendung der natürlichen Res-

sourcen, hat das Europäische Parlament und der Rat am 27. Juni 2001 die Richtlinie 2001/42/EG über 

die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme erlassen. Diese sogenannte 

SUP-Richtlinie legt fest, dass Pläne und Programme, die aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschrif-

ten erstellt werden müssen, der SUP-Pflicht unterliegen und entsprechend zu prüfen sind. 

Hintergrund der Richtlinie ist, dass in der Vergangenheit in vielen Mitgliedsländern Aspekte des Um-

weltschutzes nicht bereits im Zuge von Planungsschritten, sondern erst bei Vorliegen von konkreten 

Projekten (z.B. im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)) geprüft und berücksichtigt wur-

den. Die Auseinandersetzung mit möglichen erheblichen Umweltauswirkungen fand so oftmals erst zu 

einem Zeitpunkt statt, an dem schon die Weichen für umweltbeeinträchtigende Projekte gestellt waren. 

Um die Mitgliedsstaaten anzuhalten, Umweltaspekte bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt in ihre 

Planungen einfließen zu lassen und diese bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen, wurde im Jahr 

2001 die SUP-Richtlinie zur Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme erlas-

sen. Das erklärte Ziel der SUP-Richtlinie besteht darin, bei der Erarbeitung der jeweiligen Pläne und Pro-

gramme möglichst früh Informationen über potenzielle, erhebliche Umweltauswirkungen zu erhalten, 

um bereits auf der Planungsebene vorbeugend handeln zu können. 

Weiterhin sollen die Beteiligung der Öffentlichkeit und das umweltspezifische Problembewusstsein auf 

der Planungs- und Entscheidungsebene gefördert werden. Wenn dementsprechend neben sozialen und 

wirtschaftlichen Aspekten auch Umweltaspekte ausgewogen berücksichtigt werden, trägt die SUP zu 

einer nachhaltigen Entwicklung bei. 

Die europäische SUP-Richtlinie wurde durch das loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences 

de certains plans et programmes sur l’environnement (SUP-Gesetz) in nationales Recht übertragen. 

2.2 AUFGABE UND ABLAUF DER STRATEGISCHEN UMWELTPRÜFUNG 

Die SUP ist, auch in einfachster Form durchgeführt, keine Studie oder reaktives Prüfungsinstrument, 

sondern ein Prozess. Die Änderung des PST und die SUP sind eng miteinander verflochten. Die im Rah-

men der SUP vorgeschlagenen Maßnahmen sollen eine Umweltbeeinträchtigung bereits frühzeitig auf 

der Planungsebene vermeiden.  

Die Vorgehensweise der SUP für Pläne und Programme ist in der „EU-Richtlinie über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme“ (Richtlinie 2001/42/EG) verankert, die durch 

das loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’en-

vironnement in nationales Recht umgesetzt wurde. Die Kernaussage der europäischen SUP-Richtlinie 

ist, dass die Auswirkungen von Plänen und Programmen, die als erheblich für die Umwelt vermutet 

werden, ermittelt, beschrieben und bewertet werden müssen. 

Sowohl im Planerstellungsverfahren als auch bei der Beschlussfassung müssen die erkannten erhebli-

chen Umweltauswirkungen berücksichtigt werden. Es müssen vernünftige Maßnahmen und/ oder Al-

ternativen ermittelt, beschrieben und bewertet werden, die sicherstellen, dass die erheblichen Umwelt-

auswirkungen verhindert, verringert oder ausgeglichen werden.  
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Die Schutzgüter werden als Indikatoren der Umwelt herangezogen, um den aktuellen Zustand beste-

hender und potenzieller Auswirkungen auf die Umwelt durch einen Plan oder ein Programm zu ermit-

teln, zu beschreiben und zu bewerten. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, Art. 5 Absatz f des 

SUP-Gesetzes, werden in einer SUP die möglichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen, 

Tiere und biologische Vielfalt, Boden, Landschaft, Wasser, Klima und Luft, Sachgüter und kulturelles Erbe 

sowie die Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Schutzgütern beschrieben und bewertet. 

Das Ziel sollte ein Planungsergebnis sein, das sowohl in der Summe seiner Vorhaben als auch der im 

einzelnen angedachten Planungsvorhaben als grundsätzlich umweltverträglich bezeichnet werden 

kann. 

Die Prüfung der jeweiligen Umweltaspekte/ Umweltauswirkungen wird in der Regel auf genereller 

Ebene und nicht auf Detailebene erfolgen, da auch die Planungen in der Regel generelle Rahmenaussa-

gen beinhalten. 

Der Ablauf der SUP lässt sich grundsätzlich in zwei Phasen untergliedern. 

Im Anschluss an die Feststellung der SUP-Pflicht beginnt der SUP-Prozess mit der Zusammenstellung 

von Daten, der Sammlung von übergeordneten und gebietsspezifischen Zielen aus anderen Plänen und 

Programmen sowie der Festlegung des Untersuchungsraumes, bzw. der Untersuchungsflächen. 

In der Phase 1 der SUP, der Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP), werden die verschiedenen Informati-

onen analysiert. Die identifizierten Untersuchungsflächen werden eingehend betrachtet, um potenziell 

erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt zu ermitteln. 

Ziel ist es, in der Phase 1 (Umwelterheblichkeitsprüfung, UEP) Untersuchungsflächen und Teilaspekte 

zu ermitteln, für die erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden können, um in der Phase 

2 (Umweltbericht) nur diejenigen Flächen und Teilaspekte weiter zu prüfen, für die erhebliche Umwelt-

auswirkungen in der Phase 1 nicht ausgeschlossen werden konnten (= „Filterverfahren“). 

Zwischen den beiden Phasen ist eine Stellungnahme der für Umwelt zuständigen Behörden sowie ge-

gebenenfalls anderer betroffener Behörden einzuholen. Diese legen im Rahmen ihrer Stellungnahme, 

auf Basis der in der Phase 1 der SUP getroffenen Aussagen, Ausmaß und Detaillierungsgrad der Phase 2 

der SUP fest (Artikel 6.3 SUP-Gesetz). 

Der Umweltbericht (UB) ist das Kernstück einer SUP, er soll sowohl nach innen als auch nach außen, 

potenzielle Umweltauswirkungen der Planung inhaltlich richtig und vollständig dokumentieren sowie 

Maßnahmen und Lösungsvorschläge bieten. 

2.3 GEGENSTAND DER STRATEGISCHEN UMWELTPRÜFUNG 

In der Phase 1 der Strategischen Umweltprüfung (UEP) für die für die Änderung des PST (Oeko-Bureau, 

Dezember 2022) wurden insgesamt 54 Projekte untersucht. Dabei handelte es sich um 23 Anpassungen 

und Änderungen bestehender PST-Projekte und 31 Projekte, die neu in den PST 2022 aufgenommen 

wurden.  

Das MEA/ MLOGAT führt derzeit auf nationaler Ebene eine Liste von insgesamt 86 bedeutsamen Ver-

kehrsinfrastrukturprojekten des PST und unterteilt diese in 4 inhaltliche Kategorien: 

• Projets d’infrastructures de transport collectif 

• Projets d’infrastructure de trafic individuel motorisé 
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• Projets de parkings relais et de pôles d’échanges 

• Projets de pistes cyclables nationales 

Zudem wird unterschieden, ob bereits Couloirs et zones superposés definiert wurden und welche Um-

setzungspriorität (1-3) für das jeweilige Projekt besteht. 

Im vorliegenden vertiefenden Umweltbericht (UB) als Phase 2 der Strategischen Umweltprüfung wer-

den insgesamt 8 PST-Projekte in der Nordstad untersucht. Dabei handelt es sich um 3 bestehende Pro-

jekte für die Anpassungen vorgenommen wurden und 5 neue Projekte. In der nachfolgenden Abbildung 

werden die in Kapitel 5 eingehend untersuchten PST-Projekte für die Nordstad aufgelistet. Dabei wird 

deutlich, dass die 4 Kategorien des MEA/ MLOGAT abgedeckt werden. Zudem ist hervorzuheben, dass 

für die 8 Projekte eine hohe Priorisierung (1) bzgl. der Umsetzung besteht. Die Nummerierung der PST-

Projekte im UB verwendet dabei nachfolgend die ursprünglichen PST-Nummern wohingegen in der UEP 

zunächst die PNM-Nummerierung verwendet wurde. 

Tabelle 1: Projektübersicht PST Nordstad. 

Nr PST Actuel 
(in UB ver-
wendet) 

Nr. PNM  
(in UEP ver-
wendet) 

"Type" Dénomination Modification 

3.3 509 transport collectif Corridor multimodal Ettelbruck-Diekirch à adapter 

3.5 516_1 transport collectif Déplacement et mise à 2 voies de l'an-
tenne ferroviaire Ettelbruck-Diekirch 

nouveau projet 

4.6 512 trafic individuel motorisé Mise à 2x2 voies de la B7 entre l'échan-
geur Ettelbrück et le giratoire Fridhaff 

à adapter 

5.10 513 trafic individuel motorisé Contournement de proximité Ettelbruck à adapter 

6.7 516_2 trafic individuel motorisé Route d'accès Walebroch nouveau projet 

6.8 514 trafic individuel motorisé Contournement de proximité Diekirch nouveau projet 

7.16 507 parkings relais et pôles 
d’échanges 

Parking relais d'Erpeldange-sur-Sûre nouveau projet 

8.18 701 pistes cyclables nationales Itinéraire cyclable express Nordstad nouveau projet 

Der nachfolgende Übersichtsplan liefert eine grobe Verortung und Kategorisierung der PST-Nordstad 

Projekte. Dabei ist zu ergänzen, dass das Projekt 4.7 (Ausbau der B7 zwischen Colmar-Berg und Ettel-

bruck) nicht im UB untersucht wird, da die Umweltprüfungen bereits abgeschlossen sind und sich das 

Projekt kurz vor dem Umsetzungsstart befinden. 
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Abbildung 3: Grobe Verortung der Einzelprojekte des PST-Nordstad, Quelle: MLOGAT, 2024. 
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3 DETAILLIERUNGSGRAD DER STRATEGISCHEN UMWELTPRÜFUNG 

Im Folgenden wird näher auf den Detaillierungsgrad des vorliegenden UB und der einzelnen PST-Nord-

stad Projekte eingegangen, die in Kapitel 5 vorgenommen wird. 

3.1 PROJEKTBESCHREIBUNG, UNTERSUCHUNGSRAUM UND UNTERSUCHUNGSRAHMEN 

Für die 8 im UB untersuchten Projekt wird im Gegensatz zur UEP die Nummerierung aus dem PST ver-

wendet.  

Basierend auf den Datengrundlagen des PNM 2035 und des Mobilitätskonzeptes Nordstad 2035 erfolgt 

zunächst eine allgemeine Beschreibung der einzelnen Projekte. Dabei werden als Grundlage für das Ab-

stecken des Untersuchungsrahmens auch die jeweils relevanten Aussagen aus den für die UEP vorlie-

genden Avis (nach 6.3 des MECDD/ AGE) berücksichtig, die Verknüpfung mit anderen PST-Projekten in 

der Nordstad sowie die Betroffenheit weiterer umliegender Plans sectoriels dargestellt und Aussagen 

zur erwarteten UVP-Pflichtigkeit im Zuge der zukünftigen Projektrealisierung getroffen. 

Im Anschluss erfolgt eine Beschreibung des Untersuchungsraumes und dessen Umweltzustand, wobei 

die während einer Ortsbegehung gesammelten Erkenntnisse einfließen. Außerdem werden die zu er-

wartenden Auswirkungen bei einer Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) dargelegt. Im An-

schluss an die schutzgutspezifische Bewertung der Umweltauswirkungen der einzelnen Projekte (vgl. 

nachfolgendes Kapitel), dem Kernstück des UB, erfolgt eine Bewertung der Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern, sowie kumulativ zwischen den PST-Projekten in der Nordstad. Im Anschluss an eine 

graphische Zusammenfassung der zu erwartenden Umweltauswirkungen werden projektspezifische 

Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen (VMA-Maßnahmen) benannt, durch deren Be-

rücksichtigung im weiteren Planungs- und Umsetzungsprozess die negativen Umweltauswirkungen ver-

ringert werden können. Den Abschluss der Untersuchung bilden eine Alternativenprüfung sowie zusam-

menfassende Empfehlungen aus der Umweltprüfung für die einzelnen Projekte. 

3.2 SCHUTZGUTSPEZIFISCHE BEWERTUNG/ METHODIK 

Im vorliegenden Umweltbericht werden für jedes der PST-Projekte in der Nordstad der Umweltzustand 

sowie voraussichtliche Umweltauswirkungen schutzgutspezifisch unter Berücksichtigung der Umwelt-

ziele (siehe Kapitel 4) analysiert und anhand einer fünfstufigen Erheblichkeitsmatrix (siehe nachfolgende 

Abbildung) bewertet. 
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Abbildung 4: Erheblichkeitsmatrix, Quelle: eigene Darstellung 

Die Bewertung erfolgt dabei basierend auf den vorliegenden Projektinformationen, wobei Detailplanun-

gen wie APS/ APD noch nicht bestehen, sodass im weiteren Planungsverlauf eine Neubewertung der 

Umweltauswirkungen erforderlich sein kann.  

Generell werden in der Bewertung die Bau-, Anlagen- und Betriebsphase der Projekte berücksichtigt, 

wobei ggf. auf die nur temporär zu erwartenden Auswirkungen der Bauphase separat eingegangen wird. 

Die Beschreibung des Zustandes und der voraussichtlichen Umweltauswirkungen erfolgen gemäß Art. 5 

SUP-Gesetz gegliedert nach den sieben Schutzgütern Bevölkerung und Gesundheit des Menschen, 

Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt, Landschaft, Wasser, Boden, Klima und Luft, Kultur- und Sachgü-

ter sowie der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Für den UB der PST-Projekte in der Nord-

stad wurden dabei für die Schutzgüter zwischen zwei und vier Unterpunkte definiert, durch die eine 

Bewertung der Umweltauswirkungen spezifischer und besser vergleichbar wird. So ergibt zwar die ne-

gativste Bewertung eines Unterpunktes die Grundbewertung für das Schutzgut, jedoch kann durch die 

Unterteilung leicht bestimmt und verglichen werden, welche Themen für die einzelnen Projekte von 

besonderer Wichtigkeit sind.  

Um die potenziell positiven Auswirkungen der untersuchten Projekte stärker herausstellen zu können, 

wurden die beiden Unterpunkte „Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad“ und „Klima-

schutzpotenzial“ in die Untersuchung einbezogen. Für diese wird die Bewertung in der Farbskala umge-

dreht. Je positiver die erwarteten Auswirkungen ausfallen, desto positiver (geringere Umweltauswir-

kungen) werden sie entsprechend der Erheblichkeitsmatrix veranschlagt. 
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Tabelle 2: Darstellung der betrachteten Unterpunkte der einzelnen Schutzgüter 

Schutzgut Betroffenheit Unterpunkte 

Bevölkerung und Gesundheit des Menschen 

Wohnnutzungen 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Tourismus und Naherholung 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Internationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete 

Geschützte Biotope 

Geschützte Arten 

Boden 

Neuversiegelung 

Erdarbeiten 

Altlasten 

Wasser 

Oberflächengewässer/ Hochwasser- und Starkregenrisiko 

Grund-/ Trinkwasserbetroffenheit 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Klima und Luft 
Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Klimaschutzpotenzial 

Landschaft 
Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Unberührte/ geschützte Landschaftsräume 

Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmale 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

3.3 BEWERTUNGS- UND DATENGRUNDLAGE  

Der vorliegende UB für die PST-Projekte in der Nordstad bezieht sich auf den Informationsstand von Juli 

2023 und basiert insbesondere auf der UEP für die Änderung des PST (Oeko-Bureau, Dezember 2022) 

sowie dem PNM 2035 und dem Mobilitätskonzept Nordstad 2035. Die Abgrenzung bzw. der Verlauf der 

betrachteten 8 Projekte wurde dabei in der Zwischenzeit teilweise aktualisiert und spezifiziert. Zu be-

rücksichtigen ist dennoch, dass sich die exakten Abgrenzungen der Projekte im weiteren Planungsver-

lauf erneut ändern können. 

Um möglichst aktuelle und präzise Projektinformationen als Grundlage verwenden zu können, wurden 

bei MEA/ MLOGAT und MMTP sowohl allgemeine Informationen zu den PST-Projekten in der Nordstad 

(Verknüpfung der Projekte untereinander/ zeitliche und inhaltliche Umsetzung) als auch zur jeweiligen 

technischen Umsetzung (Details zu den geplanten Projekten oder zum Ablauf und Ausgestaltung der 

Bauphase, Spezifiziert durch APS und APD) angefragt. Diese Informationen lagen zum Zeitpunkt der Er-

stellung des Umweltberichtes noch nicht vollständig vor, sodass sich im weiteren Planungsverlauf mit 

zunehmender Spezifizierung Änderungen bzgl. der Umweltauswirkungen ergeben könnten, die zum jet-

zigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. 

Nachfolgende Materialien und Quellen wurden zur Erstellung der UEP herangezogen. 
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Tabelle 3: Übersicht über die verwendeten raumbezogenen Daten. 

Verwendete Materialien und Quellen 

PNM - Nationaler Mobilitätsplan PNM 2035, MMTP 2022 

PSL - Plan (directeur) sectoriel „Logement“, MEA 2021 

PSP - Plan (directeur) sectoriel „Paysages“, MEA 2021 

PST - Plan (directeur) sectoriel „Transports“, MEA 2021 

PSZAE - Plan (directeur) sectoriel „Zones d’activités économiques“, MEA 2021 

PNQA - Programme national de la qualité de l’air, MECDD 2017 

PDAT - Programme directeur de l’Aménagement du Territoire, MI 2003 

PDAT - Neuaufstellung des Programme directeur de l’Aménagement du Territoire, MEA 2023 

PNPN3 - Plan National Protection Nature, MDDI 2023 

PNDD - 3ème Plan National pour un Développement durable - Nationaler Plan für eine nachhaltige 

Entwicklung, MECDD 2021 

PNQA - Programme national de la qualité de l’air, MECDD 2017 

Modu 2.0 - Stratégie pour une mobilité durable, MEA 2018 

Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan für Luxemburg 2021-2030 (NECP) - MECDD 2020 

Strategische Umweltprüfung (Umweltbericht) für den Plan Directeur Sectoriel „Transport“ (PST) - 

Oeko-Bureau 2018 

Geoportail - Geoportal der Landesvermessung, der Wasserwirtschaftsverwaltung, des Umweltminis-

teriums, des Landwirtschaftsministeriums, der Landesplanung, http://www.geoportail.lu 

- Hochwasser und Trinkwasserschutz, Starkregengefahrenkarte 

- Infrastrukturen (u.a. Straßen und Radwege) 

- Lärmkarten der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und des Großflughafens 

- Sektorale Leitpläne (Transport, Landschaften, Gewerbegebiete, Wohnungswesen) 

- Offenland-Biotopkataster, Waldbiotopkataster 

- Nationale und internationale Schutzgebiete 

- Ökologische Wuchsbezirke 

- Potenziell ruhige Gebiete im ländlichen Raum/ Stadtlandschaft und Stadtoasen 

- Bodenkarte/ Geologie 

- Digitales Höhenmodell 

- Wildtierkorridore 

- PAGs 

Mobiliéitskonzept Leitbild Nordstad 2035 - MEA, MMTP, PCh, CFL 2021 

Strategische Umweltprüfung Phase 1 (UEP) für die Änderungen des Plan Directeur Sectoriel „Trans-

port“ (PST) - Oeko-Bureau Dezember 2022 

FFH-Verträglichkeitsprüfung Phase 1 Vorprüfung „Screening“- Oeko-Bureau November 2022 

Faunistisches Screening PST - Milvus Dezember 2022 
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MNHN-Datenportal - Kartenportal des Musée Nationale d‘Histoire Naturelle. Abgerufen unter 

https://mdata.mnhn.lu/, Juli 2023 

Klimaökologische Situation in Luxemburg: Modellbasierte regionale Klimaanlayse - LIST und Geo-Net 

im Auftrag vom MECDD 2022 

INPA - Liste des immeubles et objets classes monuments nationaux ou inscrits à l’inventaire supplé-

mentaire, INPA September 2022 

INRA (Ministère de Culture) - Avis nach 6.3 zur Modifikation des PST vom 14.02.2023 (Réf : 841x3c8f5) 

Bodengüteklassen - ASTA 2017 

Comptages de Traffic - PCh 2023 

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen - Administration de l'Environnement/ CASIPO 

Avis nach 6.3 des MECDD vom 03.05.2023 (N/Réf: 006324) 

Avis der AGE vom 23.02.2023 (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A) 

Ortsbegehung am 26.06.2023 

3.4 UMGANG MIT DEN AVIS ZUR UEP DER PST-ÄNDERUNGEN 

Zur Strategischen Umweltprüfung Phase 1 (UEP) für die Änderungen des PST (Oeko-Bureau, Dezember 

2022) liegen verschiedene Avis der zu beteiligenden Ministerien und Behörden vor. Es handelt sich da-

bei um: 

• Das Avis nach 6.3 des MECDD vom 03.05.2023 (N/Réf: 006324) welches weitere Avis nachge-

ordneter Behörden enthält 

o Das Avis der ANF vom 30.01.2023 (N/Réf.: 006324) 

o Das Avis der AGE vom 23.02.2023 (Réf.: EAU/SUP/22/0029 - A) 

o Das Avis der AEV vom 25.04.2023 (N/Réf.: 841x34ed2) 

o Das ältere Avis der AEV zum Umweltbericht der Plans directeurs sectoriels PST, PSP, 

PSZAE und PSL vom 28.09.2018 (N/Réf.: AEV827xfe819/cm) 

Diese Avis treffen Aussagen sowohl zu den Inhalten der UEP im Allgemeinen als auch zu einzelnen Pro-

jekten des PST und setzen so den Rahmen für den UB. Da der vorliegende UB nur die PST Projekte in 

der Nordstad umfasst, werden die Projektspezifischen Aussagen aus den Avis im jeweiligen Kapitel zu 

den Einzelprojekten (Kapitel 5) aufgegriffen. Wie im UB mit den allgemeineren Aussagen zu Schutzgü-

tern oder generell zum PST umgegangen wird, ist nachfolgend beschrieben. Einige Punkten können im 

UB zum PST-Nordstad behandelt werden, andere Punkte können im zukünftigen UB zu den gesamten 

PST Projekten behandelt werden und für weitere Punkte fehlen die Datengrundlagen und der PST wird 

nicht als die Untersuchungsebene angesehen, auf der die geforderten Inhalte untersucht werden kön-

nen oder sollten. 
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Inhalte aus dem Avis nach 6.3 des MECDD vom 03.05.2023 

Modellierung der Verkehrsentwicklung auf Landesebene/ Auswirkungen des PST: 

• Da sich der vorliegende UB mit den PST-Projekten in der Nordstad befasst, erfolgt keine Analyse 

auf Landesebene. Generell wird der UB zum PST nicht als das geeignete Instrument angesehen, 

um die Verkehrsentwicklung im Land zu modellieren oder alternative Projekte zu entwickeln. 

Dies sollte vielmehr im Vorfeld auf landesplanerischer/ ministerieller Ebene im PNM erfolgen. 

UVP-Pflicht/ Weiterer Verfahrensverlauf: 

• Bezüglich des weiteren Umsetzungsverfahrens werden für die PST-Projekte in der Nordstad 

Aussagen zur jeweiligen UVP-Pflichtigkeit getroffen (siehe Kapitel 5). Darüberhinausgehend 

werden als Teil der VMA-Maßnahmen zu den einzelnen Projekten Aussagen getroffen, welche 

Schritte im weiteren Verfahrensverlauf erforderlich sind. In einem zukünftigen UB zu den ge-

samten PST-Projekten kann dies ebenfalls berücksichtigt werden. 

Schätzung Impakt: 

• Für die PST-Projekte in der Nordstad wird, basierend auf den vorliegenden Projektinformatio-

nen, eine grobe Aussage bzgl. Ökobilanz, Versiegelung (inkl. landwirtschaftlicher Flächen und 

Aussagen zu Retention), Erdaushub etc. vorgenommen (siehe Kapitel 5). Dieser Zahlen dienen 

als erste Orientierungswerte ohne Anspruch auf Korrektheit, die im weiteren Planungsverlauf 

mit vorliegendem APS/ APD zu spezifizieren sind. In einem zukünftigen UB zu den gesamten 

PST-Projekten ist dies auch landesweit vorgesehen. 

Natura2000-Betroffenheit: 

• Im UB für die PST-Projekte in der Nordstad wird entsprechend der Aussagen des FFH-Screenings 

für die acht Projekte eine Neubewertung vorgenommen. Auf die Ergebnisse wird im nachfol-

genden Kapitel näher eingegangen. Die PST-Bestandsprojekte in der Nordstad ohne Anpassun-

gen werden im vorliegenden UB nicht untersucht. In einem zukünftigen UB zu den gesamten 

PST-Projekten ist eine dementsprechende Vorgehensweise vorgesehen. 

Landschaftsbild: 

• Im UB für die PST-Projekte in der Nordstad erfolgt eine Analyse des Schutzgutes Landschaft 

hinsichtlich der Einsehbarkeit und den Auswirkungen auf Orts- und Landschaftsbild sowie hin-

sichtlich der landschaftlichen Unberührtheit und den Auswirkungen auf geschützte Land-

schaftsräume. 

Plandarstellung: 

• Im UB erfolgt eine planerische Darstellung (siehe Anhang) der potenziellen Umweltauswirkun-

gen der PST-Projekte in der Nordstad erfolgt in Übersichtsplänen in einem gut lesbaren Maß-

stab bzw. entsprechenden Kartenausschnitten. 

3.5 BERÜCKSICHTIGUNG KUMULATIVER WECHSELWIRKUNGEN 

Im Rahmen der Bewertung der PST-Projekte in der Nordstad sind nicht nur die einzelprojektspezifischen 

Aspekte von Relevanz, sondern die Projekte auch in Kumulation bzw. im Gesamtgefüge zu bewerten. 

Damit sich die Nordstad als urbane Zentralität entwickeln kann, soll der Durchgangsverkehr stark redu-
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ziert und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Dafür sind zugleich Maßnahmen zum Ausbau groß-

räumiger Straßeninfrastrukturen (Projekt 4.6 zur Verbreiterung der B7, Umgehungsstraßenprojekte 

5.10 und 6.8 für Ettelbrück und Diekirch) sowie zur Reduktion des MIV und Förderung des ÖPNV (P&R-

Parkhaus, Projekt 7.16/ Verlegung und Neubau der Bahnstrecke Ettelbruck-Diekirch, Projekt 3.5/ Corri-

dor multimodal, Projekt 3.3/ Radschnellweg, Projekt 8.18) umzusetzen. Für die Zielerreichung der posi-

tiven Auswirkungen in der Nordstad mit langfristig positiven Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch 

und Klima (Verbesserung des Verkehrsflusses, Entlastungen von Ortschaften, Förderung von ÖPNV und 

nachhaltiger Mobilität, Einschränkungen des MIV, Minderung der Abgas-/ CO2-Belastungen) ist es je-

doch zwingend erforderlich, die im PNM angedachten Projekte in ihrer Gesamtheit zu realisieren.  

3.6 BETROFFENHEIT VON NATURA2000-SCHUTZGEBIETEN 

Laut der FFH-Verträglichkeitsprüfung Phase 1 Vorprüfung „Screening“ für die Änderungen des PST 

(Oeko-Bureau, 2022) werden bei fünf der acht in der Nordstad untersuchten Projekten keine relevanten 

Wirkungszusammenhänge auf Schutzgebiete (in der Nordstad handelt es sich immer um das FFH-Gebiet 

Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la Lellgerbaach/ LU0001006) und Schutzziele erwartet. 

Somit ist für folgende Projekte diesbezüglich keine weitere Prüfung erforderlich: 

• 3.3: Corridor multimodal Ettelbruck-Diekirch 

• 6.7: Route d’accès Walebroch et P+R 

• 6.8: Contournement de proximité Diekirch 

• 7.16: Parking relais d’Erpeldange-sur-Sûre 

• 8.18: Itinéraire cycable express Nordstad 

Für die verbleibenden drei Projekte ist laut dem FFH-Screening hingegen eine vertiefende FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung durchzuführen.  

Die Bewertung der jeweiligen potenziellen Betroffenheit internationaler Schutzgebiete durch diese Pro-

jekte (siehe Kapitel 5) hat jedoch ergeben, dass unter Berücksichtigung von VMA-Maßnahmen maximal 

eine mittlere Betroffenheit zu erwarten ist. Demzufolge wird im Rahmen des vorliegenden Umweltbe-

richtes für die PST-Projekte in der Nordstad keine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung vorgenom-

men. Die jeweilige Begründung für die nicht bestehende Erheblichkeit bzgl. der Auswirkungen auf das 

FFH-Gebiet LU0001006 wird nachfolgend für die drei relevanten Projekte dargelegt. Dabei ist zu beto-

nen, dass diese Bewertung auf dem derzeitigen Kenntnisstand der drei Projekte basiert und sich zukünf-

tig Änderungen ergeben können, welche die Bewertung bzgl. der Natura2000-Betroffenheit ändern und 

eine vertiefende Prüfung erforderlich machen. 

3.5: Déplacement et mise à 2 voies de l'antenne ferroviaire Ettelbruck-Diekirch  

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) können durch das Projekt 3.5 im Falle einer Brückenerweite-

rung erhebliche Auswirkungen auf das FFH-Gebiet Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la 

Lellgerbaach (LU0001006) nicht ausgeschlossen werden, sodass für den vorliegenden Umweltbericht 

die Durchführung einer vertiefenden FFH-VP erforderlich ist. 

Das FFH-Gebiet erstreckt sich entlang der Sauer und wird von der neuen Bahntrasse östlich des Bahn-

hofes Ettelbruck auf ca. 55m (Flussbreite ca. 25m) durchquert, wodurch sich aufgrund des leichten Kur-

venverlaufes eine Überschneidungsbereiche von ca. 700m² ergibt. Dabei verläuft nördlich angrenzend 

an das geplante zweite Gleis das bestehenden Gleis auf einer rezent (2018/19) neu errichteten Brücke 
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über die Sauer und durch das FFH-Gebiet. Zeitgleich mit der Errichtung dieser neuen Bahnbrücke wurde 

südlich angrenzend im Bereich des nun untersuchten Brückenstandortes eine alte Bahnbrücke abgeris-

sen. Für die Errichtung der neuen nördliche Bahnbrücke, welche einen Stützpfeiler östlich des Flussbet-

tes besitzt, wurden einige Uferrandgehölze zerstört. Die ältere südliche Brücke wurden von einem Stütz-

pfeiler in der Sauer getragen, welcher im Zuge der Abrissarbeiten entfernt wurde, sodass die Auswir-

kungen auf Fließgewässer und FFH-Gebiet reduziert werden konnten. Die FFH-Verträglichkeitsprüfun-

gen für den Brückenabriss bzw. Neubau liegen nicht vor. Zugleich bedeutet dies jedoch, dass sich zwi-

schenzeitlich entlang der neu zu errichtenden Brücke im Uferbereich keine schützenswerten Uferrand-

gehölze entwickelt konnten (der Bereich ist derzeit fast ausschließlich mit dem invasiven japanischen 

Staudenknöterich Fallopia japonica bestanden) und dass der Bereiche der alten Brückenwiederlager 

zumindest teilweise auch für die Errichtung der neuen Brücke verwenden lassen. Eine dementspre-

chende Errichtung der zweiten Bahnbrücke über die Sauer erscheint somit ohne eine Beeinträchtigung 

des Fließgewässers oder des FFH-Gebietes (erstreckt sich unterhalb zwischen den Wiederlagern) mög-

lich, sodass die Durchführung einer FFH-VP zum jetzigen Zeitpunkt als nicht erforderlich angesehen 

wird. Generell ist jedoch eine baubedingte Beeinträchtigung oder Verunreinigung der Sauer und damit 

auch des FFH-Gebietes im Rahmen der Bauarbeiten auszuschließen. Im Rahmen einer weiteren Projekt-

konkretisierung und Genehmigung sowie durch APS/ APD ist die technische Umsetzbarkeit des Brücken-

baus ohne Impakt auf das FFH-Gebiet im Detail erneut zu prüfen. 

4.6: Mise à 2x2 voies de la B7 entre l'échangeur Ettelbrück et le giratoire Fridhaff 

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) können durch das Projekt 4.6 erhebliche Auswirkungen auf 

das FFH-Gebiet Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la Lellgerbaach (LU0001006) nicht 

ausgeschlossen werden, sodass für den vorliegenden Umweltbericht die Durchführung einer vertiefen-

den FFH-VP erforderlich ist.  

Das FFH-Schutzgebiet LU0001006 grenzt im Hangbereich des Léibiergs oberhalb von Ettelbruck auf ca. 

340m unmittelbar an die bestehende B7 an und umfasst hier auf ca. 120m den in den Erhaltungszielen 

benannten Lebensraumtyp 9180 (Schlucht- und Hangmischwälder). Zudem liegt ein weiterer Teilbe-

reich des stark fragmentierten FFH-Schutzgebietes im Sauertal ca. 10m nordwestlich der B7 und umfasst 

hier den unterhalb im Hang bestehenden und ebenfalls in den Erhaltungszielen benannten Lebensraum-

typ 9130 (Waldmeister-Buchenwald). Im Bereich der Sauertalbrücke liegt das Schutzgebiet stromauf-

wärts, sodass hier keine Betroffenheit besteht. Aufgrund der Topographie ist davon auszugehen, dass 

der B7-Ausbau entlang des Léibiergs nach Osten bzw. Südosten in den Hang hinein erfolgt, da dies im 

steilen Hangbereich technisch einfacher umzusetzen ist als ein Ausbau (Brücke, Galerie oder durch Auf-

schüttungen) in Talrichtung. Dadurch würde keine Flächeninanspruchnahme im FFH-Schutzgebiet er-

folgen und da dieses bereits angrenzend an die viel befahrene B7 besteht, ist nicht davon auszugehen, 

dass baubedingt mit stärkeren Auswirkungen zu rechnen ist als sie derzeit (Lärm, Abgase, Licht, Erschüt-

terungen etc.) bereits erfolgen. Unter der Voraussetzung, dass durch den Ausbau der B7 keine Flächen-

inanspruchnahme erfolgt, wird die Durchführung einer FFH-VP somit als nicht erforderlich angesehen. 

5.10: Contournement de proximité Ettelbruck 

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) befinden sich im Umfeld des Projektvorhabens (<500m) keine 

Natura2000-Schutzgebiete. Eine mögliche indirekte Betroffenheit besteht jedoch bei der Querung von 

Alzette und Waark, da hier jeweils ca. 1,6km flussabwärts das FFH-Gebiet Vallées de la Sûre, de la Wiltz, 

de la Clerve et du Lellgerbaach (LU0001006) liegt, sodass insbesondere baubedingte Auswirkungen 
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durch eine Beeinträchtigung der Gewässer bestehen könnten. Laut dem Screening ist somit die Durch-

führung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Laut Avis 6.3 sind Maßnahmen zu benennen, 

durch die eine indirekte Beeinträchtigung des FFH-Schutzgebietes bei den Flussquerungen verhindert 

werden kann. Im PST 2019 (die Alzette wird an der gleichen Stelle gequert) werden keine erheblichen 

Auswirkungen auf FFH-Schutzgebiete erwartet. 

Beim Bau der Brücken über Alzette (Flussbreite ca. 30m) und Waark (Flussbreite ca. 5-10m) sind nicht 

nur die Fließgewässer selbst, sondern möglichst auch der Hochwasserrisikobereich (vgl. Schutzgut Was-

ser) zu überspannen. Eine direkte bauliche Beeinträchtigung der Gewässerlaufe kann aufgrund der ge-

ringen Breite jedoch ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für den Haupeschbaach und das südli-

che Seitental, welche in die Alzette münden, sodass hier die gleichen Voraussetzungen bestehen, eine 

direkte Überspannung jedoch technisch voraussichtlich möglich ist. Die Beeinträchtigung der Gewässer 

und des FFH-Schutzgebietes beschränkt sich somit auf einen potenziellen Schadstoffeintrag im Bereich 

der vier Brücken, der insb. baubedingt jedoch auch durch von Fahrzeugen ausgehende Schadstoffe (z.B. 

Streusalz oder durch Unfälle) entstehen kann. Da dieser jedoch bei einer entsprechenden Umsetzung 

der gesetzlichen Bestimmungen im weiteren Planungsverlauf (Spezifizierung nur mit vorliegendem APS/ 

APD möglich), bei der Bauausführung und technischen Ausstattung (Installation von Entwässerungs-

analgen auf den Brücken, durch die eine Schadstoffeinleitung durch abfließendes Oberflächenwasser 

verhindert werden kann) sowie durch eine ökologische Baubegleitung verhindert werden kann, werden 

keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgebiet erwartet und die Durchführung einer vertiefen-

den FFH- Verträglichkeitsprüfung wird zum jetzigen Zeitpunkt als nicht erforderlich erachtet.  

3.7 GRENZÜBERSCHREITENDER EINFLUSS 

Die Projekte des PST-Nordstad fokussieren sich auf die Entwicklung und Entlastung der Ortschaften der 

Nordstad und haben keinen direkten Bezug zu den grenzüberschreitenden Verkehrsströmen. Aufgrund 

der räumlichen Distanz und der Entfernung zu den großen Verkehrsachsen (Autobahnen, Bahnlinien) in 

den Nachbarländern, werden keine bedeutsamen grenzüberschreitenden Auswirkungen gesehen. 
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4 DARSTELLUNG DER SCHUTZGUTSPEZIFISCHEN UMWELTZIELE 

Den Bewertungsrahmen der SUP bilden zehn zentrale Leitziele des Umweltschutzes, die sich in unter-

schiedlicher Intensität auf eines oder mehrere der sieben im SUP-Gesetz aufgeführten Schutzgüter be-

ziehen, die bei der Beurteilung von Umweltfolgen zu berücksichtigen sind. Die Leitziele ergeben sich aus 

den Zielsetzungen nationaler Pläne und Programme sowie dem SUP-Leitfaden von 2010, unter Berück-

sichtigung der aktuellen Anpassungen. 

Leitziel 01 Dem Leitbild des Klimaschutzes entsprechend, müssen Energieeinsparungen und Emissi-
onsminderung gefördert werden, so dass eine Reduktion der Treibhausgasemissionen 
um 55% bis 2030 (*im Vergleich zum Basisjahr 2005) und das Ziel der „Netto-null-Emissi-
onen“ bis spätestens 2050 möglich werden. Ebenfalls soll bis zum Jahr 2030 der nationale 
Anteil erneuerbarer Energien an der Bruttoendenergienachfrage auf 25%3 erhöht und 
der Endenergieverbrauch dank gesteigerter Energieeffizienz um 40% bis 44%4 (*im Ver-
gleich zum Basisjahr 2007) reduziert werden.  
(PNDD 3ieme plan, 2019 (S.57); PNEC „2021-2030“, 2020 (S. 35 ff.)) 

Leitziel 02 Im Rahmen der Raumentwicklung auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene gilt 
es die Anpassungsfähigkeit und Resilienz der Gesellschaft an die Auswirkungen und Ver-
änderungen durch den Klimawandel zu stärken und zu fördern.  
(Klimaadaptationsplan 2018-2023, 2018) 

Leitziel 03 Im Sinne des Schutzes natürlicher Ressourcen gilt es bis 2050 den gesunden und wider-
standsfähigen Zustand der Böden und Bodenökosysteme durch Schutzmaßnahmen, eine 
nachhaltige Nutzung und Wiederherstellungsprozesse zu erreichen. Ferner ist der natio-
nale Flächenverbrauch bis spätestens 2035 auf 0,25 ha/Tag zu stabilisieren und bis 2050 
auf Netto-Null zu reduzieren/senken. Darüber hinaus gilt es im Rahmen der Raumplanung 
auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene zu vermeiden, dass große Mengen 
Erdaushub entsorgt werden müssen und somit die begrenzten Kapazitäten von Bau-
schuttdeponien langfristig nachhaltig bewirtschaftet werden können.  
(EU-Bodenstrategie für 2030, 2021 (S.3); Projet de PDAT2023, 2022 (S.45), europäischer 
Null-Schadstoff-Aktionsplan, 2021; Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des 
déchets, 2012) 

Leitziel 04 Der Erhalt und die Wiederherstellung eines guten „Wasserökosystems“ ist eine wichtige 
Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung. Entsprechend der europäischen Was-
serrahmenrichtlinie soll sowohl der gute ökologische und chemische Zustand der Ober-
flächengewässer hergestellt als auch der gute chemische und mengenmäßige Zustand 
des Grundwassers gewährleistet werden (Verbesserungsgebot). Generell soll eine Ver-
schlechterung der aquatischen Ökosysteme vermieden werden (Verschlechterungsver-
bot) und Schadstoffeinträge in die Gewässer gesenkt werden.  
(3ter Wasserbewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm „2021-2027“, 2021; 
PNDD 3ieme plan, 2019) 

Leitziel 05 Zum Schutz der Biodiversität sind die Sicherung und Stärkung eines zusammenhängen-
den und funktionellen Netzwerks aus Schutzgebieten zu gewährleisten. Zu diesem Zweck 
sollen bis 2030 mindestens 30% der Landesfläche geschützt (Schutzstatus „Natura 2000“ 
und/oder „Naturschutzgebiete von nationalem Interesse“) und mittels Managementplä-
nen nachhaltig bewirtschaftet werden. Darüber hinaus gilt es mindestens 1/3 der zu 

 
3 Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der noch laufenden Überarbeitung des PNEC ein Anteil an erneu-
erbaren Energien von 35-37 % an der Bruttoendenergienachfrage bis 2030 angestrebt wird. (Projet PNEC, 2023) 
4 Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der noch laufenden Überarbeitung des PNEC der Anteil eingespar-
ter Endenergie dank gesteigerter Energieeffizienz auf 44% angesetzt wird. (Projet PNEC, 2023) 
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schützenden Fläche als „Naturschutzgebiet von nationalem Interesse“ einer strengen 
Schutzstellung zu unterstellen.  
(PNPN 3ieme plan „2023-2030“, 2023) 

Leitziel 06 Die Wiederherstellungsprozesse der nationalen Biodiversität sind bis 2030 sicherzustel-
len, mit dem Ziel alle Ökosysteme in Luxemburg bis 2050 wiederherzustellen, wider-
standsfähig zu machen und angemessen zu schützen. Des Weiteren gilt es die weitere 
Verschlechterung aller geschützten Lebensräume und Arten der FFH- und EU-Vogel-
schutzrichtlinie, die sich derzeit nicht in einem günstigen Zustand befinden, bis 2026 zu 
verhindern. Ebenfalls ist sicherzustellen, dass bis 2030 mindestens 30% der geschützten 
Arten und Lebensräume, die sich derzeit in einem ungünstigen Zustand befinden, in einen 
günstigen Zustand gelangen oder aber einen starken positiven Trend aufweisen.  
(PNPN 3ieme plan „2023-2030“, 2023; EU-Biodiversitätsstrategie 2030, 2020) 

Leitziel 07 Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit sowie zur Förderung der Le-
bensqualität ist vordergründig das Überschreiten der lokalen Grenzwerte für Stickstoff-
dioxide und Feinstaubpartikel zu verhindern. Bis 2030 (*im Vergleich zum Basisjahr 2005) 
soll eine langfristige Verbesserung der Luftqualität durch eine Verminderung der Emissi-
onen an SO2 (-50%), NOx (-83%), COVNM (-42%), NH3 (-22%) und PM2,5 (-40%) erfolgen.  
(RGD concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, 2011, RDG con-
cernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, 
2018; PNDD n3ieme plan, 2019; plan qualité de l’air, 2021; programme national de lutte 
contre la pollution atmosphérique, 2021; Modu2) 

Leitziel 08 Zur Sicherung der Gesundheit und Lebensqualität von Mensch und Umwelt sind 
Lärmemissionen in der Gesamtbilanz zu reduzieren unter Berücksichtigung der Zielwerte 
der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchV). 
Dabei gilt es bestehende „Hot spots“ der Lärmbelastung zu beseitigen, zu verringern res-
pektive die Entstehung neuer „Hot spots“ zu vermeiden.  
(plans d’action contre le bruit, 2021; PNDD 3ieme plan, 2019, BImSchV, 1990) 

Leitziel 09 Die Reduktion verkehrsbedingter Gesundheits- und Umweltbelastungen ist durch den 
Ausbau einer nachhaltigen Mobilität zu fördern. Bis 2035 soll der Modal-Split zwischen 
öffentlichem Personenverkehr (ÖV), motorisiertem Individualverkehr (MIV) und nicht-
motorisiertem Individualverkehr (NMIV) auf 22/53/25 verbessert werden.  
(PNM „2035“, 2022 (S.36); Modu 2.0, 2018 (S. 8); PNDD 3ieme plan, 2019; projet PDAT, 
2023 (S.36)) 

Leitziel 10 Im Sinne einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung ist der Erhalt und die behutsame 
Weiterentwicklung der Landschaft sowie des kulturellen, architektonischen und archäo-
logischen Erbens in ihrem räumlichen Zusammenhang zu sichern. Der Verlust hochwerti-
ger Landschaften, Kultur-und Sachgüter sowie eine weitere Fragmentierung der Land-
schaft sind zu vermeiden.  
(PNDD 3ieme plan, 2019, Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de 
l’Europe, 1985, European Landscape Convention, 2004) 

Diese Leitziele sowie weitere spezifische Umweltziele lassen sich den sieben Schutzgütern zuordnen.  

In den folgenden Abschnitten werden die für die Modifikationen des PST geltenden wesentlichen Um-

weltziele nach Schutzgütern gegliedert dargestellt. 
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4.1 SCHUTZGUT MENSCHLICHE GESUNDHEIT UND BEVÖLKERUNG 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 4: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Menschliche Gesundheit und Bevölkerung. 

LEITZIEL SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

01 Klimaschutz und Klimaanpassung: 

• Förderung von Energieeinsparung und Emissionsminderung zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen um 55% bis 2030 (Basisjahr 2005) 

• Ziel der „Netto-null-Emissionen“ bis spätestens 2050 

• Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Bruttoendenergienachfrage 
bis 2030 auf 25% 

• Reduktion des Endenergieverbrauchs dank gesteigerter Energieeffizienz bis 2030 
um 40-44% (Basisjahr 2007) 

(PNDD 3ieme plan, 2019 (S.57); PNEC „2021-2030“, 2020 (S. 35 ff.)) 
02 Im Rahmen der Raumentwicklung auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene gilt 

es die Anpassungsfähigkeit und Resilienz der Gesellschaft an die Auswirkungen und Ver-
änderungen durch den Klimawandel zu stärken und zu fördern. 

(Klimaadaptationsplan 2018-2023, 2018) 
07 Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit Förderung von Lebensqualität: 

• Verhinderung der Überschreitung lokaler Grenzwerte für Stickstoffdioxide und 
Feinstaubpartikel  

• Verbesserung der Luftqualität durch eine Verminderung der Emissionen an SO2 (-
50%), NOx (-83%), COVNM (-42%), NH3 (-22%) und PM2,5 (-40%) bis 2030 (Basisjahr 
2005) 

(RGD concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, 2011, RDG concernant la réduction des 
émissions nationales de certains polluants atmosphériques, 2018; PNDD n3ieme plan, 2019; plan qualité de 
l’air, 2021; programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, 2021; Modu2) 

08 Sicherung von Gesundheit und Lebensqualität: 

• Reduktion von Lärmemissionen in der Gesamtbilanz unter Berücksichtigung der 
Zielwerte der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzge-
setzes (BImSchV) 

• Bestehende „Hot spots“ der Lärmbelastung beseitigen, verringern respektive die 
Entstehung neuer „Hot spots“ vermeiden 

(plans d’action contre le bruit, 2021; PNDD 3ieme plan, 2019, BImSchV, 1990) 
09 Reduktion verkehrsbedingter Gesundheits- und Umweltbelastungen: 

• Förderung des Ausbaus einer nachhaltigen Mobilität 

• Verbesserung des Modal-Split zwischen ÖV, MIV und NMIV auf 22/53/25 bis 2035 
(PNM „2035“, 2022 (S.36); Modu 2.0, 2018 (S. 8); PNDD 3ieme plan, 2019; projet PDAT, 2023 (S.36)) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage  

Sicherung und Entwicklung dauerhaft guter Luftqualität  

Anpassung an die unvermeidbaren Auswirkungen des Klimawandels 

Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und Gewährleistung von Ruheräumen 

Sicherung und Entwicklung von ausreichenden und qualitätsvollen Freizeit- und Erho-
lungsinfrastrukturen insbesondere im Wohnumfeld 

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Reduktion der Verkehrsbelastung 
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4.2 SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 5: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt. 

LEITZIELE SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

05 

Schutz der Biodiversität: 

• Sicherung und Stärkung eines zusammenhängenden und funktionellen Netz-
werks aus Schutzgebieten 

• Schutz von mindestens 30% der Landesfläche bis 2030 (Schutzstatus „Natura 
2000“ und/oder „Naturschutzgebiete von nationalem Interesse“) und nachhal-
tige Bewirtschaftung mittels Managementplänen 

• Zudem Ausweisung von mindestens 1/3 der zu schützenden Fläche als „Natur-
schutzgebiet von nationalem Interesse“ mit strengen Schutzstellungen  

(PNPN 3ieme plan „2023-2030“, 2023) 

06 

Wiederherstellung der Biodiversität: 

• Wiederherstellungsprozesse der nationalen Biodiversität sind bis 2030 sicherzu-
stellen, alle Ökosysteme in Luxemburg bis 2050 wiederherzustellen, widerstands-
fähig zu machen und angemessen zu schützen 

• Verhinderung einer weiteren Verschlechterung aller geschützten Lebensräume 
und Arten der FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie bis 2026, die sich derzeit nicht 
in einem günstigen Zustand befinden 

• Sicherstellung, dass bis 2030 mindestens 30% der geschützten Arten und Lebens-
räume, die sich derzeit in einem ungünstigen Zustand befinden, in einen günsti-
gen Zustand gelangen oder aber einen starken positiven Trend aufweisen 

(PNPN 3ieme plan „2023-2030“, 2023; EU-Biodiversitätsstrategie 2030, 2020) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Sicherung und Entwicklung der natürlichen Standortbedingungen 

Sicherung und Entwicklung seltener und bedeutender Lebensräume 

Sicherung und Entwicklung eines funktionsfähigen Biotopverbundsystems 

Sicherung geschützter Tier‐ und Pflanzenarten und -bestände 

Sicherung der landestypischen biologischen Vielfalt 

Sicherung von unzerschnittenen Räumen 

Vermeidung von Beeinträchtigungen und Störungen der Bereiche, die eine besondere Be-
deutung für Natur‐ und Artenschutz besitzen 
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4.3 SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 6: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Landschaft. 

LEITZIELE SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

10 

Im Sinne einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung ist der Erhalt und die behutsame 
Weiterentwicklung der Landschaft sowie des kulturellen, architektonischen und archäo-
logischen Erbens in ihrem räumlichen Zusammenhang zu sichern. Der Verlust hochwerti-
ger Landschaften, Kultur- und Sachgüter sowie eine weitere Fragmentierung der Land-
schaft sind zu vermeiden. 
(PNDD 3ieme plan, 2019, Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, 1985, Euro-
pean Landscape Convention, 2004) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaften  

Sicherung und Entwicklung des Erlebniswertes der Landschaft und von Ruheräumen in 
der Landschaft 

Sicherung der Landschaft als Zeugnis historisch bedeutsamer und regional typischer Kul-
turlandschaften und Nutzungsformen 

Vermeidung von visuellen und strukturellen Beeinträchtigungen der Landschaft 

Sicherung und behutsame Weiterentwicklung von zusammenhängenden unzerschnitte-
nen und störungsarmen Räumen 

Vermeidung von Eingriffen in die landschaftsprägende Topographie 

Sicherung und Schutz tradierter Landschafts- und Ortsbilder 

4.4 SCHUTZGUT WASSER 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 7: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Wasser. 

LEITZIELE SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

04 

Erhalt und Wiederherstellung eines guten Wasserökosystems: 

• Herstellung eines guten ökologischen und chemischen Zustands der Oberflächen-
gewässer sowie Gewährleistung eines guten chemischen und mengenmäßigen 
Zustandes des Grundwassers (Verbesserungsgebot entspr. EU- Wasserrahmen-
richtlinie) 

• Generelle Vermeidung einer Verschlechterung der aquatischen Ökosysteme (Ver-
schlechterungsverbot) und Senkung von Schadstoffeinträgen in die Gewässer 

(3ter Wasserbewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm „2021-2027“, 2021; PNDD 3ieme plan, 2019) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Sicherung und Entwicklung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähig-
keit des Schutzgutes Wasser 

Sicherung und Entwicklung von großflächigen naturnahen Retentionsräumen  

Sicherung und Entwicklung ausreichender Überflutungsräume für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz 

Bedeutung des Oberflächen- und Grundwassers für nationale und internationale Schutz-
gebiete 
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4.5 SCHUTZGUT BODEN 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 8: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Boden. 

LEITZIELE SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

03 

Schutz natürlicher Ressourcen: 

• Erreichung eines gesunden und widerstandsfähigen Zustandes der Böden und Bo-
denökosysteme bis 2050 sowie Umsetzung von nachhaltiger Nutzung und Wie-
derherstellungsprozessen 

• Stabilisierung des nationalen Flächenverbrauch bis spätestens 2035 auf 0,25 
ha/Tag und Senkung bis 2050 auf Netto-Null 

• Vermeidung der Entsorgung große Mengen Erdaushub, um eine langfristig nach-
haltige Bewirtschaftung der begrenzten Kapazitäten von Bauschuttdeponien im 
Rahmen der Raumplanung auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene si-
cherzustellen 

(EU-Bodenstrategie für 2030, 2021 (S.3); Projet de PDAT2023, 2022 (S.45), europäischer Null-Schadstoff-Ak-
tionsplan, 2021; Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, 2012) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Sicherung der Böden, ihrer ökologischen Funktionen und ihrer nachhaltigen Nutzbarkeit 

Schonung seltener und hochwertiger Böden, insbesondere auch der guten landwirtschaft-
lichen Böden 

Sparsame und schonende Bewirtschaftung der Ressource Boden  

Sanierung und Vermeidung von schadstoffbelasteten Böden 

Minimierung von Terrassierungsarbeiten und Vermeidung von Aushub 

4.6 SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 9: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Klima und Luft. 

LEITZIEL SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

01 

Klimaschutz und Klimaanpassung: 

• Förderung von Energieeinsparung und Emissionsminderung zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen um 55% bis 2030 (Basisjahr 2005) 

• Ziel der „Netto-null-Emissionen“ bis spätestens 2050 

• Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Bruttoendenergienachfrage 
bis 2030 auf 25% 

• Reduktion des Endenergieverbrauchs dank gesteigerter Energieeffizienz bis 2030 
um 40-44% (Basisjahr 2007) 

(PNDD 3ieme plan, 2019 (S.57); PNEC „2021-2030“, 2020 (S. 35 ff.)) 

02 

Im Rahmen der Raumentwicklung auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene gilt es 
die Anpassungsfähigkeit und Resilienz der Gesellschaft an die Auswirkungen und Verände-
rungen durch den Klimawandel zu stärken und zu fördern. 
(Klimaadaptationsplan 2018-2023, 2018) 

07 
Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit Förderung von Lebensqualität: 

• Verhinderung der Überschreitung lokaler Grenzwerte für Stickstoffdioxide und 
Feinstaubpartikel  
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• Verbesserung der Luftqualität durch eine Verminderung der Emissionen an SO2 (-
50%), NOx (-83%), COVNM (-42%), NH3 (-22%) und PM2,5 (-40%) bis 2030 (Basisjahr 
2005) 

(RGD concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, 2011, RDG concernant la réduction des 

émissions nationales de certains polluants atmosphériques, 2018; PNDD n3ieme plan, 2019; plan qualité de 
l’air, 2021; programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, 2021; Modu2) 

09 

Reduktion verkehrsbedingter Gesundheits- und Umweltbelastungen: 

• Förderung des Ausbaus einer nachhaltigen Mobilität 

• Verbesserung des Modal-Split zwischen ÖV, MIV und NMIV auf 22/53/25 bis 2035 
(PNM „2035“, 2022 (S.36); Modu 2.0, 2018 (S. 8); PNDD 3ieme plan, 2019; projet PDAT, 2023 (S.36)) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Erhaltung, Sicherung oder auch Wiederherstellung und Entwicklung von Gebieten mit ho-
her Bedeutung für das regionale Klima und die Luftreinhaltung (Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebiete sowie entsprechende Schneisen zum Luftausgleich) 

Vermeidung von Beeinträchtigungen der klimatischen Ausgleichsleistungen 

Berücksichtigung potenzieller Folgen klimatischer Veränderungen wie Unwetterereignisse, 
zunehmende Hochwasser und Hitzeextreme 

4.7 SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 10: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Kultur- und Sachgüter. 

LEITZIELE SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

10 

Im Sinne einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung ist der Erhalt und die behutsame Wei-
terentwicklung der Landschaft sowie des kulturellen, architektonischen und archäologi-
schen Erbens in ihrem räumlichen Zusammenhang zu sichern. Der Verlust hochwertiger 
Landschaften, Kultur- und Sachgüter sowie eine weitere Fragmentierung der Landschaft 
sind zu vermeiden. 
(PNDD 3ieme plan, 2019, Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, 1985, Euro-
pean Landscape Convention, 2004) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Erhalt von Denkmalen und Sachgütern 

Sicherung von historischen Kulturlandschaften 

Sicherung baulicher Ensembles und erhaltenswerter Baustrukturen 
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5 UMWELTAUSWIRKUNGEN IN BEZUG AUF SCHUTZGÜTER UND UMWELTZIELE 

5.1 AGGLOMERATIONSRAUM NORDSTAD 

Die Nordstad, als Zusammenschluss der fünf Gemeinden Bettendorf, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck 

und Schieren, ist das mit Abstand kleinste der drei Ballungsgebiete Luxemburgs. Unter anderem besteht 

durch die hohe Dichte an Bildungseinrichtungen und Schulen, mehrere Gewerbegebiete oder das Kran-

kenhaus in Ettelbruck eine Bedeutung als Zentrum im Norden des Landes. Wie im PNM auf den Seiten 

117-120 dargestellt, führt insbesondere das Zusammenlaufen zahlreicher Straßenverkehrsachsen in 

den engen Tälern von Alzette und Sauer sowie den Altstadtbereichen von Ettelbruck und Diekirch dazu, 

dass die Straßen in der Nordstad regelmäßig überlastet sind.  

Verglichen mit den anderen beiden Ballungsräumen Luxemburg-Stadt und Esch & Belval unterscheidet 

sich der Modal Split der Nordstad nur wenig, jedoch besteht hinsichtlich der Verteilung der Mobilitäts-

ströme signifikante Unterschiede, da vergleichsweise wenige Fahrten innerhalb des Ballungsgebietes 

stattfinden und die durchgeführten Fahrten so vergleichsweise lang sind. Somit hat insbesondere der 

Durchgangsverkehr bzw. der Verkehr aus dem Umland eine große Bedeutung. Es ist jedoch zu erwäh-

nen, dass durch die prognostizierte allgemeine Verkehrszunahme von 2017 bis 2035 trotz der Mindest-

ziele zur Entwicklung des Model Split und zu den Steigerungen im Bereich des Umweltverbundes für die 

Nordstad insgesamt von einer Zunahme des MIV auszugehen ist. Als Knotenpunkt für den ÖPNV im 

Norden des Landes sowie in der Nordstad dient der Bahnhof Ettelbruck, welcher derzeit zu einem Pôle 

d’échange mit größeren Kapazitäten und Effizienz des Bahnverkehrs und einem P&R-Parkhaus ausge-

baut wird. 

Die für die Nordstad im PNM vorgesehenen und somit auch im vorliegenden Umweltbericht zu den 

Anpassungen des PST untersuchten Mobilitätsprojekte sind inhaltlich und räumlich eng verzahnt. Für 

die Zielerreichung der positiven Auswirkungen ist es erforderlich die im PNM angedachten Projekte in 

ihrer Gesamtheit zu realisieren. Für die Nordstad sind folgende Schwerpunkte vorgesehen: 

• Durch die Umsetzung von drei großen Straßenbauprojekten soll insb. der zentrale Bereich der 

Nordstad zwischen Ettelbruck und Diekirch vom motorisierten Durchgangs- und Transitverkehr 

entlastet werden. Dabei handelt es sich um den Ausbau der zentral von Norden nach Süden 

durch die Nordstad verlaufenden B4 auf 2x2 Spuren (Projekt 4.6) sowie die im Westen von Et-

telbruck (Projekt 5.10) und im Osten von Diekirch (Projekt 6.8) neu zu errichtenden Contourne-

ments de proximité. Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen zur massiven Stärkung des 

Hauptstraßennetzes und der gleichzeitig vorgesehenen Beschränkungen für den Durchgangs-

verkehr (Projekt 6.7) wird insbesondere in den Zentren von Ettelbruck und Diekirch sowie in 

und um Ingeldorf die Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen zur Steigerung der Le-

bensqualität möglich. Dies schafft die Grundlage für die Umsetzung der Vorhaben im Sinne der 

Vision 2035 für die Nordstad. 

• Zugleich bietet sich so die Möglichkeit und der Platz Projekte zur Stärkung des ÖPNV in der 

Nordstad zu realisieren. Dies bezieht sich konkret auf die Errichtung eines Corridor multimodal 

zwischen Ettelbruck und Diekirch (Projekt 3.3) mit Busspuren sowie Fuß- und Radwegeverbin-

dungen. Die Verlegung und der zweigleisige Ausbau der Stichbahnstrecke von Ettelbruck nach 

Diekirch (Projekt 3.5) ist ein weiteres zentrales Vorhaben. Durch diese Maßnahmen, sowie das 

Anlegen weiterer Haltepunkte in Erpeldange-sur-Sûre und Ingeldorf, wird die ÖPNV-Anbindung 

sowohl innerhalb der Nordstad als auch in Richtung Luxemburg-Stadt gestärkt. Zugleich wird 
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durch das P&R-Parkhaus (Projekt 7.16) sowie den angrenzenden Pôle d’échange d’Erpeldange-

sur-Sûre ein attraktiver zentraler Umsteigeplatz geschaffen, der sowohl Fahrgemeinschaften 

fördern als auch die Nutzung des ÖPNVs vereinfachen soll. 

• Ein weiteres zentrales Vorhaben ist die Errichtung eines Radschnellwegs (Projekt 8.18) entlang 

der Täler von Sauer und Alzette in Richtung Luxemburg-Stadt. Dieser soll als Rückgrat des Rad-

wegenetzes dienen und sowohl für den Pendelverkehr, den Radtourismus und als Verbindung 

zum lokalen Radwegenetz dienen. Im der vorliegenden Umweltprüfung wird dabei der in der 

Nordstad gelegene Streckenabschnitt des Radschnellwegs zwischen Bettendorf und Schieren 

betrachtet. 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Plan zur Mobilitätsorganisation im Jahr 2035 in der Nordstad. Quelle: PNM, MMTP 2022 

5.1.1 ERWARTETE AUSWIRKUNGEN BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNGEN (NULLVARIANTE) 

Wie im PNM beschrieben, ist in den kommenden Jahrzehnten mit einer Fortschreitenden Zunahme der 

Bevölkerung und somit auch der Mobilität im ganzen Land auszugehen. Bei einer Beibehaltung des der-

zeitigen Ausbauzustandes des Verkehrsnetzes in der Nordstad würde die Mobilitätszunahme voraus-

sichtlich in erster Linie als MIV anfallen, durch den sich die bereits bestehende Überlastung des Stra-

ßennetzes weiter verschärfen würde und die Belastungen für die Anwohner durch Lärm, Staub und Ab-

gase weiter zunehmen würden. Zugleich würde der ÖPNV durch eine Nichtdurchführung der Planungen 

nicht überproportional an Attraktivität gewinnen. Auch die Pro-Aktive Umgestaltung der am stärksten 

belasteten Ortszentren sowie die Schaffung eines zentralen neuen Quartiers mit hoher Lebensqualität 

wäre aufgrund der nicht freiwerden Flächen nicht möglich. 
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Die erwarteten Auswirkungen bei Nichtdurchführung der einzelnen Projekte des PST-Nordstad (Nullva-

riante) werden in den nachfolgenden Kapiteln jeweils projektspezifisch untersucht und dargelegt. 

5.1.2 ALTERNATIVENPRÜFUNG 

Um die im PNM und PST beschriebenen Ziele für die (Verkehrs)Entwicklung in der Nordstad zu erreichen 

sind zwar prinzipiell verschiedene Ansätze denkbar. Da es sich bei der Nordstad jedoch um ein bedeut-

sames Zentrum in Luxemburg handelt, welches praktisch bei laufendem Betrieb umgestaltet werden 

muss und da zugleich eine gewisse Grundakzeptanz der Maßnahmen bei der Bevölkerung sichergestellt 

werden muss, wäre dies sehr komplex. Zudem sind für die Entwicklung der Nordstad aufgrund der to-

pographischen Gegebenheiten (enge Tallage mit steilen Hängen und Überschwemmungsflächen) enge 

Grenzen für die zukünftige Entwicklung gesetzt. 

Das bestehende und im vorliegenden UB untersuchte Konzept fußt auf der Umsetzung von Projekten 

für den großräumigen Straßenverkehr (Entlastung der Ortslagen durch Umleitung des Durchgangsver-

kehrs) bei gleichzeitig massivem Ausbau des ÖPNV und Radverkehrs. Erfolgsversprechend ist dies nur 

bei einer gleichzeitigen Umsetzung aller benannten Maßnahmen. 

Der alleinige Ausbau des Straßennetzes zur Lösung der bestehenden Verkehrsprobleme stellt im Sinne 

von PNM, PST und einer nachhaltigen und umweltverträglichen Entwicklung der Nordstad keine Alter-

native dar. Somit verbliebe lediglich die Fokussierung auf den Ausbau des ÖPNV und NMIV als Alterna-

tive. Sofern dies entsprechend der vorgesehenen und ggf. darüberhinausgehenden Projekte gelingt, 

könnte ein attraktiver ÖPNV zur gewünschten Änderung des Modal-Split führen. Entscheidend für einen 

Erfolg ist der Umgang mit dem MIV. Dieser kann von einem Ausbau des großräumigen Verkehrsnetzes 

zur Reduktion des Durchgangsverkehrs bis hin zu bloßen Beschränkungen und einer Minderung der At-

traktivität reichen. Somit könnten ggf. Alternativen zu den drei im PST-Nordstad untersuchten großen 

Straßenbauprojekten entwickelt werden. Diese Fragestellung ist letztendlich auf politischer Ebene zu 

entscheiden. Bedeutsam ist dabei vor allem, inwieweit der Umbau des Modal Split, weg von einer in 

erster Linie am privaten Pkw (fossil oder elektrisch) orientierten Mobilität gewünscht ist und mit wel-

chen Mitteln und mit welcher Vehemenz er verfolgt werden soll. 

Bezüglich der geplanten großräumigen Straßenverkehrsprojekte ist zudem zu beachten, dass durch die 

vorgesehenen Umgehungsstraßen und den Ausbau der B7 die Erreichbarkeit bisheriger Freiflächen ver-

bessert würde und so die Ausbreitung der Nordstad (neue Wohnquartiere oder Gewerbezonen) so vo-

rangetrieben werden könnte. Diese Gebiete wären in erster Linie durch den MIV erschlossen, was zu 

einer weiteren Verkehrszunahmen führen würde. Im Sinne der Entwicklung kompakter Siedlungsräume 

und zur Freihaltung von Flächen mit Bedeutung für Flora, Fauna, Naherholung, Landschaftsbild und den 

klimatischen Ausgleich gilt es, diese möglichen Risiken durch eine frühzeitige Ausweisung von Schutz-

räumen und Gebieten auszuschließen. 

Eine Alternativenprüfung für die einzelnen Projekte des PST-Nordstad wird in den nachfolgenden Kapi-

teln jeweils projektspezifisch untersucht und dargelegt. 

5.2 EINZELPROJEKTE NORDSTAD 

Wie in Kapitel 2.3 dargestellt, werden im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes acht Projekte un-

tersucht. 
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3.3: CORRIDOR MULTIMODAL ETTELBRUCK-DIEKIRCH 

 

Abbildung 6: Darstellung des Projektes 3.3: Corridor multimodal Ettelbruck-Diekirch auf dem Orthophoto Orthophoto 2023. 
Quelle: MLOGAT, 2024 
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Zuordnung innerhalb des PST: Projets d’infrastructures de transport collectif. 

Relation zum PST 2019: À adapter, bereits im Plan sectoriel von 2019 (Projekt 3.3) enthalten und ent-

sprechend im dazugehörigen Umweltbericht untersucht. Der Streckenverlauf wurde rezent in Diekirch 

angepasst und wird nun auch in den anderen Abschnitten weitestmöglich konkretisiert. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Der zwischen den Bahnhöfen Ettelbruck im Westen und Diekirch im Osten geplante Corridor multimodal 

soll zukünftig auf ca. 4km insb. einen weitestgehend räumlich vom Individualverkehr getrennten und 

schnellen lokalen und regionalen Busverkehr ermöglichen. Entlang des Korridors werden zahlreiche Um-

steigemöglichkeiten zwischen den Linien bestehen, welche die Nordstad mit den umliegenden Gemein-

den im Norden des Landes verbinden. Neben der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes in Ettelbruck 

(umfangreiche Arbeiten laufen derzeit) und Diekirch (Bau eines neuen Parkhauses als erstes Projekt hat 

rezent begonnen), die nicht als Teil des Projektes 3.3 betrachtet werden, ist der Korridor ein zentrales 

Projekt im Rahmen des Mobilitätskonzeptes Nordstad 2035 zur Schaffung eines zusammenhängenden 

urbanen Raumes mit reduziertem Straßendurchgangsverkehr. Der Korridor dient dabei, entlang der 

rückzubauenden und zu verlegenden bestehenden Bahngleise (Projekt 3.5), als zentrale Mobilitäts-

achse, die neben dem Busverkehr um Rad- und Fußwege sowie einen Grünstreifen ergänzt werden soll. 

Als Teilprojekt des Pôle d’échange d’Erpeldange-sur-Sûre wird angrenzend an den neuen Bahnhalte-

punkt ein Busbahnhof errichtet, welcher die lokalen und regionalen Buslinien in das ÖPNV-System der 

Nordstad integriert. Entlang des Korridors wird eine ausreichend große Anzahl an Bushaltestellen ein-

gerichtet, um sie vom gesamten neuen Entwicklungsbereich aus fußläufig erreichen zu können. 

Weitere Details zur genauen Ausgestaltung und baulichen Umsetzung des Projektes sowie bzgl. der 

Funktion und Kapazität im Zusammenspiel mit den anderen PST-Projekten in der Nordstad wurden bei 

MEA/ MLOGAT und MMTP nachgefragt, liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Umweltberichtes nicht 

vor. 

Avis nach 6.3 (N/Réf: 006324 vom 03.05.2023): Für das Projekt 3.3 wird angemerkt, dass im Bereich des 

angepassten Streckenverlaufes nahe des Bahnhofes Diekirch die Inanspruchnahme/Zerstörung eines 

Parkplatzes und eines Gebäudes vorgesehen ist und ob dies nicht durch eine alternative Streckenfüh-

rung vermieden werden könnte. 

Avis der AGE (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A vom 23.02.2023): Für das Projekt 3.3 ist im UB eine vertiefende 

Untersuchung bzgl. der Hochwasserbetroffenheit erforderlich. 

Verknüpfung mit anderen PST-Projekten in der Nordstad: Die Entwicklung des zentralen Corridor mul-

timodal zwischen Ettelbruck und Diekirch ist als Teil der umfangreichen Umgestaltungsmaßnahmen in 

Ingeldorf räumlich und inhaltlich eng mit den PST-Projekten des P&R-Parkhauses (Projekt 7.16), der 

ausgebauten Bahnverbindung zwischen Ettelbruck und Diekirch (Projekt 3.5) sowie die neue Straßener-

schließung (Projekt 6.7) verbunden. Zudem verläuft parallel südlich der Sauer der geplante Radschnell-

weg (Projekt 8.18). Auch die großräumigen Straßeninfrastrukturen der Ortsumgehungen für Ettelbruck 

(Projekt 5.10) und Diekirch (Projekt 6.8) sowie den Ausbau der B7 (Projekt 4.6) haben einen inhaltlichen 

Zusammenhang, da durch eine Umleitung des Durchgangsverkehrs die Voraussetzungen für eine Ver-

kehrsberuhigung in den Ortschaften der Nordstad geschaffen werden. 

Betroffenheit weiterer Plans sectoriel: Das Projekt 3.3 verläuft in Diekirch und Ingeldorf auf ca. 240m 

durch und auf ca. 1,6km südlich angrenzend an das im PSL ausgewiesene prioritäre Gebiet für Wohnen 
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5 Zentrale Achse Nordstad (ZAN) und ist zugleich zentraler Bestandteil für dessen Umsetzung. Westlich 

der B7 beginnt in ca. 40m Entfernung das ebenfalls im PSL ausgewiesene prioritäre Gebiet für Wohnen 

6 Erpeldange-sur-Sûre. 

UVP-Pflichtigkeit: Da für die Umsetzung des Projektes 3.3 u.a. die Errichtung neuer Straßen erforderlich 

ist, fällt es voraussichtlich unter die Vorgaben des UVP-Gesetzes loi du 15 mai 2018 relative à l’évalua-

tion des incidences sur l’environnement (EIE/UVP) resp. des Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 éta-

blissant les listes de projets soumis à une évaluation des inci-dences sur l’environnement Annexe II Liste 

des projets soumis à une évaluation des incidences. Eine Spezifizierung ist im Rahmen der Projektkon-

kretisierung (APS/ APD) vorzunehmen. 

UNTERSUCHUNGSRAUM/ UMWELTZUSTAND 

Der Untersuchungsraum für das Projekt 3.3 beschränkt sich auf den ca. 4km langen Verlauf des geplan-

ten Corridor multimodal zwischen dem Bahnhof Ettelbruck im Westen und dem Bahnhof Diekirch im 

Osten. Im PST von 2019 wurde für das Projekt umliegend ein Korridor von 15-140m betrachtet. Da die 

Planungen zum Verlauf und zur Ausgestaltung des Corridor multimodal nun konkretisiert wurden, kann 

ein ca. 7m breiter Bereich definiert werden, der für die beiden Busspuren benötigt wird. Da die Detail-

planungen zu den Fuß- und Radwegen nicht vorliegen, liegt der Fokus auf der Bustrasse. Der Untersu-

chungsraum entspricht dabei nicht zwingend dem Wirkraum des jeweiligen Projektes, dieser kann 

schutzgut- bzw. themenspezifisch (z.B. Nähe zu Naturschutzgebieten) variieren. 

Da es sich beim Bahnhofsumfeld in Ettelbruck und Diekirch um große Entwicklungsvorhaben handelt, 

deren Umsetzung z.T. bereits begonnen hat und für diese separate Umweltprüfungen durchzuführen 

sind, wird im vorliegenden Umweltbericht nicht näher auf sie eingegangen. Somit werden die westlichs-

ten ca. 750m des Korridors aufgrund der Lage auf dem Gelände des Bahnhofes Ettelbruck (ca. 150m) 

sowie entlang der 2019-20 erneuerten N7 (ca. 600m) nicht behandelt. Für die N7 wurde eine neue Sau-

erbrücke errichtet und die Fahrbahn auf der Brücke und im Bereich des Kreisverkehrs N7/N27 teilweise 

mit zusätzlichen Busspuren ausgestattet, sodass hier zukünftig keine weiteren baulichen Veränderun-

gen zu erwarten sind und diese Verkehrsführung beibehalten wird. Somit ist sowohl für das Fließgewäs-

ser Sauer als auch für das FFH-Schutzgebiet LU0001006 (Verlauf unmittelbar entlang der Sauer) keine 

direkte Betroffenheit mehr gegeben.  

Nach Querung der zukünftig zweigleisig ausgebauten Bahnlinie (Projekt 3.5) verlässt die Bustrasse die 

N7 und führt nach Osten südlich entlang der Gleise auf ca. 650m größtenteils über bislang nicht bebaute 

Flächen, bis sie im Westen von Ingeldorf wieder auf die N7 stößt. Hier soll westlich unterhalb der B7-

Brücke zukünftig der Pôle d’échange d‘Erpeldange-sur-Sûre entstehen. Dieser verbindet den neuen 

Bahnhof Erpeldange-sur-Sûre (Teil des Projektes 3.5) mit dem P&R-Parkhaus (Projekt 7.16) und dem 

neuen Busbahnhof sowie umliegenden Fuß- und Radwegen. Die Straßenverbindung soll hier auf die 

nördliche Seite des Bahnhofes verlegt werden und die bestehende N7 wird zukünftig rückgebaut und 

als Radweg genutzt. Zugleich sind umliegend zahlreiche und umfangreiche Umgestaltungsmaßnahmen 

und urbane Entwicklungen vorgesehen. Der vorliegende Umweltbericht beschränkt sich auch hier auf 

die Bustrasse und den Busbahnhof, da die übrigen Vorhaben entweder als separate PST-Projekte unter-

sucht werden oder im Rahmen der Gesamtumgestaltung der Nordstad zu betrachten sind. 

Im weiteren Verlauf nach Osten steht in Ingeldorf ein ca. 30m breiter Bereich zur Verfügung (derzeitige 

Nutzung als Straße, eingleisige Bahnlinie, N7 und begleitender Rad- und Fußweg), der umgestaltet wer-

den soll. Hier verläuft die zukünftige Bustrasse zunächst ca. 500m auf der neuen Straßenerschließung 
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(Projekt 6.7) und die verbleibenden ca. 23m sollen als Grünstreifen, Fuß- und Radweg genutzt werden. 

Zudem ist in diesem Abschnitt eine neue Bushaltestelle vorgesehen. 

Nachdem die neue Straßenerschließung (Projekt 6.7) nach Norden an den Hang der Goldknapp abge-

bogen ist, führt die Bustrasse weiter in Richtung Diekirch und stellt auf den nächsten ca. 1,65km das 

Kernstück des Korridors dar. Die Busspuren verlaufen hier getrennt vom sonstigen Straßenverkehr ent-

lang des ca. 35m breiten Korridors, der zudem als Grünstreifen mit Fuß- und Radwegen umgestaltet 

werden soll. Dies ist der Kernbereich des neuen Corridor multimodal. Neben zwei Querungen von Stra-

ßen zur Quartierserschließung sind hier insgesamt drei neue Bushaltestellen vorgesehen. Dieser Bereich 

wird derzeit als Straßen- und Gleisraum genutzt und betrifft zudem randlich einige Betriebsgelände und 

Grünflächen. Der Rückbau der Bahngleise wird als Teil des Projektes 3.5 behandelt. 

Entlang des Streckenverlaufes sind somit in weiteren Teilbereichen aufgrund der bestehenden Ver-

kehrsflächen und Versiegelungen keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten, die explizit dem 

Corridor multimodal zuzuschreiben sind. Die zu erwartenden baubedingten Auswirkungen bspw. durch 

Lärm sind im Rahmen der umliegend vorgesehenen großflächigen Umgestaltungsmaßnahmen zu be-

rücksichtigen. Jedoch bestehen in Diekirch (Betroffenheit von Betriebsgeländen) und im Bereich des 

neuen Bahnhofes Erpeldange-sur-Sûre (bislang unversiegelte Bereiche) einige Teilabschnitte mit poten-

ziellen Auswirkungen durch den Bau der Bustrasse. Anderen relevante Aspekte wie Hochwasserrisiko-

bereiche, Altlastenverdachtsflächen oder potenziell archäologisch bedeutsamer Areale sind im Zusam-

menhang mit der großräumigen Entwicklung zu betrachten. 

ERWARTETE AUSWIRKUNGEN BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (NULLVARIANTE) 

Generell ist das Projekt 3.3 zwar ein zentraler Baustein für die nachhaltige Verkehrsentwicklung in der 

Nordstad und insb. im zukünftig umgestalteten Ingeldorf, jedoch ist der Impakt durch den Corridor mul-

timodal aufgrund der umliegend vorgesehenen großflächigen Veränderungen als vergleichsweise gering 

einzustufen. Zudem ist die Errichtung der Busspur nur möglich und zielführend, wenn auch das Gesamt-

vorhanden zur Schaffung eines neuen zentralen Quartiers realisiert wird. Bei Nichtdurchführung der 

Planung bliebe das Busnetz zwischen Ettelbruck und Diekirch in seiner jetzigen Form bestehen und wäre 

trotz der in den letzten Jahren in Teilbereichen errichten separate Busspuren weniger leistungsfähig.  

BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Auch wenn noch keine konkreten Umsetzungspläne (APS/ APD) für den Corridor multimodal bestehen, 

so ist ein Plan directeur für das neue Quartier in Ausarbeitung, in dem auch die zeitlichen Planungen zur 

Realisierung von Abriss- und Neubaumaßnahmen berücksichtigt werden. 

  



39 

Oeko-Bureau s.à r.l.  

SCHUTZGUT BEVÖLKERUNG UND GESUNDHEIT DES MENSCHEN 

Wohnnutzungen 

Auch wenn der Corridor multimodal in Ingeldorf angrenzend an einige Wohngebäude verläuft, sind 

keine größeren Konflikte zu erwarten, da hier bereits bestehende Verkehrsflächen (Straßen und Bahn-

gleise) genutzt werden und keine Wohngrundstücke betroffen sind. Die baubedingten Auswirkungen 

(insb. Lärm und Staub) durch die Errichtung der Bustrasse sind für die umliegende Wohnbevölkerung 

ebenfalls nur gering, da keine größeren Erdarbeiten erforderlich sind und die Maßnahmen im Vergleich 

zu den umliegend vorgesehenen großflächigen Umgestaltungsmaßnahmen nur gering ausfallen.  

Das Vorhaben ist Teil der Umsetzung der im PSL ausgewiesene prioritären Gebiete für Wohnen 5 Zent-

rale Achse Nordstad (ZAN) und 6 Erpeldange-sur-Sûre. Durch die inhaltliche und räumliche enge Ver-

zahnung mit diesen großen Vorhaben können die Arbeiten am Corridor multimodal so abgestimmt wer-

den, dass möglichst wenig Auswirkungen für bestehende und zukünftige Anwohner anfallen. 

Es werden geringe Auswirkungen auf bestehende und geplante Wohnnutzungen erwartet. 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Der Corridor multimodal tangiert zahlreiche bestehende Straßen und die alte Bahntrasse (zukünftig 

rückgebaut/ Projekt 3.5), wobei diese im Zuge der großflächig geplanten Umstrukturierungsmaßnah-

men umgestaltet werden und die für den Bus vorgesehene Straße als einzige zentrale und direkt Ver-

bindung verbleibt. Für die Umsetzung bestehen bereits grobe inhaltliche und zeitliche (Phasierung) Um-

setzungsplanungen.  

Die möglichen Auswirkungen auf die im Osten angrenzenden Gewerbeflächen sind im Rahmen der Um-

weltprüfungen zum gesamten Umgestaltungsprojekt zu untersuchen, da sie im Vorfeld entfernt bzw. 

umgesiedelt werden sollen und die Bustrasse hier nur ein kleines Teilprojekt ist.  

Es werden geringe Auswirkungen auf sonstige Nutzungen und Infrastrukturen erwartet. 

Tourismus und Naherholung 

Aufgrund des Verlaufes entlang bestehender Straße und Bahngleise größtenteils durch Ortschaften, be-

steht keine Beeinträchtigung für umliegende Naherholungsbereiche und Wege, wobei temporäre bau-

bedingte Einschränkungen nicht vollständig ausgeschlossen werden können. 

Es werden geringe Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Der Corridor multimodal ist ein zentraler Baustein für die zukünftige Entwicklung des öffentlichen Ver-

kehrs in der Nordstad. Er hat insbesondere für die zukünftigen Anwohner im Bereich zwischen Ettel-

bruck und Diekirch positive Auswirkungen, da ein leistungsfähiges und gut erreichbares ÖPNV-Angebot 

geschaffen wird, welches die großräumig agierende Bahnverbindung ergänzt. Der neue Busbahnhof bie-

tet hier als Teil des Pôle d’échange d’Erpeldange-sur-Sûre die zentrale Umsteigemöglichkeit in die Bahn 

und auch zu regional verkehrenden Buslinien. Durch die Verlegung des Durchfahrtsverkehrs an den 

Rand der neuen Quartiers wird hier ein sehr lebenswertes Wohnquartier mit geringer Verkehrsbelas-

tungen, umfassendem ÖPNV-Angebot und zahlreichen Fuß- und Radwegeverbindungen entstehen. 

Die Veränderungen der Verkehrssituation für die Anwohner der Nordstad werden insgesamt positiv 

eingeschätzt (in der Bewertung gleichbedeutend mit geringen Auswirkungen). 
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Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den geplanten Corridor multimodal (Projekt 3.3) sind keine erheblichen Auswirkungen auf beste-

hende Nutzungen zu erwarten. Zudem lassen sich aufgrund des langen Planungshorizontes mögliche 

Konfliktfelder frühzeitig entschärfen und bei der Umsetzung berücksichtigen. Auch die zu erwartenden 

baubedingten Auswirkungen relativieren sich im Hinblick auf diesen größeren Kontext, der eine Umge-

staltung des gesamten Bereiches zwischen Ettelbruck und Diekirch vorsieht. Für die Umsetzung der PST-

Projekte in der Nordstad und die Alltagsmobilität für die zukünftigen Anwohner ist der Corridor multi-

modal ein Kernprojekt. 

Insgesamt werden durch die Errichtung des Corridor multimodal (PST-Projekt 3.3) geringe Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen erwartet. Zur Minderung der zu er-

wartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Internationale Schutzgebiete 

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) werden für das entlang der Sauer gelegene FFH-Gebiet Vallées 

de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la Lellgerbaach (LU0001006) im betroffenen Abschnitt keine 

relevanten Wirkungszusammenhänge auf Schutzgebiet und Schutzziele erwartet. Die Sauer und somit 

auch das FFH-Schutzgebiet werden durch die rezent neu errichtete Brücke der N7 (die Natura2000-

Prüfungen für dieses Projekt liegen nicht vor) überspannt und zukünftig sind für die Bustrasse keine 

weiteren baulichen Anpassungen zu erwarten. 

Es werden geringe Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete erwartet. 

Nationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete befinden sich nicht im Einflussbereich des Projektes. 

Es werden keine Auswirkungen auf nationale Schutzgebiete erwartet. 

Geschützte Biotope 

Von den veranschlagten ca. 2,8ha Projektfläche (ca. 4km Länge x 7m Trassenbreite) verlaufen ca. 95% 

entlang bestehenden Straßen, Bahngleise und anderer versiegelter Flächen (insb. Betriebsgelände). Le-

diglich im Teilbereich unterhalb der B7-Brücke, auf dem angrenzend an den neuen Bahnhof Erpeldange-

sur-Sûre ein Busbahnhof entstehen soll, liegen einige bislang unversiegelte Acker-, Wiesen- und Wald-

flächen (insg. ca. 1450m²), die für die Betrachtung der potenziellen Betroffenheit geschützter Biotop-

strukturen verbleiben. Entsprechend der Methodik zur Berechnung des Biotop- und Habitatwertes5 

würde sich somit überschlägig ein auszugleichender Grundwert von 55.000 Ökopunkten ergeben. Die-

ser setzt sich grob zusammen aus ca. 1.000m² Laubhochwald/ BK13 (Grundwert von 33 verwendet), ca. 

900m² Ackerflächen (Grundwert von 9 verwendet) und ca. 300m² Intensivgrünland (Grundwert von 9 

verwendet). Zudem wurde zu den einzelnen Flächen jeweils ein Habitatfaktor von 5 addiert. Bei diesem 

Wert handelt es sich um eine grobe Berechnung basierend auf einer ersten Projektabgrenzung die 

bspw. darüberhinausgehende baubedingte Auswirkungen nicht berücksichtig. Im weiteren Planungs-

verlauf und im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung ist eine genauere Bestimmung der 

tatsächlich zerstörten Strukturen sowie des tatsächlichen Biotop- und Habitatwertes vorzunehmen. Da 

 
5 Ökopunkte-System zur Bewertung und Kompensation von Eingriffen, Leitfaden zur Berechnungsmethodik: 
MECB, April 2024 
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für die potenziell zerstörten Strukturen prinzipiell eine monetäre Kompensation erfolgen kann, werden 

keine erheblichen Auswirkungen erwartet. 

Es werden geringe Auswirkungen auf geschützte Biotope erwartet. 

Geschützte Arten 

Laut faunistischem Screening (MILVUS, 2022) kann eine Betroffenheit von Biotopen und Habitaten nach 

Art.17/21 NatSchG nicht ausgeschlossen werden. Demzufolge wird im weiteren Planungsverlauf die 

Durchführung von Detailstudien für Vögel, Fledermäuse (Gebäudekontrolle), Haselmaus und Reptilien 

empfohlen, um die tatsächliche Betroffenheit zu ermitteln und die erforderlichen VMA-Maßnahmen 

und mögliche Kompensationsmaßnahmen definieren zu können. Da der Rückbau der bestehenden 

Bahngleise (mögliche Betroffenheit von Reptilien) als Teil des Projektes 3.5 behandelt wird und die Ha-

bitatqualität der im Bereich des neuen Busbahnhofes bestehenden Grünstrukturen aufgrund der um-

liegenden Infrastrukturen als beeinträchtigt einzustufen ist, wird maximal eine mittlere Beeinträchti-

gung geschützter Arten erwartet. 

Aufgrund der räumlichen Nähe und Überschneidungen sowie der Koordination etwaiger Kompensati-

onsmaßnahmen sollten die vier PST-Projekte P&R-Parkhaus (Projekt 7.16), Corridor multimodal (Projekt 

3.3), Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (Projekt 3.5) und neue Straßenerschließung (Pro-

jekt 6.7) bzgl. der faunistischen Auswirkungen gemeinsam betrachtet und dabei ggf. weitere Flächen 

mit einbezogen werden. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf geschützte Arten erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den geplante Corridor multimodal (Projekt 3.3) sind keine nationalen oder internationalen 

Schutzgebiete betroffen. Die tatsächliche Betroffenheit nach Art. 13/17/21 NatSchG, die zu leistenden 

Ausgleichszahlungen und die Ausgestaltung ggf. erforderlicher Kompensationsmaßnahmen kann im 

weiteren Planungsverlauf letztendlich erst nach Durchführung faunistischer Detailstudien ermittelt wer-

den, wobei aufgrund der bestehenden Vorbelastungen und kleinen Eingriffsfläche maximal mittlere 

Auswirkungen erwartet werden. 

Insgesamt werden durch die Errichtung des Corridor multimodal (PST-Projekt 3.3) mittlere Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen erwartet. Zur Minderung der zu er-

wartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT BODEN 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen  

Entsprechend der Betroffenheit von Biotopen und Habitaten kommt es durch die Errichtung des Corri-

dor multimodal zu Neuversiegelungen von insgesamt ca. 0,15ha. Eine genauere Bestimmung der ver-

siegelten Flächen kann jedoch erst im weiteren Planungsverlauf mit vorliegendem APS/ APD erfolgen. 

Betroffen sind dabei kleinere Acker-, Wiesen- und Waldflächen. Durch die bestehenden Straßen, Bahn-

gleise und Betriebsgelände sind ca.95% des Untersuchungsraumes bereits versiegelt. Durch die Errich-

tung des Corridor multimodal sind insgesamt ca. 900m² Ackerfläche betroffen, die jedoch in der Boden-

gütekartierung der ASTA nicht verzeichnet ist. 

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung des Oberbodens während der Bauphase auf ein Minimum redu-

ziert werden. 
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Es werden geringe Auswirkungen durch Neuversiegelung erwartet. 

Erdarbeiten 

Geologisch besteht der Untergrund neben den alluvialen Talablagerungen im Sauertal aus Voltziensand-

stein im Hangbereich der Goldknapp. Aufgrund des ebenen Verlaufes des Corridor multimodal im Sau-

ertal und größtenteils entlang bestehenden Straßen und Gleise ist nicht damit zu rechnen, dass die 

Durchführung größerer Erdarbeiten erforderlich sein wird. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Erarbeiten erwartet. 

Altlasten 

Der Bereich des Corridor multimodal verläuft entlang einer großen Zahl an bekannten Altlasten und 

Altlastenverdachtsflächen, für die im Zuge der Umgestaltung von Ingeldorf ein Gesamtkonzept zu ent-

wickeln ist. Unmittelbar von Korridor betroffen sind im Westen von Diekirch die Altlastenfläche 

SCA/04/0099 sowie die Altlastenverdachtsfläche SPC/04/1899/AV1 und unterhalb der B7-Brücke die 

Altlastenverdachtsfläche SPC/04/0956/AV1. Für diese Bereiche sind im weiteren Planungsverlauf ent-

sprechende Prüfungen bzgl. der Betroffenheit und Entsorgung durchzuführen. 

Es werden mittlere Auswirkungen durch Altlasten erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund des ebenen Streckenverlaufes des geplanten Corridor multimodal (Projekt 3.3) sind voraus-

sichtlich keine größeren Erdarbeiten erforderlich. Auch größere Neuversiegelungen werden nicht erfol-

gen, wohingegen einige Altlasten und Altlastenverdachtsflächen betroffen sind.  

Insgesamt werden durch die Errichtung des Corridor multimodal (PST-Projekt 3.3) mittlere Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Boden erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Um-

setzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT WASSER 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Die östlich des Bahnhofes Ettelbruck fließende Sauer ist das einzige Oberflächengewässer, welches vom 

hier entlang der N7 verlaufenden Busspuren gequert wird. Rezent wurde hier eine neue Brücke errichtet 

und da diese voraussichtlich im jetzigen Ausbauzustand auch zukünftig genutzt werden kann, sind durch 

den neuen Corridor multimodal keine Auswirkungen auf das Gewässer zu erwarten.  

Im östlichen Hangbereich der Goldknapp besteht im Bereich Hupertsgriecht ein kleiner Gewässerlauf, 

der ab der Rue Dr Lean-Pierre Glaesener unterirdisch und kanalisiert auf nicht genau bekanntem Wege 

in die Sauer geleitet und somit auch vom Corridor multimodal gequert wird. 

Das gesamte Sauertal ist ein Hochwasserrisikobereich. Der Corridor multimodal liegt vollständig außer-

halb der HQ10-Betroffenheit, jedoch im Osten in Diekirch auf ca. 1,2km im Bereich der HQ100-Betrof-

fenheit und abgesehen von zwei kurzen Abschnitten entlang der N7 (Brücke über die Sauer und im 

Westen von Ingeldorf) vollständig im Bereich der HQextreme-Betroffenheit. Bereiche mit größerem 

Starkregenrisiko, welche über die HQ-Flächen hinausgehen, bestehen entlang des Corridor multimodal 

nicht. Generell sollte das Thema Hochwasserschutz im Rahmen der Gesamtplanungen in der Nordstad 

eine große Rolle spielen und dabei großräumiger gelöst werden.  
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Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung von Oberflächengewässern während der Bauphase auf ein Mini-

mum reduziert werden. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf Oberflächengewässer bzw. durch Hochwasser und Starkregen er-

wartet. 

Grund-/ Trinkwasser 

Der Streckenverlauf verläuft vollständig im Bereich des Grundwasserleiter Bundsandstein. In Diekirch 

bestehen einige hydrogeologische Bohrungspunkte auch unmittelbar auf der Trasse. Quellen, Trinkwas-

serentnahmepunkte oder Trinkwasserschutzgebiete sind durch das Vorhaben nicht betroffen.  

Es werden geringe Auswirkungen auf Grund- und Trinkwasser erwartet. 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Entlang des Corridor multimodal sind ausreichend dimensionierte Anlagen für den Oberflächenwasser-

abfluss zu installieren, welche auch das Auftreten etwaiger Starkregenereignisse und ggf. erforderliche 

technische Anlagen Reinigung des Oberflächenwassers (bspw. austretendes Öl) berücksichtigen. Diese 

sind jedoch ebenfalls im Zuge der Detailplanungen zu entwickeln. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Retention/ Oberflächenwasserabfluss erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den geplanten Corridor multimodal (Projekt 3.3) sind keine Oberflächengewässer, Quellen, Trink-

wasserentnahmepunkte oder Trinkwasserschutzgebiete betroffen. Jedoch liegt fast der gesamte Stre-

ckenverlauf in einem potenziellen Hochwasserrisikobereich, wobei diese Problematik auf Ebene der Ge-

samtplanungen für die Nordstad zu lösen ist und der Corridor multimodal hier nur ein kleines Teilprojekt 

darstellt. 

Insgesamt werden durch die Errichtung des Corridor multimodal (PST-Projekt 3.3) mittlere Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Wasser erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Um-

setzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Der Corridor multimodal verläuft größtenteils im Bereich von bereits versiegelten Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen und nur unterhalb der B7-Brücke durch einen kleinen Bereich mit geringer oder erhöhter 

bioklimatischer Bedeutung, der von Kaltluftzuflussbereichen umgeben ist. Durch die Errichtung des Cor-

ridor multimodal werden jedoch keine Barrieren für den Kaltluftaustausch errichtet. Da der Strecken-

verlauf bereits größtenteils versiegelt ist, wird es durch zusätzliche Versiegelungen voraussichtlich nicht 

zu einer erhöhten lokalen Erhitzung kommen. Das Thema Kaltluftschneisen und Austausch sollte jedoch 

im Rahmen der Entwicklung eines Bebauungskonzeptes für die gesamte Nordstad behandelt werden. 

Es werden geringe Auswirkungen auf klimatische Funktionen und den Kaltluftabfluss erwartet. 

Klimaschutzpotenzial 

Durch die Umsetzung der im PNM und im PST vorgesehenen Verkehrsprojekte sind kumulativ positive 

Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes zu erwarten. Gleiches gilt auf Ebene der Nordstad, wobei hier zur 
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Verbesserung der regional bestehenden Verkehrsbelastungen die Umsetzung aller aufgelisteten Pro-

jekte erforderlich ist, da diese aufeinander abgestimmt sind und bspw. nur durch eine Reduktion des 

Durchfahrtverkehrs eine Umstrukturierung des innerörtlichen Verkehrs ermöglicht wird. 

Der Corridor multimodal ist ein zentraler Baustein für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs der 

Nordstad. Er hat insbesondere für die zukünftigen Anwohner im Bereich zwischen Ettelbruck und Die-

kirch jedoch auch darüberhinausgehend positive Auswirkungen, da ein leistungsfähiges ÖPNV-Angebot 

geschaffen wird, durch welches der MIV und der CO2-Ausstoß reduziert werden können. 

Das Klimaschutzpotenzial wird auf Ebene des PST-Nordstad als hoch bewertet (in der Bewertung gleich-

bedeutend mit geringen Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den geplanten Corridor multimodal (Projekt 3.3) werden geringe Auswirkungen auf klimatische 

Funktionen und den Kaltluftabfluss erwartet. Das Projekt hat generell positive Auswirkungen bzgl. des 

Klimaschutzes in der Nordstad.  

Insgesamt werden durch die Errichtung des Corridor multimodal (PST-Projekt 3.3) geringe Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Klima und Luft erwartet.  

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Der Corridor multimodal verläuft durch einen urbanisierten Raum mit zahlreichen Infrastrukturen im 

Sauertal (u.a. B7-Brücke, Hochspannungsleitungen), bestehender Bebauung in den Ortschaften Ingel-

dorf und Diekirch und entlang bestehender Verkehrsinfrastrukturen (N7-Brücke über die Sauer), sodass 

eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes nicht gegeben ist. Naturgemäß ist demnach eine 

Einsehbarkeit gegeben, wobei es sich jedoch nur um eine von den Bussen genutzten Straße handelt. Im 

Rahmen der Umsetzung eines neuen zentralen Quariters ist eine Einbindung von Bustrasse, Fuß- und 

Radwegen in das Ortsbild gegeben. 

Es werden geringe Auswirkungen aufgrund der Einsehbarkeit bzw. der Auswirkungen auf das Orts- und 

Landschaftsbild erwartet. 

Unberührte/ geschützte Landschaftsräume 

Ausweisungen des PSP sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Aufgrund des Verlaufes durch bereits bebaute Flächen sowie die zahlreichen bestehenden Infrastruk-

turen sind keine unberührten Landschaftsräume betroffen. 

Es werden keine Auswirkungen auf unberührte/ geschützte Landschaftsräume erwartet. 
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Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund des Verlaufes durch bereits bebaute Flächen, die umliegend bestehenden Infrastrukturen und 

die zukünftig vorgesehene Einbindung in ein begrüntes neues Quariter werden durch den geplanten 

Corridor multimodal (Projekt 3.3) geringe Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild erwartet. 

Insgesamt werden durch die Errichtung des Corridor multimodal (PST-Projekt 3.3) geringe Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Landschaft erwartet.  

SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Kulturdenkmale 

Angrenzend besteht in Ettelbrück (Avenue J-F Kennedy, 127) ein Kulturdenkmal nach INPA, welches 

jedoch von den Baumaßnahmen nicht betroffen sein wird, da die N7 hier rezent bereits erneuert wurde. 

Zudem ist das Gebäude des Bahnhofs Diekirch als Kulturdenkmal verzeichnet, jedoch vom Corridor mul-

timodal ebenfalls nicht direkt betroffen. 

Es werden geringe Auswirkungen auf Kulturdenkmale erwartet. 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Entsprechend der Stellungnahme des INRA vom 14.02.2023 (Réf du MC: 841x3c8f5) handelt es sich 

beim Untersuchungsraum des Corridor multimodal (PST-Projekt 3.3) um einen Bereich mit potenziellen 

archäologischen Stätten für den präventive archäologische Maßnahmen erforderlich sind. Diese Bewer-

tung stützt sich u.a. auf das bestehende Avis 1D07-PS/17.1238.  

Es werden mittlere Auswirkungen bzgl. archäologischer Fund- und Verdachtsflächen erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Zur Vermeidung einer Zerstörung potenzieller archäologischer Flächen ist im Vorfeld das INRA einzube-

ziehen. 

Insgesamt werden durch die Errichtung des Corridor multimodal (PST-Projekt 3.3) mittlere Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkun-

gen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN 

Unter Wechselwirkungen sind hier die vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft zu verstehen, die sich während oder durch die Umsetzung 

des Projektes ergeben können. Von großer Bedeutung ist dabei zum einen die Bauphase, da bspw. Men-

schen und Tiere zu verschiedenen Tages- oder Jahreszeiten unterschiedlich stark beeinträchtigt werden. 

Diese und weitere Konflikte können durch die Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung ausge-

schlossen oder zumindest verringert werden. Zugleich ist das Schutzgut Boden zentral, da durch die 

Inanspruchnahme (Versiegelung und somit Verlust bspw. als potenzielle landwirtschaftliche Nutzfläche 

oder Lebensraum und Nahrungsfläche von Tierarten sowie Reduktion von Grundwasserneubildung oder 

für die Lufthygiene) von Boden ein Geflecht von Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 

Schutzgütern entsteht.  

Durch die Errichtung des Corridor multimodal sind neben der Versiegelung der kleinen landwirtschaft-

lich genutzten Flächen unterhalb der B7-Brücke insb. die Wechselwirkungen in den Siedlungsbereichen 
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von Ingeldorf und Diekirch (Gebäudeabriss, Rückbau bestehende Infrastrukturen, Anwohnerbetroffen-

heit, Altlastenverdachtsflächen, Hochwasserrisikobereich) von Bedeutung. Für diese Aspekte sollten im 

Vorfeld für das gesamten Entwicklungsgebiet Fachgutachten erstellt werden, wobei einige der Wech-

selwirkungen als insgesamt positiv zu bewerten sind. 

KUMULATIVE WECHSELWIRKUNGEN 

Im Rahmen der Bewertung der PST-Projekte in der Nordstad sind nicht nur die einzelprojektspezifischen 

Aspekte von Relevanz, sondern die Projekte auch in Kumulation bzw. im Gesamtgefüge zu bewerten. 

Wie bereits zuvor ausgeführt, sind zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes Nordstad 2035 im Bereich 

zwischen Ettelbruck und Diekirch die vier Projekte des Corridor multimodal (Projekt 3.3), des P&R-Park-

hauses (PST-Projekt 7.16), des Ausbaus der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (Projekt 3.5) und der 

neuen Straßenerschließung (Projekt 6.7) räumlich und inhaltlich eng verbunden. Auch der parallel süd-

lich der Sauer geplante Radschnellweg (Projekt 8.18) ergänzt die Planungen. Das Ziel den Durchgangs-

verkehr zu reduzieren und so eine Verkehrsberuhigung in den Ortschaften der Nordstad zu erreichen 

kann jedoch nur erreicht werden, wenn auch die großräumigen Straßeninfrastrukturen der Ortsumge-

hungen für Ettelbruck (Projekt 5.10) und Diekirch (Projekt 6.8) sowie den Ausbau der B7 (Projekt 4.6) 

umgesetzt werden.  

Für die Zielerreichung der positiven Auswirkungen in der Nordstad mit langfristig positiven Auswirkun-

gen auf die Schutzgüter Mensch und Klima (gesteigerte nachhaltige Mobilität, Minderung des MIV und 

der Abgas-/ CO2-Belastungen) ist es zwingend erforderlich, die im PNM angedachten Projekte in ihrer 

Gesamtheit zu realisieren. 

  



47 

Oeko-Bureau s.à r.l.  

ZUSAMMENFASSUNG DER BEWERTUNG  

Bewertung Schutzgut Bewertung Unterpunkte VMA-Maßnahmen 

Bevölkerung und Ge-
sundheit des Menschen 

Wohnnutzungen 

➢ 3.3.01_Projektkonkretisierung 

➢ 3.3.02_Koordination Projektumset-
zung PST-Nordstad 

➢ 3.3.03_Durchführung weiterer Ge-
nehmigungsprozeduren 

➢ 3.3.04_Gebäudeabriss/ Geländebe-
troffenheit 

➢ 3.3.05_Biotop- und Habitatbetrof-
fenheit 

➢ 3.3.06_Ökologische Baubegleitung 

➢ 3.3.07_Altlasten/ Altlastenver-
dachtsflächen 

➢ 3.3.08_Hochwasserbetroffenheit 

➢ 3.3.09_Baubedingter Schadstoffe-
intrag 

➢ 3.3.10_Oberflächenwasserabfluss/ 
Retention 

➢ 3.3.11_Archäologie 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Tourismus und Naherholung 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Pflanzen, Tiere und bio-
logische Vielfalt 

Internationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete 

Geschützte Biotope 

Geschützte Arten 

Boden 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen 

Erdarbeiten/ Erdaushub 

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 

Wasser 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Grund-/ Trinkwasser 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Klima und Luft 
Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Klimaschutzpotenzial 

Landschaft 
Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Unberührtheit/ geschützte Landschaftsräume 

Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmale 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Legende Bewertung 

nicht betroffen 
Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder werden nicht beeinträchtigt, 
keine Korrelation zwischen Schutzgut und Wirkung. Teilweise positive Auswirkun-
gen möglich. 

geringe Auswir-
kungen 

Geringe Auswirkungen sind vorhanden. Die Auswirkungen können innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen reduziert 
werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

mittlere Auswir-
kungen 

Deutliche Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen kön-
nen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen reduziert werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

hohe Auswir-
kungen 

Starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen können 
nicht vollständig oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen reduziert werden. 

sehr hohe Aus-
wirkungen 

Sehr starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen sind 
nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraumes kompensierbar. 
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VMA-MAßNAHMEN 

➢ VMA_3.3.01_Projektkonkretisierung: Basierend auf den Ergebnissen der Umweltprüfung sollte 

durch die Erstellung von APS/ APD ein konkreter Projektentwurf entwickelt werden, der als belast-

bare Basis für die weitere Umsetzung dient. Berücksichtigung von Themenfeldern wie Verkehrssi-

cherheit und Ortsbildintegration für die Bustrasse. 

➢ VMA_3.3.02_Koordination Projektumsetzung PST-Nordstad: Zeitliche, räumliche und inhaltliche 

Koordination und Kommunikation der Umsetzung der PST-Projekte in der Nordstad (inkl. Projekt 

3.3) zur allgemeinen Reduktion negativer Auswirkungen auf die Anwohner (bspw. Bauzeiten oder 

Straßensperrungen). 

➢ VMA_3.3.03_Durchführung weiterer Genehmigungsprozeduren: Im Rahmen der Projektkoordina-

tion sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, Einarbeitung 

PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, INCOMMODO/ Abrissarbeiten, CFL/ Bahnquerung, 

PCh/ Straßenquerungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie), Wasser 

(Oberflächengewässer, HQ; Retentionsvolumen sicherstellen), Altlasten, Archäologie) zu berück-

sichtigen bzw. durchzuführen. 

➢ VMA_3.3.04_Gebäudeabriss/ Geländebetroffenheit: Für die erforderlichen Abrissarbeiten von Be-

triebsgebäuden in Diekirch sind im Vorfeld die entsprechenden Genehmigungen (INCOMMODO) 

einzuholen und Prüfungen (u.a. Altlastenverdachtsflächen) durchzuführen. 

➢ VMA_3.3.05_Biotop- und Habitatbetroffenheit: Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Biotop- 

und Habitatstrukturen. Durchführung von Biotopkartierung, erforderlicher faunistischer Detailstu-

dien (Vögel, Fledermäuse (Gebäudekontrolle), Haselmaus und Reptilien) sowie einer Biotop- und 

Habitatwertermittlung im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung des Vorhabens. An-

schließende Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen, sofern erforderlich. 

➢ VMA_3.3.06_Ökologische Baubegleitung: Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung. 

➢ VMA_3.3.07_Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen: Behandlung und Entsorgung der betroffenen 

bekannten Altlastenflächen. Prüfung und ggf. ordnungsgemäße Entsorgung der betroffenen Altlas-

tenverdachtsflächen. 

➢ VMA_3.3.08_Hochwasserbetroffenheit: Umsetzung von ggf. erforderlichen Maßnahmen im Sau-

ertal zur Reduktion von Auswirkungen auf den Wasserstrom im Falle eines Hochwassers. 

➢ VMA_3.3.09_Baubedingter Schadstoffeintrag: Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Ausschluss eines baubedingten Schadstoffeintrags in Oberboden und Grundwasser. 

➢ VMA_3.3.10_Oberflächenwasserabfluss/ Retention: Sicherstellung von ausreichend dimensionier-

ten Retentionsflächen und Oberflächenwasserabfluss (auch im Falle von Starkregen) entlang des 

Streckenverlaufes, Berücksichtigung erforderlicher technische Maßnahmen zur Verhinderung ei-

ner Wasserverschmutzung. 

➢ VMA_3.3.11_Archäologie: Das INRA ist im weiteren Planungsverlauf frühzeitig einzubeziehen, um 

ggf. präventive archäologische Maßnahmen einzuleiten. 
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ALTERNATIVENPRÜFUNG 

Die Errichtung des Corridor multimodal zwischen Ettelbruck und Diekirch ist in der geplanten Form nur 

im Rahmen der Errichtung eines neuen Quartiers möglich. Durch diese großräumige Umstrukturierung 

und Neugestaltung zwischen Ettelbruck und Diekirch kann die ÖPNV-Erschließung vollständig neu ge-

plant, organisiert und priorisiert werden. Eine alternative Buserschließung wäre aufgrund der Verknüp-

fungen mit der Bahnverbindung sowie der Fuß- und Radwegeerschließung nur im Rahmen von Überar-

beitungen und Änderungen möglich. Eine echte inhaltliche Alternative würde darin bestehen auf eine 

Bahnverbindung zwischen Ettelbruck und Diekirch zu verzichten und vollständig auf Busse oder eine 

Tram zurückzugreifen. Denkbar wären darüberhinausgehend technische Alternativen bspw. durch al-

ternative Antriebsformen der Busse, wobei hier auch davon auszugehen ist, dass diese bereits berück-

sichtigt werden und eine ausreichende Flexibilität zur zukünftigen Implementierung neuer Technologien 

gegeben ist. 

ZUSAMMENFASSENDE EMPFEHLUNGEN AUS DER UMWELTPRÜFUNG 

Zur Gewährleistung einer Umweltverträglichkeit bei der Projektkonkretisierung (Erstellung von APS/ 

APD) sind neben einer Prüfung der allgemeinen technischen Durchführbarkeit die benannten VMA-

Maßnahmen (siehe oben) sowie die Erkenntnisse der empfohlenen Studien (insb. Biotop- und Habitat-

wertigkeit, faunistische Detailstudie, Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen, Hochwasserrisikobereich 

Sauer) zu berücksichtigen. Im Sinne des PNM ist die Errichtung des Corridor multimodal zwischen Ettel-

bruck und Diekirch (Projekt 3.3) als zentrales Projekt für die Nordstad zu bewerten. Für eine maximale 

Wirksamkeit ist jedoch eine Umsetzung aller PST-Projekte in der Nordstad erforderlich. Im Rahmen der 

weiteren Projektkonkretisierung sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-

Pflichtigkeit, Einarbeitung PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, INCOMMODO/ Abrissarbeiten, 

CFL/ Bahnquerung, PCh/ Straßenquerung, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie), 

Wasser (Oberflächengewässer, HQ; Retentionsvolumen sicherstellen), Altlasten, Archäologie) zu be-

rücksichtigen bzw. durchzuführen. 
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3.5: DEPLACEMENT ET MISE A 2 VOIES DE L'ANTENNE FERROVIAIRE ETTELBRUCK-DIEKIRCH 

 

Abbildung 7: Darstellung des Projektes 3.5: Déplacement et mise à 2 voies de l'antenne ferroviaire Ettelbruck-Diekirch auf dem 
Orthophoto 2023. Quelle: MLOGAT, 2024 
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Zuordnung innerhalb des PST: Projets d’infrastructures de transport collectif. 

Relation zum PST 2019: Nouveau projet, noch nicht im Plan sectoriel von 2019 enthalten. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Die bestehende eingleisige Stichbahnstrecke von Ettelbruck nach Diekirch soll auf insgesamt ca. 3,75km 

zweigleisig ausgebaut werden. Dabei erfolgt im Westen ein Ausbau auf der bestehenden Bahntrasse 

und im östlichen Teilbereich eine Verlegung nach Norden an den Ortsrand von Ingeldorf. Diese Vorha-

ben ist zentral für die zukünftige Entwicklung der Nordstad (PSL-Projekte sowie Nordstad), da sowohl 

die Bahnverbindung zwischen Ettelbrück und Diekirch ausgebaut wird (Takt von vier Zügen pro Stunde 

und zwei zusätzliche Haltepunkte in Erpeldange-sur-Sûre und Ingeldorf) als auch Räume für die Umge-

staltung der Nordstad und insb. der Ortschaft Ingeldorf zu einem urbanen Zentrum geschaffen werden. 

Anders als in der UEP wird das räumliche eng verknüpfte Straßenbauprojekt der neuen Straßenerschlie-

ßung (6.7: Route d’accès Walenbroch) separat untersucht und bewertet. 

Weitere Details zur genauen Ausgestaltung und baulichen Umsetzung (insb. Tunnelausbau, Brücke über 

die Sauer, Straßenunterführungen und genereller Zeitplan für Umsetzung) des Projektes sowie bzgl. der 

Funktion im Zusammenspiel mit den anderen PST-Projekten in der Nordstad wurden bei MEA/ MLOGAT 

und MMTP nachgefragt, liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Umweltberichtes jedoch nicht vor. 

Avis nach 6.3 (N/Réf: 006324 vom 03.05.2023): Für das Projekt 3.5 wird angemerkt, dass aufgrund der 

zu erwartenden kumulativen Lärmbelastungen (N7, B7, bestehenden und zukünftige Bahnlinie) für die 

Wohngebäude an der Rue du Cimetière für das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen 

von einer erheblichen Belastung auszugehen ist. 

Avis der AGE (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A vom 23.02.2023): Für das Projekt 3.5 ist im UB eine vertiefende 

Untersuchung bzgl. der Hochwasserbetroffenheit erforderlich. 

Verknüpfung mit anderen PST-Projekten in der Nordstad: Der Ausbau der Bahnverbindung zwischen 

Ettelbruck und Diekirch sowie die damit verbunden Errichtung von zwei zusätzlichen Haltepunkten ist 

ein zentraler Bestandteil für die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV in der Nordstad. Gemeinsam mit dem 

Ausbau des zentralen Corridor multimodal (Projekt 3.3, teilweise bereits umgesetzt) bildet das Projekt 

3.5 dafür das Rückgrat und schafft durch den Rückbau der bestehenden Verkehrsinfrastrukturen zu-

gleich die Voraussetzungen zur Umgestaltung des gesamten Umfeldes zu einem neuen Wohnquartier 

und zur Reduktion des Durchgangsverkehrs. Eine enge Verknüpfung besteht mit der über eine lange 

Distanz angrenzend parallel verlaufenden neuen Straßenerschließung (Projekt 6.7). An der N7 soll der 

Pôle d’échange d’Erpeldange-sur-Sûre als zentraler Verkehrsknotenpunkt entstehen, welcher neben ei-

nem neuen Bahnhaltepunkt auch einen Busbahnhof (Projekt 3.3) und ein großes P&R-Parkhaus (Projekt 

7.16) umfassen wird. Eine inhaltliche Verknüpfung besteht zudem mit dem parallel im Sauertal auszu-

bauenden Radschnellweg (Projekt 8.18).  

Betroffenheit weiterer Plans sectoriel: Das Projekt 3.5 verläuft in Diekirch und Ingeldorf randlich durch 

das im PSL ausgewiesene prioritäre Gebiet für Wohnen 5 Zentrale Achse Nordstad (ZAN). Westlich der 

B7 beginnt in ca. 60m Entfernung das ebenfalls im PSL ausgewiesene prioritäre Gebiet für Wohnen 6 

Erpeldange-sur-Sûre. 

UVP-Pflichtigkeit: Da für die Umsetzung des Projektes 3.5 u.a. die Errichtung neuer Bahngleise erforder-

lich ist, fällt es unter die Vorgaben des UVP-Gesetzes loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des inci-

dences sur l’environnement (EIE/UVP) resp. des Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les 
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listes de projets soumis à une évaluation des inci-dences sur l’environnement Annexe I Liste des projets 

soumis d’office à une évaluation des incidences. Eine Spezifizierung ist im Rahmen der Projektkonkreti-

sierung (APS/ APD) vorzunehmen. 

UNTERSUCHUNGSRAUM/ UMWELTZUSTAND 

Der Untersuchungsraum für das Projekt 3.5 umfasst den gesamten ca. 3,75km langen Verlauf der zu-

künftig zweispurigen Bahnverbindung zwischen Ettelbruck und Diekirch. Eine unmittelbare Betroffen-

heit durch die zukünftigen Bahnanlagen ist entlang einen ca. 16m breiten Korridor zu erwarten, wobei 

zu beachten ist, dass dieser variieren kann und bspw. in Kurvenbereichen oder im Bereich von Halte-

punkten etwas breiter und in den Teilbereichen, wo bereits ein Gleis besteht, etwas schmaler ausfällt. 

Der Untersuchungsraum entspricht dabei nicht zwingend dem Wirkraum des jeweiligen Projektes, die-

ser kann schutzgut- bzw. themenspezifisch (z.B. Nähe zu Naturschutzgebieten) variieren. 

Ausgehend vom Bahnhof Ettelbruck im Westen ist auf ca. 850m die Errichtung des zusätzlichen Bahn-

gleises südlich angrenzend an das Bestandsgleis geplant. Derzeit wird das Umfeld des Bahnhofs Ettel-

bruck umgestaltet und im Zuge dessen wurden bereits die Straßenbrücken der N7 sowie der Bahnlinie 

nach Diekirch über die Sauer erneuert. Inwieweit das Bestandsgleis vollständig bestehen bleiben kann 

oder ob auch für dieses größere Umbau- und Erneuerungsarbeiten (bspw. Maßnahmen für Elektrifizie-

rung) erforderlich sind, ist derzeit nicht bekannt. Neben einigen tangierten Betriebsgebäuden auf dem 

Bahnhofsgelände ist zur Querung der Sauer (hier Teil des Natura 2000-Schutzgebietes LU0001006) die 

Errichtung einer neuen Brücke erforderlich. Im weiteren Verlauf nach Osten bestehen eine ebenerdige 

Straßenquerung sowie, parallel zum CR359, Unterführungen von N7 und B7. Im Zuge der Errichtung des 

Pôle d’échange d’Erpeldage-sur-Sure wird das gesamte Areal unterhalb der B7-Brücke umgestaltet und 

die Straßenverkehrsführung verändert. Der über 300m lange neue Bahnhaltepunkt entsteht dabei öst-

lich der N7 entlang des bestehenden Gleisverlaufes zwischen der zukünftigen Straßenverbindung im 

Norden und dem Busbahnhof im Süden. 

Südlich des neuen P&R-Parkhauses (Projekt 7.16) verlässt die neue Bahntrasse das bestehende Gleis, 

welches von hier aus auf ca. 2,5km bis kurz vor den Bahnhof Diekirch rückgebaut wird (im vorliegenden 

Umweltbericht nicht im Detail analysiert). Die neue Trasse führt nach Norden versetzt zunächst als ca. 

700m langer Tunnel in den Hang der Goldknapp hinein und hier nördlich unterhalb einiger bestehender 

Wohngebäude entlang. Nördlich des Friedhofes endet der Tunnel und die Gleise führen unmittelbar 

unterhalb des steilen Hangbereiches parallel zur neuen Straßenerschließung (Projekt 6.7) weiter nach 

Nordosten, wobei einige Gehölzstrukturen und die Gelände von Gewerbebetrieben tangiert werden. 

Etwa 450m entfernt vom Tunnelausgang ist die Errichtung eines weiteren Bahnhaltepunktes (Ingeldorf) 

geplant. Auf den letzten ca. 300m bis zum Bahnhof Diekirch stößt der Streckenverlauf wieder auf die 

Bestandstrasse und die südlich angrenzende Ergänzung eines zweiten Gleises betrifft hier nur Straßen 

und Parkplatzflächen, die jedoch auch hier eine Umgestaltung des gesamten Bahnhofsumfeldes zur 

Folge haben werden. Das Ende der Bahntrasse und damit der Bahnhof Diekirch wird sich etwa 200m 

vor dem jetzigen Ende der Gleise befinden, sodass hier ebenfalls ein Rückbau erfolgt, welcher weiters 

Entwicklungspotenzial bietet. 

Relevante Aspekte bzgl. des Umweltzustandes sind insb. die Betroffenheit der umliegenden Nutzungen 

(insb. Wohnen und Betriebe) durch Lärm, Abgase und direkten Flächenentzug bzw. einen erforderlichen 

Abriss sowie die umfassende Neustrukturierung von Bahnhofsumfelder, Straßen und Gleisverläufen. Im 
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Bereich der Sauer wird neben dem Natur2000-Schutzgebiet ein Hochwasserrisikobereich gequert. Ins-

besondere im und am Hang der Goldknapp sind neben großen erforderlichen Erdarbeiten einige Berei-

che mit geschützten Biotopen und Habitaten betroffen und es bestehen potenziell archäologisch be-

deutsamer Areale. 

ERWARTETE AUSWIRKUNGEN BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (NULLVARIANTE) 

Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe die Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch im derzeitigen ein-

gleisigen und weniger leistungsfähigen Ausbauzustand bestehen. Zugleich bliebe auch die zerschnei-

dende Wirkung insb. in Ingeldorf bestehen und die Entwicklung dieses Bereiches als neues Quartier 

wäre nicht wie vorgesehen möglich. Die geplanten neuen Haltepunkte inkl. des Pôle-d’échange könnten 

nicht umgesetzt werden. Insgesamt würde ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Verkehrsentwick-

lung in der Nordstad im Sinne des PST fehlen, da die zentrale Bahnachse nicht errichtet werden würde. 

Dies würde durch den steigenden MIV sowohl für die Anwohner der Nordstad als auch dessen Umland 

zu einer höheren Verkehrsbelastung (insb. Lärm und Abgase) führen. 

BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Auch wenn noch keine konkreten Umsetzungspläne (APS/ APD) für die Bahntrasse bestehen, so ist ein 

Plan directeur für das neue zentrale Quartier in Ausarbeitung, in dem auch die zeitlichen Planungen zur 

Realisierung von Abriss- und Neubaumaßnahmen berücksichtigt werden. 

SCHUTZGUT BEVÖLKERUNG UND GESUNDHEIT DES MENSCHEN 

Wohnnutzungen 

Im Süden von Erpeldange-sur-Sûre befinden sich bestehende Wohngebäude sowie die geplante PSL-

Zone 6 jeweils ca. 60m nördlich der Bahntrasse. Aufgrund der großflächigen und umfangreichen Umge-

staltungsarbeiten des Areals zu einem Wohn- und Geschäftsviertel sowie den Pôle d’échange werden 

die durch den Ausbau (insb. Lärm, Licht und Staub) und Betrieb der Bahntrasse zu erwartenden Auswir-

kungen als nicht erheblich angesehen. Nördlich angrenzend an das Gelände des zukünftigen Bahnhal-

tepunktes besteht im Außenbereich ein einzelnes Wohngebäude, welches im Vorfeld des Umbaus früh-

zeitig abgerissen werden müsste. 

Die Bahnstrecke führt südlich des P&R-Parkhauses (Projekt 7.16) unterirdisch als Tunnel in Richtung 

Nordosten und verläuft dabei unterirdisch angrenzend an die Grundstücke der Rue du Cimetière 

(CR359) bestehenden Wohngebäude. Die Entfernung zu den Wohngebäuden, die auch zukünftig erhal-

ten bleiben sollen, beträgt dabei 15-40m, wobei oberhalb der Tunneldecke zwischen 5-20m Erdreich 

verbleiben. Bzgl. der genauen Baudurchführung (Tunnelbohrung) liegt derzeit kein APS/ APD vor, auf-

grund der möglichen bau- und betriebsbedingten Auswirkungen (Lärm, Erschütterung etc.) können hier 

jedoch erhebliche Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. Anders als im Avis 6.3 beschrieben, wer-

den diese jedoch nicht aufgrund der Lärmbelastungen durch die angrenzenden Straßen und Gleise (es 

verbleibt lediglich der CR359 als Busverkehrsachse und mit erheblich reduziertem Durchgangsverkehr) 

erwartet. 

Im weiteren Verlauf nach Osten bestehen keine direkten Berührungspunkte zu bestehenden Wohnnut-

zungen. Die Trasse verläuft zwar randlich ebenerdig ca. 1,4km entlang des im PSL ausgewiesenen prio-

ritären Gebietes für Wohnen 5 Zentrale Achse Nordstad (ZAN), wobei die neue Straßenerschließung 
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(Projekt 6.7) noch zwischen den Gleisen und der zukünftigen Wohnbebauung liegt. Die zukünftige Be-

bauung ist hier an die ggf. bestehenden Lärmbelastungen durch Gleise und Straße anzupassen. Im Um-

feld des Bahnhofes Diekirch sind zwar baubedingte Auswirkungen zu erwarten, jedoch keine langfristig 

erheblichen Belastungen für die umliegende Wohnbebauung. 

Hohe Auswirkungen auf bestehende und geplante Wohnnutzungen können nicht ausgeschlossen wer-

den. 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Es bestehen zahlreiche unmittelbare Überschneidung mit dem Gelände und den Gebäuden von Indust-

rie- und Gewerbebetrieben, die im Rahmen der Gleisbauarbeiten tangiert werden bzw. abgerissen wer-

den müssen. Dies umfasst bspw. Flächen unmittelbar am Bahnhof Ettelbruck, das PCh-Gelände unter-

halb der B7-Brücke, die großen Betriebe unterhalb der Goldknapp entlang der Straße „Zone Industrielle“ 

und westlich des Bahnhofes Diekirch sowie entlang der Rue de Walebroch. Diese Beeinträchtigungen 

sind jedoch im Rahmen der großflächigen und umfassenden Umgestaltung zwischen Ettelbruck und 

Diekirch zu betrachten. Hier soll ein neues urbanes Zentrum entwickelt und die bestehenden Betriebe 

umgesiedelt werden. Auch der Rückbau der bestehenden Bahngleise ist Teil dieses Vorhabens. Diese 

Maßnahmen sind jedoch somit zeitlich aufeinander abzustimmen und frühzeitig Alternativstandorte für 

die umzusiedelnden Betriebe zu entwickeln. 

Ähnlich stellt sich die Situation bzgl. der umfassenden Überschneidungen und potenziellen Konflikt-

punkte mit den bestehenden Straßen und Wegen dar, die von der Bahntrasse gequert werden. Auch 

diese Bereiche sind im Rahmen der Umsetzung für ein neues Quartier zu berücksichtigen und zu lösen.  

Es werden mittlere Auswirkungen auf sonstige Nutzungen und Infrastrukturen erwartet. 

Tourismus und Naherholung 

Die Bahntrasse könnte zwar eine Barriere zwischen dem neuen Quariter und dem Naherholungsbereich 

Goldknapp darstellen. Aufgrund des Tunnelverlaufes nahe der B7, wo eine Erschließungsstraße erhalten 

bleibt, sowie der vorgesehenen ergänzenden Fuß- und Radwegequerungen (im Bereich des Haltepunk-

tes Ingeldorf und weiter östlich) ist jedoch eher von einer Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten für 

die Anwohner auszugehen. Eine Querung der Bahngleise durch Über- oder Unterführungen ist für Fuß- 

und Radwege darüberhinausgehend im Westen (Pôle d’échange d’Erpeldange-sur-Sûre) und Osten 

(Diekirch) vorgesehen.  

Es werden geringe Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Der Ausbau und die Verlegung der Bahnverbindung zwischen Ettelbruck und Diekirch ist eine zentrale 

Voraussetzung für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Nordstad und durch die freiwerden-

den Flächen auch für die Umsetzung eines neuen Quartiers. Durch die neuen Bahnhaltepunkte Erpeld-

ange-sur-Sûre und Ingeldorf und insb. den Pôle d’échange d’Erpeldange-sur-Sûre als zentralen Ver-

kehrsknotenpunkt in der Nordstad, ergeben sich für die bestehenden und zukünftigen Anwohner er-

heblich verbesserte Anbindungen an die lokalen, regionalen und landesweiten öffentlichen Verkehrs-

netze. 

Die Veränderungen der Verkehrssituation für die Anwohner der Nordstad werden insgesamt positiv 

eingeschätzt (in der Bewertung gleichbedeutend mit geringen Auswirkungen). 
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Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund des nahe an der bestehenden bzw. auch zukünftig verbleibenden Wohnbebauung als Tunnel 

verlaufenden Bahngleise können für die Gebäude an der Rue du Cimetière in Ingeldorf erhebliche Aus-

wirkungen durch Bau und Betrieb nicht ausgeschlossen werden. Die übrigen potenziellen Konfliktfelder 

lassen sich aufgrund des langen Planungshorizontes frühzeitig entschärfen. Auch die zu erwartenden 

baubedingten Auswirkungen relativieren sich im Hinblick auf diesen größeren Kontext, der eine Umge-

staltung des gesamten Bereiches zwischen Ettelbruck und Diekirch vorsieht. Für die Umsetzung der PST-

Projekte in der Nordstad und die Alltagsmobilität der zukünftigen Anwohner ist die neue Bahntrasse 

von zentraler Bedeutung. 

Insgesamt können durch den zweigleisigen Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (PST-Pro-

jekt 3.5) hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen nicht aus-

geschlossen werden. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-

Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Internationale Schutzgebiete 

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) können durch das Projekt 3.5 im Falle einer Brückenerweite-

rung erhebliche Auswirkungen auf das FFH-Gebiet Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la 

Lellgerbaach (LU0001006) nicht ausgeschlossen werden, sodass für den vorliegenden Umweltbericht 

die Durchführung einer vertiefenden FFH-VP erforderlich ist. 

Das FFH-Gebiet erstreckt sich entlang der Sauer und wird von der neuen Bahntrasse östlich des Bahn-

hofes Ettelbruck auf ca. 55m (Flussbreite ca. 25m) durchquert, wodurch sich aufgrund des leichten Kur-

venverlaufes eine Überschneidungsbereiche von ca. 700m² ergibt. Dabei verläuft nördlich angrenzend 

an das geplante zweite Gleis das bestehenden Gleis auf einer rezent (2018/19) neu errichteten Brücke 

über die Sauer und durch das FFH-Gebiet. Zeitgleich mit der Errichtung dieser neuen Bahnbrücke wurde 

südlich angrenzend im Bereich des nun untersuchten Brückenstandortes eine alte Bahnbrücke abgeris-

sen. Für die Errichtung der neuen nördliche Bahnbrücke, welche einen Stützpfeiler östlich des Flussbet-

tes besitzt, wurden einige Uferrandgehölze zerstört. Die ältere südliche Brücke wurden von einem Stütz-

pfeiler in der Sauer getragen, welcher im Zuge der Abrissarbeiten entfernt wurde, sodass die Auswir-

kungen auf Fließgewässer und FFH-Gebiet reduziert werden konnten. Die FFH-Verträglichkeitsprüfun-

gen für den Brückenabriss bzw. Neubau liegen nicht vor. Zugleich bedeutet dies jedoch, dass sich zwi-

schenzeitlich entlang der neu zu errichtenden Brücke im Uferbereich keine schützenswerten Uferrand-

gehölze entwickelt konnten (der Bereich ist derzeit fast ausschließlich mit dem invasiven japanischen 

Staudenknöterich Fallopia japonica bestanden) und dass der Bereiche der alten Brückenwiederlager 

zumindest teilweise auch für die Errichtung der neuen Brücke verwenden lassen. Eine dementspre-

chende Errichtung der zweiten Bahnbrücke über die Sauer erscheint somit ohne eine Beeinträchtigung 

des Fließgewässers oder des FFH-Gebietes (erstreckt sich unterhalb zwischen den Wiederlagern) mög-

lich, sodass die Durchführung einer FFH-VP zum jetzigen Zeitpunkt als nicht erforderlich angesehen 

wird. Generell ist jedoch eine baubedingte Beeinträchtigung oder Verunreinigung der Sauer und damit 

auch des FFH-Gebietes im Rahmen der Bauarbeiten auszuschließen. Im Rahmen einer weiteren Projekt-

konkretisierung und Genehmigung sowie durch APS/ APD ist die technische Umsetzbarkeit des Brücken-

baus ohne Impakt auf das FFH-Gebiet im Detail erneut zu prüfen. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete erwartet. 
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Nationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete befinden sich nicht im Einflussbereich des Projektes. 

Es werden keine Auswirkungen auf nationale Schutzgebiete erwartet. 

Geschützte Biotope 

Von den veranschlagten 6ha Projektfläche (3,75km Länge x 16m Trassenbreite) ist ca. 1/3 (ca. 2ha) 

durch die bestehenden Bahngleise, Straßen oder Gebäude versiegelt. Die ca. 1,12ha die oberhalb des 

nördlich von Ingeldorf errichteten Tunnels bestehen (vorwiegend Äcker und Gehölzstrukturen), werden 

nachfolgen nicht mit einbezogen, ebenso wie die Sauer (ca. 400m²) die voraussichtlich von der neuen 

Brücke überspannt und nicht beeinträchtigt wird. Somit verbleibt für die Betrachtung der potenziellen 

Betroffenheit geschützter Biotopstrukturen eine Grundfläche von ca. 2,84ha. Entsprechend der Metho-

dik zur Berechnung des Biotop- und Habitatwertes6 würde sich somit überschlägig ein auszugleichender 

Grundwert von ca. 590.000 Ökopunkten ergeben. Dieser setzt sich grob zusammen aus ca. 3.200m² 

Laubhochwald/ BK13 (Grundwert von 33 verwendet), ca. 2.400m² Extensivgrünland (Grundwert von 16 

verwendet), ca. 9.800m² Gebüsche/ Baugruppen (Grundwert von 18 verwendet), ca. 10.200m² Acker-

flächen (Grundwert von 9 verwendet) und ca. 2.800m² Nadelwaldbestand (Grundwert von 12 verwen-

det). Zudem wurde zu den einzelnen Flächen jeweils ein Habitatfaktor von 5 addiert. Bei diesem Wert 

handelt es sich um eine grobe Berechnung basierend auf einer ersten Projektabgrenzung die bspw. 

darüberhinausgehende baubedingte Auswirkungen nicht berücksichtig. Im weiteren Planungsverlauf 

und im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung ist eine genauere Bestimmung der tatsäch-

lich zerstörten Strukturen sowie des tatsächlichen Biotop- und Habitatwertes vorzunehmen. Da für die 

potenziell zerstörten Strukturen prinzipiell eine monetäre Kompensation erfolgen kann, werden keine 

erheblichen Auswirkungen erwartet. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf geschützte Biotope erwartet. 

Geschützte Arten 

Laut faunistischem Screening (MILVUS, 2022) kann eine Betroffenheit von Biotopen und Habitaten nach 

Art.17/21 NatSchG nicht ausgeschlossen werden. Demzufolge wird im weiteren Planungsverlauf die 

Durchführung von Detailstudien für Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien und Falter (Großer Feu-

erfalter und Spanische Flagge) empfohlen, um die tatsächliche Betroffenheit zu ermitteln und die erfor-

derlichen VMA-Maßnahmen und mögliche Kompensationsmaßnahmen definieren zu können. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass im Screening nicht von einem Tunnelbau am Hang der Goldknapp ausgegangen 

wurde.  

Aufgrund der räumlichen Nähe und Überschneidungen sowie der Koordination etwaiger Kompensati-

onsmaßnahmen sollten die vier PST-Projekte P&R-Parkhaus (Projekt 7.16), Corridor multimodal (Projekt 

3.3), Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (Projekt 3.5) und neue Straßenerschließung (Pro-

jekt 6.7) bzgl. der faunistischen Auswirkungen gemeinsam betrachtet und dabei ggf. weitere Flächen 

mit einbezogen werden. 

Hohe Auswirkungen auf geschützte Arten können nicht ausgeschlossen werden. 

  

 
6 Ökopunkte-System zur Bewertung und Kompensation von Eingriffen, Leitfaden zur Berechnungsmethodik: 
MECB, April 2024 
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Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch sind zahlreiche Bereiche betroffen, in denen 

besonders schützenswerte Biotop- und Habitatflächen bestehen. Aufgrund der rezent angrenzend er-

neuerten Brücke und der bestehenden Möglichkeit zur Impakt armen Errichtung einer zweiten Bahn-

brücke über die Sauer können erhebliche Auswirkungen auf das FFH-Schutzgebiet LU0001006 vermie-

den werden. Die tatsächliche Betroffenheit nach Art. 13/17/21 NatSchG, die zu leistenden Ausgleichs-

zahlungen und die Ausgestaltung ggf. erforderlicher Kompensationsmaßnahmen kann im weiteren Pla-

nungsverlauf erst nach Durchführung faunistischer Detailstudien ermittelt werden. 

Insgesamt können durch den zweigleisigen Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (PST-Pro-

jekt 3.5) hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanze, Tiere und biologische Vielfalt nicht ausgeschlos-

sen werden. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnah-

men empfohlen. 

SCHUTZGUT BODEN 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen  

Entsprechend der Betroffenheit von Biotopen und Habitaten kommt es durch den zweigleisigen Ausbau 

der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch zu Neuversiegelungen von insgesamt ca. 2,84ha. Eine genau-

ere Bestimmung der versiegelten Flächen kann jedoch erst im weiteren Planungsverlauf mit vorliegen-

dem APS/ APD erfolgen. Betroffen sind dabei in erster Linie landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie 

Bereiche mit Gebüschen/ Baumgruppen. Durch das bestehende Bahngleis und die zahlreichen gequer-

ten Betriebsflächen ist ca. 1/3 des Gesamtareals bereits versiegelt, zudem wird der Bereich oberhalb 

des voraussichtlich errichteten Tunnels (ca. 1,12ha) an der Goldknapp als zukünftig nicht versiegelt bzw. 

betroffen bewertet.  

Durch den Ausbau der Bahnverbindung sind insgesamt ca. 1ha Ackerfläche (insb. zwischen Ingeldorf 

und Diekirch) betroffen, bei denen es sich laut den Kartierungen der ASTA aufgrund der Lage im Sauertal 

größtenteils um Bereiche mit exzellenter landwirtschaftlicher Bodenqualität handelt. Die Bahntrasse 

verläuft jedoch größtenteils im Randbereich der meist kleinen bestehenden Felder uns ist zudem im 

PAG bereits als Bauland ausgewiesen. 

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung des Oberbodens während der Bauphase auf ein Minimum redu-

ziert werden. 

Es werden mittlere Auswirkungen durch Neuversiegelung erwartet. 

Erdarbeiten 

Geologisch besteht der Untergrund neben den alluvialen Talablagerungen im Sauertal aus Voltziensand-

stein im Hangbereich der Goldknapp. Durch den Ausbau des ca. 700m langen Tunnels entlang der un-

teren Hanglagen der Goldknapp fallen bei einem veranschlagten Röhrendurchmesser von 16m insge-

samt ca. 140.000m³ Gesteinsmaterial an, für die ein Entsorgungskonzept zu entwickeln ist. Notausgänge 

sind für den Bahntunnel voraussichtlich nicht notwendig, jedoch liegt ein APS/ APD noch nicht vor. Ge-

nauere Informationen dazu, welche Gesteins- oder Grundwasserschichten sowie Hochwasserrisikobe-

reiche im Einzelnen und in welchem Ausmaß vom Tunnelausbau betroffen sind, sind im Rahmen vorbe-

reitender geologischer Untersuchungen zu ermitteln. Dies ermöglicht eine entsprechende Anpassung 

der Tunnelbauarbeiten an die geologischen Gegebenheiten. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch 
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den zweigleisigen Ausbau auch in anderen Bereichen umfangreichere Erd- und Modellierungsarbeiten 

erforderlich sind, sofern ein Verlauf auf gleicher Höhe und in gleicher Art und Weise wie das Bestands-

gleis vorgesehen ist.  

Sehr hohe Auswirkungen durch Erarbeiten können nicht ausgeschlossen werden. 

Altlasten 

Der Aus- und Neubaubereich tangiert insgesamt 5 bekannte Altlastenflächen und Bodenkontaminatio-

nen, vorwiegend im Bereich des Bahnhofes Diekirch und der westlich gelegenen Betriebsgelände 

(SCA/04/0022, SCA/04/0028, SCA/15/2319, SCA/04/0092, SCA/04/0099) sowie insgesamt 16 Altlasten-

verdachtsflächen verschiedener Ausprägung in den Bereichen östlich des Bahnhofes Ettelbruck und auf 

den Betriebsgeländen zwischen Ingeldorf und Diekirch (SPC/04/0959/RBL, SPC/04/0956/AV1, 

SPC/04/0150/AV1, SPC/04/0120/AV1, SPC/13/0293/AV1, SPC/13/0305/AV1, SPC/04/2194/AV1, 

SPC/04/1369/AV1, SPC/04/1109/AV1, SPC/16/0110/AV2, SPC/04/2063/AV1, SPC/04/1691/AV1, 

SPC/04/1899/AV1, SPC/04/0346/RBL, SPC/04/1762/AV1, SPC/04/0679/AV1). Für diese Bereiche sind im 

weiteren Planungsverlauf entsprechende Prüfungen bzgl. der Betroffenheit und Entsorgung durchzu-

führen. Zugleich ist jedoch zu berücksichtigen, dass für den gesamten Bereich des neuen Quartiers ein 

Entsorgungskonzept bzgl. bestehender Altlasten zu entwickelt ist und der Bereich des Bahnausbaus hier 

nur einen kleinen Teilbereich ausmacht. 

Generell zu berücksichtigen ist auch der ca. 2,5km lange Bereich, in dem das bestehende Einzelgleis 

zurückgebaut wird. Das gilt bspw. sowohl für die rückbaubedingten Auswirkungen auf umliegende Nut-

zungen, die zu entsorgenden und ggf. wiederverwendbaren Gleise und Gleisunterbaumaterialien sowie 

den ca. 1,75ha (2,5km x 7m Breite) großen Bereich, der entsiegelt oder im weiteren Verlauf zur Entwick-

lung des neuen Quartiers anderweitig genutzt wird. 

Hohe Auswirkungen bzgl. bestehender Altlasten könne nicht ausgeschlossen werden. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Tunnelausbau (geologische Studie erforderlich, Entsorgung des Aushubmaterials zu klären 

etc.) und andere voraussichtlich erforderlicher Erd- und Modellierungsarbeiten sowie die Unklarheiten 

bzgl. der genauen technischen Umsetzung können sehr hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen wer-

den. Auch durch die zahlreichen Altlasten und Altlastenverdachtsflächen sowie den Rückbau von beste-

henden Gleisabschnitten möglicherweise hohe Auswirkungen. Zudem besteht, verglichen mit den an-

deren Projekten des PST-Nordstad, eine hohe Neuversiegelung. Zum jetzigen Zeitpunkt können somit 

sehr hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. 

Insgesamt können durch den zweigleisigen Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (PST-Pro-

jekt 3.5) sehr hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Boden nicht ausgeschlossen werden. Zur Minde-

rung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT WASSER 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Die östlich des Bahnhofes Ettelbruck fließende Sauer ist das einzige gequerte Oberflächengewässer. Für 

das bestehende Bahngleis wurde rezent eine neue Brücke errichtet, welche die hier ca. 25m breite 

Sauer in einem Stück überspannt. Die zuvor südlich angrenzend bestehende Brücke wurde, inkl. des in 

der Sauer gelegenen Pfeilers, rückgebaut. An dieser südlichen Stelle soll nun im Zuge der Umsetzung 
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des Projektes 3.5 eine neue zweite Bahnbrücke errichtet werden, welche die Sauer in einem Stück über-

spannt und durch die, da die Wiederlager bereits bestehen, so voraussichtlich keine Beeinträchtigungen 

des Fließgewässers zu erwarten sind. 

Im östlichen Hangbereich der Goldknapp besteht im Bereich Hupertsgriecht ein kleiner Gewässerlauf, 

der ab der Rue Dr Lean-Pierre Glaesener unterirdisch und kanalisiert auf nicht genau bekanntem Wege 

in die Sauer geleitet und somit auch von der neuen Bahnlinie gequert wird. Weiter westlich besteht ein 

schmaler Taleinschnitt, in dem laut Waldbiotopkartierung ein weiteres permanentes Fließgewässer ver-

läuft, dessen Verlauf ab dem asphaltierten Wirtschaftsweg jedoch nicht bekannt ist. In diesem Bereich 

sind, falls erforderlich, entsprechende technische Lösungen zum Gewässerschutz zu entwickeln und 

umzusetzen. 

Das gesamte Sauertal ist ein Hochwasserrisikobereich. Im Bereich der Sauerquerung besteht jedoch 

keine Betroffenheit des Projektes 3.5, da die potenziell überschwemmten Bereiche entlang der hier 

steilen Böschung überspannt werden. Eine HQ10-Betroffenheit besteht nicht, eine HQ100-Betroffen-

heit besteht nahe der Sauer nur bis angrenzend an die Bahngleise, jedoch in Diekirch nahe des Bahnhofs. 

Ein HQextrem würde die Bahngleise im Westen beiderseits der N7 und somit potenziell auch im Westen 

des neuen Tunnels und im Osten in Diekirch überschwemmen, wohingegen der zentrale Abschnitt nicht 

betroffen wäre. Generell können somit hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden, wobei das 

Thema Hochwasserschutz im Rahmen der Gesamtplanung eine große Rolle spielen und dabei großräu-

miger gelöst werden sollte. 

Bereiche mit größerem Starkregenrisiko bestehen im Hangbereich der Goldknapp, insb. östlich des vo-

raussichtlichen Tunneleingangs. Hier verlaufen einige schmale Seitentäler in Richtung der unmittelbar 

unterhalb der steilen Hangkante vorgesehenen Bahntrasse. In diesen Bereichen sind entsprechende 

technische Maßnahmen zum Auffangen bzw. Durchlassen der anfallenden Wassermengen einzuplanen, 

um das Risiko von Unterspülungen ausschließen zu können. Auch in Diekirch besteht ein Risiko durch 

Starkregenereignisse ausgehen von den nördlich bestehenden Seitentälern, welches jedoch in einem 

Gesamtkonzept für die Stadt gelöst werden muss.  

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung von Oberflächengewässern während der Bauphase auf ein Mini-

mum reduziert werden. 

Hohe Auswirkungen auf Oberflächengewässer bzw. durch Hochwasser und Starkregen können nicht 

ausgeschlossen werden. 

Grund-/ Trinkwasser 

Der Streckenverlauf verläuft vollständig im Bereich des Grundwasserleiter Bundsandstein und in einem 

kleinen Teilbereich im Grundwasserleiter Trias Randfazies. Nahe der B7 sowie in Diekirch bestehen ei-

nige hydrogeologische Bohrungspunkte auch unmittelbar auf der Trasse. Quellen, Trinkwasserentnah-

mepunkte oder Trinkwasserschutzgebiete sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Im Vorfeld der Er-

richtung des Tunnels im Hangbereich der Goldknapp sind hydrogeologische Prüfungen erforderlich, ob-

wohl sich der Tunnel im äußersten Hangbereich befindet und auf der Höhe des Talbodens verlaufen 

wird. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf Grund- und Trinkwasser erwartet. 
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Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Entlang der Bahntrasse sind ausreichend dimensionierte Anlagen für den Oberflächenwasserabfluss zu 

installieren, welche auch das Auftreten etwaiger Starkregenereignisse und ggf. erforderliche technische 

Anlagen Reinigung des Oberflächenwassers (bspw. austretendes Öl) berücksichtigen. Diese sind jedoch 

ebenfalls im Zuge der weiteren Detailplanungen zu entwickeln. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Retention/ Oberflächenwasserabfluss erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch sind voraussichtlich keine Oberflächenge-

wässer, Quellen, Trinkwasserentnahmepunkte oder Trinkwasserschutzgebiete in erheblichem Ausmaß-

betroffen. Bzgl. der technischen Umsetzung der Brücke über die Sauer und des Tunnelausbaus (Hydro-

geologie) sind vorab Studien zu erstellen. Fast der gesamte Streckenverlauf liegt jedoch in einem poten-

ziellen Hochwasserrisikobereich und unterhalb der Goldknapp liegen Bereiche mit einer möglichen 

Starkregenbetroffenheit, wobei diese Probleme zukünftig nur auf höhrer Ebene zu lösen sind und die 

Bahntrasse hier nur ein kleines Teilprojekt darstellt. 

Insgesamt können durch den zweigleisigen Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (PST-Pro-

jekt 3.5) hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung 

der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Die Bahnverbindung Verläuft insb. im bislang nicht bebauten Teilbereich westlich von Diekirch durch 

einen Kaltluftaustauschbereich mit sehr hoher bioklimatischer Bedeutung insb. als Kaltluftzufluss für die 

Stadt. Auch das Sauertal zwischen Ettelbruck und Erpeldange-sur-Sûre ist diesbezüglich ein bedeutsa-

mer Bereich. Durch die Errichtung der Gleise werden jedoch keine Barrieren für den Kaltluftaustausch 

errichtet, auch wenn es durch die zusätzliche Versiegelung lokal zu einer Erhitzung kommen kann. Das 

Thema Kaltluftschneisen und Austausch sollte jedoch im Rahmen der Entwicklung eines Bebauungskon-

zeptes behandelt werden. 

Es werden geringe Auswirkungen auf klimatische Funktionen und den Kaltluftabfluss erwartet. 

Klimaschutzpotenzial 

Durch die Umsetzung der im PNM und im PST vorgesehenen Verkehrsprojekte sind kumulativ positive 

Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes zu erwarten. Gleiches gilt auf Ebene der Nordstad, wobei hier zur 

Verbesserung der regional bestehenden Verkehrsbelastungen die Umsetzung aller aufgelisteten Pro-

jekte erforderlich ist, da diese aufeinander abgestimmt sind und bspw. nur durch eine Reduktion des 

Durchfahrtverkehrs eine Umstrukturierung des innerörtlichen Verkehrs ermöglicht wird. 

Der Ausbau der Bahnverbindung zwischen Ettelbruck und Diekirch ist ein zentraler Baustein für die Ent-

wicklung des öffentlichen Verkehrs in der Nordstad. Er hat insbesondere für die zukünftigen Anwohner 

im Bereich zwischen Ettelbruck und Diekirch jedoch auch darüberhinausgehend positive Auswirkungen, 

da ein leistungsfähiges ÖPNV-Angebot geschaffen wird, durch welches der MIV und der CO2-Ausstoß 

reduziert werden können. 

Das Klimaschutzpotenzial wird auf Ebene des PST-Nordstad als hoch bewertet (in der Bewertung gleich-

bedeutend mit geringen Auswirkungen). 
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Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Ausbau der Bahnverbindung zwischen Ettelbruck und Diekirch werden geringe Auswirkungen 

auf klimatische Funktionen und den Kaltluftabfluss erwartet. Das Projekt hat generell positive Auswir-

kungen bzgl. des Klimaschutzes in der Nordstad.  

Insgesamt werden durch den zweigleisigen Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (PST-Pro-

jekt 3.5) geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft erwartet.  

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Im Sauertal östlich von Ettelbruck verläuft das neu zu errichtende Gleis parallel zu der bereits bestehen-

den Bahnlinie, sodass hier bereits eine entsprechende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes besteht 

und diese durch den Ausbau nur geringfügig beeinträchtigt wird, zumal durch die zahlreichen Straßen 

und insb. die B7-Brücke und eine das Sauertal querende Hochspannungsleitung bereits zahlreiche Inf-

rastrukturen bestehen. Im Bereich des Tunnelausbaus werden die Auswirkungen auf das Ortsbild von 

Ingeldorf weitestgehend minimiert. Auch im östlichen Teilabschnitt in Richtung Diekirch wird das Orts-

bild durch die Verlegung der Bahntrasse an den Ortsrand unterhalb der Hangkante im Vergleich zum 

derzeitigen Gleisverlauf weniger stark beeinträchtigt. Dennoch sollte im Rahmen der Entwicklung neuer 

Wohnquartiere darauf geachtet werden, ggf. einen Sichtschutz (zugleich Lärmschutz) entlang der Gleise 

zu errichten. 

Es werden geringe Auswirkungen aufgrund der Einsehbarkeit bzw. der Auswirkungen auf das Orts- und 

Landschaftsbild erwartet. 

Unberührte/ geschützte Landschaftsräume 

Ausweisungen des PSP sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Aufgrund des Verlaufes durch bereits bebaute Flächen sowie die zahlreichen bestehenden Infrastruk-

turen sind keine unberührten Landschaftsräume betroffen. 

Es werden keine Auswirkungen auf unberührte/ geschützte Landschaftsräume erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund des Verlaufes durch bereits bebaute Flächen, die umliegend bestehenden Infrastrukturen und 

die zukünftig vorgesehene Einbindung in ein neues Quartier werden durch den geplanten Corridor mul-

timodal (Projekt 3.3) geringe Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild erwartet. 

Insgesamt werden durch den zweigleisigen Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (PST-Pro-

jekt 3.5) geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft erwartet. Zur Minderung der zu erwar-

tenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Kulturdenkmale 

Angrenzend besteht in Ettelbrück (Avenue J-F Kennedy, 127) ein Kulturdenkmal nach INPA, welches 

jedoch von den Baumaßnahmen nicht betroffen sein wird, da die N7 hier rezent bereits erneuert wurde. 

Zudem ist das Gebäude des Bahnhofs Diekirch als Kulturdenkmal verzeichnet, jedoch vom Corridor mul-

timodal ebenfalls nicht direkt betroffen. 

Es werden geringe Auswirkungen auf Kulturdenkmale erwartet. 
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Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Entsprechend der Stellungnahme des INRA vom 14.02.2023 (Réf du MC: 841x3c8f5) handelt es sich 

beim Untersuchungsraum des zweigleisigen Ausbaus der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (PST-Pro-

jekt 3.5) um eine potenzielle archäologische Stätte für die präventive archäologische Maßnahmen er-

forderlich sind. Untersuchungen bestehen für die möglichen Risikobereiche nahe der Bahnhöfe von Et-

telbruck und Diekrich sowie unterhalb der B7 bislang nicht. Das INRA ist somit im weiteren Planungs-

verlauf frühzeitig einzubeziehen und zu informieren. 

Es werden mittlere Auswirkungen bzgl. archäologischer Fund- und Verdachtsflächen erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Zur Vermeidung einer Zerstörung potenzieller archäologischer Flächen ist im Vorfeld das INRA einzube-

ziehen. 

Insgesamt werden durch den zweigleisigen Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (PST-Pro-

jekt 3.5) mittlere Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwartet. Zur Minderung der 

zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN 

Unter Wechselwirkungen sind hier die vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft zu verstehen, die sich während oder durch die Umsetzung 

des Projektes ergeben können. Von großer Bedeutung ist dabei zum einen die Bauphase, da bspw. Men-

schen und Tiere zu verschiedenen Tages- oder Jahreszeiten unterschiedlich stark beeinträchtigt werden. 

Diese und weitere Konflikte können durch die Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung ausge-

schlossen oder zumindest verringert werden. Zugleich ist das Schutzgut Boden zentral, da durch die 

Inanspruchnahme (Versiegelung und somit Verlust bspw. als potenzielle landwirtschaftliche Nutzfläche 

oder Lebensraum und Nahrungsfläche von Tierarten sowie Reduktion von Grundwasserneubildung oder 

für die Lufthygiene) von Boden ein Geflecht von Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 

Schutzgütern entsteht.  

Für den zweigleisigen Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch sind neben der Flächenversiege-

lung (Äcker mit hoher landwirtschaftlicher Bodengüte westlich von Diekirch) insb. die Wechselwirkun-

gen im Bereich des Tunnels (Bodenaushub- und Stabilität, HQ- und Grundwasserbetroffenheit sowie 

Starkregenereignisse) und in den Siedlungsbereichen von Ingeldorf und Diekirch (Gebäudeabriss, Rück-

bau Bestandsgleise, Anwohnerbetroffenheit, Altlastenverdachtsflächen, Hochwasserrisikobereich) von 

Bedeutung. Für diese Aspekte sollten im Vorfeld Fachgutachten erstellt werden, wobei einige der Wech-

selwirkungen als insgesamt positiv zu bewerten sind. 

KUMULATIVE WECHSELWIRKUNGEN 

Im Rahmen der Bewertung der PST-Projekte in der Nordstad sind nicht nur die einzelprojektspezifischen 

Aspekte von Relevanz, sondern die Projekte auch in Kumulation bzw. im Gesamtgefüge zu bewerten. 

Der zweigleisige Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (PST-Projekt 3.5) ist ein zentraler Be-

standteil des Mobilitätskonzeptes Nordstad 2035. Damit sich die Nordstad als urbane Zentralität entwi-

ckeln kann, soll der Durchgangsverkehr stark reduziert und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. 

Dafür sind zugleich Maßnahmen zur Reduktion des MIV und Förderung des ÖPNV (Ausbau und Verle-

gung der Bahnstrecke Ettelbruck-Diekirch, vorliegendes Projekt 3.5/ neue Straßenerschließung, Projekt 
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6.7/ P&R-Parkhaus, Projekt 7.16/ Corridor multimodal, Projekt 3.3/ Radschnellweg, Projekt 8.18) sowie 

zum Ausbau großräumiger Straßeninfrastrukturen zur Ortsumgehung Diekirch im Osten (Projekt 6.8) 

sowie die Ortsumgehung Ettelbruck im Westen (Projekt 5.10) der Nordstad und die Verbreiterung der 

zentralen B7 (Projekt 4.6) umzusetzen. 

Für die Zielerreichung der positiven Auswirkungen in der Nordstad mit langfristig positiven Auswirkun-

gen auf die Schutzgüter Mensch und Klima (gesteigerte nachhaltige Mobilität, Minderung des MIV und 

der Abgas-/ CO2-Belastungen) ist es jedoch zwingend erforderlich, die im PNM angedachten Projekte in 

ihrer Gesamtheit zu realisieren. 

ZUSAMMENFASSUNG DER BEWERTUNG  

Bewertung Schutzgut Bewertung Unterpunkte VMA-Maßnahmen 

Bevölkerung und Ge-
sundheit des Menschen 

Wohnnutzungen 

➢ 3.5.01_Projektkonkretisierung 

➢ 3.5.02_Koordination Projektumset-
zung PST-Nordstad 

➢ 3.5.03_Durchführung weiterer Ge-
nehmigungsprozeduren 

➢ 3.5.04_Gebäudeabriss/ Geländebe-
troffenheit 

➢ 3.5.05_Lärm- und Sichtschutz/ Orts-
bildintegration 

➢ 3.5.06_Fuß- und Radwegerschlie-
ßung/ Verkehrssicherheit 

➢ 3.5.07_Biotop- und Habitatbetrof-
fenheit 

➢ 3.5.08_Betroffenheit internationa-
les Schutzgebiet 

➢ 3.5.09_Ökologische Baubegleitung 

➢ 3.5.10_Baugrunduntersuchung/ 
Hydrogeologisches Gutachten 

➢ 3.5.11_Bodenaushub/ Rückbau-
maßnahmen 

➢ 3.5.12_Altlasten/ Altlastenver-
dachtsflächen 

➢ 3.5.13_Hochwasserbetroffenheit 

➢ 3.5.14_Baubedingter Schadstoffe-
intrag 

➢ 3.5.15_Oberflächenwasserabfluss/ 
Retention/ Starkregen 

➢ 3.5.16_Archäologie 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Tourismus und Naherholung 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Pflanzen, Tiere und bio-
logische Vielfalt 

Internationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete 

Geschützte Biotope 

Geschützte Arten 

Boden 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen 

Erdarbeiten/ Erdaushub 

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 

Wasser 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Grund-/ Trinkwasser 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Klima und Luft 
Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Klimaschutzpotenzial 

Landschaft 
Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Unberührtheit/ geschützte Landschaftsräume 

Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmale 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Legende Bewertung 

nicht betroffen 
Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder werden nicht beeinträchtigt, 
keine Korrelation zwischen Schutzgut und Wirkung. Teilweise positive Auswirkun-
gen möglich. 



64 

Oeko-Bureau s.à r.l.  

geringe Auswir-
kungen 

Geringe Auswirkungen sind vorhanden. Die Auswirkungen können innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen reduziert 
werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

mittlere Auswir-
kungen 

Deutliche Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen kön-
nen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen reduziert werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

hohe Auswir-
kungen 

Starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen können 
nicht vollständig oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen reduziert werden. 

sehr hohe Aus-
wirkungen 

Sehr starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen sind 
nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraumes kompensierbar. 

VMA-MAßNAHMEN 

➢ VMA_3.5.01_Projektkonkretisierung: Basierend auf den Ergebnissen der Umweltprüfung sollte 

durch die Erstellung von APS/ APD ein konkreter Projektentwurf entwickelt werden, der als belast-

bare Basis für die weitere Umsetzung dient. Das gilt insbesondere für die Detailplanungen für den 

Tunnelausbau und die geplanten neuen Haltepunkte sowie die Straßenquerungen (i.d.R. Unterfüh-

rungen), die Brücke über die Sauer und die Beeinträchtigungen für die gequerten Betriebsgelände. 

➢ VMA_3.5.02_Koordination Projektumsetzung PST-Nordstad: Zeitliche, räumliche und inhaltliche 

Koordination und Kommunikation der Umsetzung der Umgestaltungsmaßnahmen in Ingeldorf und 

Diekirch inkl. der PST-Projekte in der Nordstad (inkl. Projekt 3.5) zur allgemeinen Reduktion nega-

tiver Auswirkungen auf die Anwohner (bspw. Bauzeiten oder Straßensperrungen). 

➢ VMA_3.5.03_Durchführung weiterer Genehmigungsprozeduren: Im Rahmen der Projektkoordina-

tion sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, Einarbeitung 

PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, INCOMMODO/ Abrissarbeiten, Lärmauswirkungen 

Anwohner, CFL/ Bahnquerung, PCh/ Straßenquerungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunisti-

sche Detailstudie, Natura2000 Überprüfung), Wasser (Oberflächengewässer, HQ; Retentionsvolu-

men sicherstellen), Bodenstabilität, Altlasten, Erdaushub/ Erdarbeiten, Archäologie) zu berücksich-

tigen bzw. durchzuführen. 

➢ VMA_3.5.04_Gebäudeabriss/ Geländebetroffenheit: Für die erforderlichen Abrissarbeiten zahlrei-

cher Betriebsgebäude und/ oder die Verkleinerung der Betriebsgelände östlich des Bahnhofes Et-

telbruck sowie in Ingeldorf und Diekirch sind im Vorfeld die entsprechenden Genehmigungen (IN-

COMMODO) einzuholen und Prüfungen (u.a. Altlastenverdachtsflächen) durchzuführen. 

➢ VMA_3.5.05_Lärm- und Sichtschutz/ Ortsbildintegration: Analyse bestehender und Modellierung 

zukünftig zu erwartender Lärmbelastungen, Verortung von Lärmminderungsmaßnahmen (insb. in 

Ingeldorf und Diekirch) sowie ggf. Verbindung von Lärm- und Sichtschutzmaßnahmen sowie Ver-

kehrssicherheitsaspekten beim Streckenverlauf in der Nähe von Wohnbebauung sowie im Bereich 

der neuen Haltepunkte. Zur Integration der Bahntrasse in das Ortsbild von Ingeldorf und Diekirch 

sollten Maßnahmen zur Eingrünung oder Gestaltung von Lärmschutzinfrastrukturen geprüft wer-

den. 

➢ VMA_3.5.06_Fuß- und Radwegerschließung/ Verkehrssicherheit: Entlang des gesamten Strecken-

verlaufes und insb. im Bereich der Bahnhöfe und der neuen Haltepunkte sind sicher gestaltete 

Querungsmöglichkeiten für die Anwohner zu errichten. Dabei ist bspw. die Zugänglichkeit der Gold-

knapp als Naherholungsbereich sowie der umgestalteten beidseitigen Wohnbereiche westlich von 

Diekirch sicherzustellen. Auf ebenerdige Querungen von Straßen und Wegen mit der Bahnstrecke 
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sollte aus Sicherheitsgründen weitestmöglich verzichtet werden. Zudem ist sicherzustellen, dass 

die Bahngleise zukünftig nicht frei zugänglich sind. 

➢ VMA_3.5.07_Biotop- und Habitatbetroffenheit: Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Biotop- 

und Habitatstrukturen. Durchführung von Biotopkartierung, erforderlicher faunistischer Detailstu-

dien (Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Falter (Großer Feuerfalter und Spanische Flagge) und Repti-

lien) sowie einer Biotop- und Habitatwertermittlung im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ge-

nehmigung des Vorhabens. Anschließende Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen, sofern er-

forderlich. 

➢ VMA_3.5.08_Betroffenheit internationales Schutzgebiet: Ausschluss eines baubedingten Schad-

stoffeintrags beim Bau der Brücke über die Sauer, um Auswirkungen auf das FFH-Schutzgebiet 

LU0001006 zu verhindern.  

➢ VMA_3.5.09_Ökologische Baubegleitung: Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung. 

➢ VMA_3.5.10_Baugrunduntersuchung/ Hydrogeologisches Gutachten: Durchführung einer Bau-

grunduntersuchung bzw. eines hydrogeologischen Gutachtens zur Ermittlung der Auswirkungen 

(insb. Grundwasser und provisorische ZPS) im Rahmen des Tunnelausbaus. 

➢ VMA_3.5.11_Bodenaushub/ Rückbaumaßnahmen: Koordination der erforderlichen Maßnahmen 

zum Rückbau des bestehenden Gleises und zur Entsorgung der anfallenden Materialien sowie zur 

Verwendung bzw. Entsorgung des beim Tunnelausbau anfallenden Erdaushubs entsprechend der 

gesetzlichen Bestimmungen. 

➢ VMA_3.5.12_Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen: Behandlung und Entsorgung der betroffenen 

bekannten Altlastenflächen. Prüfung und ggf. ordnungsgemäße Entsorgung der betroffenen Altlas-

tenverdachtsflächen. 

➢ VMA_3.5.13_Hochwasserbetroffenheit: Umsetzung von ggf. erforderlichen Maßnahmen im Sau-

ertal zur Reduktion von Auswirkungen auf den Wasserstrom im Falle eines Hochwassers, ggf. Nut-

zung des Bahndammes als Teil des Hochwasserschutzes. Besondere Rücksichtnahme im Bereich 

des Tunnels. 

➢ VMA_3.5.14_Baubedingter Schadstoffeintrag: Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Ausschluss eines baubedingten Schadstoffeintrags in Oberboden und Grundwasser. 

➢ VMA_3.5.15_Oberflächenwasserabfluss/ Retention/ Starkregen: Sicherstellung von ausreichend 

dimensionierten Retentionsflächen und Oberflächenwasserabfluss (auch im Falle von Starkregen, 

insb. unterhalb der Goldknapp) entlang des Streckenverlaufes und der Tunneleingänge, Berück-

sichtigung erforderlicher technische Maßnahmen zur Verhinderung einer Wasserverschmutzung. 

➢ VMA_3.5.16_Archäologie: Das INRA ist im weiteren Planungsverlauf frühzeitig einzubeziehen, um 

ggf. präventive archäologische Maßnahmen einzuleiten. 

ALTERNATIVENPRÜFUNG 

Der geplante Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ettelbruck und Diekirch legt den Anfangs- und den End-

punkt des Streckenverlaufes fest. Zugleich bestehen durch die umliegenden Nutzungen, Infrastrukturen 

(Straßenunterführungen) und Ortschaften (inkl. der zukünftig geplanten Haltepunkte), die Gewässer 

(Sauerquerung) und die Topographie nur in sehr eingeschränktem Umfang räumliche Alternativen. 

Durch die bestehende eingleisige Bahnverbindung bietet sich zudem die Chance, durch die Errichtung 
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eines parallelen zweiten Gleises das Vorhaben mit vergleichsweise geringem technischem und finanzi-

ellem Aufwand umzusetzen. Dementsprechend sollte dem bestehende Trassenverlauf weitestmöglich 

gefolgt werden. Als inhaltliche Alternative besteht somit die Möglichkeit das zweite Gleis vollständig 

entlang der Bestandstrasse zu führen. Dies hätte zwar geringere Auswirkungen auf einige Schutzgüter 

zur Folge, da weniger Biotop- und Habitatflächen betroffen wären und kein Tunnel errichtet werden 

müsste, jedoch wäre die Lärmbelastung für die Anwohner ungleich höher und durch die zerschneidende 

Wirkung wären die Möglichkeiten zur Umsetzung eines neuen Quartiers stark eingeschränkt. Eine wei-

tere technische Alternative wäre die Verlängerung des Tunnels im Hangbereich der Goldknapp nach 

Nordosten. Dies hätte geringere Auswirkungen auf die Anwohner und die betroffenen Strukturen zur 

Folge, würde jedoch erheblich mehr Erdaushub und ein Risiko der Grundwasserbetroffenheit zur Folge 

haben und es wäre zu klären, wie der Haltepunkt Ingeldorf errichtet werden könnte. Eine weitere Alter-

native bestünde darin, die Bahnverbindung zurückzubauen und das ÖPNV-Angebot zwischen Ettelbruck 

und Diekirch vollständig auf den Bus (Corridor multimodal/ Projekt 3.3) oder bspw. eine Tram auszule-

gen. Dies würde zahlreiche der im UB dargestellten Auswirkungen auf die Schutzgüter erheblich redu-

zieren. Durch den angestrebten Erhalt und Ausbau der Bahnverbindung besteht jedoch eine beque-

mere, schnellere und effiziente ÖPNV-Anbindung von Diekirch bis in die Stadt Luxemburg und zugleich 

wird so das ÖPNV-Angebot diversifiziert.  

ZUSAMMENFASSENDE EMPFEHLUNGEN AUS DER UMWELTPRÜFUNG 

Zur Gewährleistung einer Umweltverträglichkeit bei der Projektkonkretisierung (Erstellung von APS/ 

APD) sind neben einer Prüfung der allgemeinen technischen Durchführbarkeit die benannten VMA-

Maßnahmen (siehe oben) sowie die Erkenntnisse der empfohlenen Studien (insb. Lärmstudie/ Verkehrs-

sicherheit, Biotop- und Habitatwertigkeit, faunistische Detailstudie, Natura2000 Überprüfung, Hoch-

wasserrisikobereich Sauer, Bodenstabilität, Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen, Erdaushub/ Erd-

arbeiten) zu berücksichtigen. Im Sinne des PNM ist der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ettelbruck 

und Diekirch (PST-Projekt 3.5) als zentrales Projekt für die Nordstad zu bewerten, durch dessen Umset-

zung der ÖPNV gestärkt und zugleich durch Verlegung der Gleise die Grundlage zur Entwicklung eines 

neuen Wohnquartiers in Ingeldorf und Diekirch geschaffen wird. Für eine maximale Wirksamkeit ist je-

doch eine Umsetzung aller PST-Projekte in der Nordstad erforderlich. Im Rahmen der weiteren Projekt-

konkretisierung sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, Einar-

beitung PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, INCOMMODO/ Abrissarbeiten, Lärmauswirkun-

gen Anwohner, CFL/ Bahnquerung, PCh/ Straßenquerungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunisti-

sche Detailstudie, Natura2000 Überprüfung), Wasser (Oberflächengewässer, HQ; Retentionsvolumen 

sicherstellen), Bodenstabilität, Altlasten, Erdaushub/ Erdarbeiten, Archäologie) zu berücksichtigen bzw. 

durchzuführen.  
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4.6: MISE A 2X2 VOIES DE LA B7 ENTRE L'ECHANGEUR ETTELBRÜCK ET LE GIRATOIRE FRIDHAFF 

 

Abbildung 8: Darstellung des Projektes 4.6: Mise à 2x2 voies de la B7 entre l'échangeur Ettelbrück et le giratoire Fridhaff auf 
dem Orthophoto 2023. Quelle: MLOGAT, 2024 
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Zuordnung innerhalb des PST: Projets d’infrastructure de trafic individuel motorisé. 

Relation zum PST 2019: À adapter, Teilbereich bereits im Plan sectoriel von 2019 (Projekt 4.6) enthalten. 

Ein Teilbereich dieses Projekt wurde mit anderem Schwerpunkt (Verkehrsanschluss der Gewerbezone 

Fridhaff an die B7) bereits 2018 in einem Umweltbericht untersucht. Nun wird der Ausbau (2x2 Spuren) 

eines ca. 5,91km langen Abschnitts der B7 betrachtet. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Die B7 ist die Verlängerung der A7 nach Norden, jedoch momentan nur bis zur Anschlussstelle Nr.7 im 

Süden von Schieren als vierspurige Autobahn ausgebaut. Im Jahr 2024 soll der Ausbau der B7 (Projekt 

4.7 des PST von 2019) auf 2x2 Spuren über ca. 1,5km bis zur Anschlussstelle Nr.8 zwischen Schieren und 

Ettelbrück erfolgen. Diese Baumaßnahme umfasst neben einer Verbreiterung des Straßenverlaufes 

auch den Bau einer zweiten parallel verlaufenden Brücke im Tal des Kiselbaaches östlich von Schieren. 

Das Projekt 4.6: Mise à 2x2 voies de la B7 entre l'échangeur Ettelbrück et le giratoire Fridhaff umfasst 

den sich an das Projekt 4.7 des PST von 2019 nördlich anschließenden vierspurigen Ausbau (2x2 Spuren) 

der B7 auf ca. 5,91km von der Anschlussstelle Nr.8 bis zum Kreisverkehr Friedhaff. Dieser Streckenab-

schnitt ist derzeit insg. dreispurig und in Teilbereichen (insb. Brücken) auch nur zweispurig ausgebaut. 

Für die Überspannung der Täler des Ditgesbaach und der Sauer ist davon auszugehen, dass auch hier 

eine parallel verlaufende zusätzliche Brücke östlich der bestehenden Brücke zu errichten ist. Durch den 

Ausbau sollen erhöhte Kapazitäten für den zukünftigen Verkehr zwischen dem Norden und dem Zent-

rum des Landes geschaffen werden und zugleich ein großer Teil des derzeit noch auf der N7 zwischen 

Diekirch und Ettelbrück bestehenden Durchgangsverkehrs aufgenommen werden können.  

Weitere Details zur genauen Ausgestaltung und baulichen Umsetzung (insb. Brücken und seitliche Er-

weiterungen bei geringem zur Verfügung stehenden Platz) des Projektes sowie bzgl. der Funktion im 

Zusammenspiel mit den anderen PST-Projekten in der Nordstad wurden bei MEA/ MLOGAT und MMTP 

nachgefragt, liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Umweltberichtes jedoch nicht vor. 

Avis nach 6.3 (N/Réf: 006324 vom 03.05.2023): Für das Projekt 4.6 wird angemerkt, dass im Umweltbe-

richt folgende Aspekte genauer untersucht werden sollten: zu erwartende Lärmbelastungen für die um-

liegende Wohnbebauung, Betroffenheit von Hochwasserflächen sofern eine neue Sauertalbrücke er-

richtet wird, Berücksichtigung des nationalen Schutzgebietes „Ditgesbaach“ (Ausweisung noch nicht ab-

geschlossen), genauere Beschreibung der Arbeiten am Kreisverkehr Friedhaff, landschaftliche Integra-

tion des Projektes. 

Avis der AGE (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A vom 23.02.2023): Für das Projekt 4.6 ist im UB eine vertiefende 

Untersuchung bzgl. der Hochwasserbetroffenheit erforderlich. 

Verknüpfung mit anderen PST-Projekten in der Nordstad: Durch den Ausbau der Kapazität der B7 und 

die Errichtung von Umgehungsstraßen für Diekirch (Projekt 6.8) und Ettelbrück (Projekt 5.10) soll der 

motorisierte Verkehr in der Nordstad weitestmöglich aus den Ortschaften herausgehalten und der 

Durchfahrtsverkehr reduziert werden. Eine räumliche Verknüpfung besteht zugleich mit dem P&R-Park-

haus (Projekt 7.16) welches an der Anschlussstelle Nr.9 der B7 entstehen soll. Hier kann es insb. bei 

Errichtung einer neuen parallelen Sauertalbrücke zu möglichen räumlichen Überschneidungen kom-

men. Weitere ältere und aktuelle Vorhaben des PST verlaufen im Tal der Sauer unterhalb der Brücke 

der B7, haben jedoch keinen direkten Berührungspunkt zum Ausbauvorhaben und sollten dies auch bei 

einem Brückenneubau nicht haben. 
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Betroffenheit weiterer Plans sectoriel: Die B7 verläuft durch eine geplante Gewerbezone (nouvelle zone 

régional 23 Erpeldange/ Diekirch (Fridhaff)) des PSZAE, in der sich in den letzten Jahren bereits zahlrei-

che Betriebe angesiedelt haben und für dessen Erschließung durch den Anschluss an die B7 bereits das 

PST-Projekt 4.6 umgesetzt wurde. Erweiterungsflächen der Gewerbezone bestehen insbesondere süd-

lich der Zufahrtsstraße N27A. Westlich der Abfahrt Nr.9 liegt am nördlichen Hang des Sauertals unter-

halb der B7 das prioritäre Gebiet für Wohnen (6 Erpeldange-sur-Sûre) des PSL.  

UVP-Pflichtigkeit: Da für die Umsetzung des Projektes 4.6 u.a. die Verbreiterung einer Schnellstraße 

erforderlich ist, fällt es unter die Vorgaben des UVP-Gesetzes loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation 

des incidences sur l’environnement (EIE/UVP) resp. des Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établis-

sant les listes de projets soumis à une évaluation des inci-dences sur l’environnement Annexe I Liste des 

projets soumis d’office à une évaluation des incidences. Eine Spezifizierung ist im Rahmen der Projekt-

konkretisierung (APS/ APD) vorzunehmen. 

UNTERSUCHUNGSRAUM/ UMWELTZUSTAND 

Als Untersuchungsraum werden die randlichen Erweiterungsflächen der B7 betrachtet, die für den Aus-

bau auf 2x2 Spuren erforderlich sind. Die derzeitige Straßenbreite beträgt ca. 12,5m, zukünftig ist von 

einer Gesamtbreite der Schnellstraße/ Autobahn von maximal ca. 25m auszugehen, was einer Verdopp-

lung des asphaltierten Bereiches entsprechen würde. Dabei ist gegenwärtig nicht bekannt welche Stra-

ßenseite in welchem Ausmaß in den einzelnen Teilbereichen ausgebaut werden soll. Basierend auf den 

Plänen für den südlich angrenzenden Ausbau der B7, kann jedoch eine Einschätzung der Auswirkungen 

auf die einzelnen Schutzgüter vorgenommen werden. Der Untersuchungsraum entspricht dabei nicht 

zwingend dem Wirkraum des jeweiligen Projektes, dieser kann schutzgut- bzw. themenspezifisch (z.B. 

Nähe zu Naturschutzgebieten) variieren. 

Die B7 überspannt zunächst südlich von Ettelbruck das Tal des Dirgesbaach mittels einer ca. 200m lan-

gen Brücke. Anschließend führt die Strecke ca. 1,2km entlang eines Hanges im Südosten von Ettelbruck 

bis zum Tal der Sauer, über welches wiederum eine ca. 600m lange Brücke besteht. Im Norden des 

Sauertals liegt die Anschlussstelle Nr.9 und die B7 verläuft ansteigend nach Norden westlich der Gold-

knapp über ca. 2,1km bis zur Gewerbezone Friedhaff. Dabei werden mehrere kleinere Straßen mit Brü-

cken gequert. Die Gewerbezone wird auf ca. 1,7km gequert, bevor am nördlichen Ende der Ausbaustre-

cke ca. 100m bis zum Endpunkt am Kreisverkehr Fridhaff zurückzulegen sind. 

Relevante Aspekte bzgl. des Umweltzustandes sind insb. die potenziellen Lärmbelastungen auf die um-

liegenden Nutzungen (insb. Wohnen) in Ettelbruck und Erpeldange-sur-Sûre, die baubedingten Ver-

kehrsstörungen, die an zwei Stellen überspannenden Hochspannungsleitungen, das angrenzend beste-

hende FFH-Schutzgebiet LU0001006, das ebenfalls angrenzende nationale Naturschutzgebiet „19 Ettel-

bruck-Ditgesbaach“ (noch in der Ausweisungsprozedur), die zahlreichen angrenzenden geschützten Bi-

otope und Waldfläche sowie potenziellen Habitate geschützter Arten, die für die Straßenverbreiterung 

erforderlichen Erdarbeiten und Flächenversiegelungen, die ggf. durch neue parallel verlaufende Brü-

cken gequerten Täler wobei insb. im Sauertal die Errichtung von Pfeilern im Hochwasserrisikobereich zu 

beachten ist, die gequerten Grundwasserleiter und Quellen, die Einsehbarkeit der Straße und die Aus-

wirkungen auf das Landschaftsbild sowie die Betroffenheit potenziell archäologisch bedeutsamer Are-

ale. 

  



70 

Oeko-Bureau s.à r.l.  

ERWARTETE AUSWIRKUNGEN BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (NULLVARIANTE) 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die B7 im untersuchten Streckenabschnitt in ihrem jetzigen 

Ausbauzustand (2-3 Spuren) bestehen. Die durch eine Straßenverbreiterung und die ggf. erforderlichen 

Brückenneubauten zu erwartenden Umweltauswirkungen (bspw. auf Biotope und Habitate sowie den 

Flächenverbrauch) würden nicht auftreten. Die bestehenden Belastungen durch den motorisierten Stra-

ßenverkehr (insb. Lärm und Abgase) inkl. der regelmäßigen Staus blieben bestehen oder würden sich 

im Zuge der allgemeinen Steigerung des Verkehrsaufkommens voraussichtlich verstärken. Dabei ist je-

doch zu betonen, dass sich die Verkehrsbelastungen in der Nordstad sicher nicht durch einen bloßen 

Ausbau der B7 beheben lassen, sondern dies bestenfalls zu einer Verlagerung der bestehenden Prob-

leme führt. Eine wirkliche Entlastung der lokalen Bevölkerung lässt sich nur durch die Umsetzung aller 

im PNM vorgesehenen und aufeinander abgestimmten Projekte erreichen, wobei die Projekte zur Stei-

gerung der Attraktivität des ÖPNV und zur Reduktion des MIV prioritär behandelt werden sollten. 

BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

SCHUTZGUT BEVÖLKERUNG UND GESUNDHEIT DES MENSCHEN 

Wohnnutzungen 

Entlang des Streckenverlaufes besteht die nächstgelegene Wohnbebauung an der Rue A Stackels östlich 

unterhalb der Brücke über das Tal des Ditgesbaaches in ca. 25m Entfernung und ca. 25m unterhalb, 

wobei die rückwärtigen Gärten bis an die Straße heranreichen. Bei einem Ausbau der Straße in östlicher 

Richtung werden die westlich gelegenen Grundstücke voraussichtlich nicht direkt beeinträchtigt, wobei 

baubedingte Belastungen zu erwarten sind. Östlich der Brücke befindet sich ein landwirtschaftlicher 

Hof, dessen Wohngebäude ca. 70m entfernt von der bestehenden Straße liegen. Lärmschutzmaßnah-

men bestehen in diesem Bereich derzeit nicht, wobei die bestehenden Lärmkartierungen darauf hin-

deuten, dass die Lärmbelastungen in Ettelbruck von den Ortsdurchfahrtsstraßen und der Bahnlinie aus-

gehen als von der B7. Es ist davon auszugehen, dass östlich parallel zur bestehenden Brücke eine weitere 

Brücke errichtet werden soll, sodass es hier zu größeren Belastungen kommen wird. Dabei ist zu prüfen 

(ebenso wie entlang des gesamten Streckenverlaufes), inwieweit Maßnahmen zur Lärmminderung er-

forderlich sind. Die westlich bestehenden Gehölzstrukturen bilden einen Sicht- und Lärmschutz in Rich-

tung des Orthozentrums von Ettelbruck. 

Weiter nördlich befinden sich in den Ortschaften Ingeldorf und Erpeldange-sur-Sûre am Nordhang des 

Sauertals beidseitig Wohnnutzungen in jeweils über 200m Entfernung. Westlich liegt das zukünftig ge-

plante prioritäre Gebiet für Wohnen (6 Erpeldange-sur-Sûre) des PSL unterhalb der Brücke in ca. 10m 

Entfernung bzw. unterhalb eines steilen Hanges. Zudem sollen unterhalb der Brücke ggf. weitere Ge-

bäude, auch mit Wohnnutzungen, entstehen. Im Brückenbereich sind auch hier derzeit keine Lärm-

schutzmaßnahmen umgesetzt und laut der offiziellen Lärmmodellierungen bestehen auch hier derzeit 

auch keine erheblichen Auswirkungen. Durch die im Tal verlaufenden Straßen und die Bahnlinie beste-

hen hier bereits größere Auswirkungen insb. durch Lärm, Staub, Abgase und Erschütterungen. Auch im 

Sauertal ist davon auszugehen, dass östlich parallel zur bestehenden Brücke eine weitere Brücke ent-

stehen soll, deren Errichtung zu größeren Belastungen führen wird und zu prüfen ist, inwieweit Maß-

nahmen zur Lärmminderung erforderlich sind. Zudem ist der Brückenausbau hier für die weiteren Pla-

nungen in der Nodstad zu berücksichtigen. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf bestehende und geplante Wohnnutzungen erwartet. 
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Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Östlich der Brücke über das Tal des Ditgesbaaches befindet sich eine Lagerhalle des landwirtschaftlichen 

Hofes in 15m Entfernung, sodass diese im Zuge des Brückenausbaus voraussichtlich abgerissen werden 

muss. Die westlich unterhalb bestehende Kapelle und der Friedhof werden bei einer Erweiterung nach 

Osten nicht beeinträchtigt. Im Sauertal befinden sich unterhalb der Brücke und im nördlichen Hangbe-

reich zahlreiche Infrastrukturen (u.a. CREOS-Gebäude, PCh-Lagerfläche, N7, Bahnlinie, Hochspannungs-

leitung quert zweimal, ein Mast steht östlich angrenzend, B7-Anschlussstelle) und zukünftig ist die Er-

richtung weiterer Infrastrukturen wie der Pôle d’échange d’Erpeldange bestehend u.a. aus P&R-Park-

haus (Projekt 7.16), Busbahnhof (Projekt 3.3), Bahnhaltestelle (Projekt 3.5) und zahlreichen Fuß- und 

Radwegen sowie zahlreiche Gebäude vorgesehen. Dadurch wird der gesamte Bereich unterhalb der 

Brücke als urbaner Raum entwickelt. Auch in Erpeldagen-sur-Sûre sollen westlich unterhalb Nutzungen 

wie ein neues Lycée in ca. 150m entstehen. Die zukünftigen Planungen sind an den voraussichtlich öst-

lich parallel erforderlichen Brückenneubau anzupassen.  

Weiter nördlich werden an drei Stellen (Wirtschaftsweg, CR351, N27A) und in der Gewerbezone Fridhaff 

bestehende Straßen gequert. Die Gewerbezone Fridhaff soll zukünftig als geplante Gewerbezone (nou-

velle zone régional 23 Erpeldange/ Diekirch (Fridhaff)) des PSZAE weiter ausgebaut werden soll. Die 

Betriebsgebäude befinden sich hier beiderseits in geringer Entfernung zur Straße und es besteht teil-

weise eine hohe Lärmbelastung (es sind derzeit diesbezüglich keine Maßnahmen umgesetzt), die durch 

die Straßenverbreiterung noch zunehmen wird. Dieser Bereich wurde als Projekt 4.6 des PST von 2019 

rezent umgestaltet und ausgebaut, es ist jedoch nicht bekannt, welche Umbaumaßnahmen (umlie-

gende Straßen, Gebäude etc.) durch die vorgesehene Straßenverbreiterung ggf. erforderlich sind. Auch 

wenn für die gewerblichen Nutzungen die Auswirkungen durch eine Lärmbelastung weniger stark zu 

bewerten sind als bei Wohnnutzungen, ist zukünftig zu prüfen inwieweit im Bereich der Gewerbezone 

Fridhaff Lärm- und Sichtschutzmaßnahmen umgesetzt werden sollten. Am Kreisverkehr Friedhaff befin-

den sich eine Tankstelle, die möglicherweise durch die Ausbaumaßnahmen betroffen ist. 

Erhebliche Auswirkungen auf sonstige Nutzungen und Infrastrukturen können somit im Bereich des 

landwirtschaftlichen Hofes im Tal des Ditgesbaaches sowie im Bereich des Hochspannungsleitungsmas-

ten nahe der Anschlussstelle Nr.9 nicht ausgeschlossen werden. In der bestehenden Gewerbezone Frid-

haff und am Kreisverkehr wird voraussichtlich eine Erweiterung ohne erhebliche Auswirkungen möglich 

sein, in den neu zu entwickelnden Gewerbeflächen kann die Erweiterung frühzeitig eingeplant werden. 

Hohe Auswirkungen auf sonstige Nutzungen und Infrastrukturen können nicht ausgeschlossen werden. 

Tourismus und Naherholung 

Der Streckenverlauf quert zahlreiche Rad- und Wanderwege. Naherholungsschwerpunkte liegen in den 

Tälern von Ditgesbaach und Sauer, wobei die Beeinträchtigungen in erster Linie baubedingt auftreten 

dürften. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Durch den Ausbau der B7 wird die zentrale Straßenverkehrsachse der Nordstad ertüchtigt größere Ver-

kehrsmengen aufzunehmen. Dies soll, gemeinsam mit den westlich (Ettelbruck/ Projekt 5.10) und öst-

lich (Diekirch/ Projekt 6.8) geplanten Contournements de proximité, für eine Verkehrsentlastung (Lärm, 

Abgase, Erschütterung, Verkehrssicherheit etc.) in den Ortszentren der Nordstad sorgen. Durch die Re-
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duktion des Durchgangsverkehrs soll zudem die Grundlage geschaffen werden, um umfangreiche Ver-

kehrsberuhigungs- und Umgestaltungsmaßnamen zur Steigerung der Lebensqualität der Anwohner 

insb. in Ettelbruck und Diekirch umzusetzen. Auf der B7 verkehren zwischen Ettelbruck und Schieren 

derzeit laut Comptage de traffic der PCh bereits ca. 22.000 Fahrzeuge pro Tag, weiter nördlich sind es 

im Bereich Friedhaff ca. 13.000 Fahrzeuge pro Tag. Auch wenn durch die zu erwartende Zunahme des 

Verkehrs auf der B7 auch eine steigende Lärmbelastung für einige Anwohner zu erwarten ist, sind die 

Auswirkungen auf Ebene der Nordstad positiv zu bewerten, da die Belastungen (insb. Lärm und Abgase) 

für sehr viele Bewohner der Nordstad abnehmen dürften.  

Die Veränderungen der Verkehrssituation für die Anwohner der Nordstad werden insgesamt positiv 

eingeschätzt (in der Bewertung gleichbedeutend mit geringen Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren (insb. im Bereich der Brücken östlich der bestehenden Straße) 

sind potenziell zahlreiche Nutzungen (Wohnen, Gewerbe, Tourismus, …) betroffen, wobei erhebliche 

Auswirkungen durch den voraussichtlich erforderlichen Abriss eines landwirtschaftlichen Hofes im Tal 

des Ditgesbaaches sowie der möglichen Beeinträchtigung eines Hochspannungsmastes nahe der An-

schlussstelle Nr.9 nicht ausgeschlossen werden können. Eine erhebliche Beeinträchtigung von beste-

henden und zukünftigen Wohnnutzungen, touristischen Wegen und Nutzungen sowie der Gewerbe-

zone Fridhaff wird nicht erwartet, auch da sich mögliche Konflikte durch den langen Planungshorizontes 

frühzeitig entschärfen bzw. in neue Planungen integrieren lassen. In Bereichen mit möglicherweise ver-

stärkten Lärmbeeinträchtigungen sollten Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Die auch und 

insb. während der Bauphase zu erwartenden punktuellen Mehrbelastungen (insb. Lärm und Abgase) 

stehen den Entlastungen gegenüber, die für die Ortschaften der Nordstad durch den verringerten 

Durchgangsverkehr und das Umgestaltungspotenzial bestehen werden. Die positiven Auswirkungen auf 

die Lebensqualität in der Nordstad lassen sich jedoch nur verstetigen, wenn auch die anderen PST-Pro-

jekte umgesetzt werden und der Verkehrsfluss in der gesamten Region umgestaltet wird.  

Insgesamt können durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren (PST-Projekt 4.6) hohe Auswirkungen auf 

das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen nicht ausgeschlossen werden. Zur Minde-

rung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Internationale Schutzgebiete 

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) können durch das Projekt 4.6 erhebliche Auswirkungen auf 

das FFH-Gebiet Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la Lellgerbaach (LU0001006) nicht 

ausgeschlossen werden, sodass für den vorliegenden Umweltbericht die Durchführung einer vertiefen-

den FFH-VP erforderlich ist.  

Das FFH-Schutzgebiet grenzt im Hangbereich oberhalb von Ettelbruck auf ca. 340m unmittelbar an die 

bestehende B7 an und umfasst hier auf ca. 120m den in den Erhaltungszielen benannten Lebensraum-

typ 9180 (Schlucht- und Hangmischwälder). Zudem liegt ein weiterer Teilbereich des stark fragmentier-

ten FFH-Schutzgebietes im Sauertal ca. 10m nordwestlich der B7 und umfasst hier den unterhalb im 

Hang bestehenden und ebenfalls in den Erhaltungszielen benannten Lebensraumtyp 9130 (Waldmeis-

ter-Buchenwald). Im Bereich der Sauertalbrücke liegt das Schutzgebiet stromaufwärts, sodass hier keine 

Betroffenheit besteht. Aufgrund der Topographie ist davon auszugehen, dass der B7-Ausbau entlang 
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des Léibiergs nach Osten bzw. Südosten in den Hang hinein erfolgt, da dies im steilen Hangbereich tech-

nisch einfacher umzusetzen ist als ein Ausbau (Brücke, Galerie oder durch Aufschüttungen) in Talrich-

tung. Dadurch würde keine Flächeninanspruchnahme im FFH-Schutzgebiet erfolgen und da dieses be-

reits angrenzend an die viel befahrene B7 besteht, ist nicht davon auszugehen, dass baubedingt mit 

stärkeren Auswirkungen zu rechnen ist als sie derzeit (Lärm, Abgase, Licht, Erschütterungen etc.) bereits 

erfolgen. Unter der Voraussetzung, dass durch den Ausbau der B7 keine Flächeninanspruchnahme er-

folgt, wird die Durchführung einer FFH-VP somit als nicht erforderlich angesehen. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete erwartet. 

Nationale Schutzgebiete 

Das nationale Naturschutzgebiet „19 Ettelbruck-Ditgesbaach“, welches sich in der Ausweisungsproze-

dur befindet, umfasst das Tal des Ditgesbaach südöstlich von Ettelbruck, welches von großen Mager-

wiesen und Streuobstwiesen geprägt ist. Das Schutzgebiet grenzt im Bereich nördlich der Brücke über 

den Ditgesbaach auf ca. 60m östlich unmittelbar an die B7 an (hier Laubgehölzstreifen im Böschungs-

bereich). Im Süden der Brücke besteht auf ca. 85m eine Entfernung von ca. 25m zum Schutzgebiet (hier 

BK09 Streuobstwiese hinter einer Laubbaumreihe). Die Kernzone des Schutzgebietes mit ausgedehnten 

Streuobstflächen befindet sich weiter östlich oberhalb in einigen 100m Entfernung. Es ist davon auszu-

gehen, dass in diesem Streckenabschnitt eine Verbreiterung der Straße in Richtung Osten erfolgen wird. 

Bei veranschlagten 12,5m erfolgt somit eine Flächeninanspruchnahme von ca. 700m² des Schutzgebie-

tes im Norden des Tales. Da es sich bei den Strukturen an der Straße um Bereiche handelt, in denen 

teilweise starke Auswirkungen durch bspw. Lärm, Abgase, Licht und Vibration bestehen, könnte eine 

Kompensation durch die Ausweisung zusätzlicher Flächen des nationalen Schutzgebietes im Norden 

oder Süden (insb. strukturierte Bereiche) erfolgen. Zudem ist durch den Brückenneubau und die Stra-

ßenverbreiterung davon auszugehen, dass die entlang der Straße bestehenden Laubgehölze zerstört 

werden, sodass sich die Belastungen (insb. Lärm) in Richtung des Schutzgebietes entlang der gesamten 

Straße erhöhen würden. Hier ist somit sicherzustellen, dass angrenzend an die verbreiterte B7 ein neuer 

Gehölzstreifen (dichte Heckenstruktur aus heimischen Gehölzen, mindestens 10m breit und 3m hoch) 

angelegt wird. Mit vorliegendem APS/ APD und im weiteren Verlauf der Genehmigungsprozeduren sind 

die benannten Maßnahmen zu prüfen und ggf. anzupassen und zu spezifizieren. 

Hohe Auswirkungen auf nationale Schutzgebiete können nicht ausgeschlossen werden. 

Geschützte Biotope 

Die Böschungsbereiche entlang der B7 umfassen insbesondere südlich der Sauer zahlreiche Gehölz-

strukturen, wobei nur kleinen Abschnitten im Waldbiotopkataster eine besondere Biotopkategorie zu-

gewiesen ist. Davon ausgehend, dass der Straßenausbau durchgehend östlich der bestehenden Straße 

erfolgen wird und das entlang der gesamten Strecke ein 12,5m breiter Bereich vollständig neuversiegelt 

wird, würde sich entsprechend der Methodik zur Berechnung des Biotop- und Habitatwertes7 somit 

überschlägig ein auszugleichender Grundwert von ca. 1,6 Millionen Ökopunkten ergeben. Dieser setzt 

sich grob zusammen aus ca. 3,1km auf denen Gehölzstrukturen bestehen (durchschnittlicher Wert von 

25 verwendet), ca. 1,2km die über Wiesenflächen verlaufen (Wert von 16 für Straßenrandflächen ver-

wendet), ca. 250m BK13 Laubhochwald (Grundwert von 33 verwendet) und ca. 20m BK17 Gebüsche 

(Grundwert von 20 verwendet). Zudem wurde zu den einzelnen Flächen jeweils ein Habitatfaktor von 5 

 
7 Ökopunkte-System zur Bewertung und Kompensation von Eingriffen, Leitfaden zur Berechnungsmethodik: 
MECB, April 2024 
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addiert. Bei diesem Wert handelt es sich um eine grobe Berechnung basierend auf einer ersten Projek-

tabgrenzung die bspw. darüberhinausgehende baubedingte Auswirkungen nicht berücksichtig. Im wei-

teren Planungsverlauf und im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung ist eine genauere Be-

stimmung der tatsächlich zerstörten Strukturen sowie des tatsächlichen Biotop- und Habitatwertes vor-

zunehmen. Dabei ist neben einer detaillierten Bestimmung der betroffenen Biotope u.a. zu prüfen, ob 

auch Flächen westlich der bestehenden Straße betroffen sind, inwieweit die Flächen unterhalb der Brü-

cken betroffen sind und ob der betroffene Bereich über die veranschlagten 12,5m hinausgeht. Da für 

die potenziell zerstörten Strukturen jedoch prinzipiell eine monetäre Kompensation erfolgen kann, wer-

den keine erheblichen Auswirkungen erwartet. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf geschützte Biotope erwartet. 

Geschützte Arten 

Laut faunistischem Screening (MILVUS, 2022) kann eine Betroffenheit von Biotopen und Habitaten nach 

Art.17/21 NatSchG nicht ausgeschlossen werden. Demzufolge wird im weiteren Planungsverlauf die 

Durchführung von Detailstudien für Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien, Orchideen, sonstige Säu-

getiere (Dachs) und Falter (Großer Feuerfalter und Spanische Flagge) empfohlen, um die tatsächliche 

Betroffenheit zu ermitteln und die erforderlichen VMA-Maßnahmen und mögliche Kompensationsmaß-

nahmen definieren zu können. Generell zu beachten ist, dass die Habitatwertigkeit des Untersuchungs-

raumes durch die dauerhafte Belastung (insb. Lärm und Licht) ausgehend von der bestehenden B7, in-

klusive der teilweise bestehenden Straßenbeleuchtung, potenziell gemindert wird. Zu prüfen ist zudem, 

welche mögliche Barrierewirkung durch eine Verdoppelung des Straßenraumes und der Sauertalbrücke 

entstehen könnte. Wildtierkorridore werden entlang der Strecke im dicht besiedelte Sauertal nicht tan-

giert. 

Im Zuge der Verbreiterung der B7 ist zu erwarten, dass mindestens eine Fläche seitlich 12,5m vollständig 

versiegelt und die bestehenden Biotope und Habitate zerstört werden. Basierend auf den Ergebnissen 

faunistischer Detailstudien sind somit Ausgleichszahlungen zu leisten und/ oder Kompensationsmaß-

nahmen umzusetzen. Insbesondere während der Bauphase, jedoch auch während der späteren Nut-

zung der Straße ist zudem für die im umliegenden Pufferbereich gelegenen Waldstrukturen bzw. die 

lokale Fauna mit Belastungen (insb. Licht, Lärm, Erschütterungen, Staub) zu rechnen. Diese Belastungen 

sind während der Bauphase stärker, jedoch zeitlich begrenzt. 

Hohe Auswirkungen auf geschützte Arten können nicht ausgeschlossen werden. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren sind zahlreiche Bereiche betroffen, in denen besonders schüt-

zenswerte Biotop- und Habitatflächen bestehen. Durch den voraussichtlich erfolgenden Ausbau nach 

Südosten bzw. Osten in die angrenzenden Hangbereiche hinein kann eine Flächeninanspruchnahme im 

FFH-Schutzgebietes LU0001006 vermieden werden. Andererseits ist somit das nationale Naturschutz-

gebiet „19 Ettelbruck-Ditgesbaach“, welches sich in der Ausweisungsprozedur befindet, direkt betroffen 

und hier sind umfangreiche VMA-Maßnahmen umzusetzen. Die tatsächliche Betroffenheit nach Art. 

13/17/21 NatSchG, die zu leistenden Ausgleichszahlungen und die Ausgestaltung ggf. erforderlicher 

Kompensationsmaßnahmen kann im weiteren Planungsverlauf erst nach Durchführung faunistischer 

Detailstudien ermittelt werden. 
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Insgesamt können durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren (PST-Projekt 4.6) somit hohe Auswirkungen 

auf das Schutzgut Pflanze, Tiere und biologische Vielfalt nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung 

der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT BODEN 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen  

Bei einer Streckenlänge von ca. 5,91km würde sich bei einer Straßenverbreiterung um ca. 12,5m eine 

Neuversiegelung von ca. 7,39ha ergeben. Dabei sind Ausbaumaßnahmen im Bereich des Kreisverkehrs 

Friedhaff oder der Anschlussstellen Nr.9 und Nr.10 noch nicht berücksichtigt, die beiden Brücken (Dit-

gesbaach und Sauer) werden so behandelt wie ebenerdige Streckenabschnitte (Versiegelung einberech-

net) und bereits versiegelte Bereich nicht berücksichtigt. Auch im Umfeld des unmittelbaren Straßen-

ausbaus kann es, insbesondere baubedingt, zu einer partiellen Bodenverdichtung kommen. Eine genau-

ere Bestimmung der versiegelten Flächen kann erst im weiteren Planungsverlauf mit vorliegendem APS/ 

APD erfolgen. Betroffen sind in erster Linie die bestehenden Böschungsbereiche, in denen sich vorwie-

gend Gehölzstrukturen oder Wiesenflächen befinden, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden. 

Durch eine Straßenverbreiterung kann es in Teilbereichen durch eine Verschiebung/ Verbreiterung des 

Böschungsbereiches jedoch auch darüberhinausgehend zu einer Beeinträchtigung des Bodens kom-

men. Laut den Kartierungen der ASTA befinden sich im Umfeld der B7 vorwiegend Böden von guter bis 

mittlerer landwirtschaftlicher Qualität. Aufgrund der großen Neuversiegelung können erhebliche Aus-

wirkungen nicht ausgeschlossen werden, wobei Wechselwirkungen bzgl. der erforderlichen Retentions-

flächen und der klimatischen Auswirkungen (Erhitzung) zu beachten sind. 

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung des Oberbodens während der Bauphase auf ein Minimum redu-

ziert werden. 

Hohe Auswirkungen durch Neuversiegelung können nicht ausgeschlossen werden. 

Erdarbeiten 

Geologisch besteht der Untergrund neben den alluvialen Talablagerungen im Bereich von Sauer und 

Ditgesbaach (größtenteils überspannt, jedoch damit Standort von Brückenpfeilern) in den Hangberei-

chen und Richtung Friedhaff aus lehmigen Terrassenstufen, Voltziensandstein, Gipsmergel und Mu-

schelsandstein. Nahe des Kreisverkehrs Friedhaff sind zwei geologische Verwerfungen bekannt.  

Unter der Annahme, dass die Verbreiterung der B7 vollständig auf der östlichen Seite erfolgt, sind um-

fangreiche Erdarbeiten erforderlich. Neben den Arbeiten für die beiden neu zu errichtenden Brücken 

handelt es sich dabei um längere Teilabschnitte in den Hangbereichen südöstlich von Ettelbruck (Léi-

bierg) und nördlich der Sauer (Goldknapp) in denen die Straße in den Hang hineingearbeitet werden 

muss. Die Verbreiterung der Straße auf der hangabwärts gelegenen Seite wäre mit wesentlich größeren 

Bau- und Stabilisierungsmaßnahmen verbunden. Die bestehenden Böschungskanten sind größtenteils 

zwischen 2-5m hoch und nicht höher als maximal ca. 20m. Eine Verbreiterung des Böschungsbereiches 

ist voraussichtlich auf einer Länge von insg. ca. 3km erforderlich. Veranschlagt man eine Breite von 

12,5m und eine durchschnittliche Böschungshöhe von 4m, so ergibt sich ein anfallendes Erdvolumen 

von ca. 75.000m³. Aufgrund der nicht vorliegenden APS/ APD, können jedoch keine genaueren Aussagen 

zu den voraussichtlich erforderlichen Erdbewegungen oder bspw. die Verwendung von Stützmauern 

getroffen werden.  
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Im Bereich der Gewerbezone Friedhaff haben rezent größere Erarbeiten zum Anschluss der Betriebsflä-

chen an die B7 stattgefunden. Zu einigen der östlich gelegenen Flächen besteht hier eine steile Bö-

schungskante. Für das Anlegen der zusätzlichen Spuren scheint hier genügend Platz vorhanden zu sein, 

Informationen über die Tragfähigkeit des Bodens liegen jedoch nicht vor. Zu den Untergrundverhältnis-

sen und Tragfähigkeit im Bereich der beiden Brücken liegen ebenfalls keine Informationen vor. Hier ist 

insbesondere die erforderliche Fundamenttiefe im Hinblick auf eine Grundwasserbetroffenheit von Be-

deutung. In Abhängigkeit der bestehenden Boden-/Untergrundverhältnisse können entlang der Strecke 

(steile Hangbereiche, Brücken, Gewerbezone Friedhaff) Stabilisierungsarbeiten erforderlich werden. 

Dies ist zukünftig im Rahmen einer Baugrunduntersuchung (ggf. punktuell) genauer zu ermitteln.  

Hohe Auswirkungen durch Erarbeiten können nicht ausgeschlossen werden. 

Altlasten 

Flächen mit bekannten Altlasten sind im Bereich des Streckenverlaufes nicht bekannt. Einige Altlasten-

verdachtsflächen bestehen im Bereich der Gewerbezone und des Kreisverkehrs Fridhaff (verschiedene 

Nutzungen eines umgenutzten Deponiegeländes/ Recyclingzentrums, sowie eine Tankstelle), wobei es 

sich um bereits wiederbebaute Bereiche handelt. Zudem befinden sich unterhalb der Brücken über die 

Sauer (SPC/04/0956/AV1-Depot Ponts et Chaussees) und den Ditgesbaach (SPC/05/2404/AV1-Säge-

werk) kleinere Altlastenverdachtsflächen. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Altlasten erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren wird es zu einer umfangreichen Neuversiegelung kommen 

und aufgrund des Verlaufes entlang von Hangbereichen auch zu umfangreichen Erdarbeiten entlang 

der neuen Böschungskante. Aufgrund dieser massiven Eingriffe und der bestehenden großen techni-

schen Herausforderungen und Unklarheiten (Umgang mit Aushubmaterial, erforderliche Modellie-

rungsarbeiten, Bodenstabilität für Brücken und im Bereich der Böschungen) können zum jetzigen Zeit-

punkt somit hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. Durch die unterhalb der Brücken beste-

henden Altlastenverdachtsflächen werden hingegen nur geringe Auswirkungen erwartet. 

Insgesamt können durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren (PST-Projekt 4.6) somit hohe Auswirkungen 

auf das Schutzgut Boden nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkun-

gen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT WASSER 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Die Sauer ist das einzige Oberflächengewässer, welches von der B7 mittels einer ca. 600m langen Brücke 

(überspannte Gewässerbreite ca. 40m) gequert wird. Der Ditgesbaach verläuft im Bereich der Brücke 

unterirdisch.  

Das gesamte Sauertal ist ein Hochwasserrisikobereich. Der ca. 275m breite Bereich im Süden des Tales 

zwischen Talhang und der erhöht verlaufenden N7 wird bereits bei einem HQ10 überschwemmt. Ein 

weiterer ca. 105m breiter Bereich nördlich der N7 wird nur bei einem HQextrem überschwemmt. Somit 

befinden sich die meisten der insgesamt 14 bestehenden Brückenpfeilerpaare in einem Hochwasserri-

sikobereich. Gleiches würde hier für die Pfeiler einer neuen parallel errichteten und baugleichen Brücke 

gelten. Inwieweit möglicherweise eine andere Brückenkonstruktion mit weniger Pfeilern errichtet wer-

den könnte, ist aufgrund des nicht vorliegenden APS/ APD nicht bekannt (ggf. sind Wechselwirkungen 
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bzgl. der Landschaftsbildes zu beachten). Neben der Gewährleistung einer ausreichenden Standfestig-

keit für die Brückenpfeiler im Sauertal ist hier insbesondere zu prüfen, wie erhebliche Auswirkungen auf 

den Wasserabfluss im Falle eines Hochwassers verhindert werden können und ob durch die erforderli-

che Fundamenttiefe eine mögliche Grundwasserbetroffenheit besteht. Die AGE ist frühzeitig in die Pla-

nungen einzubeziehen 

Bereiche, die neben dem Straßenraum selbst, potenziell besonders von Starkregenereignissen betroffen 

sein können befinden sich im Ditgesbaachtal, im Bereich von Straßenunterführungen (bspw. Autobahn-

auffahrt Nr.9 und Wirtschaftsweg an der Goldknapp) sowie überall dort, wo entlang von Geländesenken 

und Rinnen in oberhalb gelegenen Hangbereichen größere Wassermengen anfallen können. Auch eine 

mögliche Gefährdung (Standfestigkeit von Brückenpfeilern und Unterspülungsgefahr) dieser Bereiche 

ist frühzeitig mit der AGE zu besprechen.  

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung von Oberflächengewässern während der Bauphase auf ein Mini-

mum reduziert werden. 

Hohe Auswirkungen auf Oberflächengewässer bzw. durch Hochwasser und Starkregen können nicht 

ausgeschlossen werden. 

Grund-/ Trinkwasser 

Der B7-Streckenabschnitt verläuft vollständig im Bereich der Grundwasserleiter Bundsandstein und 

Trias Randfazies wohingegen Trinkwasserschutzzonen, Trinkwasserentnahmepunkte oder Quellen nicht 

direkt betroffen sind. Eine mögliche Beeinträchtigung des Grundwasserleiters durch Erdarbeiten (stei-

lere Hangbereiche und Brückenpfeiler im Tal der Sauer) oder einen zu geringen Abstand zu den wasser-

führenden Bodenschichten ist dabei im Rahmen der erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigung zu 

klären bzw. auszuschließen. Erhebliche Auswirkungen werden jedoch nicht erwartet. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf Grund- und Trinkwasser erwartet. 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Entlang der bestehenden B7 wurden ausreichend dimensionierte Anlagen für den Oberflächenwasser-

abfluss installiert. Diese sind im Zuge des Ausbaus entsprechend zu berücksichtigen, anzupassen oder 

auszubauen. Entlang des gesamten Streckenverlaufes sind aufgrund der Neuversiegelung ausreichend 

dimensionierte Retentionsflächen und Anlagen wie Regenklärbecken für einen geregelten Oberflächen-

wasserabfluss zu errichten, welche auch das Auftreten etwaiger Starkregenereignisse und ggf. erforder-

liche technische Anlagen zur Reinigung des Oberflächenwassers (bspw. Verunreinigungen durch Streu-

salz, austretendes Öl oder andere Schadstoffe) berücksichtigen. 

Es werden mittlere Auswirkungen durch Retention/ Oberflächenwasserabfluss erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren wird das Sauertal voraussichtlich mittels einer zusätzlichen 

parallelen Brücke gequert, sodass die Errichtung zahlreicher Brückenpfeiler in einem Hochwasserrisiko-

bereich unvermeidlich sein wird. Zugleich sind einige Bereiche potenziell verstärkt durch Starkregener-

eignisse betroffen. Hier ist jeweils die technische Machbarkeit durch vorbereitende Studien (Hochwas-

ser- und Starkregenbetroffenheit, Bodenstabilität) zu ermitteln und mit der AGE frühzeitig Rücksprache 
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zu halten. Zudem sind technische Maßnahmen umzusetzen, welche ausreichende Retentionskapazitä-

ten sicherstellen und eine Oberflächenwasserverschmutzung ausschließen. Zum jetzigen Zeitpunkt kön-

nen somit hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. 

Insgesamt können durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren (PST-Projekt 4.6) hohe Auswirkungen auf 

das Schutzgut Wasser nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen 

wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Die B7 quert laut der regionalen Klimaanalyse für Luxemburg einige Hangbereiche und Täler mit einer 

sehr hohen bioklimatischen Bedeutung als Kaltluftaustauschbereich. Zudem wird mit der Gewerbezone 

Friedhaff ein großflächig versiegelter Bereich mit einer ungünstigen bioklimatischen Situation gequert. 

Durch die Errichtung bzw. Verbreiterung der Straße werden jedoch keine Barrieren für den Kaltluftaus-

tausch errichtet, auch wenn es durch die zusätzliche Versiegelung lokal zu einer Erhitzung kommen 

kann. Auch im Falle der Errichtung zusätzlicher Brücken im Tal von Sauer und Ditgesbaach ist hier nicht 

davon auszugehen, dass Barrieren für die Luftaustausch entstehen. 

Es werden geringe Auswirkungen auf klimatische Funktionen und den Kaltluftabfluss erwartet. 

Klimaschutzpotenzial 

Durch die Umsetzung der im PNM und im PST vorgesehenen Verkehrsprojekte sind kumulativ positive 

Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes zu erwarten. Gleiches gilt auf Ebene der Nordstad, wobei hier zur 

Verbesserung der regional bestehenden Verkehrsbelastungen die Umsetzung aller aufgelisteten Pro-

jekte erforderlich ist, da diese aufeinander abgestimmt sind und bspw. nur durch eine Reduktion des 

Durchfahrtverkehrs eine Umstrukturierung des innerörtlichen Verkehrs ermöglicht wird. 

Auch durch den Ausbau der B7 entstehen somit positive Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes da durch 

die Reduktion des Durchgangsverkehrs auch eine Reduktion der Abgasbelastung in den Ortschaften der 

Nordstad zu erwarten ist. Jedoch sind diese für die Ebene des PST-Nordstad als „mittel“ zu bewerten, 

da das Vorhaben dem Straßenverkehr dient und nicht direkt den öffentlichen Verkehr fördern und zu 

einem Umsteigen motiviert. 

Das Klimaschutzpotenzial wird auf Ebene des PST-Nordstad als mittel bewertet (in der Bewertung 

gleichbedeutend mit mittleren Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren werden die für den Luftaustausch bedeutsamen Täler durch 

die hier vorgesehenen Brücken nicht gestört. Das Projekt hat zudem prinzipiell positive Auswirkungen 

bzgl. des Klimaschutzes insb. im Ortszentrum von Ettelbruck. Da es sich jedoch um ein Straßenbaupro-

jekt handelt, wird das Klimaschutzpotenzial als mittel bewertet. 

Insgesamt werden durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren (PST-Projekt 4.6) mittlere Auswirkungen 

auf das Schutzgut Klima und Luft erwartet. 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Die während der Bauphase auftretende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes (u.a. durch Baustel-

lenlager) sind temporär beschränkt. Von genereller Bedeutung für die Bewertung der Auswirkungen auf 
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das Schutzgut Landschaft ist, dass es sich beim Projekt 4.6 nicht um einen Straßenneubau sondern die 

Erweiterung einer bestehenden Straße handelt. 

Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Zwar besteht ausgehend von den umliegenden Ortschaften eine potenziell erhöhte Einsehbarkeit auf 

den Streckenverlauf jedoch ist zu betonen, dass die Straße in einiger Entfernung zur umliegenden 

Wohnbebauung verläuft und sich dies eher auf die Fernsicht bezieht. Im Rahmen der Baufeldfreima-

chung und ggf. notwendigen Rodungsarbeiten sind Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. 

Die wesentlichen potenziellen Einflussbereiche sind dabei die Hanglagen im Westen von Léiberg und 

Goldknapp sowie die Brücken über die Sauer und den Ditgesbaach. 

Durch die westlich unterhalb angrenzend an die B7 bestehenden Grünstrukturen sind die Brücke über 

den Ditgesbaach (relativ kurz und niedrig) und der Hangbereich des Léiberg ausgehend von Ettelbruck 

kaum einsehbar. Bei einer anzunehmenden Verbreiterung der Straße im Osten, werden nur die auf die-

ser Seite im Böschungsbereich bestehenden Grünstrukturen zerstört (der neue Böschungsbereich sollte 

zukünftig wieder begrünt werden) und die landschaftliche Integration bleibt unverändert. Eine Verbes-

serung der landschaftlichen Integration bezieht sich hier eher auf eine ansprechende Gestaltung von 

ggf. erforderlichen Schallschutzinfrastrukturen. 

Die Sauertalbrücke ist zwar mit ca. 600m recht lang, jedoch mit 15-20m vergleichsweise niedrig und 

somit ausgehend von den umliegenden Nutzungen teilweise von Bäumen verdeckt. Eine Hochspan-

nungsleitung, die im Landschaftsbild wesentlich sichtbarer ist, führt hier parallel durch das Tal, auch um 

diese Infrastrukturen zu bündeln. Durch die Errichtung einer zusätzlichen parallel verlaufenden Brücke 

würde das Gesamtbauwerk sichtbarer werden, wobei auch hier bei gleicher Bauweise durch die geringe 

Höhe und die umliegend bestehenden Gebäude und Infrastrukturen nicht von einer erheblichen Betrof-

fenheit des Landschaftsbildes auszugehen ist. Sollte eine Brückenform gewählte werden, die bspw. das 

Überspannen größerer Hochwasserrisikobereiche ermöglicht, so könnten die Auswirkungen auf das 

Orts- und Landschaftsbild stärker ins Gewicht fallen. Wobei im Sauertal zu beachten ist, dass durch die 

Errichtung eines neuen Quartiers hier eine großflächige Umgestaltung zu einem urbanen Raum erfolgen 

soll. 

Der Abschnitt am Westhang der Goldknapp ist von Westen aus (Ortschaft Erpeldange-sur-Sûre inkl. zu-

künftigem PSL-Entwicklungsgebiet) durch die Topographie und Grünstrukturen am Straßenrand größ-

tenteils nicht einsehbar. Jedoch besteht nördlich der Anschlussstelle Nr.9 ein nach Westen offener Be-

reich, in dem neben der potenziellen Betroffenheit durch Lärm auch die Minderung der Einsehbarkeit 

durch eine randliche Begrünung (entsprechend der umliegend bestehenden Heckenstrukturen) oder 

Gestaltung von Schallschutzinfrastrukturen angestrebt werden sollte. 

Im Bereich der Gewerbezone Friedhaff führt die B7 unmittelbar durch die bestehenden und zukünftig 

erweiterten Gewerbeflächen. Aufgrund des geringen zur Verfügung stehenden Platzes beschränken sich 

die möglichen Maßnahmen zur Minderung der Einsehbarkeit im Wesentlichen auf die Errichtung von 

Schallschutzwänden, wobei hier die Minderung der Lärmbelastungen sowie Verkehrssicherheitsaspekte 

vorrangig zu beachten sind. 

Es werden mittlere Auswirkungen aufgrund der Einsehbarkeit bzw. auf das Orts- und Landschaftsbild 

erwartet. 

Unberührte/ geschützte Landschaftsräume 

Ausweisungen des PSP sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 
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Die B7 führt im Bereich der Nordstad durch einen dicht besiedelten und urban geprägten Raum, dessen 

Landschaftsraum bereits durch zahlreiche Infrastrukturen (Straßen, Bahnlinien, Hochspannungsleitun-

gen, Gebäude) geprägt ist. Größere Waldflächen oder ruhige Räume werden nicht tangiert und die Aus-

wirkungen beschränkten sich auf die Erweiterung der bereits bestehenden und vielbefahrenden Straße.  

Es werden geringe Auswirkungen auf unberührte/ geschützte Landschaftsräume erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren wird eine Straße erweitert, durch die der Landschaftsraum 

bereits vorbelastet ist. Unberührte oder geschützte Landschaftsräume sind somit nicht betroffen. Die 

Einsehbarkeit wird aufgrund der voraussichtlich erhaltenen Grünstrukturen und der niedrigen Brücken-

bauwerke als nicht erheblich bewertet, wobei dies im Sauertal letztendlich von der Art und Höhe der 

hier geplanten Brücken abhängt. 

Insgesamt werden durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren (PST-Projekt 4.6) mittlere Auswirkungen 

auf das Schutzgut Landschaft erwartet. 

SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Kulturdenkmale 

Entlang der B7 sind keiner Kulturdenkmäler nach INPA bekannt, die betroffen sein könnten. 

Es werden keine Auswirkungen auf Kulturdenkmale erwartet. 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Entsprechend der Stellungnahme des INRA vom 14.02.2023 (Réf du MC: 841x3c8f5) handelt es sich bei 

dem Projekt 4.6 um einen Bereich mit geringem archäologischem Potenzial. Diese Bewertung stützt sich 

u.a. auf das bestehende Avis 1D04-PS/17.1241. Die Umsetzung präventiver archäologischer Maßnah-

men ist somit nicht erforderlich, wobei das INRA bei zufälligen Funden im Rahmen der Bauarbeiten um-

gehend zu informieren ist. 

Es werden geringe Auswirkungen bzgl. archäologischer Fund- und Verdachtsflächen erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Kulturdenkmale oder potenziell bedeutsame archäologische Flächen werden entlang der B7 nicht er-

wartet, wobei das INRA bei zufälligen Funden im Rahmen der Bauarbeiten zu informieren ist. 

Insgesamt werden durch den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren (PST-Projekt 4.6) geringe Auswirkungen auf 

das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwartet. 

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN 

Unter Wechselwirkungen sind hier die vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft zu verstehen, die sich während oder durch die Umsetzung 

des Projektes ergeben können. Von großer Bedeutung ist dabei zum einen die Bauphase, da bspw. Men-

schen und Tiere zu verschiedenen Tages- oder Jahreszeiten unterschiedlich stark beeinträchtigt werden. 

Diese und weitere Konflikte können durch die Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung ausge-

schlossen oder zumindest verringert werden. Zugleich ist das Schutzgut Boden zentral, da durch die 

Inanspruchnahme (Versiegelung und somit Verlust bspw. als potenzielle landwirtschaftliche Nutzfläche 

oder Lebensraum und Nahrungsfläche von Tierarten sowie Reduktion von Grundwasserneubildung oder 
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für die Lufthygiene) von Boden ein Geflecht von Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 

Schutzgütern entsteht.  

Für den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren sind neben der Flächenversiegelung insb. die Wechselwirkungen 

im Bereich einer neuen Sauertalbrücke (Bodenstabilität, erforderliche Fundamenttiefe, Grundwasser-

betroffenheit, Lärmschutzmaßnahmen und Landschaftsintegration), bzgl. ggf. erforderlicher Lärm-

schutzmaßnahmen (Lärmminderung, Landschaftsintegration) und einer Straßenbeleuchtung (Verkehrs-

sicherheit, Auswirkungen auf geschützte Arten) sowie dem Straßenausbau in Hangbereichen (Boden-

stabilität, zerstörte Grünstrukturen, Landschaftsintegration, Grundwasserbetroffenheit) von Bedeu-

tung. Für diese Aspekte sollten im Vorfeld Fachgutachten erstellt werden, wobei einige der Wechsel-

wirkungen als insgesamt positiv zu bewerten sind. 

KUMULATIVE WECHSELWIRKUNGEN 

Im Rahmen der Bewertung der PST-Projekte in der Nordstad sind nicht nur die einzelprojektspezifischen 

Aspekte von Relevanz, sondern die Projekte auch in Kumulation bzw. im Gesamtgefüge zu bewerten. 

Der Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren (PST-Projekt 4.6) ist ein zentraler Bestandteil des Mobilitätskonzeptes 

Nordstad 2035. Damit sich die Nordstad als urbane Zentralität entwickeln kann, soll der Durchgangsver-

kehr stark reduziert und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Dafür sind zugleich Maßnahmen 

zum Ausbau großräumiger Straßeninfrastrukturen (vorliegendes Projekt 4.6 zur Verbreiterung der B7 

sowie Umgehungsstraßenprojekte 5.10 und 6.8 für Ettelbrück und Diekirch) sowie zur Reduktion des 

MIV und Förderung des ÖPNV (P&R-Parkhaus, Projekt 7.16/ Verlegung und Neubau der Bahnstrecke 

Ettelbruck-Diekirch, Projekt 3.5/ Corridor multimodal, Projekt 3.3/ Radschnellweg, Projekt 8.18) umzu-

setzen. Für die Zielerreichung der positiven Auswirkungen in der Nordstad mit langfristig positiven Aus-

wirkungen auf die Schutzgüter Mensch und Klima (gesteigerte nachhaltige Mobilität, Minderung des 

MIV und der Abgas-/ CO2-Belastungen) ist es jedoch zwingend erforderlich, die im PNM angedachten 

Projekte in ihrer Gesamtheit zu realisieren. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER BEWERTUNG  

Bewertung Schutzgut Bewertung Unterpunkte VMA-Maßnahmen 

Bevölkerung und Ge-
sundheit des Menschen 

Wohnnutzungen 

➢ 4.6.01_Nutzungskonflikte Landwirt-
schaft 

➢ 4.6.02_Lärmschutz 

➢ 4.6.03_Hochspannungsleitung/-
mast 

➢ 4.6.04_Biotop- und Habitatbetrof-
fenheit 

➢ 4.6.05_Betroffenheit nationales 
Schutzgebiet 

➢ 4.6.06_Natura2000-Betroffenheit 

➢ 4.6.07_Ökologische Baubegleitung 

➢ 4.6.08_Baugrunduntersuchung/ 
Hydrogeologisches Gutachten 

➢ 4.6.09_Geländemodellierung  

➢ 4.6.10_Baubedingter Schadstoffe-
intrag 

➢ 4.6.11_Hochwasserbetroffenheit 

➢ 4.6.12_Baugrunduntersuchung/ 
Hydrogeologisches Gutachten 

➢ 4.6.13_Oberflächenwasserabfluss/ 
Retention/ Starkregen 

➢ 4.6.14_Baubedingter Schadstoffe-
intrag 

➢ 4.6.15_Landschaftsintegration 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Tourismus und Naherholung 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Pflanzen, Tiere und bio-
logische Vielfalt 

Internationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete 

Geschützte Biotope 

Geschützte Arten 

Boden 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen 

Erdarbeiten/ Erdaushub 

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 

Wasser 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Grund-/ Trinkwasser 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Klima und Luft 
Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Klimaschutzpotenzial 

Landschaft 
Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Unberührtheit/ geschützte Landschaftsräume 

Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmale 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Legende Bewertung 

nicht betroffen 
Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder werden nicht beeinträchtigt, 
keine Korrelation zwischen Schutzgut und Wirkung. Teilweise positive Auswirkun-
gen möglich. 

geringe Auswir-
kungen 

Geringe Auswirkungen sind vorhanden. Die Auswirkungen können innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen reduziert 
werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

mittlere Auswir-
kungen 

Deutliche Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen kön-
nen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen reduziert werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

hohe Auswir-
kungen 

Starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen können 
nicht vollständig oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen reduziert werden. 

sehr hohe Aus-
wirkungen 

Sehr starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen sind 
nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraumes kompensierbar. 
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VMA-MAßNAHMEN 

➢ VMA_4.6.01_Projektkonkretisierung: Basierend auf den Ergebnissen der Umweltprüfung sollte 

durch die Erstellung von APS/ APD ein konkreter Projektentwurf entwickelt werden, der als belast-

bare Basis für die weitere Umsetzung dient. 

➢ VMA_4.6.02_Koordination Projektumsetzung PST-Nordstad: Zeitliche, räumliche und inhaltliche 

Koordination und Kommunikation der Umsetzung der PST-Projekte in der Nordstad (inkl. Projekt 

4.6) zur allgemeinen Reduktion negativer Auswirkungen auf die Anwohner (bspw. Bauzeiten oder 

Straßensperrungen). Eine besondere Bedeutung hat dabei die Koordination zwischen den Projek-

ten 7.16 und 4.6, sofern die Errichtung einer neuen Sauertalbrücke vorgesehen ist. 

➢ VMA_4.6.03_Durchführung weiterer Genehmigungsprozeduren: Im Rahmen der Projektkoordina-

tion sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, Einarbeitung 

PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, Lärmauswirkungen Anwohner, CFL/ Bahnquerung, 

PCh/ Straßenquerungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie, Natura2000 

Überprüfung, nationales Schutzgebiet Überprüfung), Wasser (Oberflächengewässer, HQ; Retenti-

onsvolumen sicherstellen), Bodenstabilität, Erdaushub/ Erdarbeiten) zu berücksichtigen bzw. 

durchzuführen.  

➢ VMA_4.6.04_Nutzungskonflikte Landwirtschaft: Sollte der Abrisses einer Lagerhalle durch den Brü-

ckenneubau im Tal des Ditgesbaach erforderlich sein, sind entsprechende Kompensationsleistun-

gen umzusetzen. 

➢ VMA_4.6.05_Lärmschutz: Analyse bestehender und Modellierung zukünftig zu erwartender Lärm-

belastungen, Verortung von Lärmminderungsmaßnahmen (bspw. Schallschutzwände auf Brücken, 

in der Nähe von Wohnnutzungen und in der Gewerbezone Friedhaff) unter Berücksichtigung von 

Aspekten der landschaftlichen Integration und Verkehrssicherheit 

➢ VMA_4.6.06_Hochspannungsleitung/-mast: Im Vorfeld Absprachen mit der CREOS hinsichtlich 

möglicher Konflikte bzgl. der bestehenden Masten und der Hochspannungsleitungen. 

➢ VMA_4.6.07_Biotop- und Habitatbetroffenheit: Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Biotop- 

und Habitatstrukturen. Durchführung von Biotopkartierung, erforderlicher faunistischer Detailstu-

dien (Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien, Orchideen, sonstige Säugetiere (Dachs) und Falter 

(Großer Feuerfalter und Spanische Flagge)) sowie einer Biotop- und Habitatwertermittlung im Rah-

men der naturschutzrechtlichen Genehmigung des Vorhabens. Anschließende Umsetzung von 

Kompensationsmaßnahmen, sofern erforderlich. 

➢ VMA_4.6.08_Betroffenheit nationales Schutzgebiet: Prüfung der Betroffenheit und des Flächen-

verlustes des nationalen Naturschutzgebietes „19 Ettelbruck-Ditgesbaach“ (noch in der Auswei-

sungsprozedur), Umsetzung von Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen (Vergrößerung des 

Schutzgebietes an anderer Stelle, erneute randliche Eingrünung der neuen Straße in Richtung des 

Schutzgebietes durch eine dichte Heckenstruktur aus heimischen Gehölzen, mindestens 10m breit 

und 3m hoch).  

➢ VMA_4.6.09_Natura2000-Betroffenheit: Sicherstellung, dass die Straßenerweiterung im Bereich 

des FFH-Schutzgebietes LU0001006 nach Osten/Südosten erfolgt, sodass kein Flächenentzug be-

steht. 

➢ VMA_4.6.10_Ökologische Baubegleitung: Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung. 
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➢ VMA_4.6.11_Baugrunduntersuchung/ Hydrogeologisches Gutachten: Durchführung einer Bau-

grunduntersuchung bzw. eines hydrogeologischen Gutachtens zur Ermittlung einer ausreichenden 

Boden-/Hangstabilität und möglichen Grundwasserbetroffenheit entlang steiler Böschungskanten, 

einer ausreichenden Tragfähigkeit im Bereich der Brückenneubauten (Sauer und Ditgesbaach) und 

einer möglichen Grundwasserbetroffenheit durch die erforderlichen Fundamente. 

➢ VMA_4.6.12_Geländemodellierung: Möglichst Impakt arme Straßenverbreiterung, Verwendung 

des anfallenden Erdaushubs weitestmöglich zur Modellierung des Geländes sowie Abtransport und 

Entsorgung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. 

➢ VMA_4.6.13_Hochwasserbetroffenheit: Umsetzung von ggf. erforderlichen Maßnahmen an den 

Brückenpfeilern im Sauertal zur Reduktion von Auswirkungen auf den Wasserstrom im Falle eines 

Hochwassers. 

➢ VMA_4.6.14_Baubedingter Schadstoffeintrag: Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Ausschluss eines baubedingten Schadstoffeintrags in Oberboden und Grundwasser. 

➢ VMA_4.6.15_Oberflächenwasserabfluss/ Retention/ Starkregen: Sicherstellung von ausreichend 

dimensionierten Retentionsflächen und Oberflächenwasserabfluss (auch im Falle von Starkregen) 

entlang des Straßenverlaufes Berücksichtigung erforderlicher technische Maßnahmen zur Verhin-

derung einer Wasserverschmutzung. 

➢ VMA_4.6.16_Landschaftsintegration: Zur Verbesserung der landschaftlichen Integration einer ver-

breiterten B7 sollten insb. im Bereich der beiden Brücken (Sauer und Ditgesbaach), östlich oberhalb 

von Erpeldange-sur-Sûre und in der Gewerbezone Friedhaff Maßnahmen zur Eingrünung (entspre-

chend der angrenzend bestehenden Heckenstrukturen) oder Gestaltung von Lärmschutzinfrastruk-

turen geprüft werden. 

ALTERNATIVENPRÜFUNG 

Eine generelle Alternative zur Realisierung der Ziele des PNM für die Nordstad (Reduktion des Durch-

gangsverkehrs, Steigerung des ÖPNVs) bestünde in einer stärkeren Fokussierung auf den Ausbau des 

ÖPNVs und Radverkehrs, welche den Ausbau der B7 für den motorisierten Verkehr überflüssig machen 

könnten. Die Errichtung einer vollständig neuen zentral von Norden nach Süden durch die Nordstad 

führenden Verkehrsachse (Autobahn/ Schnellstraße) erscheint hinsichtlich der dadurch zu erwartenden 

massiven Umweltauswirkungen und hohen Kosten sowie der Möglichkeit die bestehenden B7 auszu-

bauen nicht praktikabel. Für den Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren ist der angestrebte Ausbau am östlichen 

Straßenrand insb. in den Hangbereichen von Léiberg und Goldknapp mit wesentlich weniger Umwelt-

auswirkungen und einem geringeren Bauaufwand verbunden als ein Ausbau nach Westen.  

Mögliche technische oder zeitliche Alternativen bestünden darin zunächst nur das Teilstück bis zur An-

schlussstelle Nr.9 auszubauen und nicht die gesamten ca. 5,9km in einem Stück, zunächst die Brücken 

oder zumindest die Sauertalbrücke nicht auszubauen oder den Ausbau etwas schmaler zu gestalten. Die 

genauen Auswirkungen oder Konsequenzen können jedoch ohne Kenntnis von APS/ APD für einen kon-

kreten Projektentwurf nicht abgeschätzt werden, da die technischen Details des geplanten Ausbaus 

nicht ausreichend bekannt sind. 
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ZUSAMMENFASSENDE EMPFEHLUNGEN AUS DER UMWELTPRÜFUNG 

Zur Gewährleistung einer Umweltverträglichkeit bei der Projektkonkretisierung (Erstellung von APS/ 

APD) sind neben einer Prüfung der allgemeinen technischen Durchführbarkeit die benannten VMA-

Maßnahmen (siehe oben) sowie die Erkenntnisse der empfohlenen Studien (insb. Lärmstudie/ Verkehrs-

sicherheit, Biotop- und Habitatwertigkeit, faunistische Detailstudie, Natura2000 Überprüfung, Überprü-

fung nationales Schutzgebiet, Hochwasserrisikobereich Sauer, Bodenstabilität, Erdaushub/ Erdarbeiten) 

zu berücksichtigen. Im Sinne des PNM ist der Ausbau der B7 auf 2x2 Spuren (PST-Projekt 4.6) als zent-

rales Projekt für die Nordstad zu bewerten, durch dessen Umsetzung der Durchgangsverkehr in den 

Ortschaften reduziert werden kann. Für eine maximale Wirksamkeit ist jedoch eine Umsetzung aller 

PST-Projekte in der Nordstad erforderlich. Im Rahmen der weiteren Projektkonkretisierung sind früh-

zeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, Einarbeitung PST in PAG; COM-

MODO/ Betriebe im Umfeld, Lärmauswirkungen Anwohner, CFL/ Bahnquerung, PCh/ Straßenquerun-

gen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie, Natura2000 Überprüfung, nationales 

Schutzgebiet Überprüfung), Wasser (Oberflächengewässer, HQ; Retentionsvolumen sicherstellen), Bo-

denstabilität, Erdaushub/ Erdarbeiten) zu berücksichtigen bzw. durchzuführen. 
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5.10: CONTOURNEMENT DE PROXIMITÉ ETTELBRUCK 

 

Abbildung 9: Darstellung des Projektes 5.10: Contournement de proximité Ettelbruck auf dem Orthophoto 2023. Quelle: 
MLOGAT, 2024 
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Zuordnung innerhalb des PST: Projets d’infrastructure de trafic individuel motorisé. 

Relation zum PST 2019: À adapter, bereits im Plan sectoriel von 2019 (Projekt 5.10) enthalten. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Das Projekt 5.10 Contournement de proximité Ettelbruck sieht den Bau einer Umgehungsstraße im Wes-

ten von Ettelbruck vor und soll dazu dienen, den Durchgangsverkehr in den Ortschaften der Nordstad 

zu reduzieren und insbesondere im Zentrum von Ettelbruck eine Neugestaltung der Verkehrsführung 

und Reduktion der Auswirkungen durch den motorisierten Verkehr auf die Anwohner zu ermöglichen. 

Die in beide Richtungen einspurige neue Straße ist ca. 2,8km lang und schafft eine Verbindung von der 

B7-Anschlussstelle Nr.8 zwischen Ettelbruck und Schieren im Süden, über die N15 (Rue de Bastogne) im 

Westen bis zum CR349 in Warken im Nordwesten von Ettelbruck. Auch die jeweilig angrenzenden Stra-

ßen sollen als neue Zufahrtsbereiche zur Umgehungsstraße neugestaltet werden. Insgesamt sollen vier 

Gewässerläufe/ Täler (Alzette, Haupeschbaach sowie südliches Seitental und Waark) mit Brücken über-

spannt und drei Höhenzüge (Bichel, Hineskneppchen und Lopert) mit Tunneln durchquert werden, zu-

dem wird eine Gewerbezone gequert und verschiedene Nutzungen (u.a. Wohngebiet und Camping-

platz) liegen in den Tunneleingangsbereichen.  

Im PST 2019 war der Verlauf des Contournement de proximité Ettelbruck ausgehend vom gleichen Aus-

gangspunkt im Süden nach Westen über ca.3km bis zur N15 im Kurvenbereich oberhalb des Heinenhaff 

geplant. Der südliche Teil des Projektes 5.10 entspricht somit dem Verlauf des Projektes 5.10 des PST 

von 2019, verläuft jedoch von hier aus nach Norden. Durch den angepassten Verlauf entspricht das 

Vorhaben den PNM-Kriterien für einen Contournement de proximité. Durch das Schaffen einer Verbin-

dung zwischen mehreren Stadt-/Ortsteilen, die nicht durch das Ortszentrum führt, wird so die Voraus-

setzung geschaffen konsequente Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Ortszentrum umzusetzen. Eine 

klassische Ortsumgehung bietet in der Regel hingegen eher nur eine alternative Route für den Transit-

verkehr. 

Weitere Details zur genauen Ausgestaltung und baulichen Umsetzung (insb. Tunnel- und Brückenaus-

bau) des Projektes sowie bzgl. dessen Funktion und Kapazität im Zusammenspiel mit den anderen PST-

Projekten in der Nordstad wurden bei MEA/ MLOGAT und MMTP nachgefragt, liegen zum Zeitpunkt der 

Erstellung des Umweltberichtes nicht vor. 

Avis nach 6.3 (N/Réf: 006324 vom 03.05.2023): Es wird auf die Anpassung zwischen dem alten PST Pro-

jekt 5.10 und dem neuen Projektverlauf hingewiesen. Auf die Unterschiede zwischen diesen Vorhaben 

soll im UB näher eingegangen werden, ebenso wie auf mögliche kumulative Auswirkungen die mit der 

weiter westlich an der N15 vorgesehene Ortsumgehung Feulen/ Niederfeulen (altes PST-Projekt 5.11). 

Darüberhinausgehend sind die Themen Grundwasser, Trinkwasser und landschaftliche Integration nä-

her zu untersuchen und Maßnahmen insbesondere für die Querungen von Wark und Alzette zu entwi-

ckeln, welche auch mögliche indirekte Auswirkungen auf flussabwärts gelegene Schutzgebiete berück-

sichtigen.  

Avis der AGE (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A vom 23.02.2023): Für das Projekt 5.10 ist im UB eine vertie-

fende Untersuchung bzgl. der Grund-/ Trink-/ und Hochwasserbetroffenheit erforderlich. 

Verknüpfung mit anderen PST-Projekten in der Nordstad: Durch die Errichtung eines Contournement 

de proximité im Westen von Ettelbruck (Projekt 5.10) soll, zusammen mit der östlichen Ortsumfahrung 
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von Diekirch (Projekt 6.8) und dem Ausbau der zentral verlaufenden B7 (Projekt 4.6) dafür gesorgt wer-

den, dass der motorisierte Verkehr weitestmöglich aus den Ortschaften der Nordstad herausgehalten 

und so eine Umgestaltung der Ortschaften umgesetzt werden kann. Eine räumliche Verbindung besteht 

zudem zum Radschnellweg (Projekt 8.18), der im Bereich der neu zu errichtenden Alzettebrücke über-

spannt wird. 

Betroffenheit weiterer Plans sectoriel: Das Projekt 5.10 hat keine direkten Berührungspunkte mit ande-

ren Projekten der Plans sectoriel. 

UVP-Pflichtigkeit: Da für die Umsetzung des Projektes 5.10 u.a. die Errichtung einer neuen Straße mit 

Brücken und Tunneln erforderlich ist, fällt es unter die Vorgaben des UVP-Gesetzes loi du 15 mai 2018 

relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE/UVP) resp. des Règlement grand-ducal du 

15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des inci-dences sur l’environnement 

Annexe I Liste des projets soumis d’office à une évaluation des incidences. Eine Spezifizierung ist im Rah-

men der Projektkonkretisierung (APS/ APD) vorzunehmen. 

UNTERSUCHUNGSRAUM/ UMWELTZUSTAND 

Als Untersuchungsraum für das Projekt 5.10 wird der gesamte ca. 2,8km lange Streckenverlauf Contour-

nement de proximité betrachtet. Dabei lassen sich verschiedene Teilbereiche und Ausbauabschnitte 

unterscheiden, in denen sehr unterschiedliche Einfluss- und Pufferbereiche für die Betroffenheit der 

Schutzgüter zu berücksichtigen sind. 

Der südliche Ausgangspunkt liegt im Bereich der B7-Anschlussstelle Nr.8 zwischen Ettelbruck und Schie-

ren. Hier ist im Übergang von B7 zu N7 ein neuer Kreuzungsbereich geplant und die im Norden, Süden 

und Osten bestehenden Straßen werden an die neue Situation mit der nach Westen führenden neuen 

Straße angepasst. Die Kreuzung liegt westlich angrenzend an die Bahntrasse, sodass hier ggf. auch ein 

Um- oder Neubau einer Brücke erforderlich ist, auch da hier unterhalb und parallel zu den Gleisen der 

neue Radschnellweg (PST-Projekt 8.18) verlaufen soll, für den zusätzlicher Platz benötigt wird. Die be-

stehende N7 liegt hier ca. 10m oberhalb der westlich gelegenen Rue Jean-Pierre Thill und Gewerbezone, 

sodass davon auszugehen ist, dass die neue Straße als Brücke nach Westen führt. Der Korridor durch 

die Gewerbezone ist im PAG der Stadt Ettelbruck bereits verzeichnet und bei den betroffenen Flächen 

handelt es sich um Parkplätze, Straßen und die Außenbereiche anderer Betriebsflächen, sodass voraus-

sichtlich keine Gebäude betroffen sind. Im Anschluss werden die hier ca. 30m breite Alzette sowie Ufer-

randgehölze, Wiesenflächen, der CR345 und das Seitental des Deiwelsbaach gequert, bevor die ca. 10-

15m breite Brücke nach ca. 590m im Bereich eines bewaldeten Hanges endet und unmittelbar in einen 

Tunnel übergeht, der weiter nach Nordwesten unterhalb des Höhenrückens Bichel verläuft.  

Dieser bis zum Tal des Haupeschbaach verlaufende Tunnel ist in einen ca. 670m und einen ca. 160m 

langen Teilbereich untergliedert, die aufgrund der Topographie von einer ca. 50m langen Brücke in ei-

nem kleinen Seitental unterbrochen werden. Dabei bestehen oberhalb u.a. ein landwirtschaftlicher Hof 

und der CR305. Für die Errichtung wird eine Röhrenbreite von 11m veranschlagt. Genauere Details zum 

Tunnelausbau sowie die Position der erforderlichen Notausgänge sind aufgrund des nicht vorliegenden 

APS/ APD derzeit nicht bekannt. Der nördliche Tunnelausgang liegt auf dem Gelände eines Camping-

platzes im steilen Hangbereich des Haupeschbaach, sodass dieser voraussichtlich zukünftig nicht wei-

terbetrieben werden kann, auch da der kürzere Tunnelabschnitt hier nur knapp unter der Oberfläche 

verläuft.  
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Das enge Tal des Haupeschbaach wird im Anschluss nach Norden mittels einer ca. 160m langen Brücke 

bis zur am nördlichen Hang verlaufenden N15 überspannt. Durch die Errichtung großer Wiederlager ist 

hier technisch voraussichtlich eine direkte Überspannung möglich. Unterhalb der Brücke ist hier neben 

bestehenden freizeitlichen Nutzungen zukünftig auch die Entwicklung eines Wohngebietes geplant. Der 

Zugang zur N15 soll als Kreuzung (größere Erd- und Stabilisierungsmaßnahmen erforderlich) ausgebaut 

werden, welche auch die Rue Jean-Antoine Zinnen als Zufahrt in das Wohngebiet Lopert mit einbezieht. 

Unmittelbar nördlich angrenzend führt die neue Straße erneut als Tunnel unter dem Höhenzug Lopert 

hindurch.  

Der Eingang des ca. 710m langen Tunnels liegt im Bereich eines steilen und bewaldeten Hangstückes, 

wobei oberhalb angrenzend einige Wohngebäude liegen, von denen mindestens eines im Zuge der Bau-

arbeiten zerstört werden würde. Der Tunnel verläuft vollständig im Bereich von bestehenden und pro-

visorischen Trinkwasserschutzgebieten. Für die Errichtung wird eine Röhrenbreite von 11m veran-

schlagt. Genauere Details zum Tunnelausbau sind aufgrund des nicht vorliegenden APS/ APD derzeit 

nicht bekannt. Der nördliche Tunnelausgang liegt am steilen Südhang des Waarktals im Bereich eines 

Waldes. 

Die verbleibenden ca. 200m bis zum nördlichen Endpunkt des Contournement de proximité am CR349 

in Warken führen nach dem Tunnelausgang zunächst als ca. 70m lange Brücke über die hier ca. 10m 

breite Waark und im Anschluss ebenerdig durch einen Bereich der zukünftig als BEP und MIX-v Fläche 

entwickelt werden soll. Der Anschluss an den CR349 ist östlich angrenzend an eine Kapelle geplant. 

Relevante Aspekte bzgl. des Umweltzustandes sind insb. die Betroffenheit der umliegenden Nutzungen 

(insb. Wohnen, Camping, Freizeit) durch Lärm, Abgase und direkten Flächenentzug bzw. einen erforder-

lichen Abriss. Es werden eine bestehende und eine provisorische Trinkwasserschutzzonen gequert und 

die Strecke befindet sich, auch entlang des Tunnelausbaus, im Bereich von Grundwasserleitern. Im Be-

reich der Brücken und Tunneleingänge sind zudem Bereiche mit geschützten Biotopen und Habitaten 

betroffen. Durch den Tunnelausbau fallen erhebliche Mengen an Aushubmaterial an. Im Bereich der 

drei gequerten größeren und weiterer kleinerer Flusstäler werden Risikobereiche für Hochwasser 

und/oder Starkregen gequert. In einigen Bereichen bestehen potenziell archäologisch bedeutsamer 

Areale. 

ERWARTETE AUSWIRKUNGEN BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (NULLVARIANTE) 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Verkehrssituation in Ettelbruck unverändert. Die erwar-

tete Reduktion des Durchfahrtsverkehrs und verringerten Belastungen durch Lärm und Abgase im Zent-

rum von Ettelbruck würden nicht auftreten und die Möglichkeiten zur Umgestaltung und Aufwertung 

des Zentrums wären wesentlich schwieriger umsetzbar. Zugleich würden neben den nicht auftretenden 

Auswirkungen durch den Tunnel- und Brückenbau auch die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

ausbleiben. Auch wenn der Contournement de proximité Ettelbruck, verglichen mit den anderen Stra-

ßenbauprojekten in der Nordstad, vergleichsweise wenige Berührungspunkte mit den anderen PST-Vor-

haben hat, so ist eine wirkliche Entlastung der lokalen Bevölkerung nur durch die Umsetzung aller im 

PNM vorgesehenen und aufeinander abgestimmten Projekte realisierbar, wobei die Projekte zur Stei-

gerung der Attraktivität des ÖPNV und zur Reduktion des MIV prioritär behandelt werden sollten. 
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BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

SCHUTZGUT BEVÖLKERUNG UND GESUNDHEIT DES MENSCHEN 

Wohnnutzungen 

Der einzige Bereich, in dem die vorgesehene Straßentrasse potenzielle Auswirkungen auf bestehende 

Wohngebäude hat, liegt nördlich der N15 im Wohngebiet Lopert. Hier verläuft der Contournement de 

proximité als Tunnel größtenteils in einigem Abstand unter den Wohngebäuden hindurch, sodass vo-

raussichtlich keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind. Ein Konfliktpunkt liegt jedoch im Be-

reich des südlichen Tunneleingangs, da dieser ein Wohngebäude auf dem Gelände einer Autowerkstatt 

direkt betroffen ist. Dieses Areal ist durch die Ausweisung als HAB-2 PAP-NQ im PAG jedoch für eine 

Umgestaltung zu dichter Wohnbebauung vorgesehen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass 

bei frühzeitiger Konkretisierung die Tunnelplanung einbezogen werden kann und keine erheblichen 

Konflikte bestehen werden. Entlang der geplanten Straßentrasse gibt es auch südlich der N15 (HAB-1, 

ZAD) und südwestlich des CR349 (HAB-1, PAP-NQ) Bereiche in denen Wohnnutzungen vorgesehen sind 

und der Contournement frühzeitig in die Planungen einzubeziehen ist, um Konflikte zu vermeiden. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf bestehende und geplante Wohnnutzungen erwartet. 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Im Süden von Ettelbrück quert die Straßentrasse eine Gewerbezone (ECO-c1) westlich des neuzugestal-

tenden Kreuzungsbereiches N7/B7. Da die Straße hier erhöht als Brücke und ohne Beeinträchtigung der 

angrenzenden Gebäude über Parkplätze und Außenbereiche der Betriebe verlaufen wird, werden keine 

erheblichen Auswirkungen erwartet. Südwestlich des CR349 wird im Randbereich eine MIX-v Auswei-

sung tangiert. Durch eine frühzeitige Berücksichtigung des Contournements in den Planungen, können 

hier Konflikte vermieden werden. 

Einige CR-Straßen und weitere kleinere Straßen und Wege werden als Brücke überspannt oder unter-

tunnelt, sodass für diese keine Betroffenheit erwartet wird. Im Umfeld der drei neu zu gestalteten Kreu-

zungsbereiche werden keine erheblichen Konflikte mit umliegenden Nutzungen erwartet. 

Es werden geringe Auswirkungen auf sonstige Nutzungen und Infrastrukturen erwartet. 

Tourismus und Naherholung 

Südlich des Tals des Haupeschbaach tangiert der Übergangsbereich zwischen Brücke und Tunnel das 

Gelände eines Campingplatzes, zudem liegt der nach Süden führende Tunnel hier nur in geringer Tiefe 

unterhalb des Campingplatzes. Eine zukünftige Nutzung des Campingplatzes ist somit voraussichtlich 

nicht möglich, wobei ein Abriss oder Umzug jedoch aufgrund des langen Planungshorizontes frühzeitig 

berücksichtig werden könnte, um Konflikte zu vermeiden. Die Tourismus- und Naherholungsqualität 

(Camping, Rad- und Wanderwege, Pferdehöfe, Scouts) wird zudem im Bereich des überspannten Hau-

peschbaach voraussichtlich beeinträchtigt, ebenso wie baubedingt temporär möglicherweise ein Wan-

derweg am Tunnelausgang südlich der Waark. Aufgrund der Möglichkeit im weiteren Planungsprozess 

frühzeitig Anpassungen an der Tourismusinfrastruktur vorzunehmen, werden jedoch keine erheblichen 

Auswirkungen erwartet. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 
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Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Durch den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck wird eine massive Verkehrsentlastung 

(Lärm, Abgase, Erschütterung, Verkehrssicherheit etc.) im Ortskern von Ettelbruck erwartet. Dies er-

möglicht hier umfangreiche Verkehrsberuhigungs- und Umgestaltungsmaßnamen, die ebenso zu einer 

Steigerung der Lebensqualität für die Anwohner führen können. Derzeit laufen die aus den umliegenden 

Gemeinden nach Ettelbruck führenden Straßen sternförmig im Ortszentrum zusammen und führen hier 

regelmäßig zu einer Überlastung des bestehenden Straßennetzes. Durch die neue Verbindung von 

CR349 im Nordwesten und N15 im Westen direkt mit der B7 im Süden können zahlreiche der bestehen-

den Fahrten (laut Comptage de traffic der PCh auf der N15 ca. 12.000 Fahrzeuge pro Tag und auf dem 

CR348/CR349 ca. 5.500 Fahrzeuge pro Tag) umgeleitet werden. Auch wenn in den neuen Kreuzungsbe-

reichen des Contournement eine Zunahme der Verkehrs- und Lärmbelastung für einige Anwohner zu 

erwarten ist, sind die Auswirkungen auf Ebene der Nordstad positiv zu bewerten. Zudem ist zu konsta-

tieren, dass durch den südlicheren Teilabschnitt zwischen N15 und B7 aufgrund der höheren Verkehrs-

zahlen stärkere Entlastungseffekte zu erwarten sind als durch den nördlicheren Abschnitt zwischen N15 

und CR349.  

Darüberhinausgehend ist im Zuge der Entwicklung der Nordstad als kompaktes urbanes Zentrum unbe-

dingt darauf zu achten, dass es durch den neuen Contournement aufgrund der verbesserten Erreich-

barkeit nicht zu einer Ausdehnung der Siedlungsflächen in umliegende Bereiche kommt. Dies würde die 

zu erwartenden positiven Effekte des Projektes auf die Verkehrssituation in Ettelbruck langfristig durch 

eine übermäßige Bevölkerungs- und Verkehrszunahme wieder zunichtemachen oder nur verlagern. Auf-

grund der naturräumlichen Gegebenheiten ist laut PAG der Stadt Ettelbruck eine Expansion der Sied-

lungsfläche insbesondere in westlicher Richtung (Höhenzüge Bichel und Lopert sowie Täler von Haupe-

schbaach und Waark) und somit in Richtung des Contournement vorgesehen. Eine über diese Expansi-

onsflächen (oftmals als ZAD-Flächen für eine langfristige Nutzung vorgesehen) hinausgehende Erweite-

rung des Siedlungsraumes in westlichen Richtungen sollte durch eine frühzeitige Ausweisung geschütz-

ter Landschaftsräume (in Teilbereichen im PAG bereits vorgesehen) oder Naturschutzgebiete verhindert 

werden. Dies gilt insbesondere für den nördlich von Ettelbruck gelegenen Höhenzug Haard.  

Die Veränderungen der Verkehrssituation für die Anwohner der Nordstad werden insgesamt positiv 

eingeschätzt (in der Bewertung gleichbedeutend mit geringen Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck sind potenziell zahlreiche Nutzungen (Woh-

nen, Gewerbe, Tourismus, …) betroffen. Aufgrund des langen Planungshorizontes lassen sich die Kon-

fliktpunkte jedoch frühzeitig entschärfen bzw. in neue Planungen integrieren. Das einzige direkt be-

troffene Gebäude mit Wohnnutzung befindet sich zudem auf einer Fläche, die voraussichtlich mittel-

fristig umgenutzt und neugestaltet werden wird. Die insb. während der Bauphase zu erwartenden punk-

tuellen Mehrbelastungen (insb. Lärm und Abgase) stehen den Entlastungen gegenüber, die für das Ort-

szentrum von Ettelbruck durch den verringerten Durchgangsverkehr und das Umgestaltungspotenzial 

bestehen werden. Die positiven Auswirkungen auf die Lebensqualität in der Nordstad lassen sich nur 

verstetigen, wenn auch die anderen PST-Projekte umgesetzt werden und der Verkehrsfluss in der ge-

samten Region umgestaltet wird. Zudem ist zu verhindern, dass die positiven Entwicklungen durch die 

verbesserte Verkehrssituation und Infrastrukturen zu einer starken Ausdehnung der Nordstad führen 

und durch eine Bebauung der verbleibenden Freiräume (insb. Höhenrücken) langfristig zunichtege-

macht werden. 
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Insgesamt werden durch den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck (PST-Projekt 5.10) mitt-

lere Auswirkungen auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen erwartet. Zur Minde-

rung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Internationale Schutzgebiete 

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) befinden sich im Umfeld des Projektvorhabens (<500m) keine 

Natura2000-Schutzgebiete. Eine mögliche indirekte Betroffenheit besteht jedoch bei der Querung von 

Alzette und Waark, da hier jeweils ca. 1,6km flussabwärts das FFH-Gebiet Vallées de la Sûre, de la Wiltz, 

de la Clerve et du Lellgerbaach (LU0001006) liegt, sodass insbesondere baubedingte Auswirkungen 

durch eine Beeinträchtigung der Gewässer bestehen könnten. Laut dem Screening ist somit die Durch-

führung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Laut Avis 6.3 sind Maßnahmen zu benennen, 

durch die eine indirekte Beeinträchtigung des FFH-Schutzgebietes bei den Flussquerungen verhindert 

werden kann. Im PST 2019 (die Alzette wird an der gleichen Stelle gequert) werden keine erheblichen 

Auswirkungen auf FFH-Schutzgebiete erwartet. 

Beim Bau der Brücken über Alzette (Flussbreite ca. 30m) und Waark (Flussbreite ca. 5-10m) sind nicht 

nur die Fließgewässer selbst, sondern möglichst auch der Hochwasserrisikobereich (vgl. Schutzgut Was-

ser) zu überspannen. Eine direkte bauliche Beeinträchtigung der Gewässerlaufe kann aufgrund der ge-

ringen Breite jedoch ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für den Haupeschbaach und das südli-

che Seitental, welche in die Alzette münden, sodass hier die gleichen Voraussetzungen bestehen, eine 

direkte Überspannung jedoch technisch voraussichtlich möglich ist. Die Beeinträchtigung der Gewässer 

und des FFH-Schutzgebietes beschränkt sich somit auf einen potenziellen Schadstoffeintrag im Bereich 

der vier Brücken, der insb. baubedingt jedoch auch durch von Fahrzeugen ausgehende Schadstoffe (z.B. 

Streusalz oder durch Unfälle) entstehen kann. Da dieser jedoch bei einer entsprechenden Umsetzung 

der gesetzlichen Bestimmungen im weiteren Planungsverlauf (Spezifizierung nur mit vorliegendem APS/ 

APD möglich), bei der Bauausführung und technischen Ausstattung (Brückenentwässerung) sowie durch 

eine ökologische Baubegleitung verhindert werden kann, werden keine erheblichen Auswirkungen auf 

das Schutzgebiet erwartet und die Durchführung einer vertiefenden FFH- Verträglichkeitsprüfung wird 

zum jetzigen Zeitpunkt als nicht erforderlich erachtet.  

Es werden mittlere Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete erwartet. 

Nationale Schutzgebiete 

Im Umfeld des Projektvorhabens bestehen keine ausgewiesenen oder geplanten nationalen Schutzge-

biete. 

Es werden keine Auswirkungen auf nationale Schutzgebiete erwartet. 

Geschützte Biotope 

Aufgrund der insgesamt drei Tunnelabschnitte entlang des geplanten Straßenverlaufes, verläuft nur 

etwa die Hälfte der insgesamt ca. 2,8km Strecke oberirdisch durch Bereiche, in denen eine potenzielle 

Betroffenheit geschützter Biotopstrukturen besteht. Aufgrund der zahlreichen Brücken besteht ein Im-

pakt in erster Linie in den Tunneleingangsbereichen und den auszubauenden Kreuzungsbereichen und 

nur teilweise unterhalb der Brücken (die überspannten Fließgewässer werden an dieser Stelle bzgl. der 

potenziellen Biotopbetroffenheit nicht berücksichtig). Der Impaktbereich entlang der Straßenverlaufes 

schwankt dabei zwischen ca. 30m im Bereich der Brücken, ca. 60m im Bereich der Tunneleingänge und 
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ca. 12m im ebenerdigen Verlauf. Entsprechend der Methodik zur Berechnung des Biotop- und Habitat-

wertes8 würde sich somit überschlägig ein Grundwert von auszugleichenden ca. 688.000 Ökopunkte 

ergeben. Dieser setzt sich grob zusammen aus ca. 5.210m² Intensivgrünland (Grundwert von 9 verwen-

det), ca. 2.500m² Laubhochwald/ BK13 (Grundwert von 33 verwendet), ca. 590m² Auenwald (Grund-

wert von 49 verwendet), ca. 5.400m² Baugruppen (Grundwert von 18 verwendet), ca. 5.400m² Wald-

meister-Buchenwald/ 9130 (Grundwert von 43 verwendet), ca. 390m² kleine Fließgewässer/ BK12 

(Grundwert von 32 verwendet), ca. 260m² andere Eichenniederwälder/ BK13 (Grundwert von 30 ver-

wendet) und ca. 2.280m² Feldgehölze/ BK16 (Grundwert von 20 verwendet). Zudem wurde zu den ein-

zelnen Flächen jeweils ein Habitatfaktor von 5 addiert. Bei diesem Wert handelt es sich um eine grobe 

Berechnung basierend auf einer ersten Projektabgrenzung die bspw. darüberhinausgehende baube-

dingte Auswirkungen nicht berücksichtig. Im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der naturschutz-

rechtlichen Genehmigung ist eine genauere Bestimmung der tatsächlich zerstörten Strukturen sowie 

des tatsächlichen Biotop- und Habitatwertes vorzunehmen.  

Entlang des Streckenverlaufes bestehen im Seitental des Deiwelsbaach westlich der Alzette (Fließge-

wässer, Auenwald, Waldmeister-Buchenwald, Laubhochwald jedoch auch Altlastenverdachtsfläche), im 

südlichen Seitental des Haupeschbaach (Fließgewässer, Feldgehölze) sowie im Süden des Waarktals 

(Waldmeister-Buchenwald) Schwerpunktbereich mit zahlreichen besonders schützenswerten Struktu-

ren, in denen jeweils ein Tunneleingang entstehen wird. Da für die potenziell zerstörten Strukturen je-

doch prinzipiell eine monetäre Kompensation erfolgen kann, werden keine erheblichen Auswirkungen 

erwartet. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf geschützte Biotope erwartet. 

Geschützte Arten 

Laut faunistischem Screening (MILVUS, 2022) kann eine Betroffenheit von Biotopen und Habitaten nach 

Art.17/21 NatSchG nicht ausgeschlossen werden. Demzufolge wird im weiteren Planungsverlauf die 

Durchführung von Detailstudien für Vögel, Fledermäuse, Haselmaus und Falter (Großer Feuerfalter und 

Spanische Flagge) und möglicherweise Reptilien empfohlen, um die tatsächliche Betroffenheit zu ermit-

teln und die erforderlichen VMA-Maßnahmen und mögliche Kompensationsmaßnahmen definieren zu 

können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für die Bewertung im Screening nicht bekannt war, dass meh-

rere Tunnel vorgesehen sind, sodass diesbezüglich zu gegebener Zeit ein Neubewertung des Detailstu-

dienumfangs erfolgen sollte. 

Hohe Auswirkungen auf geschützte Arten können nicht ausgeschlossen werden. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck sind in den Tälern von Alzette, Haupesch-

baach sowie südlichen Seitental und Waark zahlreiche Bereiche betroffen, in denen besonders schüt-

zenswerte Biotop- und Habitatflächen bestehen. Eine Betroffenheit des flussabwärts gelegenen FFH-

Schutzgebietes LU0001006 kann durch die Vermeidung baubedingter Auswirkungen sowie technische 

Ausstattung der Brücken voraussichtlich vermieden werden. Die tatsächliche Betroffenheit nach Art. 

13/17/21 NatSchG, die zu leistenden Ausgleichszahlungen und die Ausgestaltung ggf. erforderlicher 

Kompensationsmaßnahmen kann im weiteren Planungsverlauf erst nach Durchführung faunistischer 

Detailstudien ermittelt werden. 

 
8 Ökopunkte-System zur Bewertung und Kompensation von Eingriffen, Leitfaden zur Berechnungsmethodik: 
MECB, April 2024 



94 

Oeko-Bureau s.à r.l.  

Insgesamt können durch den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck (PST-Projekt 5.10) somit 

hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanze, Tiere und biologische Vielfalt nicht ausgeschlossen wer-

den. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen 

empfohlen. 

SCHUTZGUT BODEN 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen  

Entsprechend der Betroffenheit von Biotopen und Habitaten kommt es durch die Errichtung des Con-

tournement (Tunneleingangsbereiche, oberirdischer Straßenverlauf, die Brückenbereiche werden zu-

nächst ebenfalls als Versiegelung gerechnet) in den Teilbereichen die nicht als Tunnel verlaufen zu Neu-

versiegelungen von insgesamt ca. 4,2ha. Eine genauere Bestimmung der versiegelten Flächen kann je-

doch erst im weiteren Planungsverlauf mit vorliegendem APS/ APD erfolgen. Betroffen sind dabei so-

wohl landwirtschaftlich genutzten Wiesen und Weiden als auch Waldflächen und kleinere Gehölze. Laut 

den Kartierungen der ASTA befinden sich entlang in den Tälern von Alzette, Haupeschbaach und Waark 

Bereiche mit größtenteils guter, teilweise exzellenter landwirtschaftlicher Bodenqualität, die entlang 

der geplanten Straßentrasse jedoch nur als Mähwiese oder Weide genutzt werden. Diesbezüglich wer-

den insgesamt mittlere Auswirkungen erwartet, wobei zukünftig zu beachten ist, dass ein großer Teil 

der Talflächen mit Brücken überspannt werden unter denen die landwirtschaftliche Nutzung i.d.R. wei-

terbetrieben werden kann.  

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung des Oberbodens während der Bauphase auf ein Minimum redu-

ziert werden. 

Es werden mittlere Auswirkungen durch Neuversiegelung erwartet. 

Erdarbeiten 

Aufgrund des Streckenverlaufes durch Talbereiche und Höhenrücken variiert die Geologie von alluvialen 

Talablagerungen entlang von Alzette, Haupeschbaach mit Seitental und Waark über Voltziensandstein 

mit Zwischenschichten, Muschelsandstein, Gipsmergel und Linguladolomit bis zu Trochitenschichten im 

Bereich des Höhenzuges Loipert. Bekannte geologische Verwerfungen werden nicht gekreuzt. Durch 

den Ausbau der drei insgesamt ca. 1,48km langen Tunnel fallen bei einem veranschlagten Röhrendurch-

messer von 11m insgesamt ca. 140.000m³ Gesteinsmaterial an. Hinzu kommen die Tunneleingangsbe-

reiche, für die ebenfalls ein Erdaushub von ca. 140.000m³ erwartet wird, sodass insg. für ca. 280.000m³ 

anfallen, für die ein Entsorgungskonzept zu entwickeln ist. Dabei sind die erforderlichen Notausgänge 

aufgrund der nicht vorliegendem APS/ APD noch nicht berücksichtigt. Genauere Informationen dazu, 

welche Gesteins- oder Grundwasserschichten im Einzelnen und in welchem Ausmaß betroffen sind, sind 

im Rahmen vorbereitender geologischer Untersuchungen zu ermitteln. Dies ermöglicht ggf. eine ent-

sprechende Anpassung der Tunnelbauarbeiten an die geologischen Gegebenheiten. 

Neben Brückenbauarbeiten sind auch im Bereich der neuen Anschlussstellen an N7/B7 und N15 um-

fangreiche Erdarbeiten und Modellierungen erforderlich. Der in den Tunneleingangsbereichen anfal-

lende Erdaushub wurde grob geschätzt, wobei genauere Inforationen, insb. für die oftmals ineinander 

übergehenden Brücken und Tunnel nicht vorliegen. Für die Errichtung von Brücken und Tunneleingän-

gen ist im Rahmen vorbereitender Baugrunduntersuchungen eine ausreichende Tragfähigkeit des Bo-

dens sicherzustellen.  

Durch Erarbeiten können sehr hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. 
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Altlasten 

Der Streckenverlauf tangiert im Süden von Ettelbrück einige Altlastenverdachtsflächen. Dabei handelt 

es sich um die Flächen SPC/05/1062/AV1 und SPC/05/1835/AV1 auf Betriebsgeländen in der bestehen-

den Gewerbezone westlich der N7 sowie der ehemaligen Deponiefläche SPC/04/1230/AV1 am westli-

chen Ufer der Alzette. Für diese Bereiche sind im weiteren Planungsverlauf entsprechende Prüfungen 

bzgl. der Betroffenheit und Entsorgung durchzuführen. Da die Flächen jedoch im Bereich der im Alzet-

tetal vorgesehenen Brücke liegen, sind bei einer ausreichenden Bodenstandfestigkeit keine erheblichen 

Auswirkungen zu erwarten. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Altlasten erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund der zahlreichen Brücken und Tunnel können für den geplanten Verlauf des Contournement 

de proximité Ettelbruck und den damit verbundenen umfangreichen Erdarbeiten sehr hohe Auswirkun-

gen nicht ausgeschlossen werden. Für den Tunnelausbau (geologische Studie erforderlich, Entsorgung 

des Aushubmaterials zu klären etc.) und die zu errichtenden Brücken und Anschlüsse an die Bestands-

straßen (Bodenstabilität, Modellierungsarbeiten) bestehen große technische Herausforderungen und 

Unklarheiten, die im Vorfeld zu untersuchen sind. Bzgl. der vergleichsweise großen Neuversiegelung 

werden mittlere und bzgl. der Betroffenheit von Altlastenverdachtsflächen geringe erwartet.  

Insgesamt können durch den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck (PST-Projekt 5.10) sehr 

hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Boden nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung der zu er-

wartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT WASSER 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Der geplante Verlauf des Contournement quert mit der Alzette (Gewässerbreite ca. 30m im weitläufigen 

Tal) und der Waark (Gewässerbreite ca. 5-10m, Querung am steilen Prallhangufer) zwei größere und 

mit dem Haupeschbaach (schmales und steiles Tal), dem südlichen Seitental (kleines Tal mit Weidenut-

zung und wenigen Grünstrukturen) und dem Deiwelsbaach (kleines bewaldetes Seitental westliches der 

Alzette) zwei weitere kleinere Oberflächengewässer. Diese Täler sollen mit Brücken überspannt werden, 

die an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Das Alzettetal inkl. des Deiwelsbaach wird vo-

raussichtlich mittels einer ca. 590m langen Brücken mit zahlreichen Stützen gequert. Der Haupesch-

baach (ca. 160m) und das südliche Seitental (ca. 50m) werden voraussichtlich von einer Brücke ohne 

Zwischenstützen direkt überspannt. Im Waarktal soll eine ca. 70m lange Brücke als Rampe aus dem 

Tunnelausgang hinab zum Bodenniveau führen.  

Die Täler von Alzette und Waark sind in den Hochwasserrisikokartierungen verzeichnet. Der potenzielle 

Überschwemmungsbereich ist demnach an der Alzette mit ca. 200m Breite (HQ10 und HQ100) sehr 

breit und dehnt sich bei einem HQextrem weitere ca. 100m nach Osten in die Gewerbezone aus. Hier 

sollte somit beim Brückenbau darauf geachtet werden, den HQ-Bereiche weitestmöglich zu überspan-

nen. Ein vollständiges Überspannen wird technisch nicht möglich bzw. sinnvoll sein, sodass möglichst 

wenige Pfeiler errichtet werden sollten. Generell ist in diesem Fall sowohl auf eine ausreichende Stand-

festigkeit der Brückenpfeiler im Hochwasserbereich zu achten als auch die Vermeidung der Errichtung 

eines Strömungshindernisses zu berücksichtigen und die AGE frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. 

Im Tal der Waark tangiert die geplante Straßentrasse nur im HQextrem einen ca. 100m breiten Bereich, 

der eher geringfügig überschwemmt ist. Da dieser jedoch auch im Bereich der im PAG ausgewiesenen 
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(HAB-1 und MIX-v) Entwicklungsflächen liegt, ist davon auszugehen, dass im Vorfeld der Flächenent-

wicklung entsprechenden Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.  

Bereiche mit größerem Starkregenrisiko bestehen abseits von Alzette und Waark insb. im Tal des Hau-

peschbaach und dem südlichen Seitental, wobei aufgrund des schmalen und steilen Tals die Brücke hier 

voraussichtlich ohne Stützpfeiler erreichtet werden kann. Ein besonderes Augenmerk für Starkregene-

reignisse ist auf die Tunneleingangsbereiche zu legen, wobei das Eindringen von Regenwasser durch 

technische Maßnahmen auszuschließen ist. 

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung von Oberflächengewässern während der Bauphase auf ein Mini-

mum reduziert werden. 

Hohe Auswirkungen auf Oberflächengewässer bzw. durch Hochwasser und Starkregen können nicht 

ausgeschlossen werden. 

Grund-/ Trinkwasser 

Der Streckenverlauf verläuft vollständig im Bereich der Grundwasserleiter Bundsandstein (Täler) und 

Trias Randfazies (Höhenzüge). Umliegende befinden sich einige hydrogeologische Bohrungspunkte, 

Quellen und Trinkwasserentnahmepunkte, die jedoch nicht unmittelbar vom Streckenverlauf tangiert 

werden. 

Insgesamt führen ca. 1.7km des Contournement durch Trinkwasserschutzgebiete (ZPS), wobei ca. 860m 

durch die bereits ausgewiesene ZPS Nr. 2102 (geschützte Quellen im Tal des Haupeschbaach ca. 300-

500m entfernt) und ca. 920m durch eine nördlich angrenzende provisorische ZPS (Trinkwasserentnah-

mepunkt ca. 120m östlich des Trassenverlaufes und Quelle in größerer Entfernung westlich) verlaufen. 

Die Trasse tangiert dabei ca. 170m (davon ca. 120m Tunnel) der engeren Schutzzone (Zone II) der aus-

gewiesenen ZPS und verläuft über ca. 660m als Tunnel durch dieses. Auch durch die provisorische ZPS 

führen ca. 390m der Strecke als Tunnel. Wesentlicher Bestandteil der Voruntersuchungen für die Um-

setzung des Vorhabens muss somit die Prüfung der hydrogeologischen Verhältnisse sein, welchen Im-

pakt hier der Straßen- und Tunnelbau auf die betroffenen ZPS hätte und welche technischen Lösungen 

(Bohrung, Trockenhaltung des Tunnels etc.) notwendig wären. Im Vorfeld ist zudem ein enger Austausch 

mit der AGE bzgl. der Umsetzbarkeit des Vorhabens erforderlich.  

Bzgl. der Grund- und Trinkwasserbetroffenheit können sehr hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen 

werden. 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Entlang des Streckenverlaufes sind aufgrund der Neuversiegelung ausreichend dimensionierte Re-

tentionsflächen und Anlagen wie Regenklärbecken für einen geregelten Oberflächenwasserabfluss zu 

errichten, welche auch das Auftreten etwaiger Starkregenereignisse und ggf. erforderliche technische 

Anlagen zur Reinigung des Oberflächenwassers (bspw. Verunreinigungen durch Streusalz, austretendes 

Öl oder andere Schadstoffe) berücksichtigen. Für den Contournement betrifft dies aufgrund der nur 

über kurze Strecken ebenerdig verlaufenden Streckenabschnitte in besonderem Maße die Brücken, wel-

che mit Entwässerungsanlagen auszustatten sind, die eine Verunreinigung der Oberflächengewässer 

und damit des flussabwärts gelegenen FFH-Schutzgebietes ausschließen. 

Es werden mittlere Auswirkungen durch Retention/ Oberflächenwasserabfluss erwartet. 
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Gesamtbewertung Schutzgut 

Der Verlauf des Contournement tangiert über lange Abschnitte eine bestehende und eine provisorische 

Trinkwasserschutzzone. Da hier auch Tunnelabschnitte und Tunneleingangsbereiche liegen, sind im Vor-

feld umfangreiche Prüfungen und Studien (hydrogeologische Studie, Betroffenheit von Grundwasser-

leitern, etc.) und Rücksprachen mit der AGE erforderlich. Zudem werden Hochwasserrisikobereiche ge-

quert, die insbesondere im Alzettetal weitestmöglich überspannt werden sollten. Hier ist die technische 

Machbarkeit (Hochwasser- und Starkregenbetroffenheit, Bodenstabilität) zu ermitteln und mit der AGE 

frühzeitig Rücksprache zu halten. Zudem sind technische Maßnahmen umzusetzen, welche ausrei-

chende Retentionskapazitäten sicherstellen und eine Oberflächenwasserverschmutzung ausschließen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt können somit sehr hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. 

Insgesamt können durch den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck (PST-Projekt 5.10) sehr 

hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung der zu er-

wartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Die nicht durch Tunnel führenden Teilabschnitte des Contournement de proximité Ettelbruck verlaufen 

in den Tälern von Alzette, Haupeschbaach und südlichem Seitental sowie Waark durch Bereiche mit 

einer klimatischen Funktion als Kaltluftaustauschbereich und Kaltluftleitbahn sowie einer hohen bis sehr 

hohen bioklimatischen Bedeutung insb. für die Stadt Ettelbruck. Durch die hier vorgesehenen Brücken 

(ebenerdige Straßen nur in kurzen Teilabschnitten) werden jedoch keine Barrieren für den Kaltluftaus-

tausch errichtet. Durch die zusätzliche Versiegelung kommt es nur sehr kleinräumig und lokal zu einer 

Flächenerhitzung. 

Es werden geringe Auswirkungen auf klimatische Funktionen und den Kaltluftabfluss erwartet. 

Klimaschutzpotenzial 

Durch die Umsetzung der im PNM und im PST vorgesehenen Verkehrsprojekte sind kumulativ positive 

Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes zu erwarten. Gleiches gilt auf Ebene der Nordstad, wobei hier zur 

Verbesserung der regional bestehenden Verkehrsbelastungen die Umsetzung aller aufgelisteten Pro-

jekte erforderlich ist, da diese aufeinander abgestimmt sind und bspw. nur durch eine Reduktion des 

Durchfahrtverkehrs eine Umstrukturierung des innerörtlichen Verkehrs ermöglicht wird. 

Auch durch den Contournement de proximité Ettelbruck entstehen somit positive Auswirkungen bzgl. 

des Klimaschutzes (weniger Stau und kürzere Wege = weniger CO2-Ausstoß) und zur Reduktion der Ab-

gasbelastung im Ortszentrum von Ettelbruck. Jedoch sind diese für die Ebene des PST-Nordstad als „mit-

tel“ zu bewerten, da das Vorhaben dem Straßenverkehr dient und nicht direkt den öffentlichen Verkehr 

fördern und zu einem Umsteigen motiviert. 

Das Klimaschutzpotenzial wird auf Ebene des PST-Nordstad als mittel bewertet (in der Bewertung 

gleichbedeutend mit mittleren Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Contournement werden die für den Luftaustausch bedeutsamen Täler durch die hier vorge-

sehenen Brücken nicht gestört. Das Projekt hat zudem prinzipiell positive Auswirkungen bzgl. des Klima-

schutzes insb. im Ortszentrum von Ettelbruck. Da es sich jedoch um ein Straßenbauprojekt handelt, wird 

das Klimaschutzpotenzial als mittel bewertet. 
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Insgesamt werden durch den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck (PST-Projekt 5.10) mitt-

lere Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft erwartet. 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Die während der Bauphase auftretende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes (u.a. durch Baustel-

lenlager) sind temporär beschränkt. 

Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Eine potenzielle Einsehbarkeit bzw. mögliche Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild des ge-

planten Contournement de proximité bestehen in den Tälern von Alzette, Haupeschbaach und südli-

chem Seitental sowie Waark, welche mit Brücken gequert und überspannt werden sollen. 

Der Osten des Alzettetals ist im Süden von Ettelbruck geprägt durch bestehende Infrastrukturen (Stra-

ßen und Bahnlinie), Gewerbezonen (teilw. von der Straßentrasse gequert) und einen Sportkomplex. 

Wohnnutzungen bestehen hier kaum, sodass eine Einsehbarkeit östlich der Alzette nur bedingt gegeben 

ist. Westlich der Alzette im Abschnitt bis zum Tunneleingang ist eine Einsehbarkeit ausgehend vom we-

nig befahrenen CR345 gegeben, wobei dies in erster Linie von der Höhe und Bauart der Brücke abhängig 

ist. Ein möglicher Konfliktpunkt besteht zwischen Einsehbarkeit und Hochwasserbetroffenheit, da eine 

Brücke die einen möglichst weiten HQ-Bereich überspannt voraussichtlich stärker einsehbar sein würde. 

Im südlichen Seitental des Haupeschbaach ist nur in geringem Maße einsehbar und aufgrund der nur 

sehr kurzen Brücke, werden hier keine erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild erwartet, wo-

bei dies auch vom letztendlich erforderlichen Umfang der Bauarbeiten abhängig ist. 

Das schmale und steile Tal des Haupeschbaach wird voraussichtlich von einer hohen Brücke gequert, 

die sowohl von den im Tal gelegenen Nutzungen (vorrangig Freizeit jedoch auch bestehende und zu-

künftige Wohnnutzungen) als auch von den umliegend oberhalb bestehenden Wohnnutzungen und der 

N15 aus stark einsehbar sein würde. 

Im Waarktal wird der ebenerdige Straßenverlauf zukünftig durch neu zu entwickelnde Flächen (HAB-1, 

MIX-v) verlaufen und wenig einsehbar sein. Der als Brücke geplante Abschnitt bis zum Tunneleingang 

im Südwesten wird einsehbarer sein, jedoch von den umliegenden Wohnnutzungen aufgrund der ge-

ringen Höhe und umliegender Grünstrukturen nur bedingt einsehbar sein. 

Hohe Auswirkungen aufgrund der Einsehbarkeit bzw. der Auswirkungen auf das Orts- und Landschafts-

bild können nicht ausgeschlossen werden. 

Unberührte/ geschützte Landschaftsräume 

Ausweisungen des PSP sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Teilbereiche der Höhenzüge Bichel und Lopert sowie das südliche Seitental des Haupeschbaach sind im 

PAG als schützenswerte Landschaftsräume ausgewiesen, werden jedoch durch den langen Tunnelver-

lauf und die nur kurze Brücke nicht in erheblichem Ausmaß beeinträchtigt. Bereiche mit einer gewissen 

Beeinträchtigung liegen westlich der Alzette und nördlich der Waark und gilt insbesondere für die Tun-

neleingangsbereiche. Die gequerten Täler werden in den betroffenen Abschnitten zwar teilweise frei-

zeitlich genutzt, sind jedoch aufgrund der Nähe zu Gebäuden und andere Nutzungen keine unberührten 

Landschaftsräume.  

Es werden mittlere Auswirkungen auf unberührte/ geschützte Landschaftsräume erwartet. 
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Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund der urbanen Prägung mit zahlreichen Gebäuden und Infrastrukturen in und um Ettelbruck 

sind durch den Contournement keine unberührten oder geschützten Landschaftsräume in erheblichem 

Ausmaß betroffen, wobei punktuell im Bereich einiger Tunneleingänge mittlere Auswirkungen zu er-

warten sind. Auch eine potenziell hohe Einsehbarkeit ist aufgrund der urbanen Prägung auf das Tal des 

Haupeschbaach und den Westen des Alzettetals beschränkt, letztendlich jedoch abhängig von der Art 

und Höhe der hier geplanten Brücken. 

Insgesamt können durch den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck (PST-Projekt 5.10) somit 

hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung der zu 

erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Kulturdenkmale 

Entlang des Contournement de proximité Ettelbruck sind keiner Kulturdenkmäler nach INPA direkt be-

troffen. Im Rahmen der Bauarbeiten ist jedoch darauf auf die am CR349 bestehende Kapelle in Warken 

zu achten. 

Es werden geringe Auswirkungen auf Kulturdenkmale erwartet. 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Entsprechend der Stellungnahme des INRA vom 14.02.2023 (Réf du MC: 841x3c8f5) handelt es sich 

beim Untersuchungsraum des Contournement de proximité Ettelbruck (PST-Projekt 5.10) um eine po-

tenzielle archäologische Stätte für die präventive archäologische Maßnahmen erforderlich sind. Mög-

licherweise relevante Untersuchungsbereiche bestehen in den drei Tälern von Alzette, Haupeschbaach 

und Waark. Das INRA ist somit im weiteren Planungsverlauf frühzeitig einzubeziehen und zu informie-

ren. 

Es werden mittlere Auswirkungen bzgl. archäologischer Fund- und Verdachtsflächen erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Zur Vermeidung einer Zerstörung potenzieller archäologischer Flächen ist im Vorfeld das INRA einzube-

ziehen. 

Insgesamt werden durch den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck (PST-Projekt 5.10) mitt-

lere Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwartet. Zur Minderung der zu erwarten-

den Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN 

Unter Wechselwirkungen sind hier die vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft zu verstehen, die sich während oder durch die Umsetzung 

des Projektes ergeben können. Von großer Bedeutung ist dabei zum einen die Bauphase, da bspw. Men-

schen und Tiere zu verschiedenen Tages- oder Jahreszeiten unterschiedlich stark beeinträchtigt werden. 

Diese und weitere Konflikte können durch die Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung ausge-

schlossen oder zumindest verringert werden. Zugleich ist das Schutzgut Boden zentral, da durch die 

Inanspruchnahme (Versiegelung und somit Verlust bspw. als potenzielle landwirtschaftliche Nutzfläche 

oder Lebensraum und Nahrungsfläche von Tierarten sowie Reduktion von Grundwasserneubildung oder 
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für die Lufthygiene) von Boden ein Geflecht von Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 

Schutzgütern entsteht.  

Für den Bau des Contournement de proximité Ettelbruck bestehen neben der anfallenden Flächenver-

siegelung Wechselwirkungen im Bereich der Tunnel (Bodenaushub- und Stabilität sowie Grundwasser-

betroffenheit) und Brücken (Hochwasserrisiko vs. Landschaftsintegration, Verkehrssicherheit durch Be-

leuchtung vs. Habitatbetroffenheit, indirekte Betroffenheit FFH-Schutzgebiet, Bodenstabilität, Zerstö-

rung von Biotopen und Habitaten, Freizeitnutzungen, Einsehbarkeit). Für einige diese Aspekte sollten 

im Vorfeld Fachgutachten erstellt werden, wobei einige der Wechselwirkungen als insgesamt positiv zu 

bewerten sind. 

KUMULATIVE WECHSELWIRKUNGEN 

Im Rahmen der Bewertung der PST-Projekte in der Nordstad sind nicht nur die einzelprojektspezifischen 

Aspekte von Relevanz, sondern die Projekte auch in Kumulation bzw. im Gesamtgefüge zu bewerten. 

Der Bau des Contournement de proximité Ettelbruck (PST-Projekt 5.10) ist ein zentraler Bestandteil des 

Mobilitätskonzeptes Nordstad 2035. Damit sich die Nordstad als urbane Zentralität entwickeln kann, 

soll der Durchgangsverkehr stark reduziert und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Dafür sind 

zugleich Maßnahmen zum Ausbau großräumiger Straßeninfrastrukturen (vorliegendes Projekt 5.10) zur 

Ortsumgehung Ettelbruck im Westen der Nordstad sowie die Ortsumgehung Diekirch im Osten (Projekt 

6.8) und die Verbreiterung der zentralen B7 (Projekt 4.6) sowie zur Reduktion des MIV und Förderung 

des ÖPNV (P&R-Parkhaus, Projekt 7.16/ Corridor multimodal, Projekt 3.3/ Neubau und Verlegung der 

Bahnstrecke Ettelbruck-Diekirch, Projekt 3.5/ neue Straßenerschließung, Projekt 6.7/ Radschnellweg, 

Projekt 8.18) umzusetzen. Für die Zielerreichung der positiven Auswirkungen in der Nordstad mit lang-

fristig positiven Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch und Klima (gesteigerte nachhaltige Mobilität, 

Minderung des MIV und der Abgas-/ CO2-Belastungen) ist es jedoch zwingend erforderlich, die im PNM 

angedachten Projekte in ihrer Gesamtheit zu realisieren. 

Westlich des Contournement de proximité Ettelbruck soll die im PST 2019 untersuchte Ortumfahrung 

Feulen (Projekt 5.11: Contournement de Feulen (N15- N21-N15)) realisiert werden und die stark befah-

rene Ortsdurchfahrt Niederfeulen entlasten. Laut Avis 6.3 soll im UB auf die möglichen kumulativen 

Auswirkungen auf das Projekt 5.10 eingegangen werden. Die N15 ist bereits jetzt eine zentrale Straßen-

verbindung von und in den Nordwesten Luxemburgs (bspw. Wiltz) sowohl für die Nordstad als auch 

über die A7 bis in die Stadt Luxemburg. Durch die Beseitigung der Engstelle in Feulen könnte somit 

weiterer Verkehr angezogen werden, um auf der N15 die Nordstad oder die Stadt Luxemburg zu errei-

chen. Dies würde zu einer steigenden Belastung in Ettelbruck führen (was die Attraktivität der N15 wie-

derum mindern würde), sofern das Projekt 5.10 nicht früher realisiert werden konnte. Zudem könnte 

durch die Umsetzung des Projektes 5.11 die Ausweisung von Wohnflächen in Feulen forciert werden, 

was zu einer weiter steigenden Verkehrsbelastung auf der N15 führen würde. Exaktere Zahlen und Un-

tersuchungen dieser potenziellen Auswirkungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor, sollten jedoch 

bei der Planung des Projektes 5.10 bzgl. der zu erwartenden Verkehrsbelastungen Berücksichtigung fin-

den. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER BEWERTUNG  

Bewertung Schutzgut Bewertung Unterpunkte VMA-Maßnahmen 

Bevölkerung und Ge-
sundheit des Menschen 

Wohnnutzungen 

➢ 5.10.1_Projektkonkretisierung 

➢ 5.10.2_Koordination Projektumset-
zung PST-Nordstad 

➢ 5.10.3_Durchführung weiterer Ge-
nehmigungsprozeduren 

➢ 5.10.4_Beschränkung Ortsentwick-
lung 

➢ 5.10.5_Lärmschutz 

➢ 5.10.6_Tourismus & Naherholung 

➢ 5.10.7_Biotop- und Habitatbetrof-
fenheit 

➢ 5.10.8_Betroffenheit internationa-
les Schutzgebiet 

➢ 5.10.9_Ökologische Baubegleitung 

➢ 5.10.10_Baugrunduntersuchung/ 
Hydrogeologisches Gutachten 

➢ 5.10.11_Geländemodellierung/ Bo-
denaushub 

➢ 5.10.12_Altlastenverdachtsflächen 

➢ 5.10.13_Baubedingter Schadstoffe-
intrag 

➢ 5.10.14_Hochwasser- /Starkregen-
betroffenheit 

➢ 5.10.15_Oberflächenwasserab-
fluss/ Retention 

➢ 5.10.16_Landschafts- und Ortsbil-
dintegration 

➢ 5.10.17_Archäologie 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Tourismus und Naherholung 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Pflanzen, Tiere und bio-
logische Vielfalt 

Internationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete 

Geschützte Biotope 

Geschützte Arten 

Boden 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen 

Erdarbeiten/ Erdaushub 

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 

Wasser 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Grund-/ Trinkwasser 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Klima und Luft 
Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Klimaschutzpotenzial 

Landschaft 
Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Unberührtheit/ geschützte Landschaftsräume 

Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmale 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Legende Bewertung 

nicht betroffen 
Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder werden nicht beeinträchtigt, 
keine Korrelation zwischen Schutzgut und Wirkung. Teilweise positive Auswirkun-
gen möglich. 

geringe Auswir-
kungen 

Geringe Auswirkungen sind vorhanden. Die Auswirkungen können innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen reduziert 
werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

mittlere Auswir-
kungen 

Deutliche Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen kön-
nen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen reduziert werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

hohe Auswir-
kungen 

Starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen können 
nicht vollständig oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen reduziert werden. 

sehr hohe Aus-
wirkungen 

Sehr starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen sind 
nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraumes kompensierbar. 
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VMA-MAßNAHMEN 

➢ VMA_5.10.01_Projektkonkretisierung: Basierend auf den Ergebnissen der Umweltprüfung sollte 

durch die Erstellung von APS/ APD ein konkreter Projektentwurf entwickelt werden, der als belast-

bare Basis für die weitere Umsetzung dient. Das gilt insbesondere für die Detailplanungen des Tun-

nel- und Brückenausbaus (inkl. Sicherheitskonzepten), das Umfeld des Campingplatzes sowie des 

südlich gelegenen kleinen Tals, die betroffene Gewerbezone sowie den Anschluss an das beste-

hende Straßennetz (u.a. Verkehrssicherheit). 

➢ VMA_5.10.02_Koordination Projektumsetzung PST-Nordstad: Zeitliche, räumliche und inhaltliche 

Koordination und Kommunikation der Umsetzung der PST-Projekte in der Nordstad (inkl. Projekt 

5.10) zur allgemeinen Reduktion negativer Auswirkungen auf die Anwohner (bspw. Bauzeiten oder 

Straßensperrungen).  

➢ VMA_5.10.03_Durchführung weiterer Genehmigungsprozeduren: Im Rahmen der Projektkoordi-

nation sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, Einarbeitung 

PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, INCOMMODO/ Abrissarbeiten, Lärmauswirkungen 

Anwohner, CFL/ Bahnquerung, PCh/ Straßenquerungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunisti-

sche Detailstudie, Natura2000 Überprüfung), Wasser (ZPS/ Hydrogeologie, Oberflächengewässer, 

HQ; Retentionsvolumen sicherstellen), Bodenstabilität, Erdaushub/ Erdarbeiten, INRA/ Archäolo-

gie) zu berücksichtigen bzw. durchzuführen. 

➢ VMA_5.10.04_Beschränkung Ortsentwicklung: Eine weitere Ausdehnung der Siedlungsfläche so-

wie eine Urbanisierung der bislang freigehaltenen Höhenzüge (bspw. Haard) sollte durch die Aus-

weisung von Schutzgebieten oder geschützten Landschaftsräumen verhindert werden, um die 

durch den PST erzielten Verbesserungen nicht zu gefährden. 

➢ VMA_5.10.05_Lärmschutz: Analyse bestehender und Modellierung zukünftig zu erwartender 

Lärmbelastungen, Verortung von Lärmminderungsmaßnahmen (insb. Brücken) unter Berücksichti-

gung von Aspekten der landschaftlichen Integration und Verkehrssicherheit. 

➢ VMA_5.10.06_Tourismus & Naherholung: Insbesondere im Tal des Haupeschbaach jedoch auch in 

weiteren in den Tälern von Alzette, Waark und einem weiteren Seitental sind durch den Brücken- 

und Straßenausbau Freizeitnutzungen betroffen (Fuß- und Radwege, Campingplatz etc.). Spezifi-

sche Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen und Aufrechterhaltung der Nutzungen sowie 

ggf. einer Umgestaltung/ Umsiedlung der Einrichtungen sind frühzeitig zu entwickeln. 

➢ VMA_5.10.07_Biotop- und Habitatbetroffenheit: Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Biotop- 

und Habitatstrukturen, insbesondere im Bereich der bewaldeten Hänge in denen Tunneleingänge 

vorgesehen sind. Durchführung von Biotopkartierung, erforderlicher faunistischer Detailstudien 

(Vögel, Fledermäuse, Haselmaus und Falter (Großer Feuerfalter und Spanische Flagge) sowie ggf. 

Reptilien - vorab ist eine Spezifizierung erforderlich) sowie einer Biotop- und Habitatwertermittlung 

im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung des Vorhabens. Anschließende Umsetzung 

von Kompensationsmaßnahmen, sofern erforderlich. 

➢ VMA_5.10.08_Betroffenheit internationales Schutzgebiet: Ausschluss eines baubedingten Schad-

stoffeintrags beim Bau der Brücken über Alzette, Haupeschbaach und Waark, um indirekte Auswir-

kungen auf das FFH-Schutzgebiet LU0001006 zu verhindern. Installation von Entwässerungsanal-

gen auf den Brücken, durch die eine Schadstoffeinleitung durch abfließendes Oberflächenwasser 

verhindert werden kann. 
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➢ VMA_5.10.09_Ökologische Baubegleitung: Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung. 

➢ VMA_5.10.10_Baugrunduntersuchung/ Hydrogeologisches Gutachten: Durchführung einer Bau-

grunduntersuchung bzw. eines hydrogeologischen Gutachtens zur Ermittlung der Auswirkungen 

(insb. Grundwasser und ZPS) im Rahmen der auszubauenden Tunnel und der Errichtung der Brü-

cken und Sicherstellung einer ausreichenden Stabilität und Tragfähigkeit des Untergrundes. Übli-

cherweise werden Bauarbeiten in der Zone II einer ZPS von der AGE nicht erlaubt und auch in der 

Zone III ist ein Abstand von 20m zum Grundwasserspiegel einzuhalten, sodass frühzeitig ein Aus-

tausch bzgl. der Umsetzbarkeit des Projektes zu erfolgen hat.  

➢ VMA_5.10.11_Geländemodellierung/ Bodenaushub: Möglichst Impakt arme Gestaltung der Tun-

neleingänge, Brücken und Anschlüsse an die bestehenden Straßen, Verwendung von anfallendem 

Erdaushubs aus dem Tunnelausbau zur Modellierung des Geländes sowie Abtransport und Entsor-

gung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. 

➢ VMA_5.10.12_Altlastenverdachtsflächen: Prüfung und ggf. ordnungsgemäße Entsorgung der be-

troffenen Altlastenverdachtsflächen im Alzettetal. 

➢ VMA_5.10.13_Baubedingter Schadstoffeintrag: Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Ausschluss eines baubedingten Schadstoffeintrags in Oberboden und Grundwasser. 

➢ VMA_5.10.14_Hochwasser- /Starkregenbetroffenheit: Umsetzung von ggf. erforderlichen Maß-

nahmen an den Brückenpfeilern zur Reduktion von Auswirkungen auf den Wasserstrom im Falle 

eines Hochwassers oder von Starkregen. 

➢ VMA_5.10.15_Oberflächenwasserabfluss/ Retention: Sicherstellung von ausreichend dimensio-

nierten Retentionsflächen und Oberflächenwasserabfluss (auch im Falle von Starkregen) entlang 

des Straßenverlaufes und der Tunneleingänge, Berücksichtigung erforderlicher technische Maß-

nahmen insb. auf den Brücken zur Verhinderung einer Wasserverschmutzung. 

➢ VMA_5.10.16_Landschafts- und Ortsbildintegration: Zur Verbesserung der Integration in Land-

schafts- und Ortsbild sollten die Tunneleingänge möglichst dezent gestaltet und nach Fertigstellung 

begrünt werden. Die Brückenverläufe im Tal von Alzette und Waark sowie dem Seitental des Hau-

peschbaachs sollten möglichst niedrig gehalten und wenig auffällig (Farbe, Begrünung und Be-

leuchtung unter Berücksichtigung von Verkehrslärm und -sicherheit) gestaltet werden. Die Brücke 

im Tal des Haupeschbaach wird stark einsehbar sein und hier ist im weiteren Planungsverlauf zu 

klären, ob entweder eine möglichst dezente Bauweise oder eine auffälligere Bauweise als architek-

tonisches Highlight umgesetzt werden soll. 

➢ VAM_5.10.17_Archäologie: Das INRA ist im weiteren Planungsverlauf frühzeitig einzubeziehen, um 

ggf. präventive archäologische Maßnahmen einzuleiten. 

ALTERNATIVENPRÜFUNG 

Eine generelle Alternative zur Realisierung der Ziele des PNM für die Nordstad (Reduktion des Durch-

gangsverkehrs, Steigerung des ÖPNVs) bestünde in einer stärkeren Fokussierung auf den Ausbau des 

ÖPNVs und Radverkehrs, welche den Ausbau einer westlichen Ortsumgehung für Ettelbruck überflüssig 

machen könnten. Aufgrund der engen Tallage und dichten Bebauung in Ettelbruck scheint eine westli-

che Ortsumgehung, wie beim Projekt 5.10 vorgesehen, nur durch den Bau von Brücken und Tunneln 

realisierbar. Um den Verkehr aus und nach Süden (Luxemburg Stadt) zu leiten, ist ein Anschluss an die 

B7 zwischen Ettelbruck und Schieren gegeben, da ein B7-Anschluss im Bereich südlich von Schieren zu 
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wesentlich erheblicheren Umweltauswirkungen im Tal der Alzette führen würde. Die Verbindung von 

B7/N7 und N15 ist der Kernbereich des Contournement, da hier die größeren Verkehrsbelastungen be-

stehen. Das alte PST Projektes 5.10 stellt eine alternative Verbindung dieser Straßen dar. Nachfolgend 

wird ein genauerer Vergleich der Umweltauswirkungen dieser beiden Varianten vorgenommen. Um 

eine Verbindung bis zum CR348 im Norden zu schaffen, ist aufgrund des durch die bestehende Bebau-

ung stark eingeschränkten Platzangebotes in Ettelbruck kaum eine Alternative zur untersuchten Trasse 

möglich. Lediglich bezüglich der genauen Position von Brücken- oder Tunnelverläufen könnten ggf. 

kleinräumige Anpassungen vorgenommen werden.  

Vergleich des Streckenverlaufes von Projekt 5.10 mit dem alten PST Projekt 5.10 

Der Bau einer neuen Straßenverbindung zwischen der N15 im Westen und der N7/B7 im Süden ist der 

zentrale Abschnitt des Contournement, da auf der N15 wesentlich mehr Verkehr fließt als auf dem 

CR349. Die Verlängerung bis zum CR349 als Teil des Projekte 5.10 kommt in erster Linie den ca. 1400 

Einwohner von Warken sowie den kleineren Ortschaften weiter nördlich wie Bürden oder Welscheid 

zugute.  

Das ursprüngliche und das nun angepasste Projekt 5.10 verlaufen im Süden ausgehend von der B7 (Brü-

cke durch das Alzettetal und Tunneleingang in den Höhenzug Bichel) zunächst deckungsgleich, sodass 

ein Vergleich erst im Bereich des nördlichen Tunnelausgangs erforderlich ist. Das alte Projekt 5.10 führt 

dabei im südlichen Seitental des Haupeschbaach etwas weiter westlich an die Oberfläche (Tunnelaus-

gang und Brücke) und führt über ca. 1km entlang des Hanges ebenerdig nach Westen, bis das Tal des 

Haupeschbaach nach Norden mit einer Brücke überspannt wird und nordwestlich des Heinerhaff im 

Bereich einer scharfen Kurve der Anschluss an die N15 erfolgen soll. Das alte Projekt 5.10 sieht somit, 

ohne Berücksichtigung des deckungsgleichen Abschnitts, keine weiteren Tunnel (neues Projekt 5.10 mit 

zwei zusammen ca. 870m langen Tunneln) und eine statt zwei Brücken (Haupeschbaach von beiden 

Projekten gequert und Waark nur vom neuen Projekt 5.10) vor.  

Nachfolgend werden die zu erwartenden Auswirkungen des alten Projektes 5.10 auf die sieben Schutz-

güter und die einzelnen Unterpunkte, mit den zuvor jeweils im Detail beschriebenen Auswirkungen des 

neuen Projektes 5.10 verglichen. Dazu werden die Bewertungen entsprechend der Farbskala (vgl. Kapi-

tel 3.2) gegenübergestellt. Diese Bewertung bezieht sich dabei auf den jeweils gesamten Streckenver-

lauf und nicht nur den unterschiedlich verlaufenden nördlichen Teilabschnitt. 
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Tabelle 11: Vergleichende Bewertung des alten und neuen Projekt 5.10 

Schutzgut Unterpunkte Projekt 5.10 neu Projekt 5.10 alt 

Bevölkerung 
und Gesundheit 
des Menschen 

Wohnnutzungen 
  

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 
  

Tourismus und Naherholung 
  

Veränderung der Verkehrssituation in der 
Nordstad 

  

Pflanzen, Tiere 
und biologische 
Vielfalt 

Internationale Schutzgebiete 
  

Nationale Schutzgebiete 
  

Geschützte Biotope 
  

Geschützte Arten 
  

Boden 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen 
  

Erdarbeiten/ Erdaushub 
  

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 
  

Wasser 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und 
Starkregen 

  

Grund-/ Trinkwasser 
  

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 
  

Klima und Luft 
Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

  

Klimaschutzpotenzial 
  

Landschaft 

Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 
  

Unberührtheit/ geschützte Landschafts-
räume 

  

Kultur- und 
Sachgüter 

Kulturdenkmale 
  

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 
  

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, bestehen nur punktuelle Unterschiede bzgl. der zu erwartenden 

schutzgutspezifischen Auswirkungen der beiden Projekte. Generell bestehen für beide Projekte in den 

gleichen Themenbereichen potenziell hohe bis sehr hohe Auswirkungen, die es im Vorfeld zu lösen gilt. 

So werden durch das alte Projekt 5.10 aufgrund des größeren Abstandes zu Wohnbebauung und das 

der Campingplatz nicht betroffen ist für das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen ge-

ringere Auswirkungen erwartet. Durch die Fortführung bis nach Warken kommt das neue Projekt 5.10 

prinzipiell mehr Anwohnern zugute, wobei sich dieser Vorteil nicht in der Farbbewertung niederschlägt. 

Die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt ist in der Farbskala identisch und 

verschiedene VMA-Maßnahmen sind zu beachten, wobei durch den längeren oberirdischen Verlauf 

prinzipiell stärkere Auswirkungen auf geschützte Biotope und Habitate durch das alte Projekt 5.10 zu 

erwarten sind. Zwar fallen durch das alte Projekt 5.10 geringere Erdarbeiten durch Tunnelbauten an, 

jedoch kommt es wiederum durch den langen hangparallelen Verlauf zu zusätzlichen Erdarbeiten und 
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einer stärkeren Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen. Da beide Projekte einen Tunnelausbau erfor-

dern (unabhängig von der Länge sind umfangreiche VMA-Maßnahmen zu berücksichtigen), ist die Farb-

bewertung diesbezüglich identisch. Auch für die Unterpunkte des Schutzgutes Wasser erfolgt eine iden-

tische Bewertung, da sowohl Hochwasser- und Starkregenrisikobereiche als auch ZPS betroffen sind und 

Maßnahmen bzgl. des Gewässerschutzes und Retentionsflächen zu beachten sind. Es ist jedoch zu er-

warten, dass für das alte Projekt 5.10 eine Anpassung des Streckenverlaufes möglich ist, sodass ver-

gleichsweise weniger Auswirkungen auf die ZPS zu erwarten sind. Die Unterschiede in den Schutzgütern 

Klima/ Luft und Kultur- und Sachgüter sind marginal. Für das Schutzgut Landschaft können bzgl. der 

Einsehbarkeit für beide Projekte hohe Auswirkungen (das neue Projekt 5.10 aufgrund der Brücke über 

den Haupeschbaach, das alte Projekt 5.10 aufgrund der Einsehbarkeit im Bereich des oberirdischen 

hangparallelen Verlaufes und der Brücke) nicht ausgeschlossen werden, wohingegen der Einfluss auf 

unberührte Landschaftsräume beim alten Projekt 5.10 als erheblicher bewertet werden muss. 

ZUSAMMENFASSENDE EMPFEHLUNGEN AUS DER UMWELTPRÜFUNG 

Zur Gewährleistung einer Umweltverträglichkeit bei der Projektkonkretisierung (Erstellung von APS/ 

APD) sind neben einer Prüfung der allgemeinen technischen Durchführbarkeit die benannten VMA-

Maßnahmen (siehe oben) sowie die Erkenntnisse der empfohlenen Studien (insb. Lärmstudie/ Verkehrs-

sicherheit, Biotop- und Habitatwertigkeit, faunistische Detailstudie, Natura2000 Überprüfung, Hydro-

geologie, Hochwasserrisikobereiche, Bodenstabilität, Erdaushub/ Erdarbeiten, Landschaftsauswirkun-

gen) zu berücksichtigen. Im Sinne des PNM ist der Bau des Contournement de proximité Ettelbruck (PST-

Projekt 5.10) als zentrales Projekt für die Nordstad zu bewerten, durch dessen Umsetzung der Durch-

gangsverkehr in den Ortschaften reduziert werden kann. Für eine maximale Wirksamkeit ist jedoch eine 

Umsetzung aller PST-Projekte in der Nordstad erforderlich. Im Rahmen der weiteren Projektkonkreti-

sierung sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, Einarbeitung 

PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, INCOMMODO/ Abrissarbeiten, Lärmauswirkungen An-

wohner, CFL/ Bahnquerung, PCh/ Straßenquerungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische De-

tailstudie, Natura2000 Überprüfung), Wasser (ZPS/ Hydrogeologie, Oberflächengewässer, HQ; Retenti-

onsvolumen sicherstellen), Bodenstabilität, Erdaushub/ Erdarbeiten, INRA/ Archäologie) zu berücksich-

tigen bzw. durchzuführen. 
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6.7: ROUTE D’ACCES WALEBROCH ET P+R 

 

Abbildung 10: Darstellung des Projektes 6.7: Route d’accès Walebroch et P+R auf dem Orthophoto 2023. Quelle: MLOGAT, 2024 
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Zuordnung innerhalb des PST: Projets d’infrastructure de trafic individuel motorisé. 

Relation zum PST 2019: Nouveau projet, noch nicht im Plan sectoriel von 2019 enthalten. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Im Zuge der Neugestaltungen im Bereich Ingeldorf soll auch die Erschließung des neuen Quartiers für 

den MIV neu organisiert werden. Eine direkte Verbindung/ Durchfahrtsstraße zwischen Ingeldorf und 

Diekirch ist demnach zukünftig nicht mehr vorgesehen. Das Projekt 6.7 umfasst die Erschließungsstraße 

Route d’accès Walbroch, die größtenteils parallel zur neuen Bahnlinie (PST-Projekt 3.5) am nördlichen 

Ortsrand von Ingeldorf nahe des Goldknapphangs verlaufen soll. Diese ca. 2,5km lange Straße beginnt 

zukünftig im Westen im Umfeld des Pole d‘échange d’Erpeldange-sur-Sûre und endet im Osten an der 

Rue de Walbroch. Für die Feinerschließung der Wohnquartiere sind kleinere Straßen und Parkhäuser 

vorgesehen, sodass zwar prinzipiell jeder Ort weiterhin mit dem Auto erreichbar bleibt, Durchgangsver-

kehr jedoch ausgeschlossen wird. Die derzeit noch bestehende zentrale Verkehrsachse (N7/ CR359) ist 

zukünftig Teil der ausschließlich für den öffentlichen Verkehr (PST-Projekt 3.3) reservierten zentralen 

Grünachse. Anders als in der UEP wird der räumlich eng verknüpfte zweigleisige Ausbau der Bahnver-

bindung Ettelbruck-Diekirch (PST-Projekt 3.5) separat untersucht und bewertet. 

Weitere Details zur genauen Ausgestaltung und baulichen Umsetzung (insb. genereller Zeitplan für Um-

setzung und Verknüpfung mit dem Bahnausbau) des Projektes sowie bzgl. der Funktion im Zusammen-

spiel mit den anderen PST-Projekten in der Nordstad wurden bei MEA/ MLOGAT und MMTP nachge-

fragt, liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Umweltberichtes jedoch nicht vor. 

Avis nach 6.3 (N/Réf: 006324 vom 03.05.2023): Für das Projekt 6.7 werden keine Anmerkungen ge-

macht. 

Avis der AGE (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A vom 23.02.2023): Für das Projekt 6.7 ist im UB eine vertiefende 

Untersuchung bzgl. der Hochwasserbetroffenheit erforderlich. 

Verknüpfung mit anderen PST-Projekten in der Nordstad: Die Reduktion des Durchgangsverkehrs ist ein 

zentraler Baustein für die zukünftige Verkehrsentwicklung in der Nordstad. Für das neue Quartier hat 

das Projekt 6.7 zur Neugestaltung der Straßenerschließung und zum Ausschluss des Durchgangsver-

kehrs zusammen mit dem Projekt 3.5, zum Aus- und Umbau der Bahnverbindung zwischen Diekirch und 

Ettelbruck und dem Projekt 3.3 zur Errichtung eines Corridor multimodal zentrale Bedeutung. Eine in-

haltliche Verknüpfung besteht zudem mit dem parallel im Sauertal auszubauenden Radschnellweg (Pro-

jekt 8.18) und dem westlich geplanten P&R-Parkhaus (Projekt 7.16). Darüberhinausgehend wird der 

Durchgangsverkehr zukünftig durch den Ausbau der B7 (Projekt 4.6) und der Umgehungsstraßen für 

Diekirch (Projekt 6.8) und Ettelbruck (Projekt 5.10) großräumig umgeleitet. 

Betroffenheit weiterer Plans sectoriel: Das Projekt 6.7 verläuft in Diekirch und Ingeldorf randlich durch 

das im PSL ausgewiesene prioritäre Gebiet für Wohnen 5 Zentrale Achse Nordstad (ZAN). 

UVP-Pflichtigkeit: Basierend auf den für den UB zum PST-Nordstad vorliegenden Datengrundlagen wird 

für das Projekt 6.7 keine UVP-Pflichtigkeit erwartet. Eine Spezifizierung und ggf. Neubewertung ist im 

Rahmen der Projektkonkretisierung (APS/ APD) vorzunehmen. 
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UNTERSUCHUNGSRAUM/ UMWELTZUSTAND 

Der Untersuchungsraum für das Projekt 6.7 umfasst die insgesamt ca. 2,5km lange Hauptachse der 

neuen Straßenerschließung im Norden von Ingeldorf. Die Straße soll mit jeweils einer Fahrspur ausge-

baut werden und wird voraussichtlich zwischen 6-8m breit sein. Im Westen beginnt die Straße an der 

N7 (Route d’Ettelbruck) auf Höhe einer Tankstelle und führt nach Norden über die zukünftig rückgebau-

ten Bahngleise bis zum CR359 (Rue du Cimetière). Die neue Straßenerschließung folgt dem CR359 auf 

ca. 450m, wobei die derzeit ca. 5-6m breite Straße voraussichtlich etwas verbreitert wird. Hinter dem 

Parkplatz des Friedhofes Ingeldorf führt die neue Straße nach Norden in einer steilen Kurve zum Hang-

bereich der Goldknapp und stößt hier nach ca. 250m im Bereich des Tunnelausgangs auf die zukünftig 

neue Bahntrasse (PST-Projekt 3.5). Im weiteren Verlauf verläuft die Straße auf ca. 1,8km südlich parallel 

zu dieser Bahntrasse und führt dabei auch entlang des neuen Bahnhaltepunktes Ingeldorf. Einige klei-

nere Straßen zweigen zur Feinerschließung der zukünftigen Wohnquartiere nach Süden ab. Im Osten 

teilt sich die Straße und führt im Norden parallel der zukünftigen Bahngleise weiter bis zu Rue Wale-

broch. Ein anderer Straßenabschnitt zweigt nach Südosten ab und führt teilweise über bestehende Be-

triebsgelände bis zur bestehenden N7 und weiter nach Nordosten bis zum derzeit errichteten P&R Park-

haus am Bahnhof Diekirch. Der Streckenverlauf der Straße tangiert sowohl landwirtschaftlich genutzte 

Acker- und Wiesenflächen als auch einige Betriebsgelände, wobei durch den teilweise parallelen Verlauf 

zu den Bahngleisen eine Barriere am zukünftigen Ortsrand entsteht, die zu Naherholungszwecken von 

einigen Querungsmöglichkeiten in Richtung der Goldknapp unterbrochen ist. Der Untersuchungsraum 

entspricht dabei nicht zwingend dem Wirkraum des jeweiligen Projektes, dieser kann schutzgut- bzw. 

themenspezifisch (z.B. Nähe zu Naturschutzgebieten) variieren. 

Relevante Aspekte bzgl. des Umweltzustandes sind insb. die Betroffenheit der umliegenden Nutzungen 

(insb. Wohnen und Betriebe) durch Lärm, Abgase und direkten Flächenentzug bzw. einen erforderlichen 

Abriss. Zudem sind einige Bereiche mit geschützten Biotopen und Habitaten sowie landwirtschaftlichen 

Nutzflächen betroffen. In einigen Bereichen bestehen potenziell archäologisch bedeutsamer Areale. 

ERWARTETE AUSWIRKUNGEN BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (NULLVARIANTE) 

Bei Nichtdurchführung der Planung blieben die zentrale Verkehrsachse (N7/ CR359) und damit auch der 

Durchgangsverkehr zwischen Diekirch und Ingeldorf bestehen. Zugleich bliebe auch die zerschneidende 

Wirkung insb. in Ingeldorf bestehen und die Entwicklung dieses Bereiches würde stark erschwert. Ins-

gesamt würde ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Verkehrsentwicklung in der Nordstad im Sinne 

des PST fehlen und eine Entlastung der Wohnbevölkerung in Ingeldorf (insb. Lärm und Abgase) bliebe 

aus. Es ist jedoch zu betonen, dass sich das Projekt nur im Verbund mit den anderen relevanten Projekte 

(insb. 7.16, 3.3 und 3.5) sowie der für die großen Straßenbauprojekte (4.6, 5.10 und 6.8) zur Umgehung 

der Ortsdurchfahrten sinnvoll realisieren lässt. 

BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Wohnnutzungen 

Bestehende Wohngebäude sind vom neuen Straßenverlauf nicht unmittelbar betroffen und liegen der-

zeit nur im Westen entlang des CR359 (Rue du Cimetière) angrenzend (teilw. im ausgewiesenen priori-
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tären Gebiet für Wohnen 5 des PSL gelegen). Die ggf. erforderlichen Ausbaumaßnahmen zur Straßen-

verbreiterung sollten hier, abgesehen von den üblichen baubedingten Auswirkungen, möglich sein, 

ohne die Wohngrundstücke zu beeinträchtigen. Aufgrund des wegfallenden Durchgangsverkehrs wer-

den die Verkehrsbelastungen der Anwohner jedoch nach Projektumsetzung voraussichtlich zurückge-

hen. 

Im weiteren Verlauf führt die Straße auf ca. 1,8km im Randbereich durch das PSL-Gebiet und dient hier 

als Haupterschließungsstraße für ein neues Wohnquartier nach Westen. Die zukünftige Wohnbebauung 

entlang der Straße sollte im Hinblick auf eine mögliche Lärmbelastung (inkl. der parallelen Gleise) aus-

gerichtet sein, sodass ggf. frühzeitig Minderungsmaßnahmen entwickelt werden sollten (bspw. Abstand 

zu Straße, Gebäudeausstattung oder Ausrichtung zur Straße). 

Aspekte die hinausgehend über die zu erwartenden Lärmbelastungen zu beachten sind, betreffen Si-

cherheitsaspekte insb. in Bereichen mit unmittelbar angrenzender Wohnbebauung und im Umfeld des 

neuen Bahnhaltepunktes Ingeldorf.  

Es werden geringe Auswirkungen auf bestehende und geplante Wohnnutzungen erwartet. 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Unterhalb des Hangbereiches der Goldknapp führt der zukünftige Straßenverlauf über das Gelände und 

die Gebäude von Industrie- und Gewerbebetrieben, die bei der Errichtung der parallelen Bahngleise 

(PST-Projekt 3.5) abgerissen werden müssen. Diese Maßnahmen können jedoch sehr langfristig geplant 

und so zeitlich und inhaltlich leicht aufeinander abzustimmen werden. Alternativstandorte für die um-

zusiedelnden Betriebe sollen insb. in der Gewerbezone Friedhaff entstehen. 

Aufgrund des Straßenverlaufes am Rand des neuen Quariters bestehen nur in wenigen Teilbereichen 

(bestehende Wohngebäude im Westen, Bahnhaltepunkt Ingeldorf, Zugangswege in Richtung Gold-

knapp) potenzielle Konfliktpunkte (insb. Verkehrssicherheit). Hier kann jedoch ebenfalls frühzeitig durch 

eine entsprechende Planung eine Verkehrssicherheit umgesetzt werden. 

Die Verbindung zum P&R Parkhaus nahe des Bahnhofes Diekirch verläuft teilweise über bestehende 

Betriebs- und Parkplatzflächen hinweg (siehe Anmerkung Avis 6.3). Da diese Gebäude im Vorfeld ent-

fernt bzw. umgesiedelt werden sollen und hier dann die Straße als Bustrasse mit angrenzenden Wohn- 

und Geschäftsgebäuden neu entstehen soll, sind auch hier keine erheblichen Auswirkungen zu erwar-

ten. 

Es werden geringe Auswirkungen auf sonstige Nutzungen und Infrastrukturen erwartet. 

Tourismus und Naherholung 

Die Straßentrasse verläuft nicht durch Bereiche mit einer größeren Bedeutung für Tourismus und/oder 

Naherholung. Sie könnte jedoch, zusammen mit der parallel verlaufenden Bahntrasse eine Barriere zwi-

schen dem neuen Quartier und dem Naherholungsbereich Goldknapp darstellen. Da in den Planungen 

jedoch Fuß- und Radwegequerungen (im Bereich des Haltepunktes Ingeldorf und weiter östlich) vorge-

sehen sind, zukünftig eher von einer Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten für die Anwohner aus-

zugehen. 

Es werden geringe Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 
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Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Die neue Haupterschließungsstraße ist ein nachgeordneter jedoch wichtiger Teil für die Umsetzung des 

neuen Quartiers. Sie bildet zukünftig die schnellste Straßenverbindung von Westen in das neue Quar-

tier, von der aus zur Feinerschließung kleinere Straßen abgehen. Da die Straße im Osten im Bereich 

eines neuen Parkhauses endet und keine Straßenverbindung über die Gleise hinweg verbleibt, wird aus-

geschlossen, dass es zukünftig Durchgangsverkehr zwischen Diekirch und Ingeldorf geben wird. Auch 

wenn dies für mit dem Auto fahrenden Anwohner Umwege über die zukünftig errichteten Contourne-

ments und die ausgebaute B7 bedeutet, so wird eine konkrete Barriere gesetzt, durch die das zukünftige 

öffentliche Verkehrsangebot entscheidend an Attraktivität gewinnt. Durch diese konsequente Umset-

zung vermindern sich die Verkehrsbelastungen massiv und die Lebensqualität erhöht sich. 

Die Veränderungen der Verkehrssituation für die Anwohner der Nordstad werden insgesamt positiv 

eingeschätzt (in der Bewertung gleichbedeutend mit geringen Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Da die derzeit bestehende Wohnbevölkerung nicht vom Straßenausbau betroffen ist, auf mögliche zu-

künftige Auswirkungen aufgrund des langen Zeithorizontes rechtzeitig reagiert werden kann, Aspekte 

der Naherholung in Richtung der Goldknapp berücksichtigt sind und der Ausschluss des Durchgangsver-

kehrs ein zentraler Aspekt für die zukünftige Lebensqualität ist, werden nur geringe Auswirkungen er-

wartet. 

Insgesamt werden durch die neue Straßenerschließung (PST-Projekt 6.7) geringe Auswirkungen auf das 

Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden 

Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Internationale Schutzgebiete 

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) befinden sich im relevanten Wirkungsraum des Projektvorha-

bens 6.7 keine Natura2000-Gebiete, sodass erhebliche Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete 

und deren Erhaltungsziele ausgeschlossen werden können.  

Es werden keine Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete erwartet. 

Nationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete befinden sich nicht im Einflussbereich des Projektes. 

Es werden keine Auswirkungen auf nationale Schutzgebiete erwartet. 

Geschützte Biotope 

Von den veranschlagten ca. 2ha Projektfläche (2,5km Länge x 8m Trassenbreite) ist mit ca. 1,29ha über 

die Hälfte durch bestehende Straßen, angrenzende Bahngleise oder Gebäude bereits versiegelt. Somit 

verbleibt für die Betrachtung der potenziellen Betroffenheit geschützter Biotopstrukturen eine Grund-

fläche von ca. 0,71ha. Entsprechend der Methodik zur Berechnung des Biotop- und Habitatwertes9 

würde sich somit überschlägig ein auszugleichender Grundwert von ca. 104.000 Ökopunkten ergeben. 

Dieser setzt sich grob zusammen aus ca. 300m² Laubhochwald/ BK13 (Grundwert von 33 verwendet), 

 
9 Ökopunkte-System zur Bewertung und Kompensation von Eingriffen, Leitfaden zur Berechnungsmethodik: 
MECB, April 2024 
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ca. 600m² Tritt- und Parkrasen (Grundwert von 4 verwendet) und ca. 6.200m² Ackerflächen (Grundwert 

von 9 verwendet). Zudem wurde zu den einzelnen Flächen jeweils ein Habitatfaktor von 5 addiert. Bei 

diesem Wert handelt es sich um eine grobe Berechnung basierend auf einer ersten Projektabgrenzung 

die bspw. darüberhinausgehende baubedingte Auswirkungen nicht berücksichtig. Im weiteren Pla-

nungsverlauf und im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung ist eine genauere Bestimmung 

der tatsächlich zerstörten Strukturen sowie des tatsächlichen Biotop- und Habitatwertes vorzunehmen. 

Da für die potenziell zerstörten Strukturen prinzipiell eine monetäre Kompensation erfolgen kann, wer-

den keine erheblichen Auswirkungen erwartet. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf geschützte Biotope erwartet. 

Geschützte Arten 

Im faunistischen Screening (MILVUS, 2022) werden die Projekte 6.7 und 3.5 gemeinsam bewertet und 

es erfolgt keine gesonderte Analyse für die beiden Einzelprojekte. Da die neue Durchfahrtsstraße im 

oder angrenzend an den bestehenden Siedlungsraum verläuft und die Bahntrasse näher an den poten-

ziell bedeutsameren Gehölzstrukturen im Hangbereich gelegen ist, kann davon ausgegangen werden, 

dass eine geringere Betroffenheit durch den Straßenbau besteht. Generell ist zu beachten, dass auch 

die Reihenfolge der Durchführung der beiden Projekte einen Einfluss auf die jeweilige Biotop- und Ha-

bitatbetroffenheit hat. Auch wenn für die Errichtung der Durchfahrtsstraße eine Betroffenheit von Bio-

topen und Habitaten nach Art.17/21 NatSchG nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, sollte zu-

nächst im Rahmen der weiteren Projektkonkretisierung ein erneutes faunistisches Screening angefertigt 

werden, um die Notwendigkeit zur Durchführung von Detailstudien zu prüfen.  

Aufgrund der räumlichen Nähe und Überschneidungen sowie der Koordination etwaiger Kompensati-

onsmaßnahmen sollten die vier PST-Projekte P&R Parkhaus d’Erpeldange-sur-Sûre (Projekt 7.16), Corri-

dor multimodal (Projekt 3.3), Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (Projekt 3.5) und neuen 

Durchfahrtsstraße in Ingeldorf (Projekt 6.7) bzgl. der faunistischen Auswirkungen gemeinsam betrachtet 

und dabei ggf. weitere Flächen mit einbezogen werden. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf geschützte Arten erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Bau der neuen Straßenerschließung sind Bereiche betroffen, in denen schützenswerte Bio-

top- und Habitatflächen bestehen. Da jedoch die nördlich angrenzende neue Bahnlinie hier einen grö-

ßeren Impakt haben dürfte, werden mittlere Auswirkungen erwartet. Eine Betroffenheit von internati-

onalen oder nationalen Schutzgebieten besteht nicht. Die tatsächliche Betroffenheit nach Art. 13/17/21 

NatSchG, die zu leistenden Ausgleichszahlungen und die Ausgestaltung ggf. erforderlicher Kompensati-

onsmaßnahmen kann im weiteren Planungsverlauf erst nach Durchführung faunistischer Detailstudien 

(Kombination mehrerer PST-Projekte) ermittelt werden. 

Insgesamt werden durch die neue Straßenerschließung (PST-Projekt 6.7) mittlere Auswirkungen auf das 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswir-

kungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 
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SCHUTZGUT BODEN 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen  

Entsprechend der Betroffenheit von Biotopen und Habitaten kommt es durch den Bau der neuen Durch-

fahrtsstraße für Ingeldorf zu Neuversiegelungen von insgesamt ca. 0,71ha, da über die Hälfte des Un-

tersuchungsraumes bereits versiegelt ist. Eine genauere Bestimmung der versiegelten Flächen kann je-

doch erst im weiteren Planungsverlauf mit vorliegendem APS/ APD erfolgen. Betroffen sind dabei in 

erster Linie landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Ackerflächen. 

Durch den Straßenbau sind insgesamt ca. 6.200m² Ackerfläche betroffen, bei denen es sich laut den 

Kartierungen der ASTA aufgrund der Lage im Sauertal größtenteils um Bereiche mit exzellenter land-

wirtschaftlicher Bodenqualität handelt. Die Straße verläuft jedoch größtenteils im Randbereich der 

meist kleinen bestehenden Felder uns ist zudem im PAG bereits als Bauland ausgewiesen. 

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung des Oberbodens während der Bauphase auf ein Minimum redu-

ziert werden. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Neuversiegelung erwartet. 

Erdarbeiten 

Geologisch besteht der Untergrund neben den alluvialen Talablagerungen im Sauertal aus Voltziensand-

stein im Hangbereich der Goldknapp. Durch den Verlauf im ebenen Sauertal ist nicht davon auszugehen, 

dass durch den Straßenbau größere Erdarbeiten erforderlich sind. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Erdarbeiten erwartet. 

Altlasten 

Der Straßenverlauf tangiert eine bekannte Altlastenflächen (SCA/04/0022, Betriebstankstelle) und neun 

Altlastenverdachtsflächen verschiedener Ausprägung (SPC/13/0305/AV1, SPC/04/0285/AV1, 

SPC/04/1886/AV1, SPC/04/1109/AV1, SPC/04/2194/AV1, SPC/04/1369/AV1, SPC/04/0120/AV1, 

SPC/13/0293/AV1, SPC/04/0264/VER). Für diese Bereiche sind im weiteren Planungsverlauf entspre-

chende Prüfungen bzgl. der Betroffenheit und Entsorgung durchzuführen.  

Es werden mittlere Auswirkungen bzgl. bestehender Altlasten erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Da durch den Straßenneubau weder besonders große landwirtschaftliche Flächen betroffen sind, noch 

größere Erdarbeiten erforderlich sind, werden nur geringe Auswirkungen erwartet. Mittlere Auswirkun-

gen werden bezüglich der gequerten Altlasten und Altlastenverdachtsflächen erwartet.  

Insgesamt werden durch die neue Straßenerschließung (PST-Projekt 6.7) mittlere Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von 

VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT WASSER 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Der Straßenverlauf führt nicht über Oberflächengewässer. Entsprechend der parallel verlaufenden 

neuen Bahngleise (Projekt 3.5) besteht im östlichen Hangbereich der Goldknapp im Bereich Huperts-

griecht ein kleiner Gewässerlauf, der ab der Rue Dr Jean-Pierre Glaesener unterirdisch und kanalisiert 
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auf nicht genau bekanntem Wege in die Sauer geleitet und somit möglicherweise auch von der neuen 

Straße gequert wird. Weiter westlich besteht ein schmaler Taleinschnitt, in dem laut Waldbiotopkartie-

rung ein weiteres permanentes Fließgewässer verläuft, dessen Verlauf ab dem asphaltierten Wirt-

schaftsweg jedoch nicht bekannt ist. In diesem Bereich sind, falls erforderlich, entsprechende techni-

sche Lösungen zum Gewässerschutz zu entwickeln und umzusetzen. 

Das gesamte Sauertal ist ein Hochwasserrisikobereich. Der neue Straßenverlauf verläuft nicht durch Be-

reiche mit einer HQ10 oder HQ100-Betroffenheit. Eine HQextrem-Betroffenheit besteht auf einem ca. 

100m langen Teilbereiche nahe des östlichen Endpunktes des Straßenverlaufes. Generell sollte das 

Thema Hochwasserschutz jedoch im Rahmen der Gesamtplanung für die Nordstad eine große Rolle 

spielen. Eine Lösung der Problematik sollte dabei in Bereichen umgesetzt werden, die näher an der 

Sauer liegen.  

Bereiche mit größerem Starkregenrisiko bestehen im Hangbereich der Goldknapp entlang kleiner Sei-

tentäler. In diesen Bereichen sind entsprechende technische Maßnahmen zum Auffangen bzw. Durch-

lassen der anfallenden Wassermengen eingeplant werden, um das Risiko von Unterspülungen ausschlie-

ßen zu können. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Lösungen hier insb. entlang der näher am Hang ver-

laufende Bahnlinie zu entwickeln sind.  

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung von Oberflächengewässern während der Bauphase auf ein Mini-

mum reduziert werden. 

Es werden geringe Auswirkungen auf Oberflächengewässer bzw. durch Hochwasser und Starkregen er-

wartet. 

Grund-/ Trinkwasser 

Der Streckenverlauf verläuft vollständig im Bereich des Grundwasserleiter Bundsandstein. Im Osten des 

Streckenverlaufes bestehen zwei hydrogeologische Bohrungspunkte auch unmittelbar auf der Trasse. 

Quellen, Trinkwasserentnahmepunkte oder Trinkwasserschutzgebiete sind durch das Vorhaben nicht 

betroffen.  

Es werden geringe Auswirkungen auf Grund- und Trinkwasser erwartet. 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Entlang der neuen Straße sind ausreichend dimensionierte Anlagen für den Oberflächenwasserabfluss 

zu installieren, welche auch das Auftreten etwaiger Starkregenereignisse und ggf. erforderliche techni-

sche Anlagen Reinigung des Oberflächenwassers (bspw. austretendes Öl, Reifenabrieb) berücksichtigen. 

Diese sind jedoch ebenfalls im Zuge der Detailplanungen für die Nordstad zu entwickeln. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Retention/ Oberflächenwasserabfluss erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Straßenneubau sind keine Oberflächengewässer, von Hochwasser oder Starkregenereignis-

sen betroffene Bereiche oder für das Grund- und Trinkwasser relevante Flächen betroffen. Themen wie 

eine ausreichend dimensionierte Retention/ Oberflächenwasserabfluss oder kleinere potenziell von ei-

nem HQextrem betroffene Areale sind im Zuge der Detailplanungen für die Nordstad zu entwickeln. 
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Insgesamt werden durch die neue Straßenerschließung (PST-Projekt 6.7) geringe Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von 

VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Die neue Straße verläuft im Osten durch einen Kaltluftaustauschbereich mit sehr hoher bioklimatischer 

Bedeutung insb. als Kaltluftzuflussbereich für den Siedlungskörper von Diekirch. Durch die Errichtung 

der Straße werden jedoch keine Barrieren für den Kaltluftaustausch errichtet, auch wenn es durch die 

zusätzliche Versiegelung lokal zu einer Erhitzung kommen kann. Das Thema Kaltluftschneisen und Aus-

tausch sollte jedoch im Rahmen der Entwicklung eines Bebauungskonzeptes für die Nordstad behandelt 

werden. 

Es werden geringe Auswirkungen auf klimatische Funktionen und den Kaltluftabfluss erwartet. 

Klimaschutzpotenzial 

Durch die Umsetzung der im PNM und im PST vorgesehenen Verkehrsprojekte sind kumulativ positive 

Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes zu erwarten. Gleiches gilt auf Ebene der Nordstad, wobei hier zur 

Verbesserung der regional bestehenden Verkehrsbelastungen die Umsetzung aller aufgelisteten Pro-

jekte erforderlich ist, da diese aufeinander abgestimmt sind und bspw. nur durch eine Reduktion des 

Durchfahrtverkehrs eine Umstrukturierung des innerörtlichen Verkehrs ermöglicht wird. 

Die neue Straßenerschließung dient nicht direkt der Entwicklung des öffentlichen Verkehrsangebotes 

und der damit verbundenen Reduktion des CO2-Ausstoßes. Sie ist somit als Teil der kleinräumigen Er-

schließung der zukünftigen Wohnquartiere zu betrachten. Die Erreichbarkeit innerhalb des neuen Quar-

tiers auch mit dem Auto sicherzustellen, ist Bedeutung für die zukünftigen Anwohner, welche dann in 

erster Linie den gut ausgebauten öffentlichen Verkehr nutzen sollen, jedoch besteht durch das Projekt 

nicht direkt ein größeres Klimaschutzpotenzial. 

Das Klimaschutzpotenzial wird auf Ebene des PST-Nordstad als mittel bewertet (in der Bewertung 

gleichbedeutend mit mittleren Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Straßenneubau werden keine für den Luftaustausch bedeutsamen Bereiche gestört. Das Pro-

jekt hat zudem prinzipiell positive Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes, da es sich jedoch um ein Stra-

ßenbauprojekt handelt, wird das Klimaschutzpotenzial als mittel bewertet. 

Insgesamt werden durch die neue Straßenerschließung (PST-Projekt 6.7) mittlere Auswirkungen auf das 

Schutzgut Klima und Luft erwartet. 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Die neue Straße führt im Westen zunächst entlang bestehender Straßen. Der weitere Verlauf nach Os-

ten ist aufgrund des flachen Terrains teilweise einsehbar. Als Teil der großen Umgestaltungsmaßnah-

men für eine neues Quartier und da es sich um die Haupterschließungsstraße handelt, besteht zwar 

eine Einsehbarkeit und Präsenz im Ortsbild, jedoch wird diese zukünftig in die neuen Quartiere einge-

bunden sein. Durch den langen Planungshorizont kann zudem bspw. auch eine Eingrünung erfolgen. 
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Es werden geringe Auswirkungen aufgrund der Einsehbarkeit bzw. der Auswirkungen auf das Orts- und 

Landschaftsbild erwartet. 

Unberührte/ geschützte Landschaftsräume 

Ausweisungen des PSP sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Aufgrund des Verlaufes durch bereits bebaute Flächen sowie die zahlreichen bestehenden Infrastruk-

turen sind keine unberührten Landschaftsräume betroffen. 

Es werden keine Auswirkungen auf unberührte/ geschützte Landschaftsräume erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund des Verlaufes durch bereits bebaute Flächen, die umliegend bestehenden Infrastrukturen und 

die zukünftig vorgesehene Einbindung in ein neues Quartier werden durch die neue Straßenerschlie-

ßung geringe Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild erwartet. 

Insgesamt werden durch die neue Straßenerschließung (PST-Projekt 6.7) geringe Auswirkungen auf das 

Schutzgut Klima und Luft erwartet.  

SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Kulturdenkmale 

Im direkten Einflussbereich der neuen Straße sind keiner Kulturdenkmäler nach INPA bekannt, die be-

troffen sein könnten. 

Es werden keine Auswirkungen auf Kulturdenkmale erwartet. 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Entsprechend der Stellungnahme des INRA vom 14.02.2023 (Réf du MC: 841x3c8f5) handelt es sich bei 

der neuen Straßenerschließung (PST-Projekt 6.7) um eine potenzielle archäologische Stätte für die prä-

ventive archäologische Maßnahmen erforderlich sind. Das INRA ist somit im weiteren Planungsverlauf 

frühzeitig einzubeziehen und zu informieren. 

Es werden mittlere Auswirkungen bzgl. archäologischer Fund- und Verdachtsflächen erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Zur Vermeidung einer Zerstörung potenzieller archäologischer Flächen ist im Vorfeld das INRA einzube-

ziehen. 

Insgesamt werden durch die neue Straßenerschließung (PST-Projekt 6.7) mittlere Auswirkungen auf das 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die 

Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

KUMULATIVE WECHSELWIRKUNGEN 

Im Rahmen der Bewertung der PST-Projekte in der Nordstad sind nicht nur die einzelprojektspezifischen 

Aspekte von Relevanz, sondern die Projekte auch in Kumulation bzw. im Gesamtgefüge zu bewerten. 

Die Errichtung der neuen Straßenerschließung (PST-Projekt 6.7) ist ein zentraler Bestandteil des Mobi-

litätskonzeptes Nordstad 2035. Damit sich die Nordstad als urbane Zentralität entwickeln kann, wird ein 

Durchgangsverkehr zwischen Diekirch und Ingeldorf ausgeschlossen und der öffentliche Verkehr ausge-

baut. Dafür sind zugleich Maßnahmen zur Reduktion des MIV und Förderung des ÖPNV (Ausbau und 
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Verlegung der Bahnstrecke Ettelbruck-Diekirch, Projekt 3.5/ neue Straßenerschließung, vorliegendes 

Projekt 6.7/ P&R- Parkhaus, Projekt 7.16/ Corridor multimodal, Projekt 3.3/ Radschnellweg, Projekt 

8.18) sowie zum Ausbau großräumiger Straßeninfrastrukturen (Projekt 6.8) zur Ortsumgehung Diekirch 

im Osten sowie die Ortsumgehung Ettelbruck im Westen (Projekt 5.10) der Nordstad und die Verbrei-

terung der zentralen B7 (Projekt 4.6) umzusetzen. 

Für die Zielerreichung der positiven Auswirkungen in der Nordstad mit langfristig positiven Auswirkun-

gen auf die Schutzgüter Mensch und Klima (gesteigerte nachhaltige Mobilität, Minderung des MIV und 

der Abgas-/ CO2-Belastungen) ist es jedoch zwingend erforderlich, die im PNM angedachten Projekte in 

ihrer Gesamtheit zu realisieren. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER BEWERTUNG  

Bewertung Schutzgut Bewertung Unterpunkte VMA-Maßnahmen 

Bevölkerung und Ge-
sundheit des Menschen 

Wohnnutzungen 

➢ 6.7.01_Projektkonkretisierung 

➢ 6.7.02_Koordination Projektumset-
zung PST-Nordstad 

➢ 6.7.03_Durchführung weiterer Ge-
nehmigungsprozeduren 

➢ 6.7.04_Gebäudeabriss/ Geländebe-
troffenheit 

➢ 6.7.05_Lärm-/ Sichtschutz 

➢ 6.7.06_Fuß- und Radwegerschlie-
ßung/ Verkehrssicherheit  

➢ 6.7.07_Biotop- und Habitatbetrof-
fenheit 

➢ 6.7.08_Ökologische Baubegleitung 

➢ 6.7.09_Altlasten/ Altlastenver-
dachtsflächen  

➢ 6.7.10_Hochwasserbetroffenheit 

➢ 6.7.11_Baubedingter Schadstoffe-
intrag  

➢ 6.7.12_Oberflächenwasserabfluss/ 
Retention/ Starkregen  

➢ 6.7.13_Ortsbildintegration 

➢ 6.7.14_Archäologie 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Tourismus und Naherholung 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Pflanzen, Tiere und bio-
logische Vielfalt 

Internationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete 

Geschützte Biotope 

Geschützte Arten 

Boden 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen 

Erdarbeiten/ Erdaushub 

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 

Wasser 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Grund-/ Trinkwasser 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Klima und Luft 
Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Klimaschutzpotenzial 

Landschaft 
Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Unberührtheit/ geschützte Landschaftsräume 

Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmale 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Legende Bewertung 

nicht betroffen 
Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder werden nicht beeinträchtigt, 
keine Korrelation zwischen Schutzgut und Wirkung. Teilweise positive Auswirkun-
gen möglich. 

geringe Auswir-
kungen 

Geringe Auswirkungen sind vorhanden. Die Auswirkungen können innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen reduziert 
werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

mittlere Auswir-
kungen 

Deutliche Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen kön-
nen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen reduziert werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

hohe Auswir-
kungen 

Starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen können 
nicht vollständig oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen reduziert werden. 

sehr hohe Aus-
wirkungen 

Sehr starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen sind 
nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraumes kompensierbar. 
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VMA-MAßNAHMEN 

➢ VMA_6.7.01_Projektkonkretisierung: Basierend auf den Ergebnissen der Umweltprüfung sollte 

durch die Erstellung von APS/ APD ein konkreter Projektentwurf entwickelt werden, der als belast-

bare Basis für die weitere Umsetzung dient. 

➢ VMA_6.7.02_Koordination Projektumsetzung PST-Nordstad: Zeitliche, räumliche und inhaltliche 

Koordination und Kommunikation der Umsetzung der PST-Projekte in der Nordstad (inkl. Projekt 

6.7) zur allgemeinen Reduktion negativer Auswirkungen auf die Anwohner (bspw. Bauzeiten oder 

Straßensperrungen). 

➢ VMA_6.7.03_Durchführung weiterer Genehmigungsprozeduren: Im Rahmen der Projektkoordina-

tion sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (Einarbeitung PST in PAG; COM-

MODO/ Betriebe im Umfeld, INCOMMODO/ Abrissarbeiten, CFL/ Bahnquerung, PCh/ Straßenque-

rungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie), Wasser (Retentionsvolumen 

sicherstellen), Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen, INRA/ Archäologie) zu berücksichtigen bzw. 

durchzuführen. Insbesondere im PAG sollte die Trasse berücksichtigt werden, um auf betroffenen 

Flächen frühzeitig Anpassungen vornehmen zu können. 

➢ VMA_6.7.04_Gebäudeabriss/ Geländebetroffenheit: Für die erforderlichen Abrissarbeiten zahlrei-

cher Betriebsgebäude sind im Vorfeld die entsprechenden Genehmigungen (INCOMMODO) einzu-

holen und Prüfungen (u.a. Altlastenverdachtsflächen) durchzuführen. 

➢ VMA_6.7.05_Lärm-/ Sichtschutz: Analyse bestehender und Modellierung zukünftig zu erwartender 

Lärmbelastungen, Verortung von Lärmminderungsmaßnahmen sowie ggf. Verbindung von Lärm- 

und Sichtschutzmaßnahmen sowie Verkehrssicherheitsaspekten beim Streckenverlauf in der Nähe 

von Wohnbebauung sowie im Bereich der neuen Haltepunkte. 

➢ VMA_6.7.06_Fuß- und Radwegerschließung/ Verkehrssicherheit: Entlang des gesamten Strecken-

verlaufes und insb. des neuen Bahnhaltepunktes sind sicher gestaltete Querungsmöglichkeiten für 

die Anwohner zu errichten. Dabei ist bspw. die Zugänglichkeit der Goldknapp als Naherholungsbe-

reich sicherzustellen.  

➢ VMA_6.7.07_Biotop- und Habitatbetroffenheit: Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Biotop- 

und Habitatstrukturen. Durchführung von Biotopkartierung, erneutes faunistisches Screening im 

Vorfeld, sowie einer Biotop- und Habitatwertermittlung im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ge-

nehmigung des Vorhabens. Anschließende Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen, sofern er-

forderlich. 

➢ VMA_6.7.08_Ökologische Baubegleitung: Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung. 

➢ VMA_6.7.09_Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen: Behandlung und Entsorgung der betroffenen 

bekannten Altlastenflächen. Prüfung und ggf. ordnungsgemäße Entsorgung der betroffenen Altlas-

tenverdachtsflächen. 

➢ VMA_6.7.10_Hochwasserbetroffenheit: Umsetzung von ggf. erforderlichen Maßnahmen im Sau-

ertal zur Reduktion von Auswirkungen auf den Wasserstrom im Falle eines Hochwassers. 

➢ VMA_6.7.11_Baubedingter Schadstoffeintrag: Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Ausschluss eines baubedingten Schadstoffeintrags in Oberboden und Grundwasser. 

➢ VMA_6.7.12_Oberflächenwasserabfluss/ Retention/ Starkregen: Sicherstellung von ausreichend 

dimensionierten Retentionsflächen und Oberflächenwasserabfluss (auch im Falle von Starkregen), 
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Berücksichtigung erforderlicher technische Maßnahmen zur Verhinderung einer Wasserver-

schmutzung. 

➢ VMA_6.7.13_Ortsbildintegration: Zur Integration der neuen Straße in das Ortsbild von Ingeldorf 

sollten Maßnahmen zur Eingrünung oder Gestaltung von Lärmschutzinfrastrukturen geprüft wer-

den. 

➢ VMA_6.7.14_Archäologie: Das INRA ist im weiteren Planungsverlauf frühzeitig einzubeziehen, um 

ggf. präventive archäologische Maßnahmen einzuleiten. 

ALTERNATIVENPRÜFUNG 

Die Errichtung der neuen Straßenerschließung ist auf Ebene der Nordstad eher als kleineres und ergän-

zendes Vorhaben für die Erschließung der zukünftigen Quartiere zu betrachten. Für die PST-Projekte in 

der Nordstad ist es jedoch von Bedeutung, da der Durchgangsverkehr zwischen Diekirch und Ingeldorf 

zukünftig unterbrochen und so die verkehrsberuhigte und auf den ÖV fokussiert ermöglicht werden soll. 

Die inhaltliche Alternative, weiterhin Durchgangsverkehr in einem neuen Quartier zu ermöglichen, 

würde dem Gesamtkonzept widersprechen und dessen Charakter stark verändern. Auch sind die PST-

Projekte in der Nordstad so geplant, dass der unterbrochene Durchgangsverkehr durch den Ausbau 

größerer Straßenbauprojekte (Contournements und Ausbau B7) sowie den massiven Ausbau des ÖV 

kompensiert werden soll und so Quartiere mit hoher Lebensqualität entstehen können. Sollte dies auf-

gebrochen werden, müsste das neue Quartier angepasst werden. Räumliche Alternativen für die Haupt-

erschließungsstraße könnten im Rahmen der weiteren Konkretisierung entwickelt werden. Die Lage am 

nördlichen Rand des neuen Quartiers, gebündelt mit der Bahntrasse, hat jedoch den Vorteil, dass die 

Auswirkungen für die Anwohner durch den Straßenverkehr minimiert werden können. 

ZUSAMMENFASSENDE EMPFEHLUNGEN AUS DER UMWELTPRÜFUNG 

Zur Gewährleistung einer Umweltverträglichkeit bei der Projektkonkretisierung (Erstellung von APS/ 

APD) sind neben einer Prüfung der allgemeinen technischen Durchführbarkeit die benannten VMA-

Maßnahmen (siehe oben) sowie die Erkenntnisse der empfohlenen Studien (insb. Biotop- und Habitat-

wertigkeit, faunistische Detailstudie, Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen) zu berücksichtigen. Im 

Sinne des PNM ist die Errichtung der neuen Straßenerschließung (PST-Projekt 6.7) auf Ebene der Nord-

stad ein eher kleines Projekt. Da durch dieses jedoch der Durchgangsverkehr zwischen Diekirch und 

Ingeldorf ausgeschlossen wird, ist es eine Grundvoraussetzung für die Funktionsfähigkeit der großräu-

migen Umgehungsstraßen und den ausgebauten ÖV. Für eine maximale Wirksamkeit ist jedoch eine 

Umsetzung aller PST-Projekte in der Nordstad erforderlich. Im Rahmen der weiteren Projektkonkreti-

sierung sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (Einarbeitung PST in PAG; COM-

MODO/ Betriebe im Umfeld, INCOMMODO/ Abrissarbeiten, CFL/ Bahnquerung, PCh/ Straßenquerun-

gen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie), Wasser (Retentionsvolumen sicherstel-

len), Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen, INRA/ Archäologie) zu berücksichtigen bzw. durchzuführen. 

  



121 

Oeko-Bureau s.à r.l.  

6.8: CONTOURNEMENT DE PROXIMITÉ DIEKIRCH 

 

Abbildung 11: Darstellung des Projektes 6.8: Contournement de proximité Diekirch auf dem Orthophoto 2023. Quelle: MLOGAT, 
2024 
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Zuordnung innerhalb des PST: Projets d’infrastructure de trafic individuel motorisé. 

Relation zum PST 2019: Nouveau projet, noch nicht im Plan sectoriel von 2019 enthalten. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Das Projekt 6.8 Contournement de proximité Diekirch soll als östliche Umgehungsstraße für Diekirch 

dienen und ist somit ein wichtiges Teilprojekt zur Reduktion des Durchgangsverkehrs in der Nordstad 

und zur Neugestaltung der Verkehrsführung im Zentrum von Diekirch. Die in beide Richtungen einspu-

rige neue Nationalstraße ist ca. 3km lang und verbindet die N7 im Norden vom Bereich Bamerdall über 

die N17 im Sauertal mit dem Kreisverkehr Route Larochette der N14 im Süden von Diekirch. Dabei soll 

die Strecke über ca. 1,48km als Tunnel am Südwesthang des Härebierg verlaufen. Neben einer neu zu 

errichtenden Brücke über die Sauer ist auch eine Brücke über den im Bamerdall fließenden Bach zu 

errichten.  

Der Verlauf entspricht den PNM-Kriterien für einen Contournement de proximité. Durch die Verbindung 

mehrerer Stadt-/Ortsteile die nicht durch das Ortszentrum führen, wird so die Voraussetzung geschaf-

fen eine konsequente Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Ortszentrum umzusetzen. Eine klassische 

Ortsumgehung bietet in der Regel hingegen eher nur eine zusätzliche Verbindung für den Transitver-

kehr. 

Weitere Details zur genauen Ausgestaltung und baulichen Umsetzung (insb. Tunnel- und Brückenaus-

bau) des Projektes sowie bzgl. dessen Funktion und Kapazität im Zusammenspiel mit den anderen PST-

Projekten in der Nordstad wurden bei MEA/ MLOGAT und MMTP nachgefragt, liegen zum Zeitpunkt der 

Erstellung des Umweltberichtes nicht vor. 

Avis nach 6.3 (N/Réf: 006324 vom 03.05.2023): Für das Projekt 6.8 wird angemerkt, dass die in der UEP 

beschriebenen beiden Tunnelvarianten im UB miteinander verglichen werden sollen. Hierzu ist anzu-

merken, dass MEA und MMTP zwischenzeitlich lediglich die östlichere Tunnelvariante zurückbehalten 

haben. Zudem wird im Avis angemerkt, dass das für den Tunnel erforderliche Sicherheitskonzept mit 

Notausgängen näher beschrieben werden soll. 

Avis der AGE (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A vom 23.02.2023): Für das Projekt 6.8 ist im UB eine vertiefende 

Untersuchung bzgl. der Grund-/ Trink-/ und Hochwasserbetroffenheit erforderlich. 

Verknüpfung mit anderen PST-Projekten in der Nordstad: Durch die Errichtung einer Umgehungsstraße 

im Osten von Diekirch (Projekt 6.8) soll, zusammen mit der westlichen Ortsumfahrt von Ettelbruck (Pro-

jekt 5.10) und dem Ausbau der B7 (Projekt 4.6) dafür sorgen, dass der motorisierte Verkehr weitest-

möglich aus den Ortschaften der Nordstad herausgehalten und der Durchfahrtsverkehr erheblich redu-

ziert werden kann. Eine räumliche Verbindung besteht zudem zum Radschnellweg (Projekt 8.18), der 

im Bereich der neu zu errichtenden Sauerbrücke überspannt wird, hier jedoch bereits ausgebaut ist. 

Betroffenheit weiterer Plans sectoriel: Das Projekt 6.8 hat keine direkten Berührungspunkte mit ande-

ren Projekten der Plans sectoriel. 

UVP-Pflichtigkeit: Da für die Umsetzung des Projektes 6.8 u.a. die Errichtung einer neuen Straße mit 

Brücken und Tunneln erforderlich ist, fällt es unter die Vorgaben des UVP-Gesetzes loi du 15 mai 2018 

relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE/UVP) resp. des Règlement grand-ducal du 

15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des inci-dences sur l’environnement 

Annexe I Liste des projets soumis d’office à une évaluation des incidences. Eine Spezifizierung ist im Rah-

men der Projektkonkretisierung (APS/ APD) vorzunehmen. 
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UNTERSUCHUNGSRAUM/ UMWELTZUSTAND 

Als Untersuchungsraum für das Projekt 6.8 wird der gesamte ca. 3km lange Streckenverlauf der neuen 

Ortsumgehung betrachtet. Dabei lassen sich verschiedene Teilbereiche und Ausbauabschnitte unter-

scheiden, in denen sehr unterschiedliche Einfluss- und Pufferbereiche für die Betroffenheit der Schutz-

güter zu berücksichtigen sind. 

Im Bamerdall wird nördlich des Gebäudes Foyer Bamberdall die Verkehrsführung der N7 geändert. Die 

neue Hauptroute wird nach Osten in Richtung des neuen Tunnels führen und der bestehende Verlauf 

nach Süden wird als Abfahrt in Richtung des Stadtzentrums von Diekirch verbleiben. Zur Durchführung 

dieser Maßnahme sind einige Rodungsarbeiten und aufgrund des nach Osten steil abfallenden Tales 

größere Erdarbeiten oder Abstützungen-/ Brückenarbeiten erforderlich. Zugleich wird ein Teil der be-

stehenden Straße rückgebaut und Baustellenflächen für den Brücken- und Tunnelbau benötigt, sodass 

hier ein größerer Impaktbereich zu erwarten ist. Für die Querung des Bamerdalls sowie des Bachlaufes 

wird eine ca. 100m lange Brücke errichtet werden, welche auf der östlichen Talseite direkt in einen 

Tunneleingang mündet. Hier sind ebenfalls größere Erdarbeiten sowie die Zerstörung einiger Gehölz-

strukturen erforderlich. Für den ca. 1,6km lange zweispurigen Tunnel wird eine Röhrenbreite von 11m 

veranschlagt. Der Verlauf führt in mehreren Kurven geschwungen unterhalb des Südwesthangs des Hä-

rebierg hindurch bis zur entlang der Sauer verlaufenden N17 und dabei insgesamt ca. 60 Höhenmeter 

hinab. Oberhalb des Tunnels verläuft die Zufahrtstraße (N7B) zur nordöstlich gelegenen Kaserne auf 

dem Härebierg. Genauere Details zum Tunnelausbau sowie die Position der erforderlichen Notausgänge 

sind aufgrund des nicht vorliegenden APS/ APD derzeit nicht bekannt. Der südliche Tunnelausgang soll 

auf Ebene der N17 erfolgen, wobei hier neben Gehölzstrukturen auch mindestens ein Gebäude an der 

nördlichen Straßenseite zerstört wird. Ausgehend von der Anschlussstelle an die N17, die als Kreuzung 

oder Kreisverkehr gestaltet werden soll, wird eine Brücke (Länge mindestens 200m) nach Süden über 

die Sauer errichtet. An der südlichen Straßenseite der N17 besteht hier keine Gebäude. Auch für die 

Errichtung dieser Brücke werden einige Gehölzstrukturen zerstört. Am südlichen Ufer der Sauer werden 

der PC16/ PST-Projekt 8.18 sowie ein Campingplatz gequert, die in einem Hochwasserrisikobereich lie-

gen. Anschließend wird ein Betriebsgelände von PCh tangiert und die Straße führt zum Kreisverkehr des 

CR356 und weiter nach Westen am Nordstad Lycée vorbei entlang der Rue Joseph Merten bis zum 

Kreisverkehr an der N14. Hier sind Umgestaltungsmaßnahmen entlang des bestehenden Straßenrau-

mes vorgesehen. 

Relevante Aspekte bzgl. des Umweltzustandes sind insb. die Betroffenheit der umliegenden Nutzungen 

(Wohnen, Camping, Freizeit, Schule) durch Lärm, Abgase und direkten Flächenentzug bzw. einen erfor-

derlichen Abriss. Im Norden und Süden werden provisorische Trinkwasserschutzzonen tangiert und die 

Strecke befindet sich, auch entlang des Tunnelausbaus, im Bereich von Grundwasserleitern. Im Bereich 

der Brücken und Tunneleingänge sind Bereiche mit geschützten Biotopen und Habitaten betroffen. 

Durch den Tunnelausbau fallen erhebliche Mengen an Aushubmaterial an. Im Sauertal wird ein Hoch-

wasserrisikobereich gequert. In einigen Bereichen bestehen potenziell archäologisch bedeutsamer Are-

ale. 

ERWARTETE AUSWIRKUNGEN BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (NULLVARIANTE) 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Verkehrssituation in Diekirch unverändert. Die erwartete 

Reduktion des Durchfahrtsverkehrs und verringerten Belastungen durch Lärm und Abgase im Zentrum 

vom Diekirch würden nicht auftreten und die Möglichkeiten zur Umgestaltung und Aufwertung des 
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Zentrums wären wesentlich schwieriger umsetzbar. Zugleich würden neben den nicht auftretenden 

Auswirkungen durch den Tunnelbau auch die zunehmenden Verkehrsbelastungen im Osten und Süden 

von Diekirch (Wohnbebauung, Freizeitnutzung/ Campingplatz, Umfeld des Lycées) ausbleiben. Auch 

wenn die Ortsumfahrt Diekirch, verglichen mit den anderen Straßenbauprojekten in der Nordstad, ver-

gleichsweise wenige Berührungspunkte mit den anderen Vorhaben hat, so ist eine wirkliche Entlastung 

der lokalen Bevölkerung nur durch die Umsetzung aller im PNM vorgesehenen und aufeinander abge-

stimmten Projekte realisierbar, wobei die Projekte zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV und zur 

Reduktion des MIV prioritär behandelt werden sollten. 

BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

SCHUTZGUT BEVÖLKERUNG UND GESUNDHEIT DES MENSCHEN 

Wohnnutzungen 

Ein unmittelbarer Konflikt mit Wohnbebauung besteht im Bereich des südlichen Tunnelausgangs an der 

N17 (Rue Clairefontaine), wo der Abriss mindestens eines Gebäudes (derzeitige Mischnutzung Geträn-

kehandel und Wohnen/ im PAG als HAB-1 ausgewiesen) erforderlich ist. Aufgrund der am nördlichen 

Straßenrand geschlossenen Bebauung, ist dies unausweichlich. Die Position des Straßenverlaufes wurde 

so gewählt, dass zumindest am südlichen Straßenrand keine Gebäude bestehen, hier befindet sich eine 

Parkplatzfläche des Getränkehandels (im PAG ebenfalls als HAB-1 ausgewiesen). Der Straßenverlauf ist 

derzeit nicht im PAG berücksichtigt, sollte hier jedoch schnellstmöglich integriert werden, um eine Be-

bauung bzw. Umnutzung der betroffenen Flächen und Gebäude zu verhindern. Nur durch eine Berück-

sichtigung im PAG und den Erwerb der betroffenen Flächen können mögliche Konfliktpunkte und po-

tenziell erhebliche Auswirkungen ausgeschlossen werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass im 

Umfeld der neuen Anschlussstelle an die N17 (Kreuzung oder Kreisverkehr) unmittelbar angrenzend 

zahlreiche Wohngebäude bestehen und für diesen Bereich sowohl mit baubedingten Auswirkungen und 

einer Zunahme der Verkehrsbelastungen zu rechnen ist.  

Ein weiterer Bereich, in dem es zu baubedingten Auswirkungen und einer Zunahme des Verkehrs mit 

den dazugehörigen Belastungen (insb. Lärm und Abgase) kommen wird, besteht entlang der Rue Joseph 

Merten zwischen den beiden ggf. ausgebauten Kreisverkehren. Hier bestehen durch Nordstad Lycée, 

Stadion, Sporthalle und Schwimmbad vorwiegend öffentliche Nutzungen, jedoch in Randbereichen auch 

Wohngebäude. Die Straße wird hier erweitert bzw. umgestaltet werden, wobei Planungsdetails nicht 

bekannt sind jedoch ausreichender Platz zur Verfügung stehen sollte. Durch den Verlauf durch die Ort-

schaft ist die Umsetzung von Lärmminderungsmaßnahmen entlang der Straße voraussichtlich schwierig, 

jedoch könnten Maßnahmen an den betroffenen Gebäuden umgesetzt werden. Im Bereich Bamerdall 

befindet sich ein einzelnes Gebäude in ca. 80-100m Entfernung zu Brücke und Tunneleingang. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf bestehende und geplante Wohnnutzungen erwartet. 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Neben den öffentlichen Nutzungen (Nordstad Lycée, Stadion, Sporthalle und Schwimmbad) entlang der 

Rue Joseph Merten zwischen den beiden ggf. ausgebauten Kreisverkehren, die durch die Umgestaltung 

des Straßenraumes insb. baubedingt betroffen sind, führt die Straßentrasse zwischen CR356 und Sauer 

über das Betriebsgelände der Ponts et Chaussees. Auch für diese Bereiche sollte durch eine Berücksich-

tigung des Trassenverlaufes im PAG sichergestellt werden, dass Konfliktpunkte frühzeitig entschärft 

werden können und bspw. das PCh Gelände neu- oder umgestaltet werden kann.  
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Es werden mittlere Auswirkungen auf sonstige Nutzungen und Infrastrukturen erwartet. 

Tourismus und Naherholung 

Am südlichen Sauerufer verläuft die Straßentrasse durch einen Bereich mit einigen touristischen Nut-

zungen und verläuft bspw. über das Gelände des Campingplatzes Camping Op der Sauer (im PAG als 

REC-1 ausgewiesen) sowie angrenzend an einen Skatepark. Zudem verläuft entlang des Uferrandweges 

ein Fuß- und Radweg (PC16/ PST-Projekt 8.18) welcher voraussichtlich von der geplanten Brücke über-

spannt wird. Generell sind hier sowohl bau-, als auch anlagenbedingt Beeinträchtigungen für Tourismus 

und Naheerholung zu erwarten. Durch eine Berücksichtigung des Trassenverlaufes im PAG besteht je-

doch die Möglichkeit im weiteren Planungsprozess frühzeitig Anpassungen an der Tourismusinfrastruk-

tur vorzunehmen, sodass keine erheblichen Auswirkungen erwartet werden. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Durch den Bau des Contournement de proximité Diekirch wird eine massive Verkehrsentlastung (Lärm, 

Abgase, Erschütterung, Verkehrssicherheit etc.) im Ortskern von Diekirch erwartet. Dies ermöglicht hier 

umfangreiche Verkehrsberuhigungs- und Umgestaltungsmaßnamen, die ebenso zu einer Steigerung der 

Lebensqualität für die Anwohner führen können. Derzeit laufen die aus den umliegenden Gemeinden 

nach Diekirch führenden Straßen im Ortszentrum zusammen und führen hier regelmäßig zu einer Über-

lastung des bestehenden Straßennetzes. Durch die neue Verbindung von den N7 im Norden über die 

N17 im Osten bis zur N14 im Süden können zahlreiche der bestehenden Fahrten (laut Comptage de 

traffic der PCh auf der N7 nördlich von Diekirch ca. 7.000 Fahrzeuge pro Tag und auf der N17 an der 

Sauer ca. 13.000 Fahrzeuge pro Tag) umgeleitet werden. Auch wenn in den neuen Kreuzungsbereichen 

des Contournement eine Zunahme der Verkehrs- und Lärmbelastung für einige Anwohner zu erwarten 

ist, sind die Auswirkungen auf Ebene der Nordstad positiv zu bewerten. 

In den östlich des Contournement gelegenen Ortschaften Gilsdorf und Bettendorf sind im PAG zahlrei-

che neue Wohngebiete ausgewiesen, die durch die bessere Erreichbarkeit der neuen Straßenverbin-

dung profitieren, auf dieser jedoch auch für zusätzlichen Verkehr sorgen würden. Eine Entwicklungsbe-

schränkung findet bereits durch die beiden um Bettendorf im PSL ausgewiesenen Grünzäsuren statt. 

Um die Entwicklung der Nordstad als kompaktes urbanes Zentrum zu fördern ist jedoch darauf zu ach-

ten, dass die Erweiterung des Siedlungsraumes nicht noch weiter voranschreitet. 

Die Veränderungen der Verkehrssituation für die Anwohner der Nordstad werden insgesamt positiv 

eingeschätzt (in der Bewertung gleichbedeutend mit geringen Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Bau des Contournement de proximité Diekirch sind potenziell zahlreiche Nutzungen (Woh-

nen, PCh, Tourismus, …) betroffen. Aufgrund des langen Planungshorizontes lassen sich die Konflikt-

punkte jedoch frühzeitig entschärfen bzw. in neue Planungen integrieren. Die ist insb. bei den Gebäuden 

an der N17, dem Campingplatz und dem PCh Gelände von Bedeutung. Die auch und insb. während der 

Bauphase zu erwartenden punktuellen Mehrbelastungen (insb. Lärm und Abgase) stehen den Entlas-

tungen gegenüber, die für das Ortszentrum von Diekirch durch den verringerten Durchgangsverkehr 

und das Umgestaltungspotenzial bestehen werden. Die positiven Auswirkungen auf die Lebensqualität 

in der Nordstad lassen sich jedoch nur verstetigen, wenn auch die anderen PST-Projekte umgesetzt wer-

den und der Verkehrsfluss in der gesamten Region umgestaltet wird. Zudem ist zu verhindern, dass die 

positiven Entwicklungen durch die verbesserte Verkehrssituation und Infrastrukturen zu einer starken 
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Ausdehnung der Nordstad führen und durch eine Bebauung der verbleibenden Freiräume langfristig 

zunichtegemacht werden. 

Insgesamt werden durch den Bau des Contournement de proximité Diekirch (PST-Projekt 6.8) mittlere 

Auswirkungen auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen erwartet. Zur Minderung 

der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Internationale Schutzgebiete 

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) befinden sich im relevanten Wirkungsraum des Projektvorha-

bens 6.8 keine Natura2000-Gebiete, sodass erhebliche Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete 

und deren Erhaltungsziele ausgeschlossen werden können. 

Es werden keine Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete erwartet. 

Nationale Schutzgebiete 

Im Bamerdall befindet sich nördlich angrenzend von Brücke und Tunneleingang das noch auszuwei-

sende nationale Naturschutzgebiet 103 Bamerdall/ Härebierg. Da weder für das Projekt 6.8 noch die 

Ausweisung des Schutzgebietes ein genauerer Umsetzungszeitplan bekannt ist, sollten mögliche Aus-

wirkungen oder Ausweisungsanpassungen im jeweiligen weiteren Planungsverlauf berücksichtigt wer-

den. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die voraussichtlichen Kernzonen des Schutzgebietes einige 

100m nördlich des Straßenbauprojektes befinden.  

Es werden mittlere Auswirkungen auf nationale Schutzgebiete erwartet. 

Geschützte Biotope 

Da der Straßenverlauf größtenteils unterirdisch im Bereich des neuen Tunnels sowie entlang bestehen-

der Straßen im Südosten von Diekirch verläuft besteht nur im Bamerdall und an der Sauer eine poten-

zielle Betroffenheit geschützter Biotopstrukturen. Die Bewertung im UB unterscheidet sich von der UEP, 

da hier noch von einer möglichen Zerstörung größerer Flächen im Hang des Härebierg ausgegangen 

wurde, die sich durch den südlichen Ausgang auf Höhe der N17 nun verringert haben. Unter der An-

nahme, dass der Straßenneubau in den benannten Teilbereichen außerhalb des Tunnels einen Impakt-

bereich von insgesamt ca. 40m hat, würde sich entsprechend der Methodik zur Berechnung des Biotop- 

und Habitatwertes10 somit überschlägig ein Grundwert von auszugleichenden ca. 150.000 Ökopunkten 

ergeben. Dieser setzt sich grob zusammen aus ca. 2000m² Laubhochwald/ BK13 (Grundwert von 33 

verwendet), ca. 1000m² Extensivgrünland (Grundwert von 16 verwendet), ca. 500m² Baugruppen 

(Grundwert von 18 verwendet), ca. 500m² Auenwald (Grundwert von 49 verwendet) und ca. 2000m² 

sonstige Grünfläche (Grundwert von 3 verwendet). Zudem wurde zu den einzelnen Flächen jeweils ein 

Habitatfaktor von 5 addiert. Bei diesem Wert handelt es sich um eine grobe Berechnung basierend auf 

einer ersten Projektabgrenzung die bspw. darüberhinausgehende baubedingte Auswirkungen nicht be-

rücksichtig. Im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung ist 

eine genauere Bestimmung der tatsächlich zerstörten Strukturen sowie des tatsächlichen Biotop- und 

Habitatwertes vorzunehmen. Da für die potenziell zerstörten Strukturen prinzipiell eine monetäre Kom-

pensation erfolgen kann, werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. 

 
10 Ökopunkte-System zur Bewertung und Kompensation von Eingriffen, Leitfaden zur Berechnungsmethodik: 
MECB, April 2024 
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Es werden mittlere Auswirkungen auf geschützte Biotope erwartet. 

Geschützte Arten 

Laut faunistischem Screening (MILVUS, 2022) kann eine Betroffenheit von Biotopen und Habitaten nach 

Art.17/21 NatSchG nicht ausgeschlossen werden. Demzufolge wird im weiteren Planungsverlauf die 

Durchführung von Detailstudien für Vögel, Fledermäuse, Haselmaus und Falter (Großer Feuerfalter und 

Spanische Flagge) und möglicherweise Reptilien em empfohlen, um die tatsächliche Betroffenheit zu 

ermitteln und die erforderlichen VMA-Maßnahmen und mögliche Kompensationsmaßnahmen definie-

ren zu können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Screening noch von zwei Tunnelvarianten ausge-

gangen wurde und die Länge der Tunnel nicht bekannt war, sodass diesbezüglich zu gegebener Zeit ein 

Neubewertung des Detailstudienumfangs erfolgen sollte.  

Hohe Auswirkungen auf geschützte Arten können nicht ausgeschlossen werden. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Bau des Contournement de proximité Diekirch sind außerhalb des Tunnels Bereiche betrof-

fen, in denen besonders schützenswerte Biotop- und Habitatflächen bestehen. Eine erhebliche Betrof-

fenheit des noch auszuweisenden nationalen Schutzgebietes 103 Bamerdall/ Härebierg kann im Rah-

men der weiteren Genehmigungsplanungen von Contournement und Schutzgebiet voraussichtlich ver-

hindert werden. Die tatsächliche Betroffenheit nach Art. 13/17/21 NatSchG, die zu leistenden Aus-

gleichszahlungen und die Ausgestaltung ggf. erforderlicher Kompensationsmaßnahmen kann im weite-

ren Planungsverlauf erst nach Durchführung faunistischer Detailstudien ermittelt werden. 

Insgesamt können durch den Bau des Contournement de proximité Diekirch (PST-Projekt 6.8) somit 

hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanze, Tiere und biologische Vielfalt nicht ausgeschlossen wer-

den. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen 

empfohlen. 

SCHUTZGUT BODEN 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen  

Entsprechend der Betroffenheit von Biotopen und Habitaten kommt es durch die Errichtung des Con-

tournement (zukünftige Straßenbreite 10-13m, Brückenbereich werden zunächst ebenfalls als Versie-

gelung gerechnet) nur im Bereich Bamerdall und an der Sauer zu Neuversiegelungen von insgesamt ca. 

6500m². Eine genauere Bestimmung der versiegelten Flächen kann jedoch erst im weiteren Planungs-

verlauf mit vorliegendem APS/ APD erfolgen. Betroffen sind dabei in erster Linie von Bäumen bestan-

dene Bereiche, eine Weidefläche und der Campingplatz an der Sauer. Eine landwirtschaftlich genutzte 

Ackerfläche südlich des Campingplatzes wird im äußersten Randbereich leicht tangiert. Laut den Kartie-

rungen der ASTA befinden sich entlang von Sauer und Bamerdall schmale Bereiche mit exzellenter land-

wirtschaftlicher Bodenqualität, die auch Teile der Weidefläche jedoch nicht den Ackerbereich umfassen. 

Diesbezüglich werden insgesamt somit nur geringe Auswirkungen erwartet.  

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung des Oberbodens während der Bauphase auf ein Minimum redu-

ziert werden. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Neuversiegelung erwartet. 
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Erdarbeiten 

Geologisch besteht der Untergrund neben den alluvialen Talablagerungen im Bereich von Sauer und 

Bamerdall in den Hangbereichen des Härebierg aus lehmigen Terrassenstufen, Voltziensandstein mit 

Zwischenschichten, Trochitenschichten, Gipsmergel und Muschelsandstein. Bekannte geologische Ver-

werfungen werden nicht gekreuzt. Durch den Ausbau des ca. 1,6km langen Tunnels unterhalb des Hä-

rebierg fallen bei einem veranschlagten Röhrendurchmesser von 11m insgesamt ca. 150.000m³ Ge-

steinsmaterial an, für die ein Entsorgungskonzept zu entwickeln ist. Dabei sind die erforderlichen Not-

ausgänge aufgrund der nicht vorliegendem APS/ APD noch nicht berücksichtigt. Genauere Informatio-

nen dazu, welche Gesteins- oder Grundwasserschichten im Einzelnen und in welchem Ausmaß betrof-

fen sind, sind im Rahmen vorbereitender geologischer Untersuchungen zu ermitteln. Dies ermöglicht 

eine entsprechende Anpassung der Tunnelbauarbeiten an die geologischen Gegebenheiten. 

Weitere umfangreiche Erdarbeiten und Modellierungen sind im Bamerdall im Bereich der Abfahrt von 

der bestehenden N7, der Übergänge zur Brücke und dem Tunneleingang erforderlich, wobei auch hier 

noch keine genaueren Informationen vorliegen. Im Sauertal sind neben den Erdarbeiten am Tunnelein-

gang auch im Bereich der neuen Brücke (insbesondere Auffahrt von der niedrigeren Südseite) erforder-

lich. Für die Errichtung von Brücken und Tunneleingängen ist zudem im Rahmen einer Baugrundunter-

suchung eine ausreichende Tragfähigkeit des Bodens sicherzustellen. 

Durch Erarbeiten können sehr hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. 

Altlasten 

Der Streckenverlauf quert im Sauertal einige Altlastenverdachtsflächen. Dabei handelt es sich um das 

für die Errichtung der Ortsumgehung nördlich der N17 abzureißende Gebäude sowie das östlich angren-

zende Gebäude (SPC/04/2235/AV1/ Fabrique Clausse) und den südlich der N17 bestehenden Parkplatz 

(SPC/04/2138/RBL/ Ablagerung Clausse), zwei Altlastenverdachtsflächen im Bereich des Points et 

Chaussees Geländes (SPC/04/1922/AV1-Atelier/ SPC/04/1193/AV1-Streusalzlager/ auf dem Gelände 

bestehen weiter westlich sieben weitere Altlastenverdachtsflächen) sowie eine alte Deponiefläche 

(SPC/04/2127/AV1) im Bereich der Sportplätze südlich der Rue Joseph Merten. Für diese Bereiche sind 

im weiteren Planungsverlauf entsprechende Prüfungen bzgl. der Betroffenheit und Entsorgung durch-

zuführen. 

Es werden mittlere Auswirkungen durch Altlasten erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund der Brücken und des Tunnels wird für den geplanten Verlauf des Contournement de proximité 

Diekirch nur eine geringe bis mittlere Neuversiegelung und Betroffenheit von Altlastenverdachtsflächen 

erwartet. Andererseits bestehen für den Tunnelausbau (geologische Studie erforderlich, Entsorgung des 

Aushubmaterials zu klären etc.) und die zu errichtenden Brücken und Anschlüsse an die Bestandsstra-

ßen (Bodenstabilität, Modellierungsarbeiten) große technische Herausforderungen und Unklarheiten, 

die im Vorfeld zu untersuchen sind. Zum jetzigen Zeitpunkt können somit sehr hohe Auswirkungen nicht 

ausgeschlossen werden. 

Insgesamt können durch den Bau des Contournement de proximité Diekirch (PST-Projekt 6.8) sehr hohe 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung der zu erwarten-

den Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 
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SCHUTZGUT WASSER 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Der Bachlauf im Bamerdall sowie die Sauer sind bei einzigen beiden Oberflächengewässer, die von der 

neuen Straßentrasse der Ortsumgehung Diekirch gequert werden. Das Bamerdall wird dabei von einer 

ca. 100m langen Brücke überspannt werden, wobei technische Details zur Brückengestaltung derzeit 

nicht vorliegen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Bachlauf und Talboden nicht beeinträchtigt wer-

den. Zur Querung der Sauer ist die Errichtung einer mindestens 200m langen Brücke erforderlich, die 

ausgehend von der ca. 10m oberhalb verlaufenden N17 nach Süden führt und dabei abfallend den Ge-

wässerlauf und den südlichen Uferrandbereich (Nutzung von Weg und ggf. Campingplatz weiterhin 

möglich) überspannt. Dafür ist voraussichtlich die Errichtung mehrerer Brückenpfeiler notwendig. 

Das gesamte Sauertal ist ein Hochwasserrisikobereich. Aufgrund des flachen Geländes reicht der HQ10-

Bereich vom steilen Nordufer über bis zu 300m nach Süden bis zur Rue des Jardins. Hier sowie um das 

Betriebsgelände Ponts et Chassees können mobile Hochwasserschutzwände errichtet werden, andern-

falls würde der Überschwemmungsbereich noch weiter nach Süden reichen. Diese sind jedoch nicht für 

HQ100 oder HQextrem-Ereignis ausgelegt, welche den gesamten Streckenverlauf bis zum Endpunkt am 

Kreisverkehr der N14 betreffen würden. Demensprechend ist bei der Errichtung der neuen Sauertalbrü-

cke sowohl eine ausreichende Standfestigkeit der Brückenpfeiler im Hochwasserbereich als auch die 

Vermeidung der Errichtung eines Strömungshindernisses zu berücksichtigen. Besonderes zweiteres ist 

aufgrund des Brückenverlaufes quer zur Strömungsrichtung im Vorfeld mit der AGE zu prüfen. Insge-

samt ist die Hochwasserproblematik und Betroffenheit der Wohnbevölkerung in Diekirch jedoch auf 

einer übergeordneten Ebene zu lösen. Bereiche mit größerem Starkregenrisiko sind abseits der benann-

ten Täler nicht verzeichnet, wobei insbesondere am nördlichen höhergelegenen Tunneleingang das Ein-

dringen von Regenwasser durch technische Maßnahmen auszuschließen ist.  

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung von Oberflächengewässern während der Bauphase auf ein Mini-

mum reduziert werden. 

Hohe Auswirkungen auf Oberflächengewässer bzw. durch Hochwasser und Starkregen können nicht 

ausgeschlossen werden. 

Grund-/ Trinkwasser 

Der Streckenverlauf verläuft vollständig im Bereich der Grundwasserleiter Bundsandstein und Trias 

Randfazies, im Bamerdall sind zudem einige hydrogeologische Bohrungspunkte unmittelbar betroffen. 

Etwa 200m unterhalb im Bamerdall befinden sich einige Quelle, zu deren Schutz ein provisorisches 

Trinkwasserschutzgebiet ausgewiesen wurde, das vom Streckenverlauf auf ca. 800m gequert wird (da-

von jeweils ca. 400m ober und unterirdisch/Tunnel). Im weiteren Verlauf bestehen östlich am Galge-

bierg weitere Quellen, die vom Tunnelverlauf jedoch nicht direkt tangiert werden. Eine weitere Trink-

wasserschutzzone in laufender öffentlicher Verfahrensweise befindet sich südlich der Sauer im Ortsteil 

Sauerwiss, welches entlang der bestehenden Rue Joseph Merten auf ca. 300m von der neuen Umge-

hungsstraße (kein Tunnel) gequert wird. Die Kernzone liegt südlich angrenzend im Bereich der Sportan-

lagen. Wesentlicher Bestandteil der Voruntersuchungen für die Umsetzung des Vorhabens muss somit, 

in engem Austausch mit der AGE, die Prüfung der hydrogeologischen Verhältnisse sein und welchen 

Impakt hier der Tunnelbau hätte und welche technischen Lösungen (Bohrung, Trockenhaltung des Tun-
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nels etc.) notwendig wäre. Auch die potenzielle Betroffenheit der noch provisorischen Trinkwasser-

schutzzonen ist vorab im Rahmen der erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigung zu klären bzw. 

auszuschließen. 

Bzgl. der Grund- und Trinkwasserbetroffenheit können sehr hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen 

werden. 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Entlang des Streckenverlaufes sind aufgrund der Neuversiegelung ausreichend dimensionierte Re-

tentionsflächen und Anlagen wie Regenklärbecken für einen geregelten Oberflächenwasserabfluss zu 

errichten, welche auch das Auftreten etwaiger Starkregenereignisse und ggf. erforderliche technische 

Anlagen zur Reinigung des Oberflächenwassers (bspw. Verunreinigungen durch Streusalz, austretendes 

Öl oder andere Schadstoffe) berücksichtigen. Für den Contournement betrifft dies in besonderem Maße 

die Brücken, welche mit Entwässerungsanlagen auszustatten sind, die eine Verunreinigung der Oberflä-

chengewässer ausschließen. Zudem ist durch den Ausbau südlich der Sauer im Bereich bestehender 

Straßen die Tragfähigkeit der bestehenden Kanalisation sicherzustellen.  

Es werden mittlere Auswirkungen durch Retention/ Oberflächenwasserabfluss erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Der Verlauf des Contournement tangiert eine provisorische Trinkwasserschutzzone im Bereich des Tun-

nels sowie entlang bestehender Straßen eine Trinkwasserschutzzone in laufender öffentlicher Verfah-

rensweise. Im Vorfeld sind umfangreiche Prüfungen und Studien (hydrogeologische Studie, Betroffen-

heit von Grundwasserleitern, etc.) und Rücksprachen mit der AGE erforderlich. Zudem werden im Sau-

ertal Hochwasserrisikobereiche gequert, die weitestmöglich überspannt werden sollten. Hier ist die 

technische Machbarkeit (Hochwasser- und Starkregenbetroffenheit, Bodenstabilität) zu ermitteln und 

mit der AGE frühzeitig Rücksprache zu halten. Zudem sind technische Maßnahmen umzusetzen, welche 

ausreichende Retentionskapazitäten sicherstellen und eine Oberflächenwasserverschmutzung aus-

schließen. Zum jetzigen Zeitpunkt können somit sehr hohe Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. 

Insgesamt können durch den Bau des Contournement de proximité Diekirch (PST-Projekt 6.8) sehr hohe 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung der zu erwarten-

den Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Die Umgehungsstraße Diekirch verläuft im Bamerdall durch einen Kaltluftaustauschbereich mit sehr ho-

her bioklimatischer Bedeutung und quert im Sauertal eine Kaltluftleitbahn. Die ebenfalls bedeutsamen 

Hangbereiche des Härebierg werden durch den Tunnelverlauf nicht tangiert. Im Süden der Strecke wer-

den in Diekirch städtisch geprägte und versiegelte Bereiche mit einer ungünstigen bioklimatischen Situ-

ation gequert. Durch die Errichtung der Straße werden jedoch keine Barrieren für den Kaltluftaustausch 

errichtet, auch wenn es durch die zusätzliche Versiegelung lokal zu einer Erhitzung kommen kann. Auch 

durch die Errichtung einer zusätzlichen Brücke im Sauertal ist nicht davon auszugehen, dass Barrieren 

für die Luftaustausch bestehen. 

Es werden geringe Auswirkungen auf klimatische Funktionen und den Kaltluftabfluss erwartet. 
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Klimaschutzpotenzial 

Durch die Umsetzung der im PNM und im PST vorgesehenen Verkehrsprojekte sind kumulativ positive 

Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes zu erwarten. Gleiches gilt auf Ebene der Nordstad, wobei hier zur 

Verbesserung der regional bestehenden Verkehrsbelastungen die Umsetzung aller aufgelisteten Pro-

jekte erforderlich ist, da diese aufeinander abgestimmt sind und bspw. nur durch eine Reduktion des 

Durchfahrtverkehrs eine Umstrukturierung des innerörtlichen Verkehrs ermöglicht wird. 

Auch durch den Contournement de proximité Diekirch entstehen somit positive Auswirkungen bzgl. des 

Klimaschutzes (weniger Stau und kürzere Wege = weniger CO2-Ausstoß) und zur Reduktion der Abgas-

belastung im Ortszentrum von Diekirch. Jedoch sind diese für die Ebene des PST-Nordstad als „mittel“ 

zu bewerten, da das Vorhaben dem Straßenverkehr dient und nicht direkt den öffentlichen Verkehr 

fördern und zu einem Umsteigen motiviert. 

Das Klimaschutzpotenzial wird auf Ebene des PST-Nordstad als mittel bewertet (in der Bewertung 

gleichbedeutend mit mittleren Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Contournement werden die für den Luftaustausch bedeutsamen Täle nicht gestört. Das Pro-

jekt hat zudem prinzipiell positive Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes insb. im Ortszentrum von Die-

kirch. Da es sich jedoch um ein Straßenbauprojekt handelt, wird das Klimaschutzpotenzial als mittel 

bewertet. 

Insgesamt werden durch den Bau des Contournement de proximité Diekirch (PST-Projekt 6.8) mittlere 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft erwartet. 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Die während der Bauphase auftretende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes (u.a. durch Baustel-

lenlager) sind temporär beschränkt. 

Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild im Bamerdall wird durch die Neugestaltung der Abfahrt zur neuen Umgehungs-

straße, die neue Brücke und den Tunneleingang auf der westlichen Talseite nur lokal beeinflusst. Da die 

Straße auf Höhe der bestehenden N7 verlaufen wird, umliegend einige Grünstrukturen bestehen und 

sich nur ein Gebäude in Sichtweite befindet, werden hier keine erheblichen Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild erwartet. 

Durch den auf Höhe der N17 vorgesehenen südlichen Tunnelausgang wird dieser durch die umliegen-

den Gebäude und Grünstrukturen keinen großen Einfluss auf das Landschaftsbild haben. Auch die Brü-

cke über die Sauer wird eine geringe Höhe haben und nicht über die umliegenden Strukturen hinausra-

gen. Eine Einsehbarkeit besteht hier nur von Osten über die Ackerfläche hinweg. Im weiteren Verlauf 

durch Diekirch ist nur eine Umgestaltung des bestehenden Straßenraumes vorgesehen. Eine darüber-

hinausgehende Beeinträchtigung des Ortsbildes, wird aufgrund des Verlaufes entlang bestehender Stra-

ßen nicht erwartet. 

Es werden geringe Auswirkungen bzgl. der Einsehbarkeit und auf das Orts- und Landschaftsbild erwar-

tet. 
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Unberührte/ geschützte Landschaftsräume 

Ausweisungen des PSP sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Da im Bamerdall bereits die N7 verläuft und der übrige Streckenverlauf außerhalb des Tunnels durch 

Diekirch führt, werden keine erheblichen Auswirkungen auf geschützte Landschaftsräume erwartet. 

Es werden geringe Auswirkungen auf unberührte/ geschützte Landschaftsräume erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund der bestehenden Straßen und Gebäude werden durch die geplante Straße keine unberührten 

oder geschützten Landschaftsräume in erheblichem Ausmaß betroffen. Eine erhöhte Einsehbarkeit oder 

Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild bestehen ebenfalls nicht. 

Insgesamt werden durch den Bau des Contournement de proximité Diekirch (PST-Projekt 6.8) geringe 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft erwartet. 

SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Kulturdenkmale 

Entlang des Contournement de proximité Diekirch sind keiner Kulturdenkmäler nach INPA bekannt, die 

betroffen sein könnten. 

Es werden keine Auswirkungen auf Kulturdenkmale erwartet. 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Entsprechend der Stellungnahme des INRA vom 14.02.2023 (Réf du MC: 841x3c8f5) handelt es sich 

beim Untersuchungsraum des Contournement de proximité Diekirch (PST-Projekt 6.8) um eine poten-

zielle archäologische Stätte für die präventive archäologische Maßnahmen erforderlich sind. Untersu-

chungen bestehen für die möglichen Risikobereiche im Bamerdall und beiderseits der Sauer bislang 

nicht. Das INRA ist somit im weiteren Planungsverlauf frühzeitig einzubeziehen und zu informieren. 

Es werden mittlere Auswirkungen bzgl. archäologischer Fund- und Verdachtsflächen erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Zur Vermeidung einer Zerstörung potenzieller archäologischer Flächen ist im Vorfeld das INRA einzube-

ziehen. 

Insgesamt werden durch den Bau des Contournement de proximité Diekirch (PST-Projekt 6.8) mittlere 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden 

Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN 

Unter Wechselwirkungen sind hier die vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft zu verstehen, die sich während oder durch die Umsetzung 

des Projektes ergeben können. Von großer Bedeutung ist dabei zum einen die Bauphase, da bspw. Men-

schen und Tiere zu verschiedenen Tages- oder Jahreszeiten unterschiedlich stark beeinträchtigt werden. 

Diese und weitere Konflikte können durch die Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung ausge-

schlossen oder zumindest verringert werden. Zugleich ist das Schutzgut Boden zentral, da durch die 

Inanspruchnahme (Versiegelung und somit Verlust bspw. als potenzielle landwirtschaftliche Nutzfläche 
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oder Lebensraum und Nahrungsfläche von Tierarten sowie Reduktion von Grundwasserneubildung oder 

für die Lufthygiene) von Boden ein Geflecht von Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 

Schutzgütern entsteht.  

Für den Bau des Contournement de proximité Diekirch sind neben der Flächenversiegelung insb. die 

Wechselwirkungen im Bereich des Tunnels (Bodenaushub- und Stabilität sowie Grundwasserbetroffen-

heit), des Bamerdalls (auszuweisendes nationales Schutzgebiet, Bodenstabilität, Zerstörung von Bioto-

pen und Habitaten, Starkregenereignisse) sowie im Sauertal (Hausabriss, Anwohnerbetroffenheit, Alt-

lastenverdachtsflächen, Freizeitnutzung, Hochwasserrisikobereich) von Bedeutung. Für diese Aspekte 

sollten im Vorfeld Fachgutachten erstellt werden, wobei einige der Wechselwirkungen als insgesamt 

positiv zu bewerten sind. 

KUMULATIVE WECHSELWIRKUNGEN 

Im Rahmen der Bewertung der PST-Projekte in der Nordstad sind nicht nur die einzelprojektspezifischen 

Aspekte von Relevanz, sondern die Projekte auch in Kumulation bzw. im Gesamtgefüge zu bewerten. 

Der Bau des Contournement de proximité Diekirch (PST-Projekt 6.8) ist ein zentraler Bestandteil des 

Mobilitätskonzeptes Nordstad 2035. Damit sich die Nordstad als urbane Zentralität entwickeln kann, 

soll der Durchgangsverkehr stark reduziert und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Dafür sind 

zugleich Maßnahmen zum Ausbau großräumiger Straßeninfrastrukturen (vorliegendes Projekt 6.8 zur 

Ortsumgehung Diekirch im Osten der Nordstad sowie die Ortsumgehung Ettelbruck im Westen (Projekt 

5.10) und die Verbreiterung der zentralen B7 (Projekt 4.6) sowie zur Reduktion des MIV und Förderung 

des ÖPNV (P&R-Parkhaus, Projekt 7.16/ Neubau und Verlegung der Bahnstrecke Ettelbruck-Diekirch, 

Projekt 3.5/ neue Straßenerschließung, Projekt 6.7/ Corridor multimodal, Projekt 3.3/ Radschnellweg, 

Projekt 8.18) umzusetzen. Für die Zielerreichung der positiven Auswirkungen in der Nordstad mit lang-

fristig positiven Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch und Klima (gesteigerte nachhaltige Mobilität, 

Minderung des MIV und der Abgas-/ CO2-Belastungen) ist es jedoch zwingend erforderlich, die im PNM 

angedachten Projekte in ihrer Gesamtheit zu realisieren. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER BEWERTUNG  

Bewertung Schutzgut Bewertung Unterpunkte VMA-Maßnahmen 

Bevölkerung und Ge-
sundheit des Menschen 

Wohnnutzungen 

➢ 6.8.01_Projektkonkretisierung 

➢ 6.8.02_Koordination Projektumset-
zung PST-Nordstad 

➢ 6.8.03_Durchführung weiterer Ge-
nehmigungsprozeduren 

➢ 6.8.04_Gebäudeabriss 

➢ 6.8.05_Lärmschutz 

➢ 6.8.06_Betroffenheit Freizeitnut-
zungen 

➢ 6.8.07_Verkehrssicherheit 

➢ 6.8.08_Biotop- und Habitatbetrof-
fenheit 

➢ 6.8.09_Betroffenheit nationales 
Schutzgebiet 

➢ 6.8.10_Ökologische Baubegleitung 

➢ 6.8.11_Baugrunduntersuchung/ 
Hydrogeologisches Gutachten 

➢ 6.8.12_Geländemodellierung/ Bo-
denaushub 

➢ 6.8.13_Altlastenverdachtsflächen 

➢ 6.8.14_Hochwasserbetroffenheit 

➢ 6.8.15_Baubedingter Schadstoffe-
intrag 

➢ 6.8.16_Oberflächenwasserabfluss/ 
Retention/ Starkregen: 

➢ 6.8.17_Landschafts- und Ortsbildin-
tegration 

➢ 6.8.18_Archäologie 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Tourismus und Naherholung 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Pflanzen, Tiere und bio-
logische Vielfalt 

Internationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete 

Geschützte Biotope 

Geschützte Arten 

Boden 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen 

Erdarbeiten/ Erdaushub 

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 

Wasser 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Grund-/ Trinkwasser 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Klima und Luft 
Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Klimaschutzpotenzial 

Landschaft 
Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Unberührtheit/ geschützte Landschaftsräume 

Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmale 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Legende Bewertung 

nicht betroffen 
Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder werden nicht beeinträchtigt, 
keine Korrelation zwischen Schutzgut und Wirkung. Teilweise positive Auswirkun-
gen möglich. 

geringe Auswir-
kungen 

Geringe Auswirkungen sind vorhanden. Die Auswirkungen können innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen reduziert 
werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

mittlere Auswir-
kungen 

Deutliche Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen kön-
nen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen reduziert werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

hohe Auswir-
kungen 

Starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen können 
nicht vollständig oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen reduziert werden. 

sehr hohe Aus-
wirkungen 

Sehr starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen sind 
nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraumes kompensierbar. 
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VMA-MAßNAHMEN 

➢ VMA_6.8.01_Projektkonkretisierung: Basierend auf den Ergebnissen der Umweltprüfung sollte 

durch die Erstellung von APS/ APD ein konkreter Projektentwurf entwickelt werden, der als belast-

bare Basis für die weitere Umsetzung dient. Das gilt insbesondere für die Detailplanungen des Tun-

nel- und Brückenausbaus (inkl. Sicherheitskonzepten), den Anschluss an die N17, den Campingplatz 

und das PCh-Gelände sowie den Anschluss an das bestehende Straßennetz (u.a. Verkehrssicher-

heit). 

➢ VMA_6.8.02_Koordination Projektumsetzung PST-Nordstad: Zeitliche, räumliche und inhaltliche 

Koordination und Kommunikation der Umsetzung der PST-Projekte in der Nordstad (inkl. Projekt 

5.10) zur allgemeinen Reduktion negativer Auswirkungen auf die Anwohner (bspw. Bauzeiten oder 

Straßensperrungen).  

➢ VMA_6.8.03_Durchführung weiterer Genehmigungsprozeduren: Im Rahmen der Projektkoordina-

tion sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, Einarbeitung 

PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, INCOMMODO/ Abrissarbeiten, Lärmauswirkungen 

Anwohner, PCh/ Straßenquerungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie, 

Überprüfung nationales Schutzgebiet), Wasser (ZPS/ Hydrogeologie, Oberflächengewässer, HQ; 

Retentionsvolumen sicherstellen), Bodenstabilität, Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen, Erdaus-

hub/ Erdarbeiten, INRA/ Archäologie) zu berücksichtigen bzw. durchzuführen. Insbesondere im 

PAG sollte die Trasse berücksichtigt werden, um auf betroffenen Flächen frühzeitig Anpassungen 

vornehmen zu können. 

➢ VMA_6.8.04_Gebäudeabriss: Für die erforderlichen Abrissarbeiten mindestens eines Gebäudes an 

der N17 sowie von Gebäuden des PCh Betriebsgeländes sind im Vorfeld die entsprechenden Ge-

nehmigungen (INCOMMODO) einzuholen und Prüfungen (u.a. Altlastenverdachtsflächen) durch-

zuführen. 

➢ VMA_6.8.05_Lärmschutz: Analyse bestehender und Modellierung zukünftig zu erwartender Lärm-

belastungen, Verortung von Lärmminderungsmaßnahmen (insb. Wohnnutzungen und Camping-

platz im Sauertal) unter Berücksichtigung von Aspekten der landschaftlichen Integration und Ver-

kehrssicherheit. 

➢ VMA_6.8.06_Betroffenheit Freizeitnutzungen: Im Sauertal sind durch den Brücken- und Straßen-

ausbau zahlreiche Freizeitnutzungen betroffen (insb. Uferrandbereich mit Fuß- und Radweg sowie 

Campingplatz). Spezifische Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen und Aufrechterhaltung 

der Nutzungen sowie ggf. einer Umgestaltung des gesamten Areals sind vorab zu entwickeln. 

➢ VMA_6.8.07_Verkehrssicherheit: Insb. im Umfeld von Lycée und Sportanlagen an der Rue Joseph 

Merten jedoch auch im gesamten Sauertal sind im Rahmen des Straßenneu- und Ausbaues Maß-

nahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit einzubeziehen. 

➢ VMA_6.8.08_Biotop- und Habitatbetroffenheit: Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Biotop- 

und Habitatstrukturen. Durchführung von Biotopkartierung, erforderlicher faunistischer Detailstu-

dien (Vögel, Fledermäuse, Haselmaus und Falter (Großer Feuerfalter und Spanische Flagge) sowie 

ggf. Reptilien - vorab ist eine Spezifizierung erforderlich) sowie einer Biotop- und Habitatwerter-

mittlung im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung des Vorhabens. Anschließende Um-

setzung von Kompensationsmaßnahmen, sofern erforderlich. 
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➢ VMA_6.8.09_Betroffenheit nationales Schutzgebiet: Prüfung der Betroffenheit und des Flächen-

verlustes des noch auszuweisende nationale Naturschutzgebiet 103 Bamerdall/ Härebierg, ggf. 

Umsetzung von Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen.  

➢ VMA_6.8.10_Ökologische Baubegleitung: Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung. 

➢ VMA_6.8.11_Baugrunduntersuchung/ Hydrogeologisches Gutachten: Durchführung einer Bau-

grunduntersuchung bzw. eines hydrogeologischen Gutachtens zur Ermittlung der Auswirkungen 

(insb. Grundwasser und provisorische ZPS) im Rahmen des Tunnelausbaus und der Errichtung der 

beiden Brücken und Sicherstellung einer ausreichenden Stabilität und Tragfähigkeit des Untergrun-

des. Üblicherweise werden Bauarbeiten in der Zone II einer ZPS von der AGE nicht erlaubt und auch 

in der Zone III ist ein Abstand von 20m zum Grundwasserspiegel einzuhalten, sodass frühzeitig ein 

Austausch bzgl. der Umsetzbarkeit des Projektes zu erfolgen hat. 

➢ VMA_6.8.12_Geländemodellierung/ Bodenaushub: Möglichst Impakt arme Gestaltung des neuen 

Straßenverlaufes im Bamerdall und Sauertal (Auffahrten, Tunneleingänge, Brücken), Verwendung 

von anfallendem Erdaushubs aus dem Tunnelausbau zur Modellierung des Geländes sowie Ab-

transport und Entsorgung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. 

➢ VMA_6.8.13_Altlastenverdachtsflächen: Prüfung und ggf. ordnungsgemäße Entsorgung der be-

troffenen Altlastenverdachtsflächen im Sauertal. 

➢ VMA_6.8.14_Hochwasserbetroffenheit: Umsetzung von ggf. erforderlichen Maßnahmen an den 

Brückenpfeilern im Sauertal zur Reduktion von Auswirkungen auf den Wasserstrom im Falle eines 

Hochwassers. 

➢ VMA_6.8.15_Baubedingter Schadstoffeintrag: Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Ausschluss eines baubedingten Schadstoffeintrags in Oberboden und Grundwasser. 

➢ VMA_6.8.16_Oberflächenwasserabfluss/ Retention/ Starkregen: Sicherstellung von ausreichend 

dimensionierten Retentionsflächen und Oberflächenwasserabfluss (auch im Falle von Starkregen) 

entlang des Straßenverlaufes und der Tunneleingänge, Berücksichtigung erforderlicher technische 

Maßnahmen zur Verhinderung einer Wasserverschmutzung. 

➢ VMA_6.8.17_Landschafts- und Ortsbildintegration: Zur Verbesserung der landschaftlichen Integra-

tion im Bamerdall und Sauertal sowie zur Integration in das Ortsbild von Diekirch sollten Maßnah-

men zur Eingrünung oder Gestaltung von Lärmschutzinfrastrukturen geprüft werden. 

➢ VMA_6.8.18_Archäologie: Das INRA ist im weiteren Planungsverlauf frühzeitig einzubeziehen, um 

ggf. präventive archäologische Maßnahmen einzuleiten. 

ALTERNATIVENPRÜFUNG 

Eine generelle Alternative zur Realisierung der Ziele des PNM für die Nordstad (Reduktion des Durch-

gangsverkehrs, Steigerung des ÖPNVs) bestünde in einer stärkeren Fokussierung auf den Ausbau des 

ÖPNVs und Radverkehrs, welche den Ausbau einer östlichen Ortsumgehung für Diekirch überflüssig ma-

chen könnten. Aufgrund der engen Tallage und dichten Bebauung in Diekirch scheint ein alternativer 

Verlauf einer Verbindung der N7 im Norden mit der N14 im Süden nur schwer realisierbar. Neben einem 

Ausbau der bestehenden Durchfahrtsstraßen, durch den erhebliche negative Auswirkungen für die An-

wohner zu erwarten sind, hätte auch ein Verzicht auf den Tunnel und der Bau einer Straße entlang des 
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Härebierghangs erhebliche Umweltauswirkungen (Landschaftsbild, Bodenstabilität, Biotope- und Habi-

tate) wobei diese mit den zu erwartenden geringeren Kosten und vermiedenen Auswirkungen auf das 

Grundwasser in Relation zu setzen sind. Dabei ist zudem die Einbeziehung der N7B (Kasernenzufahrts-

straße) zu prüfen. Eine weitere Alternative wäre die Beschränkung auf den Ausbau im Südosten und die 

Verbindung von N14 und N17, die das Ortszentrum zumindest teilweise entlasten würde und für die der 

Tunnel nicht errichtet werden müsste.  

ZUSAMMENFASSENDE EMPFEHLUNGEN AUS DER UMWELTPRÜFUNG 

Zur Gewährleistung einer Umweltverträglichkeit bei der Projektkonkretisierung (Erstellung von APS/ 

APD) sind neben einer Prüfung der allgemeinen technischen Durchführbarkeit die benannten VMA-

Maßnahmen (siehe oben) sowie die Erkenntnisse der empfohlenen Studien (insb. Lärmstudie/ Verkehrs-

sicherheit, Biotop- und Habitatwertigkeit, faunistische Detailstudie, Überprüfung nationales Schutzge-

biet, Hydrogeologie, Hochwasserrisikobereiche, Bodenstabilität, Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen, 

Erdaushub/ Erdarbeiten) zu berücksichtigen. Im Sinne des PNM ist der Bau des Contournement de pro-

ximité Diekirch (PST-Projekt 6.8) als zentrales Projekt für die Nordstad zu bewerten, durch dessen Um-

setzung der Durchgangsverkehr in den Ortschaften reduziert werden kann. Für eine maximale Wirksam-

keit ist jedoch eine Umsetzung aller PST-Projekte in der Nordstad erforderlich. Im Rahmen der weiteren 

Projektkonkretisierung sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, 

Einarbeitung PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, INCOMMODO/ Abrissarbeiten, Lärmauswir-

kungen Anwohner, PCh/ Straßenquerungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie, 

Überprüfung nationales Schutzgebiet), Wasser (ZPS/ Hydrogeologie, Oberflächengewässer, HQ; Re-

tentionsvolumen sicherstellen), Bodenstabilität, Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen, Erdaushub/ Erd-

arbeiten, INRA/ Archäologie) zu berücksichtigen bzw. durchzuführen. 
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7.16: PARKING RELAIS D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE 

 

Abbildung 12: Darstellung des Projektes 7.16: Parking relais d’Erpeldange-sur-Sûre auf dem Orthophoto 2023. Quelle: MLOGAT, 
2024 
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Zuordnung innerhalb des PST: Projets de parkings relais et de pôles d’échanges. 

Relation zum PST 2019: Nouveau projet, noch nicht im Plan sectoriel von 2019 enthalten. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Das Parking Relais d‘Erpeldange-sur-Sûre liegt zentral in der Nordstad zwischen Ettelbrück und Diekirch 

unmittelbar an der Anschlussstelle Nr.9 der B7. Hier soll ein besonders großes P&R-Parkhaus (ca. 2000 

Plätze) entstehen, welches als Teil des zentralen Umsteigeknotenpunkt zu den ausgebauten öffentli-

chen Verkehrsinfrastrukturen in der Nordstad sowie für Fahrten in den Norden und aus dem Norden 

kommend dienen und die Bildung von Fahrgemeinschaften fördern soll. Die Errichtung des Parkhauses 

erfordert die Umgestaltung der Autobahnabfahrt, welche zukünftig östlich des Gebäudes verlaufen soll. 

Die vorgesehene Lage und Funktionsweise des Parkhauses und des südlich angrenzend geplanten Pôle 

d’échange, auch im Zusammenspiel mit den anderen PST-Projekten, lässt sich aus den Darsellungen 

ablesen. Details zur genauen Ausgestaltung und baulichen Umsetzung des Projektes wie APS/ APD wur-

den bei MEA/ MLOGAT und MMTP nachgefragt, liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Umweltberich-

tes jedoch nicht vor. 

Avis nach 6.3 (N/Réf: 006324 vom 03.05.2023): Für das Projekt 7.16 werden keine Anmerkungen ge-

macht. 

Avis der AGE (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A vom 23.02.2023): Für das Projekt 7.16 ist im UB eine vertie-

fende Untersuchung bzgl. der Hochwasserbetroffenheit erforderlich. 

Verknüpfung mit anderen PST-Projekten in der Nordstad: Der Pôle d’échange d’Erpeldange setzt sich 

letztendlich aus dem großen P&R-Parkhaus (Projekt 7.16) und dem südwestlich geplanten und fußläufig 

erreichbaren neuen Umsteigeknotenpunkt zur ausgebauten Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (Pro-

jekt 3.5) und zum Bus-Hochleistungskorridor (Projekt 3.3) zusammen. 

Eine inhaltliche und räumliche Verbindung besteht zudem zum PST-Projekt 4.6, welches den Ausbau 

der angrenzend verlaufenden B7 auf 2x2 Spuren vorsieht. Die B7 verläuft westlich angrenzend und im 

Zuge des Ausbaus könnte die Errichtung einer parallelen Sauertalbrücke erforderlich sein, die möglich-

erweise nah an das Projekt 7.16 heranreicht. 

Betroffenheit weiterer Plans sectoriel: Ausweisungen anderer Plans sectoriel werden durch das Projekt 

nicht unmittelbar tangiert. Jedoch soll zukünftig westlich und bis ca. 25m an das Parkhaus heranrei-

chend das prioritäre Gebiet für Wohnen (6 Erpeldange-sur-Sûre) des PSL entstehen. Dieses reicht bis an 

die Sauertalbrücke der B7 bzw. die Hochspanungsleitung heran und umfasst im Süden ein derzeitiges 

Betriebsgelände. 

UVP-Pflichtigkeit: Da für die Umsetzung des Projektes 7.16 u.a. die Errichtung eines Parkhauses erfor-

derlich ist, fällt es voraussichtlich unter die Vorgaben des UVP-Gesetzes loi du 15 mai 2018 relative à 

l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE/UVP) resp. des Règlement grand-ducal du 15 mai 

2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des inci-dences sur l’environnement Annexe 

IV, Liste des projets soumis au cas par cas à une évaluation des incidences. Eine Spezifizierung ist im 

Rahmen der Projektkonkretisierung (APS/ APD) vorzunehmen. 
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UNTERSUCHUNGSRAUM/ UMWELTZUSTAND 

Als Grundfläche und Kernbereich für die Errichtung des P&R-Parkhauses wird ein Bereich von ca. 1,4ha 

veranschlagt. Durch das Einbeziehen eines umliegenden 25m breiten Pufferbereiches, in dem durch 

Bau, Betrieb und Anlage des Projektes Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden können, vergrößert 

sich der betrachtete Untersuchungsraum auf ca. 3ha. Der Untersuchungsraum entspricht dabei nicht 

zwingend dem Einflussbereich des Projektes, dieser kann schutzgut- bzw. themenspezifisch (z.B. Nähe 

zu Naturschutzgebieten) variieren. 

Der Kernbereich des Untersuchungsraumes befindet sich am nördlichen Hang des Sauertals, zentral in 

der Nordstad, östlich unterhalb der Sauertalbrücke der B7 im Bereich der Zu- und Abfahrt zur bestehen-

den Anschlussstelle Nr.9. Neben den versiegelten Straßenflächen und angrenzenden Böschungsberei-

chen, bestehen im Kernbereich steile Hangflächen, die mit geschützten Waldstrukturen (Laubbaumdo-

minierter Jungbestand) bestanden sind. Im Südwesten wird eine Weidefläche randlich tangiert. 

Der Pufferbereich des Projektes umfasst vorwiegend weiteren versiegelten Straßenflächen und Wald-

strukturen. Im Westen reicht er bis auf die B7 bzw. im Bereich der bestehenden Brücke unter diese 

(Weidefläche mit einem in den Hang hineinragenden alten Gebäude), wobei eine Nutzung dieser Flä-

chen als Teil des Parkhauses ausgeschlossen werden kann. Auswirkungen könnten hier bestehen, sofern 

für den Ausbau der B7 (Projekt 4.6) eine neue parallele Sauertalbrücke östlich der bestehenden Brücke 

errichtet wird und eine Verbreiterung in Richtung des Parkhauses vorgesehen ist. Im Nordwesten ist der 

nahe der B7 gelegene Mast einer Hochspannungsleitung zu beachten. Im Südosten rangt der Pufferbe-

reich bis auf eine Parkplatzfläche, die im PAG der Gemeinde Erpeldange-sur-Sûre als BEP-Zone ausge-

wiesen ist und welche eine Altlastenverdachtsfläche darstellt. Hier soll zukünftig die geänderte 

Bahntrasse (PST-Projekt 3.5) verlaufen.  

Im Umfeld des Untersuchungsraumes befinden sich westlich in geringer Entfernung unterhalb der Brü-

cke ein größeres Betriebsgelände (zukünftig Teil des PSL) und ein technisches Versorgungsgebäude der 

CREOS. Im Osten liegen in ca. 140m Entfernung (vom Kernbereich) die ersten Wohngebäude der Ort-

schaft Ingeldorf sowie eine landwirtschaftliche Lagerfläche. Südlich befindet sich ein Kreisverkehr, der 

als Auffahrt und Knotenpunkt von B7 und N7 (rezent im Rahmen des PST-Projektes 3.3 mit einer Busspur 

ausgestattet) dient. Zudem verläuft hier unterhalb von B7 und Kreisverkehr die bestehende und derzeit 

noch eingleisige Bahntrasse zwischen Ettelbruck und Diekirch. 

ERWARTETE AUSWIRKUNGEN BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (NULLVARIANTE) 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Zu- und Abfahrt zur B7 in ihrer jetzigen Form bestehen 

und die bestehenden Waldstrukturen bleiben erhalten. Zugleich würde ein wichtiger Baustein für die 

nachhaltige Verkehrsentwicklung in der Nordstad im Sinne des PST fehlen, da ein zentral gelegener und 

gut erreichbarer P&R-Parkplatz mit dazugehöriger Umsteigemöglichkeit in den ÖPNV nicht errichtet 

werden würde. Dies würde durch den steigenden MIV sowohl für die Anwohner der Nordstad als auch 

dessen Umland zu einer höheren Verkehrsbelastung (insb. Lärm und Abgase) führen. 
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BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

SCHUTZGUT BEVÖLKERUNG UND GESUNDHEIT DES MENSCHEN 

Das P&R-Parkhaus soll in einem Bereich errichtet werden, der bereits stark von umliegenden Verkehrs-

infrastrukturen (B7, N7, Bahnlinie) geprägt ist und in dem so bereits eine größere Vorbelastung insb. 

durch Lärm, Staub, Abgase und Erschütterungen besteht. Im PAG der Gemeinde Erpeldange-sur-Sûre 

ist das Parkhaus bislang nicht berücksichtigt.  

Wohnnutzungen 

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Wohnnutzungen. Durch die umliegend bestehenden (Ver-

kehrs)Infrastrukturen ist der Untersuchungsraum bereits stark vorbelastet. Die nächstgelegenen Wohn-

gebäude befinden sich östlich in ca. 140m Entfernung zum Kernbereich in Ingeldorf. Aufgrund des Ab-

standes und der abpuffernden Wirkung eines Waldgebietes werden hier keine erheblichen Auswirkun-

gen erwartet. Zudem bestehen durch die Bauarbeiten für die Anwohner indirekte Auswirkungen wie 

Umleitungen oder ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, die jedoch nur temporär auftreten.  

Zukünftig soll im Umfeld des Parkhauses ein neues Quartier mit zahlreichen Wohngebäuden errichtet 

werden. Dies betrifft sowohl die westlich gelegene Betriebsfläche (PSL-Projekt/ Laduno) und Bereiche 

südlich des Parkhauses. Für diese sind die zukünftigen Verkehrsbelastungen in der Planungsphase zu 

berücksichtigen. 

Es werden geringe Auswirkungen auf bestehende und geplante Wohnnutzungen erwartet. 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Im Norden des Pufferbreiches besteht der Mast einer Hochspannungsleitung, der im weiteren Planungs-

prozess zu berücksichtigen ist. Die bestehende und durch den Untersuchungsraum verlaufende Zu- und 

Abfahrt zur B7 soll zukünftig nach Osten verlegt angrenzend an das Parkhaus nach Süden führen, sodass 

baubedingte Sperrungen und Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Im Zuge der Errichtung des Pôle 

d’échange wird das Umfeld im Süden und Westen vollständig umgestaltet. Dies gilt insbesondere für 

die Straßenführung und sonstigen Verkehrsinfrastrukturen sowie die bestehende Betriebsgelände. 

Nordwestlich ist u.a. auch die Errichtung eines neuen Lycées geplant. Das ca. 60m entfernt gelegene 

CREOS-Gebäude bleibt voraussichtlich bestehen. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf sonstige Nutzungen und Infrastrukturen erwartet. 

Tourismus und Naherholung 

Östlich des Untersuchungsraumes führt ein Wirtschaftsweg in Richtung Goldknapp, welcher auch als 

Zugang für die Anwohner in Richtung dieses Naherholungsbereiches dient. Dieser Weg bleibt im Zuge 

der Errichtung des Parkhauses jedoch voraussichtlich bestehen, wobei temporäre baubedingte Ein-

schränkungen nicht ausgeschlossen werden können. 

Es werden geringe Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Das P&R-Parkhaus ist ein zentraler Baustein für die Umgestaltung/ Verbesserung der Verkehrssituation 

in der Nordstad sowie die Umsetzung eines neuen urbanen Entwicklungsraumes zwischen Ettelbruck 

und Diekirch inklusive der Reduktion des Durchgangsverkehrs und einer Umgestaltung der bestehenden 

Ortszentren. Die Funktion als Parkhaus (Bildung von Fahrgemeinschaften/ direkter Anschluss an B7) mit 

Nutzen für die Nordstad und umliegende Gemeinden im Norden von Luxemburg besteht zwar auch 
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ohne die anderen Projekte des PST. Der Sinn der gewählten Größe (ca. 2.000 Parkplätze) und der voll-

ständige Nutzen zur Reduktion des MIV ergeben sich jedoch erst im Zusammenspiel mit dem Pôle 

d’échange als angrenzend geplantem Umsteigeknotenpunkt mit Bahnhaltestelle, Busbahnhof sowie 

zahlreichen Fuß- und Radwegeverbindungen. Das Vorhaben wird somit zukünftig der zentrale Einfahrts- 

und Zugangspunkt in die Nordstad sein, welcher auch architektonisch als solcher gestaltet werden soll. 

Die Veränderungen der Verkehrssituation für die Anwohner der Nordstad werden insgesamt positiv 

eingeschätzt (in der Bewertung gleichbedeutend mit geringen Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch das P&R-Parkhaus sind keine erheblichen Auswirkungen auf bestehende Nutzungen zu erwarten. 

Zudem lassen sich aufgrund des langen Planungshorizontes mögliche Konfliktfelder frühzeitig entschär-

fen. Auch die zu erwartenden baubedingten Auswirkungen relativieren sich im Hinblick auf diesen grö-

ßeren Kontext, der eine Umgestaltung des gesamten Bereiches zwischen Ettelbruck und Diekirch vor-

sieht. Für die Umsetzung der PST-Projekte in der Nordstad ist der Pôle d’échange ein Kernprojekt, wel-

cher sich neben dem Parkhaus aus weiteren Teilprojekten zum Ausbau des ÖV zusammensetzt. 

Insgesamt werden durch den Bau des P&R-Parkhauses (PST-Projekt 7.16) mittlere Auswirkungen auf das 

Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden 

Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Internationale Schutzgebiete 

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) werden für das im Umfeld des Projektvorhabens befindliche 

Natura2000-Gebiet (LU0001006) sowie dessen Erhaltungsziele aufgrund der Entfernung (> 400m) und 

der aktuellen Nutzung (teils bestehende Straße und Parkplatz, Waldstrukturen jüngerer Altersstufen) 

des Projektgebietes keine relevanten Wirkungszusammenhänge erwartet. 

Es werden keine Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete erwartet. 

Nationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete befinden sich nicht im Einflussbereich des Projektes. 

Es werden keine Auswirkungen auf nationale Schutzgebiete erwartet. 

Geschützte Biotope 

Etwa die Hälfte des Untersuchungsraumes ist im Böschungsbereich der Zu- und Abfahrt zur B7 mit nach 

Art. 13 NatSchG geschützten Waldstrukturen bestanden. Laut Waldbiotopkataster handelt es sich dabei 

um drei Einzelflächen mit laubbaumdominiertem Jungbestand (BK13), welcher nach dem Bau der B7 

gewachsen ist. Davon ausgehend, dass die bestehenden Strukturen im gesamten Kernbereich des Pro-

jektes 7.16 zerstört werden, würde sich entsprechend der Methodik zur Berechnung des Biotop- und 

Habitatwertes11 überschlägig ein auszugleichender Grundwert von ca. 190.000 Ökopunkten ergeben 

(ca. 5.000m² BK13 x 38 (Grundwert von 33 verwendet). Dabei sind etwaige Feinbewertungen des Bio-

topzustandes sowie Habitatfaktoren (basierend auf den vorliegenden faunistischen Screenings wurde 

ein Habitatfaktor von 5 verwendet) für vorkommende besonders geschützte Arten nicht berücksichtigt. 

 
11 Ökopunkte-System zur Bewertung und Kompensation von Eingriffen, Leitfaden zur Berechnungsmethodik: 
MECB, April 2024 
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Bei diesem Wert handelt es sich um eine grobe Berechnung basierend auf einer ersten Projektabgren-

zung die bspw. darüberhinausgehende baubedingte Auswirkungen nicht berücksichtig. Im weiteren Pla-

nungsverlauf und im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung ist eine genauere Bestimmung 

der tatsächlich zerstörten Strukturen sowie des tatsächlichen Biotop- und Habitatwertes vorzunehmen. 

Da für die potenziell zerstörten Strukturen prinzipiell eine monetäre Kompensation erfolgen kann, wer-

den keine erheblichen Auswirkungen erwartet. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf geschützte Biotope erwartet. 

Geschützte Arten 

Laut faunistischem Screening (MILVUS, 2022) kann eine Betroffenheit von Biotopen und Habitaten nach 

Art.17/21 NatSchG nicht ausgeschlossen werden. Demzufolge wird im weiteren Planungsverlauf die 

Durchführung von Detailstudien für Vögel und Haselmaus (bestehende Wald- und Gebüschstrukturen 

als potenzielles Habitat) empfohlen, um die tatsächliche Betroffenheit zu ermitteln und die erforderli-

chen VMA-Maßnahmen und mögliche Kompensationsmaßnahmen definieren zu können. Darüber hin-

aus ist die Betroffenheit von Reptilien zu prüfen, sofern Baumaßnahmen im näheren Umfeld der Bahn-

gleise im Süden vorgesehen sind (dies wird jedoch beim Projekt 3.5 behandelt). Auch die tatsächliche 

Nutzung der Fläche von Fledermäusen kann mittels einer Detailstudie geklärt werden. Generell zu be-

achten ist, dass die Habitatwertigkeit des Untersuchungsraumes durch die dauerhafte Belastung (insb. 

Lärm und Licht) ausgehend von den zahlreichen umliegenden Verkehrsinfrastrukturen potenziell ge-

mindert wird.  

Aufgrund der räumlichen Nähe und Überschneidungen sowie zur Koordination etwaiger Kompensati-

onsmaßnahmen sollten die vier PST-Projekte P&R-Parkhaus (Projekt 7.16), Corridor mulitmodal (Projekt 

3.3), Ausbau der Bahnverbindung Ettelbruck-Diekirch (Projekt 3.5) und neue Straßenerschließung (Pro-

jekt 6.7) bzgl. der faunistischen Auswirkungen gemeinsam betrachtet und dabei ggf. weitere Flächen 

mit einbezogen werden. 

Hohe Auswirkungen auf geschützte Arten können nicht ausgeschlossen werden. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch das P&R-Parkhaus sind keine nationalen oder internationalen Schutzgebiete betroffen. Die tat-

sächliche Betroffenheit nach Art. 13/17/21 NatSchG, die zu leistenden Ausgleichszahlungen und die 

Ausgestaltung ggf. erforderlicher Kompensationsmaßnahmen kann im weiteren Planungsverlauf erst 

nach Durchführung faunistischer Detailstudien ermittelt werden. 

Insgesamt können durch den Bau des P&R-Parkhauses (PST-Projekt 7.16) somit hohe Auswirkungen auf 

das Schutzgut Pflanze, Tiere und biologische Vielfalt nicht ausgeschlossen werden. Zur Minderung der 

zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT BODEN 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen  

Davon ausgehend, dass der gesamte Kernbereich für die Errichtung des P&-Parkhauses benötigt (zur 

Errichtung von Gebäude und Zufahrten oder zur Baustelleneinrichtung) wird, ergibt sich eine zusätzliche 

Verdichtung bzw. Versiegelung von bislang baulich nicht genutzten Böden von ca. 1ha. Nur der Bereich 

der bestehenden Zu- und Abfahrt zur B7 ist bereits versiegelt. Bei den zukünftig betroffenen Flächen 

handelt es sich größtenteils um Bereiche mit Gehölzstrukturen sowie den Teilbereich einer Weidefläche 
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unterhalb der B7-Brücke. In den Kartierungen der ASTA sind im Untersuchungsraum keine landwirt-

schaftlich bedeutsamen Böden verzeichnet. Auch im Pufferbereich kann es, insbesondere baubedingt, 

zu einer partiellen Bodenverdichtung kommen. Eine genauere Bestimmung der versiegelten Flächen 

kann jedoch erst im weiteren Planungsverlauf mit vorliegendem APS/ APD erfolgen. Aufgrund der Größe 

des voraussichtlich versiegelten Areals werden insgesamt mittlere Auswirkungen erwartet.  

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung des Oberbodens während der Bauphase auf ein Minimum redu-

ziert werden. 

Es werden mittlere Auswirkungen durch Neuversiegelung erwartet. 

Erdarbeiten 

Das Terrain des Untersuchungsraumes wurde bereits während des Baus der Sauertalbrücke und der Zu- 

und Abfahrt zur B7 verändert und modelliert. Auch bei der Errichtung des P&R-Parkhauses sind auf-

grund der bestehenden Hanglage voraussichtlich Erd- und Planierungsarbeiten erforderlich. Der geolo-

gische Untergrund schließt sich nördlich an die alluvialen Talablagerungen der Sauer an und besteht 

hier aus Bereichen mit lehmigen Terrassenstufen und Voltziensandstein. Aufgrund der nicht vorliegen-

den APS/ APD, können keine genaueren Aussagen zu den voraussichtlich erforderlichen Erdbewegun-

gen getroffen werden, die zur Errichtung des Parkhauses und für den neuen Verlauf der Zu- und Abfahrt 

notwendig sind. Generell sollte das bei einer Eingrabung des Gebäudes in den Hang im Norden anfal-

lende Erdmaterial zur Geländemodellierung im Süd oder an einer anderen Stelle des Untersuchungs-

raumes unmittelbar wiederverwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass dies ggf. auch in einem grö-

ßeren Maßstab möglich ist, wenn auch im Umfeld des Parkhauses zeitgleich Erdarbeiten stattfinden. 

Durch eine Anpassung von Gebäudeposition und Ausrichtung kann die Menge des letztendlich anfallen-

den Erdmaterials stark variieren. Generell ist davon auszugehen, dass aufgrund des flacheren Terrains 

weniger Material anfällt, je weiter südlich die Arbeiten durchgeführt werden. Zu beachten ist ggf. auch 

das im Südwesten des Pufferbereiches gelegene Gebäude, welches in den Hang hineinragt. Insgesamt 

werden maximal mittlere Auswirkungen durch die voraussichtlich anfallenden Erdarbeiten erwartet. 

In Abhängigkeit der bestehenden Boden-/Untergrundverhältnisse können auch Stabilisierungs- und 

Verankerungsarbeiten erforderlich werden. Dies ist zukünftig im Rahmen einer Baugrunduntersuchung 

genauer zu ermitteln. Generell zu beachten ist bei der Umsetzung des Vorhabens zudem die Vermei-

dung von Auswirkungen auf die Standfestigkeit der Sauertalbrücke, deren Pfeiler sich teilweise im Puf-

ferbereich des Vorhabens befinden. 

Es werden mittlere Auswirkungen durch Erarbeiten erwartet. 

Altlasten 

Im Kernbereich bestehen keine bekannten Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen. Der im Südosten 

des Pufferbereiches gelegene Parkplatz ist eine Altlastenverdachtsfläche (SPC/04/0150/AV1-Stein-

bruch), die jedoch durch das P&R-Parkhaus nicht betroffen sein dürfte, da hier zukünftig die geänderte 

Bahntrasse (PST-Projekt 3.5) verlaufen soll. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Altlasten erwartet. 
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Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund der Hanglage sind für die Errichtung des P&R-Parkhaueses voraussichtlich größerer Erd- und 

Modellierungsmaßnahmen erforderlich, bzgl. der Bodenstabilität und der Verwendung des anfallenden 

Aushubmaterials sind Voruntersuchungen durchzuführen. Ein größtenteils unversiegelter jedoch be-

reits stark vom Menschen geprägter Bereich wird versiegelt. Altlastenverdachtsflächen sind im Kernbe-

reich nicht betroffen. 

Insgesamt werden durch den Bau des P&R-Parkhauses (PST-Projekt 7.16) mittlere Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von 

VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT WASSER 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Die Sauer fließt ca. 200m südlich des Untersuchungsraumes, sodass keine direkte Betroffenheit von 

Oberflächengewässern besteht. Der Kernbereich befinden sich außerhalb der Hochwasserrisikoberei-

che. Der Pufferbereich tangiert im äußersten Süden in zwei etwas tieferliegenden Bereichen die HQext-

reme der Sauer. Da hier jedoch keine Bauarbeiten für das P&R-Parkhaus erwartet werden, ist nicht von 

einer Beeinträchtigung durch Hochwasserereignisse auszugehen. Ein erhöhter Starkregenabfluss be-

steht entlang der bestehenden Straße und der Hanglage von Norden nach Süden über die Fläche. Dieser 

ergibt sich jedoch aufgrund der Geländemodellierungen im Zuge der Errichtung der Zu- und Abfahrt zur 

B7 und nicht durch das bestehende natürliche Gelände, sodass eine generelle Um- und Neugestaltung 

im Zuge der Errichtung des Parkhauses möglich erscheint. 

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung von Oberflächengewässern während der Bauphase auf ein Mini-

mum reduziert werden. 

Es werden geringe Auswirkungen auf Oberflächengewässer bzw. durch Hochwasser und Starkregen er-

wartet. 

Grund-/ Trinkwasser 

Der Untersuchungsraum liegt auf dem Grundwasserleiter Buntsandstein, wohingegen Trinkwasser-

schutzzonen oder Quellen nicht direkt betroffen sind. Eine Beeinträchtigung des Grundwasserleiters im 

Rahmen der erforderlichen Erdarbeiten ist auszuschließen und im Rahmen einer im Vorfeld durchzu-

führenden Baugrunduntersuchung/ Hydrogeologisches Gutachten zu berücksichtigen. Eine mögliche 

Beeinträchtigung des Grundwasserleiters durch Fundamentarbeiten oder einen zu geringen Abstand zu 

den wasserführenden Bodenschichten ist dabei im Rahmen der erforderlichen wasserrechtlichen Ge-

nehmigung zu klären bzw. auszuschließen.  

Es werden geringe Auswirkungen auf Grund- und Trinkwasser erwartet. 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Durch die Versiegelung bislang baulich nicht genutzter Böden wird der Oberflächenabfluss voraussicht-

lich erhöht, sodass ausreichend dimensionierte Retentionsflächen einzuplanen sind. Aufgrund der nicht 

vorliegenden APS/ APD, können keine genaueren Aussagen zu den anfallenden Mengen und zur Dimen-

sionierung der Retention getroffen werden. Auch durch das Anlegen einer Dachbegrünung oder die 

Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verringerung des Versiegelungsgrades, können sich die anfallen-

den Wassermengen ändern. Topographiebedingt sollte die Retention am Tiefpunkt im Südwesten 
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(bspw. im Pufferbereich auf der Weidefläche auch unterhalb der Brücke) angelegt werden. Dabei sind 

neben einer möglichst naturnahen Gestaltung der Retentionsbecken auch technische Maßnahmen 

(bspw. Ölabscheider, Drosselklappe) zu berücksichtigen, durch die eine Kontamination bspw. durch Öl 

oder den anfallenden Reifenabrieb verhindert werden kann. 

Es werden mittlere Auswirkungen durch Retention/ Oberflächenwasserabfluss erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch die Errichtung des Parkhauses sind keine Oberflächengewässer oder potenzielle Hochwasserrisi-

kobereiche direkt betroffen. Eine Starkregenbetroffenheit besteht entlang der Straße, wobei diese 

durch die Umgestaltung verändert werden kann. Generell sind durch die Hanglage ausreichende Re-

tentionskapazitäten bereitzuhalten und eine Oberflächenwasserverschmutzung ausschließen. 

Insgesamt werden durch den Bau des P&R-Parkhauses (PST-Projekt 7.16) mittlere Auswirkungen auf das 

Schutzgut Wasser erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von 

VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Der Untersuchungsraum ist laut der regionalen Klimaanalyse für Luxemburg ein Kaltluftentstehungsge-

biet mit einem Kaltluftabfluss nach Westen in Richtung Sauer, hat jedoch als Grün- und Freifläche ins-

gesamt nur eine geringe bis erhöhte bioklimatische Bedeutung. Diese Funktion könnte durch die Ro-

dung der Waldstrukturen und die Errichtung des Parkhauses zwar beeinträchtigt werden, die Auswir-

kungen werden jedoch als gering eingestuft, da umliegend großflächig Hangbereiche ohne Barrieren für 

einen Kaltluftabfluss bestehen. Zudem ist davon auszugehen, dass die Barrierewirkung eines zukünfti-

gen Gebäudes durch die Eingrabung in den Hang im Norden reduziert wird. Die negativen Effekte lassen 

sich zudem durch eine Begrünung von Dach und Fassaden abmindern. Klimatische Belastungen wäh-

rend der Bauphase sind generell temporär beschränkt.  

Es werden geringe Auswirkungen auf klimatische Funktionen und den Kaltluftabfluss erwartet. 

Klimaschutzpotenzial 

Durch die Umsetzung der im PNM und im PST vorgesehenen Verkehrsprojekte sind kumulativ positive 

Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes zu erwarten. Gleiches gilt auf Ebene der Nordstad, wobei hier zur 

Verbesserung der regional bestehenden Verkehrsbelastungen die Umsetzung aller aufgelisteten Pro-

jekte erforderlich ist, da diese aufeinander abgestimmt sind und bspw. nur durch eine Reduktion des 

Durchfahrtverkehrs eine Umstrukturierung des innerörtlichen Verkehrs ermöglicht wird. 

Die Errichtung des P&R-Parkhauses ist als Teilprojekt des Pôle d’échange d’Erpeldange ein zentrales 

Vorhaben für die nachhaltige Verkehrsentwicklung in der Nordstad und hat als Umsteigemöglichkeit 

vom MIV zum ÖPNV oder zur Bildung von Fahrgemeinschaften auch für die Reduktion des CO2-Aussto-

ßes eine große Bedeutung. 

Das Klimaschutzpotenzial wird auf Ebene des PST-Nordstad als hoch bewertet (in der Bewertung gleich-

bedeutend mit geringen Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Es ist nicht zu erwarten, dass durch den Bau des P&R-Parkhauses für den Luftaustausch bedeutsame 

Bereiche zerstört werden. Es sollte jedoch das Potenzial bei der Gestaltung von Fassaden und Dach 
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genutzt werden, um die Auswirkungen zu minimieren. Das Projekt hat generell positive Auswirkungen 

bzgl. des Klimaschutzes in der Nordstad.  

Insgesamt werden durch den Bau des P&R-Parkhauses (PST-Projekt 7.16) geringe Auswirkungen auf das 

Schutzgut Klima und Luft erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umset-

zung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Die während der Bauphase auftretende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes (u.a. durch Baustel-

lenlager) sind temporär beschränkt. 

Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Im Rahmen der Baufeldfreimachung sind Rodungsarbeiten erforderlich und aufgrund der Hanglage be-

steht eine gewisse Einsehbarkeit, wobei Höhe und Gestaltung des Gebäudes noch nicht bekannt sind. 

Die Einsehbarkeit ausgehend von umliegenden Nutzungen wird zudem durch die B7-Brücke und an-

grenzend verbleibende Gehölzstrukturen verringert und besteht somit nur ausgehend von den Straßen. 

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kann durch eine Anpassung der Gebäudeposition (Höhe 

des Gebäudes insgesamt und im Vergleich zum umliegenden Terrain durch eine Eingrabung in den 

Hang) sowie die Gestaltung von Fassaden und Dach (bspw. Begrünung) gemindert werden. Zudem ist 

zu beachten, dass es sich beim Parkhaus um ein Gebäude handelt, welches zukünftig am Rande eines 

neuen Quarteirs liegt und somit als Teilprojekt dieser großen Umgestaltungsmaßnahmen zu betrachten 

ist. 

Es werden geringe Auswirkungen aufgrund der Einsehbarkeit bzw. der Auswirkungen auf das Orts- und 

Landschaftsbild erwartet. 

Unberührte/ geschützte Landschaftsräume 

Ausweisungen des PSP sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Der Standort bzw. das direkte Umfeld des geplanten Parkhauses ist von zahlreichen Infrastrukturen ge-

prägt (B7-Brücke, Zu- und Abfahrtsstraße, N7, Bahntrasse, Hochspannungsleitung etc.), sodass es sich 

nicht um einen unberührten Landschaftsraum handelt.  

Es werden geringe Auswirkungen auf unberührte/ geschützte Landschaftsräume erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund der zahlreichen umliegend bestehenden Infrastrukturen sind nur geringe Auswirkungen zu 

erwarten, wobei durch eine Anpassung von Position, Höhe und Fassadengestaltung des Parkhauses den-

noch auf eine bestmögliche Integration in das Orts- und Landschaftsbild geachtet werden sollte.  

Insgesamt werden durch den Bau des P&R-Parkhauses (PST-Projekt 7.16) geringe Auswirkungen auf das 

Schutzgut Landschaft erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung 

von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Kulturdenkmale 

Im Bereich des P&R-Parkhauses sind keiner Kulturdenkmäler nach INPA bekannt, die betroffen sein 

könnten. 

Es werden keine Auswirkungen auf Kulturdenkmale erwartet. 
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Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Entsprechend der Stellungnahme des INRA vom 14.02.2023 (Réf du MC: 841x3c8f5) handelt es sich 

beim Untersuchungsraum des P&R-Parkhauses um eine potenzielle archäologische Stätte für die prä-

ventive archäologische Maßnahmen erforderlich sein könnten. Das INRA ist somit im weiteren Pla-

nungsverlauf frühzeitig einzubeziehen und zu informieren. 

Es werden mittlere Auswirkungen bzgl. archäologischer Fund- und Verdachtsflächen erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Zur Vermeidung einer Zerstörung potenzieller archäologischer Flächen ist im Vorfeld das INRA einzube-

ziehen. 

Insgesamt werden durch den Bau des P&R-Parkhauses (PST-Projekt 7.16) mittlere Auswirkungen auf das 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die 

Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN 

Unter Wechselwirkungen sind hier die vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft zu verstehen, die sich während oder durch die Umsetzung 

des Projektes ergeben können. Von großer Bedeutung ist dabei zum einen die Bauphase, da bspw. Men-

schen und Tiere zu verschiedenen Tages- oder Jahreszeiten unterschiedlich stark beeinträchtigt werden. 

Diese und weitere Konflikte können durch die Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung ausge-

schlossen oder zumindest verringert werden.  

Zugleich ist das Schutzgut Boden zentral, da durch die Inanspruchnahme (Versiegelung und somit Ver-

lust bspw. als potenzielle landwirtschaftliche Nutzfläche oder Lebensraum und Nahrungsfläche von Tier-

arten sowie Reduktion von Grundwasserneubildung oder für die Lufthygiene) von Boden ein Geflecht 

von Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Schutzgütern entsteht. Für das P&R-Parkhaus Er-

peldange-sur-Sûre sind hier neben der Flächenversiegelung insb. die Wechselwirkungen zwischen Bo-

denstabilität und Grundwasserbetroffenheit von Bedeutung, die jedoch durch eine Baugrunduntersu-

chung, die beide Aspekte prüft und mögliche Lösungswege aufzeigt, gelöst werden kann. 

Potenziell positive Wechselwirkungen können bspw. durch das Anpflanzen von Gehölzen oder eine Be-

grünung von Gebäuden oder eine naturnahe Gestaltung von Retentionsflächen erreicht werden. Durch 

diese Maßnahmen können bspw. Lebensräume oder Leitstrukturen für Tiere geschaffen, die klimatische 

Situation verbessert und/ oder eine bessere landschaftliche Integration erreicht werden. Für P&R-Park-

haus könnte hier eine Begrünung von Fassaden und Dächer bedeutsam sein, wobei dies im weiteren 

Planungsverlauf zu prüfen ist. 

KUMULATIVE WECHSELWIRKUNGEN 

Im Rahmen der Bewertung der PST-Projekte in der Nordstad sind nicht nur die einzelprojektspezifischen 

Aspekte von Relevanz, sondern die Projekte auch in Kumulation bzw. im Gesamtgefüge zu bewerten. 

Das P&R-Parkhaus (PST-Projekt 7.16) soll zukünftig, gemeinsam mit dem Pôle d‘échange als neue zentral 

in der Nordstad gelegene Umsteigemöglichkeit für Fahrgemeinschaften bzw. den ÖPNV dienen und hat 

eine zentrale Bedeutung in der Gesamtkonzeption des PNM für die Nordstad, welche eine starke Redu-

zierung des Durchgangsverkehrs in den Ortszentren vorsieht. Das Vorhaben ist zentraler Bestandteil der 
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Planungen in der Nordstad. Eine räumliche Verknüpfung besteht mit den PST Projekten zum Aus-/Um-

bau der Bahntrasse nach Diekirch (Projekt 3.5) und zum Corridor multimodal (Projekt 3.3) sowie dem 

Ausbau der B7 (Projekt 4.6). Sollte hier die Errichtung einer neuen parallel verlaufenden Sauertalbrücke 

vorgesehen sein, könnte dies auch einen Einfluss auf den verfügbaren Platz und die Position des P&R-

Parkhauses haben. Für die Zielerreichung der positiven Auswirkungen in der Nordstad mit langfristig 

positiven Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch und Klima (gesteigerte nachhaltige Mobilität, Min-

derung des MIV und der Abgas-/ CO2-Belastungen) ist es jedoch zwingend erforderlich, die im PNM 

angedachten Projekte in ihrer Gesamtheit zu realisieren. 

ZUSAMMENFASSUNG DER BEWERTUNG  

Bewertung Schutzgut Bewertung Unterpunkte VMA-Maßnahmen 

Bevölkerung und Ge-
sundheit des Menschen 

Wohnnutzungen 

➢ 7.16.01_Projektkonkretisierung 

➢ 7.16.02_Koordination Projek-
tumsetzung PST-Nordstad 

➢ 7.16.03_Durchführung weiterer Ge-
nehmigungsprozeduren 

➢ 7.16.04_Hochspannungsleitung/-
mast 

➢ 7.16.05_Biotop- und Habitatbetrof-
fenheit 

➢ 7.16.06_Ökologische Baubegleitung 

➢ 7.16.07_Baugrunduntersuchung/ 
Hydrogeologisches Gutachten 

➢ 7.16.08_Geländemodellierung/ Bo-
denaushub 

➢ 7.16.09_Baubedingter Schadstoffe-
intrag 

➢ 7.16.10_Oberflächenwasserab-
fluss/ Retention 

➢ 7.16.11_Fassaden und Dachgestal-
tung/ Kreislaufwirtschaft 

➢ 7.16.12_Archäologie 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Tourismus und Naherholung 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Pflanzen, Tiere und bio-
logische Vielfalt 

Internationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete 

Geschützte Biotope 

Geschützte Arten 

Boden 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen 

Erdarbeiten/ Erdaushub 

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 

Wasser 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Grund-/ Trinkwasser 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Klima und Luft 
Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Klimaschutzpotenzial 

Landschaft 
Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Unberührtheit/ geschützte Landschaftsräume 

Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmale 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Legende Bewertung 

nicht betroffen 
Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder werden nicht beeinträchtigt, 
keine Korrelation zwischen Schutzgut und Wirkung. Teilweise positive Auswirkun-
gen möglich. 

geringe Auswir-
kungen 

Geringe Auswirkungen sind vorhanden. Die Auswirkungen können innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen reduziert 
werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 
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mittlere Auswir-
kungen 

Deutliche Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen kön-
nen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen reduziert werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

hohe Auswir-
kungen 

Starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen können 
nicht vollständig oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen reduziert werden. 

sehr hohe Aus-
wirkungen 

Sehr starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen sind 
nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraumes kompensierbar. 

VMA-MAßNAHMEN 

➢ VMA_7.16.01_Projektkonkretisierung: Basierend auf den Ergebnissen der Umweltprüfung sollte 

durch die Erstellung von APS/ APD ein konkreter Projektentwurf entwickelt werden, der als belast-

bare Basis für die weitere Umsetzung dient. Das gilt insbesondere für die Detailplanungen zu Lage 

und Gestaltung des Parkhausgebäudes. 

➢ VMA_7.16.02_Koordination Projektumsetzung PST-Nordstad: Zeitliche, räumliche und inhaltliche 

Koordination und Kommunikation der Umsetzung der PST-Projekte in der Nordstad (inkl. Projekt 

7.16) zur allgemeinen Reduktion negativer Auswirkungen auf die Anwohner (bspw. Bauzeiten oder 

Straßensperrungen). Eine besondere Bedeutung hat dabei die Koordination zwischen den Projek-

ten 7.16 und 4.6, sofern die Errichtung einer neuen Sauertalbrücke vorgesehen ist. 

➢ VMA_7.16.03_Durchführung weiterer Genehmigungsprozeduren: Im Rahmen der Projektkoordi-

nation sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, Einarbeitung 

PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, PCh/ Straßenquerungen, Naturschutz (BHWE/ Öko-

punkte, faunistische Detailstudie), Wasser (Retentionsvolumen sicherstellen), Bodenstabilität, 

Erdaushub/ Erdarbeiten, INRA/ Archäologie) zu berücksichtigen bzw. durchzuführen. 

➢ VMA_7.16.04_Hochspannungsleitung/-mast: Im Vorfeld Absprachen mit der CREOS hinsichtlich 

möglicher Konflikte bzgl. des bestehenden Masten und der Hochspannungsleitung. 

➢ VMA_7.16.05_Biotop- und Habitatbetroffenheit: Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Biotop- 

und Habitatstrukturen. Durchführung von Biotopkartierung, erforderlicher faunistischer Detailstu-

dien (Vögel, Haselmaus, Fledermäuse) sowie einer Biotop- und Habitatwertermittlung im Rahmen 

der naturschutzrechtlichen Genehmigung des Vorhabens. Anschließende Umsetzung von Kompen-

sationsmaßnahmen, sofern erforderlich. 

➢ VMA_7.16.06_Ökologische Baubegleitung: Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung. 

➢ VMA_7.16.07_Baugrunduntersuchung/ Hydrogeologisches Gutachten: Durchführung einer Bau-

grunduntersuchung bzw. eines hydrogeologischen Gutachtens zur Ermittlung der Boden-/Hangsta-

bilität sowie der Brückenstandfestigkeit und einer möglichen Grundwasserbetroffenheit. 

➢ VMA_7.16.08_Geländemodellierung/ Bodenaushub: Verwendung des anfallenden Erdaushubs 

weitestmöglich zur Modellierung des Geländes (ggf. auch im Umfeld zusammen mit angrenzenden 

Projekten) sowie Abtransport und Entsorgung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. 

➢ VMA_7.16.09_Baubedingter Schadstoffeintrag: Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Ausschluss eines baubedingten Schadstoffeintrags in Oberboden und Grundwasser. 
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➢ VMA_7.16.10_Oberflächenwasserabfluss/ Retention: Sicherstellung von ausreichend dimensio-

nierten Retentionsflächen und Oberflächenwasserabfluss (auch im Falle von Starkregen) am Ge-

ländetiefpunkt im Südwesten, naturnahe Gestaltung und Berücksichtigung erforderlicher techni-

sche Maßnahmen zur Verhinderung einer Wasserverschmutzung. 

➢ VMA_7.16.11_Fassaden und Dachgestaltung/ Kreislaufwirtschaft: Zur Verbesserung der land-

schaftlichen Eingrünung, der lokalklimatischen Verhältnisse, der Speicherung von Regenwasser 

und zur Reduktion der Auswirkungen auf die lokale Fauna sollte eine möglichst umfangreiche Fas-

saden- und Dachbegrünung des errichteten Gebäudes erfolgen. Verwendung der Prinzipien der 

Kreislaufwirtschaft im Rahmen der Gebäudeplanung und -errichtung. 

➢ VMA_7.16.12_Archäologie: Das INRA ist im weiteren Planungsverlauf frühzeitig einzubeziehen, um 

ggf. präventive archäologische Maßnahmen einzuleiten. 

ALTERNATIVENPRÜFUNG 

Der gewählte Standort für das P&R-Parkhaus als Teil des Pôle d’échange kombiniert die Zentralität in 

der Nordstad zwischen Ettelbruck und Diekirch mit der Lage an der Zu- und Abfahrt der B7 und der 

Bahn- und Bustrassen als zukünftige Umsteigemöglichkeit zum ÖPNV. Zudem bestehen im Rahmen der 

Planungen für die Nordstad umfangreiche Planungen für die Gestaltung der umliegenden Flächen, wel-

che das Parkhaus bzw. den Pôle d’échange berücksichtigen und einbeziehen. Eine räumliche Trennung 

von Parkhaus und Pôle d’échange ist nicht sinnvoll, da die jeweilige Effektivität durch Wechselwirkungen 

und Synergieeffekte erreicht wird.  

Ein geeigneter alternativer Standort in der Nordstad, der diese Kriterien gleichwertig erfüllt, besteht 

nicht. Ein P&R-Parkhaus/ Pôle d’échange im Bereich der nördlich gelegenen B7 Abfahrt am der Aktivi-

tätszone Fridhaff hätte keinen geeigneten ÖPNV-Anschluss und wäre von den Ortschaften der Nordstad 

weniger gut erreichbar. Ein P&R-Parkhaus/ Pôle d’échange im Bereich der südlich gelegenen B7 Abfahrt 

zwischen Ettelbruck und Schieren wäre zwar zentraler gelegen, jedoch weit entfernt von Diekirch und 

würde zugleich die Verkehrsbelastung am Standort erhöhen, der bereits oftmals von Staus betroffen 

ist. Die Bahnlinie verläuft auch hier nahe der B7 jedoch sind mögliche Standorte durch steile Hanglagen 

oder die Nähe zur Alzette beschränkt und technisch schwierig realisierbar. 

Im Rahmen der Projektkonkretisierung sowie der Durchführung der weiteren Genehmigungsproze-

duren und basierend auf den Ergebnissen der empfohlenen Studien sollte kleinräumig geprüft werden, 

inwieweit ein Optimierungspotenzial für den Standort und die Ausrichtung von Gebäuden und Zufahrts-

straßen besteht, durch welches die bestehenden Umweltauswirkungen gemindert werden könnten. Da-

bei spielen bspw. die erforderlichen Erdbewegungen je nach Lage im Hang oder Konflikte die durch eine 

mglw. neu errichtete B7-Sauertalbrücke eine Rolle. 

ZUSAMMENFASSENDE EMPFEHLUNGEN AUS DER UMWELTPRÜFUNG 

Zur Gewährleistung einer Umweltverträglichkeit bei der Projektkonkretisierung (Erstellung von APS/ 

APD) sind neben einer Prüfung der allgemeinen technischen Durchführbarkeit die benannten VMA-

Maßnahmen (siehe oben) sowie die Erkenntnisse der empfohlenen Studien (insb. Biotop- und Habitat-

wertigkeit, faunistische Detailstudie, Bodenstabilität, Erdaushub/ Erdarbeiten, INRA/ Archäologie) zu 

berücksichtigen. Im Sinne des PNM ist der Bau des P&R-Parkhauses (PST-Projekt 7.16) als Teil des Pôle 
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d’échange d’Erpeldange-sur-Sûre als zentrales Projekt für die Nordstad zu bewerten, durch dessen Um-

setzung der MIV verringert, der ÖPNV gestärkt und der Durchgangsverkehr in den Ortschaften reduziert 

werden kann. Für eine maximale Wirksamkeit ist jedoch eine Umsetzung aller PST-Projekte in der Nord-

stad erforderlich. Im Rahmen der weiteren Projektkonkretisierung sind frühzeitig die erforderlichen Ge-

nehmigungsprozeduren (UVP-Pflichtigkeit, Einarbeitung PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, 

PCh/ Straßenquerungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie), Wasser (Retenti-

onsvolumen sicherstellen), Bodenstabilität, Erdaushub/ Erdarbeiten, INRA/ Archäologie) zu berücksich-

tigen bzw. durchzuführen.  
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8.18: ITINÉRAIRE CYCLABLE EXPRESS NORDSTAD 

 
Abbildung 13: Darstellung des Projektes 8.18: Itinéraire Cycable Express Nordstad auf dem Orthophoto 2023. Quelle: MLOGAT, 
2024 
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Zuordnung innerhalb des PST: Projets de pistes cyclables nationales. 

Relation zum PST 2019: Nouveau projet, noch nicht im Plan sectoriel von 2019 enthalten. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Im Zuge des geplanten Ausbaus des nationalen Radwegenetzes sollen leistungsfähige Radrouten ge-

schaffen werden, die durch eine durchgängige Wegeführung möglichst ohne Stopps, die räumliche 

Trennung vom Fußverkehr sowie Kurven und Steigungen die auf Geschwindigkeiten von 25km/h ausge-

legt sind einen möglichst flüssigen Radverkehr ermöglichen. Davon abgesehen, dass sie von größtmög-

lichem touristischem Interesse sein sollten, gilt als ein Hauptqualitätskriterium solcher Radrouten, dass 

auch unerfahrene Radfahrer dort besonders verkehrssicher unterwegs sein können. Das Projekt 8.18 

umfasst eine insgesamt ca. 42km lange Trasse zwischen der Stadt Luxemburg und der Nordstad und ist 

als Rückgrat des Radroutennetzes des Mobilitätskorridors A7/CFL10 vorgesehen. Die Verkehrsberuhi-

gungsmaßnahmen in diesem Mobilitätskorridor müssen Radverkehrsanlagen beinhalten, die auf eine 

große Nachfrage ausgelegt werden, so dass eine physische Trennung von Radfahrern, Fußgängern und 

dem motorisierten Verkehr die Regel sein sollte. Der vorliegende UB untersucht den in der Nordstad 

gelegenen Teilbereich des Projektes 8.18 und umfasst so einen ca. 13,5km langen Abschnitt im Alzette- 

und Sauertal zwischen den Gemeinden Schieren im Süden, über Ettelbruck, Erpeldange-sur-Sûre und 

Diekirch bis zur Gemeinde Bettendorf im Nordosten. Einige Streckenabschnitte verlaufen dabei entlang 

bereits bestehender nationaler Radwege (Pistes Cycable - PC), Straßen oder Wirtschaftswegen, in an-

deren Abschnitten ist ein Neubau vorgesehen. 

Weitere Details zur genauen Ausgestaltung und baulichen Umsetzung (insb. genereller Zeitplan für Um-

setzung, welcher Endzustand für den Weg vorgesehen ist (Breite, Belag, Beleuchtung, Trennung Fuß 

und Radweg, Brücken N7/B7 südl. von Ettelbruck, CHNP-Gelände etc.) und welche Baumaßnahmen 

dann in den einzelnen Abschnitten erforderlich sind) des Projektes sowie bzgl. der Funktion im Zusam-

menspiel mit den anderen PST-Projekten in der Nordstad wurden bei MEA/ MLOGAT und MMTP nach-

gefragt, liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Umweltberichtes jedoch nicht vor. 

Avis nach 6.3 (N/Réf: 006324 vom 03.05.2023): Für das Projekt 8.18 wird, ebenso wie für die anderen 

Radprojekte des PST empfohlen, die allgemeine Dimensionierung der neuen Radwege (Breite, Belag 

etc.) einzubeziehen und zu erörtern, wie in Abschnitten mit einem Neubau bzw. wie in Abschnitten mit 

bislang nicht ausreichendem Ausbauzustand vorgegangen werden soll. 

Avis der AGE (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A vom 23.02.2023): Für das Projekt 8.18 ist im UB eine vertie-

fende Untersuchung bzgl. der Hochwasserbetroffenheit erforderlich. 

Verknüpfung mit anderen PST-Projekten in der Nordstad: Der Ausbau eines Radschnellweges in der 

Nordstad als Rückgrat für den Radverkehr (Pendel und Freizeit) in der Region und zugleich als Route bis 

in die Stadt Luxemburg ist ein wesentlicher Bestandteil zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Ver-

kehrs und Reduktion des Durchgangsverkehrs. Das Projekt 8.18 hat somit eine inhaltliche Verbindung 

mit den anderen ÖV-Projekten zum Aus- und Umbau der Bahnverbindung zwischen Diekirch und Ettel-

bruck (Projekt 3.5), zur Errichtung eines Corridor multimodal in Ingeldorf (Projekt 3.3) und des P&R-

Parkhauses d’Erpeldange-sur-Sûre (Projekt 7.16). Räumliche Verknüpfungen bzw. mögliche Überschnei-

dungen und Konfliktpunkte bestehen mit den beiden geplanten Umgehungsstraßen für Diekirch (Pro-

jekt 6.8) und Ettelbruck (Projekt 5.10). In Ingeldorf und Diekirch sind durch bestehende und geplante 

Brücken über die Sauer zahlreiche Verbindung vorgesehen. 
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Betroffenheit weiterer Plans sectoriel: Das Projekt 8.18 tangiert die im PSP ausgewiesene Grünzüge/ 

Grünzäsuren CV11 - Schieren - Welsdorf und CV09 - Bettendorf - Gilsdorf/ Bleesbreck. 

UVP-Pflichtigkeit: Basierend auf den für den UB zum PST-Nordstad vorliegenden Datengrundlagen wird 

für das Projekt 8.18 keine UVP-Pflichtigkeit erwartet. Eine Spezifizierung und ggf. Neubewertung ist im 

Rahmen der Projektkonkretisierung (APS/ APD) vorzunehmen. 

UNTERSUCHUNGSRAUM/ UMWELTZUSTAND 

Der Untersuchungsraum für das Projekt 8.18 umfasst den ca. 13,5km langen Teilabschnitt des Rad-

schnellwegs in der Nordstad und verläuft durch die fünf Gemeinden der Nordstad (Schieren, Ettelbruck, 

Erpeldange-sur-Sure, Diekirch und Bettendorf). Südlicher Startpunkt des untersuchten Streckenab-

schnittes ist die Brücke über die Alzette im Süden der Gemeinden Schieren. Dabei wird ein ca. 5m brei-

ten Korridor entlang des Streckenverlaufes untersucht, der ausreichend ist, um einen vom Straßen- und 

Fußverkehr getrennten Radweg zu errichten, der für einen sicheren und schnellen Verkehr in beide 

Richtungen ausgelegt ist. Der Streckenverlauf ist sehr eben und folgt dem Tal von Alzette und Sauer 

bzw. in Teilbereichen der Bahnlinie zwischen Mersch und Ettelbruck. Der neue Radschnellweg ent-

spricht in Teilabschnitten den bestehenden nationalen Radwegen PC15 und PC16, weicht jedoch teil-

weise von diesen ab und folgt insgesamt einer direkteren Route. Der Radweg hat das Ziel möglichst nah 

an Ortschaften, Wohngebieten und Bahnhöfen zu verlaufen und als zentrale Radverkehrsachse von um-

liegenden kleineren Radwegen, welche die übrigen Bereiche der Nordstad erschließen, gut erreichbar 

zu sein. Als ergänzende Maßnahmen ist dafür insb. in Ingeldorf und Diekirch die Errichtung weiterer 

Sauerbrücken für den Fuß- und Radverkehr vorgesehen. Der Untersuchungsraum entspricht nicht zwin-

gend dem Wirkraum des jeweiligen Projektes, dieser kann schutzgut- bzw. themenspezifisch (z.B. Nähe 

zu Naturschutzgebieten) variieren. 

Der Streckenverlauf führt auf insgesamt ca. 9 km entlang des hier bereits als vom Straßenverkehr ge-

trennter, asphaltierter und ca. 3-4m breiter Weg geführten PC15/PC16, der sowohl von Radfahrern als 

auch von Fußgängern genutzt wird. Dies gilt für die Abschnitte südlich von Schieren (ca. 1,1km entlang 

von Alzette und Bahnlinie), zwischen Ettelbruck und Ingeldorf (ca. 2,4km Uferweg entlang von Alzette 

und Sauer) sowie im Süden von Diekirch (ca. 2,5km Uferweg an der Sauer mit zahlreichen touristischen 

Nutzungen wie Campingplätze) und zwischen Diekirch und Bettendorf (ca. 3km Uferweg an der Sauer). 

Inwieweit hier zukünftig der bestehenden PC15/PC16 als Radschnellweg genutzt werden soll oder ob 

eine Verbreiterung und/oder Markierung zur Trennung des Fuß- und Radverkehrs vorgesehen ist, ist 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. 

Auf insgesamt ca. 2,4km führt der Radschnellweg durch die Ortschaften Schieren (ca. 1,4km hier als Teil 

des PC15, jedoch entlang der Straße westlich der Bahngleise durch ein Gewerbegebiet) und Ingeldorf 

(ca. 1km entlang einer Straße, die durch ein Wohnquartier und entlang eines Campingplatzes verläuft, 

bislang kein offizieller Radweg). Welche Maßnahmen hier zur Erreichung einer räumlichen Trennung 

von Rad- und Straßenverkehr (Umbau des Straßenraumes bspw. durch eine Fahrbahnverbreiterung, 

Bordsteine oder Markierungen) und einer ausreichenden Verkehrssicherheit auch für den Fußverkehr 

vorgesehen sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. 

Südlich von Diekirch ist auf einem ca. 300m langen Streckenabschnitt die Verbreiterung und (neu)As-

phaltierung eines bestehenden ca. 2-3m breiten befestigten Weges erforderlich. Welche Maßnahmen 

im Anschluss daran zur Trennung des Fuß- und Radverkehrs vorgesehen sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht bekannt. 
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Vollständig neue Abschnitte des Radschnellwegs sind auf insgesamt ca. 1,8km vorgesehen. Dabei han-

delt es sich um einen ca. 950m langen Abschnitt in Ettelbruck, der einen Umweg des PC15/PC16 abkür-

zen würde, unmittelbar westlich entlang der Bahngleise verläuft und hier einige Gebäude (u.a. CHNP) 

und Grünstrukturen tangiert sowie Umbaumaßnahmen an einigen Brücken erfordert. Ein weiterer Ab-

schnitt von ca. 600m verläuft zwischen Ingeldorf und Diekirch entlang eines als Weidefläche genutzten 

Hanges mit einigen Grünstrukturen und verlegt hier den Radschnellweg größtenteils aus dem Hochwas-

serrisikobereich heraus. Ein weiterer ca. 300m langer Abschnitt verläuft im Süden von Diekirch über 

eine Weidefläche hinab bis zur Sauer.  

Relevante Aspekte bzgl. des Umweltzustandes sind insb. die Betroffenheit umliegender Nutzungen 

(insb. Gewerbe und Freizeitflächen sowie Freizeitinfrastrukturen) durch den Radwegebau sowie Ver-

kehrssicherheitsaspekte. Zudem sind einige Bereiche mit geschützten Biotopen und Habitaten sowie 

landwirtschaftlichen Nutzflächen betroffen. Ein Natura2000-Schutzgebiet wird tangiert, ebenso wie 

zwei provisorische Trinkwasserschutzgebiete. Einige Streckenabschnitte verlaufen durch Hochwasserri-

sikobereiche oder entlang von Hangbereichen, die Erdarbeiten erfordern. In einigen Bereichen beste-

hen potenziell archäologisch bedeutsamer Areale. 

ERWARTETE AUSWIRKUNGEN BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (NULLVARIANTE) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich das Radwegenetz in der Nordstad auf die bestehenden 

nationalen und lokalen Radwege beschränken, welche weniger direkt verlaufen und geringere Ge-

schwindigkeiten bei ebenfalls geringerer Verkehrssicherheit zulassen. Der Streckenverlauf wäre zudem 

insgesamt einem höheren Hochwasserrisiko ausgesetzt. Auch die ergänzenden Maßnahmen wie die 

Sauerbrücken zur Anbindung der bestehenden kleineren Radwege an das Rückgrat des Radschnellwe-

ges würden voraussichtlich nicht gebaut werden. Insgesamt würde so ein wichtiger Baustein für die 

nachhaltige Verkehrsentwicklung und zur Reduktion des MIV in der Nordstad fehlen.  

BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

SCHUTZGUT BEVÖLKERUNG UND GESUNDHEIT DES MENSCHEN 

Wohnnutzungen 

Unmittelbare Konfliktpunkte mit Wohngebäuden oder deren Grundstücken sind entlang des geplanten 

Streckenverlaufes nicht zu erwarten. Nur in Ettelbruck (bestehender PC16 an der Rue A Stackels/ Stra-

ßenbreite 3-4m breit/ Gebäude in der Zone verte) und in Ingeldorf (bislang nicht explizit für den Rad-

verkehr genutzte Rue du Pont/ Straßenbreite 4-7m teilw. mit Parkbuchten/ Gebäude in HAB-1) führt die 

Strecke entlang bestehender Wohngebäude. Aufgrund des hier beidseitig nur sehr geringen Platzange-

botes zur Verbreiterung der Fahrbahn ist davon auszugehen, dass für den Radschnellweg lediglich Be-

schilderungs- oder Markierungsarbeiten umgesetzt werden. 

Generell ist aufgrund der zu erwartenden höheren Fahrgeschwindigkeiten und der stärkeren Frequen-

tierung des Radschnellweges somit das Thema Verkehrssicherheit von großer Bedeutung. Dies betrifft 

sowohl potenzielle Konflikte zwischen Radfahrern und dem motorisierten Verkehr als auch mit Fußgän-

gern und anderen langsameren Verkehrsteilnehmern. Da eine verkehrssichere Gestaltung jedoch 

grundlegend für das Anlegen eines Radschnellweges ist, werden diesbezüglich keine erheblichen Aus-

wirkungen erwartet. 
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Lärmbelastungen bestehen durch den Radschnellweg nur während der Bauphase temporär im Bereich 

der neu zu errichtenden Teilabschnitte, sodass diese nicht als erheblich zu beurteilen sind. 

Es werden geringe Auswirkungen auf bestehende und geplante Wohnnutzungen erwartet. 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Potenzielle Konfliktpunkte mit anderen Nutzungen bestehen in Ettelbruck entlang des ca. 950m langen 

Teilabschnittes, wo der Radschnellweg westlich angrenzend an die Bahnlinie neugebaut werden soll. 

Durch den 5m breiten Untersuchungskorridor sind hier möglicherweise ein technisches Versorgungsge-

bäude an der Rue de la Gare, der Parkplatz eines Autohauses, Gebäude auf dem Gelände des Centre 

Hospitalier Neuro-Psychiatrique (CHNP) (Lagerhaus/ Hangar, Atelier technique, Kapelle) sowie eine Gar-

tenparzelle mit Gebäude betroffen. Das Gebäude einer alten Tabakfabrik wurde rezent abgerissen und 

der randliche Radweg für die zukünftigen Bebauungsplanungen (BEP) bereits berücksichtigt. 

In Schieren besteht durch den Ausbau des Radschnellwegs nur eine indirekte Betroffenheit der Gewer-

bebetriebe und Freizeiteinrichtungen, welche sich aus der erforderlichen Umgestaltung des Straßen-

raumes (weniger Platz/ Parkplätze für MIV) ergibt. Gleiches gilt für die in Ingeldorf und Diekirch gelege-

nen Campinglätze sowie den Verlauf entlang des bestehenden PC15/PC16, wo jeweils potenzielle Kon-

flikte insb. zwischen Fußgängern und Radfahrern bestehen. Hier ist aufgrund des i.d.R. geringen Platz-

angebotes zur Verbreiterung der Fahrbahn davon auszugehen, dass für die Ausweisung des Radschnell-

weges lediglich Beschilderungs- oder Markierungsarbeiten umgesetzt werden. 

Die technische Machbarkeit entlang der neu zu errichtenden Teilabschnitte ist insb. im Süden von Et-

telbruck im Bereich der beiden Straßenunterführungen sicherzustellen, wo der Radschnellweg parallel 

zur Bahntrasse unter der N7 und B7 entlanglaufen soll. Im derzeitigen Ausbauzustand besteht hier je-

weils nicht genügend Platz. Die angrenzend geplante Errichtung der Ortsumgehung Ettelbruck (PST-

Projekt 5.10) ist hier außerdem zu beachten. Gleiches gilt für die Ortsumgehung Diekirch (PST-Projekt 

6.8), welche den Verlauf des Radschnellweges östlich von Diekirch kreuzt bzw. als Brücke überspannt.  

Es werden mittlere Auswirkungen auf sonstige Nutzungen und Infrastrukturen erwartet. 

Tourismus und Naherholung 

Der Radschnellweg ist selbst Teil der touristischen Infrastruktur und trägt nach der Fertigstellung ent-

scheidend zur touristischen Attraktivität und Radverkehrserschließung in der Nordstad bei. Ein Großteil 

des Streckenverlaufes führt über bestehende PC, die zugleich auch als Fußwege entlang der Gewässer 

genutzt werden. Hier und auch im Bereich der drei passierten Campingplätze (Ingeldorf und Diekirch) 

besteht somit in erster ein potenzielles Verkehrssicherheitsrisiko aufgrund der hohen Geschwindigkei-

ten, die auf einem Radschnellweg erreicht werden sollen. Da jedoch zugleich eine verkehrssichere Ge-

staltung und eine physische Trennung des Radverkehrs von den übrigen Verkehrsarten zentraler Be-

standteil der Errichtung des Radschnellweges sind, werden diesbezüglich keine erheblichen Auswirkun-

gen erwartet.  

Es werden geringe Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Insgesamt sind außerdem die positiven Effekte für die Anwohner hervorzuheben, die sich durch den 

Bau des Radschnellweges in der Nordstad als Rückgrat des Radverkehrs in der Region und bis in die 

Stadt Luxemburg ergeben. Aufgrund des ebenen Terrains, der zahlreichen passierten Ortschaften und 

des attraktiven Streckenverlaufes an den Flussläufen von Alzette und Sauer hat der Radschnellweg ein 
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hohes Potenzial. Über das PST-Projekt 8.18 hinausgehend laufen zudem derzeit bereits weitere Projekte 

wie die Bahnunterführung im Süden von Schieren oder der Bahnhofsausbau in Ettelbruck, welche dem 

Radschnellweg zusätzlichen Nutzen verleihen. Bspw. durch die Umgestaltung der Bahnhöfe in Schieren 

oder Diekirch sowie die südlich von Ingeldorf geplanten Sauerbrücken, wird sich dieser zukünftig weiter 

steigern lassen. Eine höhere Attraktivität des Radwegenetzes ist zentral für die Steigerung der Lebens-

qualität, erhöht die Sichtbarkeit des Radverkehrs und kann so zu immer weiterführenden positiven Ver-

stärkungen führen. 

Die Veränderungen der Verkehrssituation für die Anwohner der Nordstad werden insgesamt sehr posi-

tiv eingeschätzt (in der Bewertung gleichbedeutend mit keinen Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Bau des Radschnellweges in der Nordstad sind im Bereich des Streckenneubaus in Ettelbruck 

einige Fragen bzgl. der technischen Machbarkeit (Verlauf unter Straßenbrücken parallel zu Bahngleisen 

und über CHNP-Gelände nahe an Gebäude) zu beantworten, sodass hier mittlere Auswirkungen erwar-

tet werden. Darüberhinausgehend überwiegen jedoch die positiven Auswirkungen bzgl. der Verkehrs-

belastungen und Lebensqualität in der Nordstad. Bzgl. anderer möglicher Konfliktpunkte wie Wohnbe-

bauung oder Verkehrssicherheit werden nur geringe Auswirkungen erwartet, da diese durch die Stre-

ckenführung und den verkehrssicheren Ausbau des Radschnellweges vermieden werden. Der Rad-

schnellweg ist prinzipiell inhaltlich am wenigsten mit den anderen PST-Projekten in der Nordstad ver-

knüpft und entfaltet seine positiven Auswirkungen auch unabhängig von deren Realisierung. 

Insgesamt werden durch den Bau des Radschnellweges in der Nordstad (PST-Projekt 8.18) mittlere Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen erwartet. Zur Minderung der 

zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Internationale Schutzgebiete 

Laut FFH-Screening (Oeko-Bureau, 2022) tangiert das Gesamtprojekt 8.18 zwar insgesamt 3 FFH-Ge-

biete (LU0001006, LU0001018, LU0001044) und verläuft im Umfeld des FFH-Gebietes LU0001022. Da 

der Radschnellweg hier jedoch jeweils entlang des bereits bestehenden PC15/PC16 verläuft und somit 

keine Nutzungsänderung und kein zusätzlicher Flächenentzug besteht, werden keine relevanten Wir-

kungszusammenhänge auf die Schutzgebiete und deren Schutzziele erwartet. Der Teilbereich Nordstad 

des Projektes 8.18 verläuft dabei östlich von Ettelbruck auf insgesamt ca. 930m angrenzend an das FFH-

Gebiet Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la Lellgerbaach (LU0001006), welches hier ent-

lang der Sauer und eines Schluchtwaldes ausgewiesen ist. Zudem führt der Radschnellweg auf ca. 270m 

durch das Schutzgebiet. Jedoch werden hier, entsprechend des FFH-Screenings keine erheblichen Aus-

wirkungen erwartet, da in diesem Streckenbereich voraussichtlich maximal Markierungsarbeiten ent-

lang des bestehenden PC durchgeführt werden. Sollte jedoch eine Beleuchtung entlang des Radweges 

vorgesehen sein, sind die möglichen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet zu prüfen. 

Es werden geringe Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete erwartet. 

Nationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete befinden sich nicht im Einflussbereich des Projektes. 

Es werden keine Auswirkungen auf nationale Schutzgebiete erwartet. 
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Geschützte Biotope 

Für ca. 11,4km der insgesamt ca. 13,5km des untersuchten Teilabschnitts des Radschnellweges werden 

keine Beeinträchtigungen umliegender Biotop- und Habitatstrukturen erwartet, da bestehende Wege 

und Straßen genutzt werden. Zu betrachten sind jedoch die verbleibenden ca. 300m in denen eine Ver-

breiterung des Weges (2m Verbreiterung = 600m²) erforderlich ist und die ca. 1,8km (5m Breite = 0,9ha 

unterteilt in 3 Abschnitte) auf denen der Weg neu angelegt werden soll. Entsprechend der Methodik 

zur Berechnung des Biotop- und Habitatwertes12 würde sich somit überschlägig ein auszugleichender 

Grundwert von ca. 149.000 Ökopunkten ergeben. Dieser setzt sich in den einzelnen Teilabschnitten 

grob zusammen aus: 

• Neuer Abschnitt in Ettelbruck (ca. 66.280 Ökopunkte für die ca. 950m): ca. 900m² Laubhoch-

wald (Grundwert von 33 verwendet), ca. 1.110m² Gebüsche/ Baugruppen (Grundwert von 18 

verwendet), ca. 130m² Intensivgrünland (Grundwert von 9 verwendet), ca. 430m² Gartenfläche 

(Grundwert von 11 verwendet). Hier sind ca. 2.080m² entlang des Abschnitts bereits versiegelt 

(Straßen, Parkplätze, Gebäude, für eine Bebauung vorbereitete ehemalige Betriebsflächen). 

• Neuer Abschnitt zwischen Ingeldorf und Diekirch (ca. 53.130 Ökopunkte für die ca. 600m): ca. 

2.310m² Intensivgrünland (Grundwert von 9 verwendet), ca. 410m² Feldgehölz/BK16 (Grund-

wert von 20 verwendet), ca. 230m² Magerwiese/6510 (Grundwert von 33 verwendet), ca. 50m² 

Streuobstwiese/BK09 (Grundwert von 31 verwendet). 

• Neuer Abschnitt südlich von Diekirch (ca. 21.000 Ökopunkte für die ca. 300m): ca. 1500m² In-

tensivgrünland (Grundwert von 9 verwendet). Hier wurde der grob gezeichnete zugrundelie-

gende Streckenverlauf leicht verschoben und an die Gegebenheiten vor Ort angepasst, um ei-

nige Gehölzstrukturen zu schützen. 

• Verbreiterter Abschnitt südlich von Diekirch (ca. 8.400 Ökopunkte für die ca. 300m): ca. 600m² 

Intensivgrünland (Grundwert von 9 verwendet). Hier wird davon ausgegangen, dass die Ver-

breiterung um 2m hangaufwärts nach Süden in Richtung einer Weidefläche erfolgt. 

Zudem wurde zu den einzelnen Flächen jeweils ein Habitatfaktor von 5 addiert. Bei diesem Wert handelt 

es sich um eine grobe Berechnung basierend auf einer ersten Projektabgrenzung die bspw. darüberhin-

ausgehende baubedingte Auswirkungen nicht berücksichtig. Im weiteren Planungsverlauf und im Rah-

men der naturschutzrechtlichen Genehmigung ist eine genauere Bestimmung der tatsächlich zerstörten 

Strukturen sowie des tatsächlichen Biotop- und Habitatwertes vorzunehmen. Da für die potenziell zer-

störten Strukturen prinzipiell eine monetäre Kompensation erfolgen kann, werden keine erheblichen 

Auswirkungen erwartet. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf geschützte Biotope erwartet. 

Geschützte Arten 

Laut faunistischem Screening (MILVUS, 2022) kann eine Betroffenheit von Biotopen und Habitaten nach 

Art.17/21 NatSchG nicht ausgeschlossen werden. Genauere Aussagen ließen sich jedoch aufgrund des 

nur ungenau definierten Eingriffsbereichs nicht treffen, sodass zur Ermittlung der tatsächlichen Betrof-

fenheit von Arten und notwendige Minimierungs-, Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen, De-

tailstudien für Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien und Falter (Großer Feuerfalter und Spanische 

 
12 Ökopunkte-System zur Bewertung und Kompensation von Eingriffen, Leitfaden zur Berechnungsmethodik: 
MECB, April 2024 
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Flagge) sowie Orchideen erforderlich sein könnten. Im weiteren Planungsverlauf sollten für den Teilbe-

reich Nordstad des Projektes 8.18 faunistische Screening und ggf. Detailstudien für die Teilabschnitte 

durchgeführt werden, in denen ein neuer Radweg errichtet wird bzw. die Fahrbahn verbreitert wird. 

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob eine durchgehende Beleuchtung des Radschnellweges vorgesehen ist 

und welche Auswirkungen auf die lokale Fauna und welche Anpassungsmöglichkeiten sich daraus ggf. 

ergeben. Eine Betroffenheit von Biotopen und Habitaten nach Art.17/21 NatSchG kann somit zum jet-

zigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. 

Hohe Auswirkungen auf geschützte Arten können nicht ausgeschlossen werden. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Bau des Radschnellweges sind in den neu errichteten Teilabschnitten Bereiche betroffen, in 

denen besonders schützenswerte Biotop- und Habitatflächen bestehen. Eine erhebliche Betroffenheit 

internationaler und nationaler Schutzgebiete wird nicht erwartet. Die tatsächliche Betroffenheit nach 

Art. 13/17/21 NatSchG, die zu leistenden Ausgleichszahlungen und die Ausgestaltung ggf. erforderlicher 

Kompensationsmaßnahmen kann im weiteren Planungsverlauf erst nach Durchführung faunistischer 

Detailstudien ermittelt werden. 

Insgesamt können durch den Bau des Radschnellweges in der Nordstad (PST-Projekt 8.18) somit hohe 

Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanze, Tiere und biologische Vielfalt nicht ausgeschlossen werden. 

Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfoh-

len. 

SCHUTZGUT BODEN 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen  

Entsprechend der Betroffenheit von Biotopen und Habitaten kommt es in den neu zu errichtenden bzw. 

zu verbreiternden Teilbereichen des Radschnellweges zu Neuversiegelungen von insgesamt ca. 0,77ha. 

Eine genauere Bestimmung der versiegelten Flächen kann jedoch erst im weiteren Planungsverlauf mit 

vorliegendem APS/ APD erfolgen. Betroffen sind dabei sowohl innerörtliche Flächen in Ettelbruck an-

grenzend an die Bahnlinie als auch landwirtschaftlich genutzte Areale zwischen Ingeldorf und Diekirch. 

Durch den Ausbau des Radschnellweges sind insgesamt ca. 4.410m² Intensivgrünland zwischen Ingel-

dorf und Diekirch betroffen, bei denen es sich laut den Kartierungen der ASTA aufgrund der Lage im 

Sauertal größtenteils um Bereiche mit gute bis exzellenter landwirtschaftlicher Bodenqualität handelt. 

Eine Nutzung der durchquerten Parzellen als Weide oder Mähwiese bleibt jedoch zukünftig weiterhin 

möglich. 

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung des Oberbodens während der Bauphase auf ein Minimum redu-

ziert werden. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Neuversiegelung erwartet. 

Erdarbeiten 

Geologisch besteht der Untergrund nahezu ausschließlich aus den alluvialen Talablagerungen im Sauer-

tal, sowie in sehr kleinen Teilbereichen aus Voltziensandstein und Lehmbereichen. Im Neubauabschnitt 

in Ettelbruck sind voraussichtlich nur in sehr geringem Umfang Erd- und Modellierungsarbeiten erfor-

derlich. Entlang der Neubauabschnitte zwischen Ingeldorf und Diekirch sowie im Süden von Diekirch 

sind aufgrund des hangparallelen bzw. leicht den Hang hinab führenden Streckenverlaufes Erd- und 
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Modellierungsarbeiten erforderlich. Hier ist jedoch davon auszugehen, dass dich das durch eine Eingra-

bung in den Hang anfallende Aushubmaterial direkt vor Ort für eine Einebnung auf der Talseite verwen-

den lässt. Detailliertere Aussagen lassen sich jedoch nur mit vorliegendem APS/ APD treffen. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Erdabreiten erwartet. 

Altlasten 

Entlang der bereits bestehenden Radwege PC15/PC16 und weiterer Straßenräume, für die durch die 

Errichtung des Radschnellweges voraussichtlich keine baulichen Veränderungen erforderlich sind, be-

stehen angrenzend und unter dem Weg einige Altlastenverdachtsflächen (Gewerbegebiet Schieren, 

südlich von Ingeldorf, in Diekirch, nördlich von Gilsdorf). In den Bereichen, wo ein neuer Weg errichtet 

wird, verläuft dieser in Ettelbruck im Bereich der bereits abgerissenen Tabakfabrik und auf dem Gelände 

des CHNP über oder angrenzend an einige Altlastenverdachtsflächen (SPC/05/0954/AV1, 

SPC/05/23.3/AV1, SPC/05/2268/AV1, SPC/05/1158/AV1, SPC/05/0812/AV1, SPC/05/0004/AV1). Auch 

wenn hier aufgrund des ebenen Terrains voraussichtliche keine größeren Erdarbeiten erforderlich sind, 

sind für diese Bereiche im weiteren Planungsverlauf entsprechende Prüfungen bzgl. der Betroffenheit 

und Entsorgung durchzuführen. 

Es werden mittlere Auswirkungen durch Altlasten erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch die Errichtung des Radschnellweges sind voraussichtlich nur geringe Neuversiegelungen und Erd-

arbeiten erforderlich, sodass diesbezüglich geringe Auswirkungen erwartet werden. Da in Ettelbruck auf 

dem Gelände des CHNP einige Altlastenverdachtsflächen im Bereich des neu zu errichtenden Abschnit-

tes bestehen, werden diesbezüglich mittlere Auswirkungen erwartet.  

Durch den Bau des Radschnellweges in der Nordstad (PST-Projekt 8.18) mittlere Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umsetzung von 

VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT WASSER 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Der Streckenverlauf des Radschnellweges (Teilbereich Nordstad) beginnt im Süden der Gemeinde Schie-

ren im Bereich einer Fuß- und Radwegbrücke über die Alzette und führt im weiteren Verlauf über die 

Oberflächengewässer Kiselbaach (Schieren, Brücke), Ditgesbaach (kanalisiert in Ettelbruck, genauer Ver-

lauf nicht bekannt), Haaselbaach (Ingeldorf, kanalisiert), Tirelbaach (Gilsdorf, Brücke) und Weilesch-

baach (Bettendorf, Brücke). Sämtliche Gewässerquerung befinden sich entlang bereits bestehender 

Straßen und Wege bzw. kanalisiert im Untergrund, sodass voraussichtlich keine baulichen Veränderun-

gen erforderlich sind.  

Das gesamte Tal von Alzette und Sauer ist ein Hochwasserrisikobereich. Zahlreiche Abschnitte des be-

stehenden Radweges PC15/PC16 verlaufen durch diese Bereiche. Im Süden der Gemeinde Schieren ist 

im Bereich der N7-Unterführung und der Bahngleise bereits eine HQ10-Betroffenheit gegeben. Im wei-

teren Verlauf nach und durch Schieren sowie im Süden von Ettelbruck verläuft der Radweg leicht erhöht 

und außerhalb der Risikobereiche. In Ettelbruck im Bereich der Bahngleisunterführung an der Alzette 

und im weiteren Verlauf nach Osten entlang von Alzette und Sauer bis zum Campingplatz in Ingeldorf 

verläuft der bestehende Uferweg auf ca. 3km durch HQ10/HQ100-Bereiche. Durch den neugebauten 
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Abschnitt östlich von Ingeldorf kann ein insgesamt ca. 1km langer Teilabschnitt in einen hochwassersi-

cheren Bereich außerhalb der HQextrem verlegt werden. Der sich nach Osten anschließende Strecken-

verlauf durch Diekirch und bis nach Bettendorf verläuft wiederum vollständig durch HQ10/HQ100-Be-

reiche. Somit führen insgesamt mindestens 2/3 des Streckenverlaufes in der Nordstad durch Hochwas-

serrisikobereiche. Dies ergibt sich aus dem für den Radverkehr vorteilhaften flachen Streckenverlauf 

entlang der Flüsse. Generell besteht somit bereits jetzt regelmäßig bei Hochwasserereignissen eine tem-

poräre Nutzungseinschränkung für den Radweg/ Uferweg. Inwieweit hier im Falle eines Hochwassers 

verkehrssichere Alternativrouten bestehen und ausgeschildert sind, ist nicht bekannt. Durch den neu-

gebauten Abschnitt wird die Situation in Teilbereichen bereits verbessert. Eine Verlegung des gesamten 

Radschnellweges aus dem Hochwasserrisikobereich heraus, würde jedoch eine vollständige Verlegung 

in den Hangbereich erfordern, was einen großen technischen und finanziellen Aufwand zur Folge hätte. 

Aufgrund des flussnahen Verlaufes befinden sich auch zahlreiche Bereiche mit größerem Starkregenri-

siko entlang des Radschnellweges.  

Durch die auf Baustellen anzuwendenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen ist davon auszugehen, 

dass die Risiken einer Verschmutzung von Oberflächengewässern während der Bauphase auf ein Mini-

mum reduziert werden. 

Es werden mittlere Auswirkungen auf Oberflächengewässer bzw. durch Hochwasser und Starkregen 

können erwartet. 

Grund-/ Trinkwasser 

Der Streckenverlauf verläuft vollständig durch Bereiche in denen Grundwasserleiter bestehen. Größten-

teils handelt es sich dabei um den Grundwasserleiter Bundsandstein und in kleinen Teilbereichen im 

Süden der Gemeinde Schieren und nahe Bettendorf um den Grundwasserleiter Trias Randfazies.  

Der Radschnellweg verläuft in Ingeldorf und im Süden von Diekirch durch Trinkwasserschutzzonen in 

laufender öffentlicher Verfahrensweise. In Ingeldorf liegt dabei der Trinkwasserentnahmepunkt (Kern-

zone des Trinkwasserschutzgebietes) nördlich angrenzend der Rue du Pont und somit auch des Rad-

schnellweges, wobei hier keine baulichen Maßnahmen vorgesehen sind. In Diekirch tangiert der Rad-

schnellweg das Trinkwasserschutzgebiet randlich, deren Trinkwasserentnahmepunkte im Bereich des 

Stadions im Süden der Stadt liegen. Auch hier sind keine baulichen Veränderungen entlang des Stre-

ckenverlaufes zu erwarten. Weitere Trinkwasserentnahmepunkte oder Quellen bestehen entlang des 

Weges nicht.  

Es werden geringen Auswirkungen bzgl. der Grund- und Trinkwasserbetroffenheit erwartet. 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Entlang des Streckenverlaufes sind aufgrund der Neuversiegelung ausreichend dimensionierte Re-

tentionsflächen bereitzuhalten. Aufgrund der geringen Neuversiegelung und der geringen Fahrbahn-

breite werden jedoch nur geringen Auswirkungen erwartet. 

Es werden geringe Auswirkungen durch Retention/ Oberflächenwasserabfluss erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund des Verlaufes des Radschnellweges durch die Täler von Alzette und Sauer bestehen mittlere 

Auswirkungen bzgl. der Betroffenheit durch Hochwasser oder Starkregenereignissen, auch wenn der 

neue Verlauf die mögliche Betroffenheit in Teilbereichen minimiert. Bzgl. der Betroffenheit von Grund- 
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und Trinkwasser oder Retention und Oberflächenwasserabfluss werden geringe Auswirkungen erwar-

tet.  

Durch den Bau des Radschnellweges in der Nordstad (PST-Projekt 8.18) werden mittlere Auswirkungen 

auf das Schutzgut Wasser erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Auswirkungen wird die Umset-

zung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Aufgrund des Streckenverlaufes durch das Tal von Alzette und Sauer führt der Radschnellweg außerhalb 

der Ortschaften großflächig durch Bereiche mit sehr hoher bioklimatischer Bedeutung insb. für Kaltluf-

tentstehung und für den Zufluss in die Ortschaften hinein. Für die Teilabschnitte, in denen bestehende 

Wege und Straßen genutzt werden, sind voraussichtlich keine baulichen Veränderungen vorgesehen, 

sodass keine zusätzlichen Barrieren für den Kaltluftaustausch errichtet werden. Auch in den Abschnit-

ten, in denen neue Wege angelegt werden, kommt es nicht zur Errichtung neuer Barrieren für den Kalt-

luftaustausch. Aufgrund der geringen Breite und Versiegelungen durch den neuen Weg ist auch nicht 

damit zu rechnen, dass lokal größere Hitzebereichen entstehen.  

Es werden geringe Auswirkungen auf klimatische Funktionen und den Kaltluftabfluss erwartet. 

Klimaschutzpotenzial 

Durch die Umsetzung der im PNM und im PST vorgesehenen Verkehrsprojekte sind kumulativ positive 

Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes zu erwarten. Gleiches gilt auf Ebene der Nordstad, wobei hier zur 

Verbesserung der regional bestehenden Verkehrsbelastungen die Umsetzung aller aufgelisteten Pro-

jekte erforderlich ist, da diese aufeinander abgestimmt sind und bspw. nur durch eine Reduktion des 

Durchfahrtverkehrs eine Umstrukturierung des innerörtlichen Verkehrs ermöglicht wird. 

Durch den Bau des Radschnellweges wird die Attraktivität des Radverkehrs in der Nordstad sowohl für 

Anwohner als auch Touristen massiv gesteigert, wodurch sich sehr positive Auswirkungen bzgl. des Kli-

maschutzes (weniger CO2-Ausstoß) und zur Reduktion der Abgasbelastung ergeben. 

Das Klimaschutzpotenzial wird auf Ebene des PST-Nordstad als sehr hoch bewertet (in der Bewertung 

gleichbedeutend mit keinen Auswirkungen). 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Durch den Contournement werden die für den Luftaustausch bedeutsamen Täle nicht gestört. Das Pro-

jekt hat potenziell sehr positive Auswirkungen bzgl. des Klimaschutzes in der gesamten Nordstad. 

Insgesamt werden durch den Bau des Radschnellweges in der Nordstad (PST-Projekt 8.18) geringe Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft erwartet. 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Die während der Bauphase auftretende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes (u.a. durch Baustel-

lenlager) sind temporär beschränkt. 

Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Mit ca. 1,7km von insgesamt ca. 13,5km verlaufen lediglich etwas mehr als 12% des Radschnellweges in 

der Nordstad nicht entlang bereits bestehender Wege und Straßen. Da entlang der übrigen ca. 11,7km 
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voraussichtlich größtenteils (abgesehen von den 300m Verbreiterung südlich von Diekirch) keine bauli-

chen Veränderungen durchgeführt werden, bestehen hier auch keine Auswirkungen auf das Ort- und 

Landschaftsbild. Die Neubaustrecke in Ettelbruck verläuft im urbanen Raum entlang der Bahntrasse, 

sodass auch hier nur geringen Auswirkungen auf das Ortsbild erwartet werden.  

Für die verbleibenden ca. 900m zwischen Ingeldorf und Diekirch ist eine gewissen Einsehbarkeit aus 

Richtung Ingeldorf auf die andere Seite des Sauertals gegeben. Da die westlicheren ca. 300m und ein 

Teil des östlicheren Neubauabschnitts durch Gehölzstrukturen verdeckt sind, betrifft dies insbesondere 

ein 400m langes Teilstück dazwischen. Eine Einsehbarkeit besteht zum einen temporär während der 

Bauphase sowie möglicherweise nachts, falls eine Beleuchtung des Weges vorgesehen ist. Durch den 

Radweg selbst besteht nur eine geringe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Durch eine begleitende 

Grünstruktur könnte in jedem Fall die Einsehbarkeit verringert werden und zugleich das Landschaftsbild 

aufgewertet und eine Biotopvernetzung umgesetzt werden. 

Es werden geringe Auswirkungen bzgl. der Einsehbarkeit und auf das Orts- und Landschaftsbild erwar-

tet. 

Unberührte/ geschützte Landschaftsräume 

Große Landschaftsräume des PSP sind durch den Radschnellweg nicht betroffen. Dieser verläuft jedoch 

südlich von Schieren auf ca. 190m am äußersten Rand durch die im PSP ausgewiesene Grünzäsur CV11 

- Schieren - Welsdorf, welche jedoch eher die Bereiche westlich der Alzette von einer Bebauung freihal-

ten soll. Im weiteren Verlauf führt im Osten ein ca. 2,1km langer Teilabschnitt durch die im PSP ausge-

wiesene Grünzäsur CV09 - Bettendorf - Gilsdorf/ Bleesbreck. Da diese beiden Bereiche entlang des be-

stehenden PC15/PC16 liegen und hier somit voraussichtlich keine baulichen Veränderungen durchge-

führt werden, sind keine Beeinträchtigungen der CV zu erwarten.  

Aufgrund des Verlaufes durch die dicht besiedelte Nordstad und größtenteils entlang bestehender PC, 

sind die Auswirkungen auf unberührte Landschaftsräume aufgrund des unterhalb an der Sauer beste-

henden Weges auch im Bereich des neu errichteten Abschnitts südlich von Ingeldorf nur gering. 

Es werden geringe Auswirkungen auf unberührte/ geschützte Landschaftsräume erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund des Verlaufes durch die dicht besiegelte Nordstad sind keine unberührten oder geschützten 

Landschaftsräume in erheblichem Ausmaß betroffen. Eine erhöhte Einsehbarkeit oder Auswirkungen 

auf das Orts- und Landschaftsbild bestehen ebenfalls nicht. 

Insgesamt werden durch den Bau des Radschnellweges in der Nordstad (PST-Projekt 8.18) geringe Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Landschaft erwartet. 

SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Kulturdenkmale 

Entlang des Radschnellweges befinden sich auf dem Gelände des Centre Hospitalier Neuro-Psychiat-

rique (CHNP) in Ettelbruck mit der Kapelle und dem Atelier technique zwei Gebäude, für die laut INPA 

ein Schutzstatus als Kulturdenkmal besteht. Die Gebäude liegen im Bereich des neu zu errichtenden 

Streckenabschnitts in Ettelbruck. Zwischen den Gebäuden und der Bahnlinie besteht voraussichtlich 

ausreichend Platz für die Errichtung des ca. 5m breiten Radschnellweges. Im Bereich des Atelier techni-

que könnte möglicherweise eine seitlich bestehende Garage betroffen sein. Im Vorfeld der ggf. erfor-

derlichen Abrissarbeiten ist demnach der INPA einzubeziehen. 
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Es werden mittlere Auswirkungen auf Kulturdenkmale erwartet. 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Entsprechend der Stellungnahme des INRA vom 14.02.2023 (Réf du MC: 841x3c8f5) handelt es sich 

beim Untersuchungsraum des Radschnellweges in der Nordstad (PST-Projekt 8.18) um eine potenzielle 

archäologische Stätte für die, sofern ein Ausbau des Trassenverlaufes vorgesehen ist, präventive archä-

ologische Maßnahmen erforderlich sind. Dies betrifft bspw. Flächen im Süden der Gemeinde Schieren, 

die Ortschaft Schieren, mehrere Bereiche in Diekirch und in Gilsdorf. Jedoch handelt es sich auch beim 

Neubaubereich zwischen Ingeldorf und Diekirch um solch potenziell archäologisch bedeutsame Berei-

che. Da hier für den Neubau voraussichtlich auch oberflächennahe Bodenarbeiten erforderlich sind, ist 

das INRA insb. für diesen Abschnitt jedoch auch für das gesamte Vorhaben frühzeitig einzubeziehen, um 

eine Beeinträchtigung auszuschließen. 

Es werden mittlere Auswirkungen bzgl. archäologischer Fund- und Verdachtsflächen erwartet. 

Gesamtbewertung Schutzgut 

Aufgrund des Streckenverlaufes nahe an Gebäuden mit Schutzstatus als Kulturdenkmal (INPA) sowie 

möglicher archäologischer Fund- und Verdachtsflächen werden mittlere Auswirkungen erwartet. Zur 

Vermeidung von Konflikten und Zerstörungen sind im Vorfeld das INPA und das INRA einzubeziehen. 

Insgesamt werden durch den Bau des Radschnellweges in der Nordstad (PST-Projekt 8.18) mittlere Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwartet. Zur Minderung der zu erwartenden Aus-

wirkungen wird die Umsetzung von VMA-Maßnahmen empfohlen. 

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN 

Unter Wechselwirkungen sind hier die vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft zu verstehen, die sich während oder durch die Umsetzung 

des Projektes ergeben können. Von großer Bedeutung ist dabei zum einen die Bauphase, da bspw. Men-

schen und Tiere zu verschiedenen Tages- oder Jahreszeiten unterschiedlich stark beeinträchtigt werden. 

Diese und weitere Konflikte können durch die Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung ausge-

schlossen oder zumindest verringert werden. Zugleich ist das Schutzgut Boden zentral, da durch die 

Inanspruchnahme (Versiegelung und somit Verlust bspw. als potenzielle landwirtschaftliche Nutzfläche 

oder Lebensraum und Nahrungsfläche von Tierarten sowie Reduktion von Grundwasserneubildung oder 

für die Lufthygiene) von Boden ein Geflecht von Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 

Schutzgütern entsteht. 

Für den Bau des Radschnellweges in der Nordstad, welcher insgesamt positive Auswirkungen für die 

Anwohner hat, könnten entlang der bereits bestehenden Wege mögliche Konflikte durch eine durchge-

hende Beleuchtung entstehen. Diese würde zwar die Verkehrssicherheit in den Bereichen außerhalb 

der Ortschaften steigern, könnte jedoch zugleich (je nach Art der Beleuchtung) zu großen Auswirkungen 

auf die lokale Fauna und Schutzgebiete führen. Wechselwirkungen zwischen einer Hochwasserbetrof-

fenheit und der Nutzbarkeit des Radweges bestehen im Tal von Alzette und Sauer in großen Strecken-

abschnitten. 

Für die Neubaubereiche, welche insgesamt positive Auswirkungen für die Anwohner hat, sind in der 

Ortschaft Ettelbruck Wechselwirkungen zwischen geschützten Kulturdenkmalen des INPA, Altlastenver-

dachtsflächen und bestehenden Biotopstrukturen gegeben. In den Neubaubereichen zwischen Ingel-
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dorf und Diekirch bestehen wiederum mögliche Wechselwirkungen durch eine Betroffenheit von Flä-

chen mit hoher landwirtschaftlich Bodengüte, archäologisch bedeutsamer Flächen, einer Einsehbarkeit 

des Radweges und bestehender Biotopstrukturen. Für diese Aspekte sollten im Vorfeld Fachgutachten 

erstellt werden. 

KUMULATIVE WECHSELWIRKUNGEN 

Im Rahmen der Bewertung der PST-Projekte in der Nordstad sind nicht nur die einzelprojektspezifischen 

Aspekte von Relevanz, sondern die Projekte auch in Kumulation bzw. im Gesamtgefüge zu bewerten. 

Der Bau des Radschnellweges (PST-Projekt 8.18) ist ein zentraler Bestandteil des Mobilitätskonzeptes 

Nordstad 2035, da für den Radverkehr in der Nordstad als Alternative zum Auto ein gut ausgebauter 

Weg bereitgestellt wird, welcher die Ortschaften miteinander verbindet. Damit sich die Nordstad als 

urbane Zentralität entwickeln kann, soll der Durchgangsverkehr stark reduziert und der öffentliche Ver-

kehr ausgebaut werden. Dafür sind zugleich Maßnahmen zur Reduktion des MIV und Förderung des 

ÖPNV (Ausbau und Verlegung der Bahnstrecke Ettelbruck-Diekirch, Projekt 3.5/ neue Straßenerschlie-

ßung, Projekt 6.7/ P&R-Parkhaus, Projekt 7.16/ Corridor multimodal, Projekt 3.3/ Radschnellweg, vor-

liegendes Projekt 8.18) sowie zum Ausbau großräumiger Straßeninfrastrukturen (Projekt 6.8) zur Orts-

umgehung Diekirch im Osten sowie die Ortsumgehung Ettelbruck im Westen (Projekt 5.10) der Nord-

stad und die Verbreiterung der zentralen B7 (Projekt 4.6) umzusetzen. 

Für die Zielerreichung der positiven Auswirkungen in der Nordstad mit langfristig positiven Auswirkun-

gen auf die Schutzgüter Mensch und Klima (gesteigerte nachhaltige Mobilität, Minderung des MIV und 

der Abgas-/ CO2-Belastungen) ist es jedoch zwingend erforderlich, die im PNM angedachten Projekte in 

ihrer Gesamtheit zu realisieren. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER BEWERTUNG  

Bewertung Schutzgut Bewertung Unterpunkte VMA-Maßnahmen 

Bevölkerung und Ge-
sundheit des Menschen 

Wohnnutzungen 

➢ 8.18.01_Projektkonkretisierung 

➢ 8.18.02_Koordination Projek-
tumsetzung PST-Nordstad 

➢ 8.18.03_Durchführung weiterer Ge-
nehmigungsprozeduren 

➢ 8.18.04_Gebäudeabriss 

➢ 8.18.05_Verkehrssicherheit/ Be-
leuchtung 

➢ 8.18.06_Biotop- und Habitatbetrof-
fenheit 

➢ 8.18.07_Ökologische Baubegleitung 

➢ 8.18.08_Bodenaushub 

➢ 8.18.09_Altlastenverdachtsflächen 

➢ 8.18.10_Hochwasserbetroffenheit 

➢ 8.18.11_Baubedingter Schadstoffe-
intrag 

➢ 8.18.12_Oberflächenwasserab-
fluss/ Retention/ Starkregen 

➢ 8.18.13_Landschaftsintegration 

➢ 8.18.14_Archäologie/ Kulturdenk-
male 

Sonstige Nutzungen und Infrastrukturen 

Tourismus und Naherholung 

Veränderung der Verkehrssituation in der Nordstad 

Pflanzen, Tiere und bio-
logische Vielfalt 

Internationale Schutzgebiete 

Nationale Schutzgebiete 

Geschützte Biotope 

Geschützte Arten 

Boden 

Neuversiegelung/ Landwirtschaftsflächen 

Erdarbeiten/ Erdaushub 

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 

Wasser 

Oberflächengewässer/ Hochwasser und Starkregen 

Grund-/ Trinkwasser 

Retention/ Oberflächenwasserabfluss 

Klima und Luft 
Klimatische Funktion/ Luftaustausch 

Klimaschutzpotenzial 

Landschaft 
Einsehbarkeit/ Orts- und Landschaftsbild 

Unberührtheit/ geschützte Landschaftsräume 

Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmale 

Archäologische Fund- und Verdachtsflächen 

Legende Bewertung 

nicht betroffen 
Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder werden nicht beeinträchtigt, 
keine Korrelation zwischen Schutzgut und Wirkung. Teilweise positive Auswirkun-
gen möglich. 

geringe Auswir-
kungen 

Geringe Auswirkungen sind vorhanden. Die Auswirkungen können innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen reduziert 
werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

mittlere Auswir-
kungen 

Deutliche Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen kön-
nen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen reduziert werden. Teilweise positive Auswirkungen möglich. 

hohe Auswir-
kungen 

Starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen können 
nicht vollständig oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen reduziert werden. 

sehr hohe Aus-
wirkungen 

Sehr starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind vorhanden. Die Auswirkungen sind 
nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraumes kompensierbar. 
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VMA-MAßNAHMEN 

➢ VMA_8.18.01_Projektkonkretisierung: Basierend auf den Ergebnissen der Umweltprüfung sollte 

durch die Erstellung von APS/ APD ein konkreter Projektentwurf entwickelt werden, der als belast-

bare Basis für die weitere Umsetzung dient. Das gilt insbesondere für die Detailplanungen im Be-

reich der neugebauten und verbreiterten Streckenabschnitte. 

➢ VMA_8.18.02_Koordination Projektumsetzung PST-Nordstad: Zeitliche, räumliche und inhaltliche 

Koordination und Kommunikation der Umsetzung Bau des Radschnellweges in der Nordstad (PST-

Projekt 8.18) zur allgemeinen Reduktion negativer Auswirkungen auf die Anwohner (bspw. Bauzei-

ten oder Straßensperrungen). 

➢ VMA_8.18.03_Durchführung weiterer Genehmigungsprozeduren: Im Rahmen der Projektkoordi-

nation sind frühzeitig die erforderlichen Genehmigungsprozeduren (Einarbeitung PST in PAG; 

COMMODO/ Betriebe im Umfeld, PCh/ Straßenquerungen, CFL/ Bahnquerungen, Naturschutz 

(BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie), Wasser (Oberflächengewässer, HQ; Retentionsvo-

lumen sicherstellen), Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen, INRA/ Archäologie, INPA/ Kulturdenk-

male) zu berücksichtigen bzw. durchzuführen. Insbesondere im PAG sollte die Trasse berücksichtigt 

werden, um auf betroffenen Flächen frühzeitig Anpassungen vornehmen zu können. 

➢ VMA_8.18.04_Gebäudeabriss: Im Bereich des CHNP sind in Ettelbruck potenziell Gebäude oder 

Teilbereiche von Gebäuden betroffen und ein Abriss erforderlich. Im Vorfeld sind dafür entspre-

chenden Genehmigungen (INCOMMODO) einzuholen und Prüfungen (u.a. Altlastenverdachtsflä-

chen, Kulturdenkmale) durchzuführen. 

➢ VMA_8.18.05_Verkehrssicherheit/ Beleuchtung: Entlang des gesamten Streckenverlaufes sollte 

eine vom Fuß- und Straßenverkehr getrennte Wegeführung für den Radverkehr mit ausreichend 

breiten Wegen vorgesehen werden, um ein schnelles Radfahren zu ermöglichen. Dabei sind sowohl 

bzgl. des Straßen-, als auch des Fußverkehrs Sicherheitsmaßnahmen (bspw. Wegemarkierung, Be-

schilderung, Bordsteine) zu entwickeln und je nach Situation (bspw. Innerorts, Uferweg, Nähe Cam-

pingplatz) zu berücksichtigen. Dabei spielt auch das Thema Beleuchtung eine Rolle, wobei negative 

Auswirkungen auf umliegende Biotope und Habitate auszuschließen sind. 

➢ VMA_8.18.06_Biotop- und Habitatbetroffenheit: Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Biotop- 

und Habitatstrukturen. Durchführung von Biotopkartierung, erforderlicher faunistischer Detailstu-

dien (mglw. Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien, Falter und Orchideen) sowie einer Biotop- 

und Habitatwertermittlung im Rahmen der naturschutzrechtlichen Genehmigung des Vorhabens. 

Anschließende Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen, sofern erforderlich. 

➢ VMA_8.18.07_Ökologische Baubegleitung: Umsetzung einer ökologischen Baubegleitung. 

➢ VMA_8.18.08_Bodenaushub: Verwendung des in den Neubauabschnitten am Hang südlich von In-

geldorf anfallenden Erdaushubs zur Modellierung vor Ort. 

➢ VMA_8.18.09_Altlastenverdachtsflächen: Prüfung und ggf. ordnungsgemäße Entsorgung der be-

troffenen Altlastenverdachtsflächen. 

➢ VMA_8.18.10_Hochwasserbetroffenheit: Entwicklung einer hochwassersicheren alternativen Stre-

ckenführung für den Radschnellweg, die kurzfristig in den gefährdeten Streckenabschnitten ge-

nutzt werden kann. Beachtung der Verkehrssicherheit sowie entsprechende Beschilderung und In-

formation der Bevölkerung. 
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➢ VMA_8.18.11_Baubedingter Schadstoffeintrag: Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Ausschluss eines baubedingten Schadstoffeintrags in Oberboden und Grundwasser. 

➢ VMA_8.18.12_Oberflächenwasserabfluss/ Retention/ Starkregen: Sicherstellung von ausreichend 

dimensionierten Retentionsflächen und Oberflächenwasserabfluss (auch im Falle von Starkregen) 

entlang der Neubauabschnitte. 

➢ VMA_8.18.13_Landschaftsintegration: Im Neubauabschnitt südöstlich von Ingeldorf sollte entlang 

des Neubauabschnittes durch eine begleitende Grünstruktur (schmale Heckenstruktur aus heimi-

schen Gehölzen in Richtung Sauer) die landschaftliche Integration und zugleich die Biotopvernet-

zung verbessert werden. 

➢ VMA_8.18.14_Archäologie/ Kulturdenkmale: INRA und INPA sind im weiteren Planungsverlauf 

frühzeitig einzubeziehen, um ggf. präventive archäologische Maßnahmen einzuleiten und den 

Schutz der Kulturdenkmale auf dem Gelände des CHNP sicherzustellen. 

ALTERNATIVENPRÜFUNG 

Der geplante Ausbau eines Radschnellweges dient großräumig zur Bereitstellung einer möglichst schnel-

len und sicheren Radverbindung zwischen der Nordstad und der Stadt Luxemburg. Lokal soll in der Nord-

stad eine zentrale Radverkehrsachse entwickelt werden, die an die lokalen Wege angeschlossen ist und 

den Radverkehr insgesamt schneller und sicher als Alternative zum privaten Auto gestaltet. Da im Tal 

von Alzette und Sauer bereits nationale Radwege bestehen, ist vorgesehen, weitestmöglich auf diese 

bestehenden Wege zurückzugreifen und durch Maßnahmen zur Verkehrssicherheit ein schnelleres Fah-

ren zu ermöglichen. Der geplante Streckenverlauf kürzt dabei einen bestehenden Umweg in Ettelbruck 

ab, sorgt für einen sicheren Verkehrsfluss entlang gestehender Straßen in Schieren und verlegt die Stre-

cke in einen weniger hochwassergefährdeten Bereich nahe Ingeldorf. Hierfür sind teilweise Neubauab-

schnitte vorgesehen. 

Mögliche Alternativen würden sich durch den Ausbau entlang der bestehenden nationalen Radwege 

ergeben, wobei dies einen weniger direkten und somit langsameren und hochwassergefährdeteren Ver-

lauf zur Folge hätte. Das Ziel einer Verbindung der Ortschaften der Nordstad durch einen Radschnellweg 

könnte bspw. auch dadurch erreicht werden, dass bestehenden National- oder CR-Straßen umgestaltet 

(getrennte und sichere Wegeführung wäre anzustreben) werden und hier dem Radverkehr mit Platz 

eingeräumt wird. Dies würde jedoch den Straßenverkehr in einigen Bereichen beschränken und würde 

den Radschnellweg vom touristische reizvolleren und weniger dem Straßenverkehr ausgelieferten Ver-

lauf entlang der Flüsse entfernen. Insgesamt könnte dies jedoch bspw. die Ortszentren und Bahnhöfe 

direkter miteinander verbinden und durch eine erhöhte Sichtbarkeit die Attraktivität des Radverkehr 

weiter steigern. Maßgeblich dafür wäre jedoch die sichere Ausgestaltung und Priorisierung des Radver-

kehres. Zugleich würden die Kosten für die Neubauabschnitte nicht anfallen, wobei zugleich die beste-

henden Wege entlang der Flüsse als alternative Routen erhalten blieben. 

ZUSAMMENFASSENDE EMPFEHLUNGEN AUS DER UMWELTPRÜFUNG 

Zur Gewährleistung einer Umweltverträglichkeit bei der Projektkonkretisierung (Erstellung von APS/ 

APD) sind neben einer Prüfung der allgemeinen technischen Durchführbarkeit die benannten VMA-

Maßnahmen (siehe oben) sowie die Erkenntnisse der empfohlenen Studien (insb. Biotop- und Habitat-

wertigkeit, faunistische Detailstudie, Hochwasserrisikobereiche, Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen) 
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zu berücksichtigen. Im Sinne des PNM ist der Bau des Radschnellweges (PST-Projekt 8.18) als zentrales 

Projekt für die Nordstad zu bewerten, durch dessen Umsetzung eine attraktive Alternative zum privaten 

Auto umgesetzt werden kann. Für eine maximale Wirksamkeit ist jedoch eine Umsetzung aller PST-Pro-

jekte in der Nordstad erforderlich. Im Rahmen der weiteren Projektkonkretisierung sind frühzeitig die 

erforderlichen Genehmigungsprozeduren (Einarbeitung PST in PAG; COMMODO/ Betriebe im Umfeld, 

PCh/ Straßenquerungen, CFL/ Bahnquerungen, Naturschutz (BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstu-

die), Wasser (Oberflächengewässer, HQ; Retentionsvolumen sicherstellen), Altlasten/ Altlastenver-

dachtsflächen, INRA/ Archäologie, INPA/ Kulturdenkmale) zu berücksichtigen bzw. durchzuführen. 
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6 MONITORING 

Um eine umweltverträgliche Realisierung der Projekte des PST-Nordstad zu gewährleisten, ist im Rah-

men der weiteren Projektkonkretisierung (APS/ APD) und der Ermittlung der allgemeinen technischen 

Durchführbarkeit und der zu erwartenden verkehrlichen Auswirkungen regelmäßig zu prüfen, ob die im 

UB identifizierten teilweise erheblichen Umweltauswirkungen bereits eingetreten oder noch zu erwar-

ten sind, bzw. ob die jeweils vorgeschlagene VMA-Maßnahmen umgesetzt wurden. Sollte im Rahmen 

des Monitorings festgestellt werden, dass erhebliche Umweltauswirkungen vorliegen oder zu erwarten 

sind, sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.  

Zunächst können einige allgemeine Themen/ Konfliktfelder benannt werden, die für Projekte des PST 

möglicherweise von Bedeutung sind. Aus diesen resultieren i.d.R. Zuständigkeiten, Fachgutachten und 

Studien, die im weiteren Planungs-, und Umsetzungsprozess zu beachten sind. 

Tabelle 12: Übersicht über die im PST allgemein zu berücksichtigenden Monitoringmaßnahmen 

KONFLIKTFELD BEWERTUNGSRAHMEN ÜBERWACHUNGSMASSNAHME ZUSTÄNDIGKEIT 

Betroffenheit von Art.17/21 Biotopen 
und/oder Habitaten 

Naturschutzrechtliche Genehmigung 
im Vorfeld einer Zerstörung/ Bebau-
ung (ggf. Strukturerhalt oder Kompen-
sationsmaßnahmen); 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs 
(Ökopunkte) für Zerstörung von Bioto-
pen und/oder Habitaten 

ggf. Erarbeitung notwendiger vorge-
zogener CEF-Maßnahmen;  

Überprüfung von Baugenehmigung 
und Bauarbeiten; 

Bei Quartierpotenzial von Struktu-
ren/Gebäuden Rodungen/Abriss nur 
im Vollwinter und nach Quartierkon-
trolle; 

Falls erforderlich, Durchführung einer 
artenschutzrechtlichen Überprüfung 
ggf. Notwendigkeit einer faunisti-
schen Geländestudie über eine Vege-
tationsperiode (März bis Oktober); 

Prüfung der Umsetzung vorgezogener 
CEF-Maßnahmen 

Eingegangene Zahlungen in Öko-
punkte-Pool 

MEA/ MLOGAT 

MECDD/ANF 

Sicherstellung der Hang-/ Bodenstabi-
lität 

Bei Arbeiten in Steilhanglage Notwen-
digkeit eines Baugrundgutachtens; 
Berücksichtigung von Aspekten wie 
u.a. die Tragfähigkeit des Bodens, ge-
ologische Beschaffenheit des Bau-
grundes, Setzungsverhalten und 
Hangwasser 

Auflagen zur Durchführung eines Gut-
achtens zur Bodenstabilität 

MEA/ MLOGAT 

MECDD 

Bereiche mit einem signifikanten 
Hochwasserrisiko 

Rücksprache mit AGE vor Beginn von 
Bauarbeiten 

Auflagen der AGE 
MEA/ MLOGAT 

AGE 

Belastung durch Verkehrslärm  
Bei erhöhter Belastung durch Ver-
kehrslärm Rücksprache mit PCh, CFL 
und MECB 

Auflagen zur Umsetzung von Lärm-
schutzmaßnahmen (passiv und aktiv) 

MEA/ MLOGAT 

AEV/PCh/CFL 

Flächen mit bestehenden Altlasten/ 
Altlastenverdachtsflächen  

Rücksprache mit AEV vor Beginn von 
Bauarbeiten 

Auflagen zur Durchführung von Sanie-
rungsarbeiten 

MEA/ MLOGAT 

AEV 

Gefährdung archäologischer Stätten 
und geschützter Gebäudesubstanz 

Rücksprache mit INRA/ INPA vor Be-
ginn von Bauarbeiten 

Auflagen von INRA/ INPA 
MEA 

INRA/INPA 

Erhalt intakter Orts- und Landschafts-
bilder  

Berücksichtigung von Einsehbarkeit 
und unberührten/ geschützten Land-
schaftsräumen 

Rücksprache MI, MECB 

Auflagen bzgl. Eingrünung, optischer 
Projektgestaltung o.ä. 

MEA/ MLOGAT 

MI, MECDD 

Trinkwasserschutzzonen (in Ausarbei-
tung befindliche, provisorische und 
bestehende) / Quellschutz 

Rücksprache mit AGE vor Beginn von 
Bauarbeiten 

Genehmigung/ Auflagen für be-
troffene Bereiche 

MEA/ MLOGAT 

AGE 

Einhaltung von Abständen zu Hoch-
spannungsleitungen und/ oder ande-
ren technischen Infrastrukturen 

Rücksprache mit AEV/ CREOS bezüg-
lich der bestehenden und erforderli-
chen Genehmigungen  

COMMODO-Genehmigungen für rele-
vante Anlage 

Einhaltung von Abständen 

Unterirdische Verlegung 

MEA/ MLOGAT 

AEV 
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Heruntergebrochen auf die Projekte des PST-Nordstad lassen sich bzgl. der weiteren Projektkonkreti-

sierung (APS/ APD) als Teil des Monitorings die nachfolgenden Themenfelder benennen, die zu berück-

sichtigen sind. In der Auflistung finden sich auch die zuvor benannten allgemeinen Themen und Maß-

nahmen wieder. Details zu den einzelnen Punkten und ggf. erforderlichen VMA-Maßnahmen lassen sich 

jeweils der in Kapitel 5 durchgeführten Untersuchung der Umweltauswirkungen entnehmen. 

Dabei ist zu betonen, dass sich die Darstellung auf den aktuellen Kenntnisstand zu den Projekten be-

zieht, sodass für mehrere Aspekte (Einarbeitung PST in PAG, COMMODO/ Betriebe im Umfeld, PCh/ 

Straßenquerungen, BHWE/ Ökopunkte, faunistische Detailstudie, Retentionsvolumen) für keines der 

acht Projekte eine Betroffenheit bzw. eine Überprüfung im Rahmen des Monitorings ausgeschlossen 

werden kann. 

Tabelle 13: Übersicht über die Rahmen der weiteren Projektkonkretisierung der PST-Nordstad Projekte zu berücksichtigenden 
Themen 
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3.3 X X X X - X X X X - - - X X X - X - X - 

3.5 X X X X X X X X X X - - X X X X X X X - 

4.6 X X X - X X X X X X X - X X X X - X - - 

5.10 X X X X X X X X X X - - X X X X - X X - 

6.7 - X X X - X X X X - - - - - X - X - X - 

6.8 X X X X X - X X X - X X X X X X X X X - 

7.16 X X X - - - X X X - - - - - X X - X X - 

8.18 - X X - - X X X X - - X X X X - X - X X 
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7 NICHTTECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG 

Der Plan directeur sectoriel transports (PST) befasst sich mit der nationalen Verkehrspolitik und den 

nationalen Strategien und Projekten aus dem Bereich Verkehr. Zur Anpassung an die Zielvorgaben des 

2022 veröffentlichten Plan national de mobilité (PNM13) und zur Aktualisierung an bereits umgesetzte 

Infrastrukturprojekte ist es erforderlich, den im Februar 2021 in Kraft getretenen PST zu überarbeiten.  

Das Département de l’aménagement du territoire (DATer) des Ministère du Logement et de l’Aménage-

ment du territoire (MLOGAT ehemals MEA) und das Département de la mobilité et des transports (DMT) 

des Ministère de la Mobilité et des Travaux publics (MMTP) als Vorhabenträger planen die Durchführung 

der Änderungen des PST und beziehen sich dabei auch auf die Inhalte der Vision Territoriale des re-

zenten Programme directeur d’Aménagement du territoire (PDAT). 

Die Änderungen des PST fallen unter die Vorgaben des Gesetzes loi du 22 mai 2008 relative à l’évalua-

tion des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (nachfolgend SUP-Gesetz) und 

sind einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) zu unterziehen. Hierdurch sollen erhebliche negative 

Umweltauswirkungen frühzeitig erkannt und im Sinne einer wirksamen Umweltvorsorge so weit wie 

möglich vermieden oder ausreichend gemindert werden. 

Der vorliegende vertiefende Umweltbericht (UB) als Phase 2 der SUP basiert auf der Strategischen Um-

weltprüfung Phase 1 (UEP) für die Änderung des PST (Oeko-Bureau, Dezember 2022) sowie der dazu-

gehörigen FFH-Verträglichkeitsprüfung Phase 1 Vorprüfung „Screening“ (Oeko-Bureau, November 

2022). In diesen Prüfungen wurden 54 Modifizierung und neue Projekte untersucht, die sich vom PST 

2019 zum PST 2022 ergeben haben. Die Untersuchungen umfassten dabei zunächst eine grobe Bewer-

tung der Projekte hinsichtlich der zu erwartenden potenziell erheblichen Umweltauswirkungen. Für die 

Untersuchungen aus der UEP liegt zudem ein Avis nach 6.3 des MECDD vom 03.05.2023 (N/Réf: 006324) 

vor, welches im weiteren Planungsverlauf Berücksichtigung findet. Gleiches gilt für das Avis der AGE 

vom 23.02.2023 (Réf: EAU/SUP/22/0029 - A). 

Da die Einzelprojekte in der Regel nicht losgelöst von weiteren umliegend geplanten Projekten betrach-

tet werden können, wurden in Anlehnung an den PNM bereits in der UEP die vier Agglomerationsräume 

„Centre“, „Sud“, „Dudelange“ und „Nordstad“ gebildet, in denen jeweils mehrere PST-Projekte geplant 

sind, zwischen denen ein inhaltlicher Zusammenhang besteht.  

Im vorliegenden vertiefenden UB werden insgesamt 8 PST-Projekte in der Nordstad untersucht. Diese 

Projekte orientieren sich am Mobilitätskonzept Nordstad 2035 (2021). Um sicherzustellen, dass die Ent-

wicklungspläne/ Konzepte vorangetrieben werden und in absehbarer Zeit realisiert werden können, hat 

die Regierung beschlossen, die Verkehrsinfrastrukturprojekte des Mobilitätskonzeptes Nordstad 2035 

vorzuziehen. Zentrales Anliegen ist dabei, die zur Umsetzung der Projekte benötigten Flächen freizuhal-

ten. Um diesen Prozess anzuschieben, erfolgt die vorliegende vorgezogene Untersuchung der PST-Pro-

jekte in der Nordstad. Die übrigen Mobilitätsprojekte des PST und PNM2035 werden daran anschlie-

ßend voraussichtlich 2023/24 untersucht.  

  

 
13 Der Nationale Mobilitätsplan 2035 (PNM 2035) schlägt ein umfassendes Konzept zur Bewältigung des Mobilitätszuwachses 
vor und setzt die in der Strategie für eine nachhaltige Mobilität Modu 2.0 (2018) empfohlenen Ansätze um. 
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Bei den 8 im PNM und somit auch im vorliegenden Umweltbericht zu den Anpassungen des PST unter-

suchten Projekten in der Nordstad handelt es sich um 3 bestehende Projekte für die Anpassungen vor-

genommen wurden und 5 neue Projekte: 

• Projekt 3.3:  Corridor multimodal Ettelbruck-Diekirch (Transport collectif/ à adapter) 

• Projekt 3.5: Déplacement et mise à 2 voies de l'antenne (Transport collectif -ferroviaire/ nou-

veau projet) 

• Projekt 4.6: Mise à 2x2 voies de la B7 entre l'échangeur Ettelbrück et le giratoire Fridhaff (trafic 

individuel motorisé/ à adapter) 

• Projekt 5.10: Contournement de proximité Ettelbruck (trafic individuel motorisé/ à adapter) 

• Projekt 6.7: Route d'accès Walebroch et P+R (trafic individuel motorisé/ nouveau projet) 

• Projekt 6.8: Contournement de proximité Diekirch (trafic individuel motorisé/ nouveau projet) 

• Projekt 7.16: Parking relais d'Erpeldange-sur-Sûre (parkings relais et pôles d’échanges/ nouveau 

projet) 

• Projekt 8.18: Itinéraire cyclable express Nordstad (pistes cyclables nationales/ nouveau projet) 

Diese Mobilitätsprojekte sind inhaltlich und räumlich eng verzahnt. Für die Zielerreichung der positiven 

Auswirkungen ist es erforderlich die im PNM angedachten Projekte in ihrer Gesamtheit zu realisieren. 

Für die Nordstad sind dabei folgende Schwerpunkte vorgesehen: 

• Durch die Umsetzung von drei großen Straßenbauprojekten soll insb. der zentrale Bereich der 

Nordstad zwischen Ettelbruck und Diekirch vom motorisierten Durchgangs- und Transitverkehr 

entlastet werden. Dabei handelt es sich um den Ausbau der zentral von Norden nach Süden 

durch die Nordstad verlaufenden B4 auf 2x2 Spuren (Projekt 4.6) sowie die im Westen von Et-

telbruck (Projekt 5.10) und im Osten von Diekirch (Projekt 6.8) neu zu errichtenden Contourne-

ments de proximité. Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen zur massiven Stärkung des 

Hauptstraßennetzes und der gleichzeitig vorgesehenen Beschränkungen für den Durchgangs-

verkehr (Projekt 6.7) wird insbesondere in den Zentren von Ettelbruck und Diekirch sowie in 

und um Ingeldorf die Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen zur Steigerung der Le-

bensqualität möglich. 

• Zugleich bietet sich so die Möglichkeit und der Platz Projekte zur Stärkung des ÖPNV in der 

Nordstad zu realisieren. Die Errichtung eines Corridor multimodal zwischen Ettelbruck und Die-

kirch (Projekt 3.3) mit Busspuren, Fuß- und Radwegeverbindungen ist dabei ein zentraler Be-

standteil. Die Verlegung und der zweigleisige Ausbau der Stichbahnstrecke von Ettelbruck nach 

Diekirch (Projekt 3.5) ist dabei ein zentrales Vorhaben. Durch diese Maßnahmen, sowie das An-

legen weiterer Bahnhaltepunkte in Erpeldange-sur-Sûre und Ingeldorf, wird die ÖPNV-Anbin-

dung sowohl innerhalb der Nordstad als auch in Richtung Luxemburg-Stadt gestärkt. Zugleich 

wird durch das P&R-Parkhaus (Projekt 7.16) sowie den angrenzenden Pôle d’échange d’Erpeld-

ange-sur-Sûre ein attraktiver zentraler Umsteigeplatz geschaffen, der sowohl Fahrgemeinschaf-

ten fördern als auch die Nutzung des ÖPNVs vereinfachen soll. 

• Ein weiteres zentrales Vorhaben ist die Errichtung eines Radschnellwegs (Projekt 8.18) entlang 

der Täler von Sauer und Alzette in Richtung Luxemburg-Stadt. Dieser soll als Rückgrat des Rad-

wegenetzes dienen und sowohl für den Pendelverkehr, den Radtourismus und als Verbindung 
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zum lokalen Radwegenetz dienen. Im der vorliegenden Umweltprüfung wird dabei der in der 

Nordstad gelegene Streckenabschnitt des Radschnellwegs zwischen Bettendorf und Schieren 

betrachtet. 

Für die benannten 8 PST-Projekte in der Nordstad werden zunächst, basierend auf den Ergebnissen des 

UEP sowie der dazu vorliegenden Avis (inkl. übergeordneter kumulativer Wechselwirkungen, Alterna-

tivenprüfung, Auswirkungen auf Natura2000-Schutzgebiete und mögliche grenzüberschreitende Ein-

flüsse), eine allgemeine Beschreibung des Projektes und des Untersuchungsraumes bzw. dessen Um-

weltzustandes vorgenommen. Dabei werden auch die Verknüpfungen mit anderen PST-Projekten in der 

Nordstad, die Betroffenheit weiterer Plans sectoriel, die UVP-Pflichtigkeit des Projektes sowie die er-

warteten Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) beleuchtet.  

Herzstück des Umweltberichtes ist die Bewertung der für das jeweilige Projekt erwarteten Umweltaus-

wirkungen (vgl. Kapitel 5). Diese wird anhand einer 5-stufigen Erheblichkeitsmatrix (vgl. Kapitel 3.2) für 

jedes der 7 Schutzgüter sowie insgesamt 20 Unterpunkte (2-4 pro Schutzgut) vorgenommen. Ebenfalls 

wird projektspezifisch auf Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie mögliche kumulative 

Wechselwirkungen mit anderen PST-Projekten eingegangen. Die Bewertung unterscheidet dabei zwi-

schen potenziell erheblichen und unerheblichen Umweltauswirkungen, die durch die Umsetzung der 

Projekte zu erwarten sind. Dies ermöglicht (vgl. nachfolgende Abbildung) sowohl eine projektspezifisch 

genaue Identifizierung der im weiteren Planungsverlauf zu beachtenden und berücksichtigenden The-

menfelder, sowie eine Vergleichbarkeit der Erheblichkeit der untersuchten 8 Projekte.  

Grundlegend sind dabei die vorliegenden Projektinformationen, welche noch keine konkreten Umset-

zungspläne (APS/ APD) umfassen, sodass zukünftig eine Neubewertungen erforderlich sein kann. We-

sentliches Ziel des UB ist es, frühzeitig auf Problemfelder hinzuweisen und Lösungsansätze zu entwi-

ckeln, durch die eine möglichst umweltverträgliche Umsetzung der Projekte gewährleistet werden kann. 

Dazu werden für jedes der Projekte spezifische VMA-Maßnahmen (inkl. empfohlener Studien zur Prü-

fung der technischen Durchführbarkeit) sowie die für deren Umsetzung einzubeziehende Akteure (vgl. 

auch Monitoring/ Kapitel 6) benannt. 
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Abbildung 14: Bewertungsübersicht der PST-Nordstad Projekte auf Ebene der Unterpunkte der Schutzgüter. Quelle: eigene 
Darstellung, 2024 
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8 ANHANG 

Anhang 1: Übersichtspläne PST Nordstad 

Anhang 2: Avis nach 6.3 zur SUP-Phase 1 (UEP) der PST Modifikationen 

Anhang 3: Inhalte der SUP-Phase 1 (UEP) mit allen Inhalten (digital) 

 







LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG
Ministère de t'Environnement, du Climat

et du Développement durable

Luxembourg, le - 3 MAI 2023

Monsieur Claude Turmes

Ministre de l'Energie et de
l'Aménagement du territoire
4, place de l'Europe
L-1499 Luxembour

N/Réf: 006324
Dossier suivi par Philippe Peters /
Pit Steinmetz
Tel: 2478 6827 , 2478 6857
Email : philippe.peters@mev.etat. lu /
pit. steinmetz@mev. etat. lu

Concerne : Rapport environnemental relatif au projet de modification du plan directeur
sectoriel « transports » (PST)

Loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l'environnement (avis article 6.3)

Monsieur le Ministre,

Je me réfère au courrier du 12 décembre 2022 par lequel vous sollicitez mon avis en vertu de
l'article 6.3 de la loi EES1 au regard du projet de modification du plan directeur sectoriel
« transports » (PST ci-après). Le dossier soumis pour avis comprend avec le document
« Strategische Umweltprufung Phase l (UEP) fur die Ànderung des Plan Directeur Sectoriel
«Transports" (PST) » une évaluation sommaire des incidences (UEP ci-après) élaborée par le bureau
d'études Oeko-Bureau s.a r. l. et ses auteurs concluent, à bon escient, qu'une évaluation
environnementale selon la loi EES s'impose.

J'ai transmis le dossier précité également pour avis à l'Administration de l'environnement,
l'Administration de la gestion de l'eau et l'Administration de la nature et des forêts dont les
contributions sont jointes en annexe. De manière générale, je me rallie aux observations des
administrations, tout en vous communiquant ci-dessous mes propres remarques sur l'ampleur et
le degré de détail du rapport environnemental à élaborer pour le PST.

1 Loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

4, place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Tél. (+352) 247-86824
Fax (+352) 400 410

www. emwelt. lu

www. luxembourg. lu
www.gouvernement. lu



Remarques générales

D'après le chapitre 1. 1 de l'UEP, l'évaluation présentée se focalise sur 54 projets du PST, dont 23
concernent des projets déjà définis dans le PST en vigueur qui devront être adaptés et 31
constituent des nouveaux projets. Avec ce choix, 42 projets du PST en vigueur, qui resteront
inchangés, ne font pas l'objet de l'UEP, de même que les 17 projets déjà réalisés qui vont être
supprimés du PST. Si cette approche est en principe compréhensible, il importe cependant de veiller
aux remarques suivantes :

. Les incidences probables sur les zones Natura 2000 n'avaient pas été suffisamment
évaluées dans le rapport environnemental de 2018. Pour cette raison, il est vivement
recommandé de compléter le dossier par une évaluation des incidences pour les projets
qui resteront inchangés, pour autant qu'ils concernent une zone Natura 2000 (voir les
remarques relatives au bien environnemental « flore, faune, biodiversité »).

. L'EES a comme objectif de procéder à une évaluation environnementale stratégique d'un
plan dans son ensemble. Compte tenu que le PST concerne un réseau d'infrastructures de
transport interconnectées entre elles, il importe de se prononcer dans le rapport d'un point
de vue environnemental sur l'intégration de ces modifications dans le réseau global et de
mettre en évidence leur incidences voire bénéfices environnementaux dans une

perspective d'ensemble. Pour ce faire, il serait très intéressant de pouvoir se baser sur une
modélisation de trafic à moyen et long terme afin de mieux pouvoir évaluer les effets des
mesures sur révolution potentielle de la part-modale des transports, les effets climatiques
du projet, les effets indirects secondaires sur d'autres axes du réseau, les effets cumulés,
les aires d'influence des divers projets, etc.

. De même, l'analyse de solutions de substitution devra prendre en compte le réseau global
existant et projeté, de manière à en pouvoir optimiser le fonctionnement avec l'objectif de
réduire au maximum les incidences environnementales. De ce fait, il importe que les
auteurs du rapport environnemental prennent également la stratégie et tes objectifs à la
base de la planification du futur réseau de transport comme sujet pour en évaluer la
pertinence d'un point de vue environnemental.

. Dans cette même perspective, il est indiqué de présenter un bilan global des incidences
avec des chiffres plus détaillés, non seulement pour les modifications envisagées, mais
également pour l'ensemble du plan. Ceci concerne, par exemple, une estimation du moins
sommaire de la consommation du sol générée par la réalisation des projets, des biotopes
ou habitats potentiellement touchés, des zones protégées/cours d'eau/forêts concernés
par le plan, des constructions annexes requises (tunnels, ponts, ... ) avec leurs longueurs
respectives,....

. Finalement, il est nécessaire de se prononcer dans le rapport environnemental sur les
procédures subséquentes requises pour réaliser à terme les projets, notamment aussi pour
mettre en évidence, compte tenu évidemment des informations disponibles à ce stade, les
projets à soumettre à une évaluation des incidences en vertu de la loi modifiée du 15 mai
2018 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Par ce biais, il importe
également de montrer par quels mécanismes de planification et d'autorisation, les
différentes mesures sont à mettre en ouvre et qui en sera responsable.

Nonobstant des remarques générales ci-dessus, l'UEP est présenté dans un dossier clair et bien
structuré qui apporte déjà à ce stade un grand nombre d'informations relatives aux modifications
du PST et aux incidences probables sur l'environnement de ces projets. Ceci vaut notamment pour
l'annexe 3 (« Steckbriefe ») qui fournit une description de chaque projet et des enjeux
environnementaux principaux à prendre en compte de même qu'une première analyse des
incidences probables sur les biens environnementaux. Dans ce contexte, il est apprécié que les
auteurs de l'UEP ont établi un lien entre la numérotation des projets du PST en vigueur et celle
utilisée pour les projets à adapter. Par ailleurs, il est apprécié que le dossier comporte des plans



affichant les projets et certains enjeux environnementaux à considérer (zones protégées d'intérêt
communautaire et d'intérêt national, cours d'eau, zones de protection d'eau potable, zones
inondables). Il est toutefois recommandé de modifier l'affichage des projets de façon à ce que leur
tracé puisse mieux être identifié. En effet, le tracé des projets routiers, ferroviaires ou de piste
cyclable qui se superposent ne peuvent pas bien être discernés dans les plans.

Quant aux projets retenus pour une analyse détaillée s'étalant sur une longueur de plusieurs
kilomètres (> 5km), il est nécessaire de présenter leurs tracés dans le rapport environnemental
moyennant des extraits d'une carte à grande échelle, afin que le lecteur du dossier puisse bien
suivre les raisonnements des auteurs du rapport environnemental.

Pô ulation et santé humaine

Dans le cas du bien environnemental « population et santé humaine », les auteurs de l'UEP
indiquent pour certains projets que le degré des nuisances sonores dépendra du maintien
respectivement de la reconstruction de murs/écrans anti-bruit (n°109_l, 201 et 404). Pour ces
projets, il est indiqué d'identifier dans le rapport environnemental les endroits où les murs/écrans
anti-bruit existants devront probablement être enlevés et de vérifier si leur reconstruction sera
possible, respectivement par quelles autres mesures le niveau sonore requis peut être garanti.

Flore faune biodiversité

Il est apprécié que le dossier soumis pour avis comprend, outre l'UEP, déjà une évaluation
sommaire des incidences selon l'article 32 de la loi PN2 (« FFH-Vertràglichkeitsprùfung Phase l
Vorprufung ,,Screening" ») élaborée par le bureau d'études Oeko-Bureau de même qu'une
première analyse des incidences probables sur les espèces protégées particulièrement
(« Faunistisches Screening - Plan directeur sectoriel « transports » (PST)) élaborée par le bureau
d'études Milvus. Ces documents permettent déjà à un stade précoce d'évaluer les incidences
probables du projet sur le bien environnemental « flore, faune, biodiversité ».

Avec le document « FFH-Vertràglichkeitsprûfung Phase l Vorprufung ,,Screening" », les incidences
significatives probables de 54 projets du PST sur les zones Natura 2000 ont été évaluées et ses
auteurs concluent qu'une évaluation des incidences selon l'article 32 de la loi PN est nécessaire
pour 15 de ces projets. Il ne peut donc pas être exclu que ces projets impartent une ou plusieurs
zones Natura 2000 de manière significative.

Pour ce qui en est des 42 projets du PST en vigueur qui resteront inchangés, il est vivement
recommandé de compléter le dossier encore par une évaluation sommaire des incidences selon
l'article 32 de la loi PN (voir la remarque ci-dessus), de manière à pouvoir à établir un premier bilan
global des effets potentiels du plan sur le réseau Natura 2000. Le cas échéant, l'analyse est à
approfondir dans le cadre d'une évaluation des incidences selon l'article précité.

Il est rappelé que le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ne pourra marquer son
accord sur le plan qu'en absence d'incidences significatives sur les zones Natura 2000 concernées
(article 33 de la loi PN).

L'approche de réaliser l'évaluation des incidences dans le cadre de l'évaluation environnementale
nécessaire pour le PST est soutenue, vu qu'elle permet, le cas échéant, d'adapter le PST en
conséquence.

2 Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
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Dans ce contexte, les remarques suivantes sont à prendre en compte :

. Pour l'élaboration de l'évaluation des incidences, il importe de considérer les dispositions
du règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l'évaluation
sommaire et le contenu de l'évaluation des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

. Au chapitre 1.5 de l'évaluation sommaire des incidences, il est fait référence au règlement
grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation.
Il convient de noter que ce règlement vient d'être modifié par plusieurs règlements grand-
ducaux. Ceci vaut également pour le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant
désignation des zones de protection spéciale. Il importe de considérer pour l'évaluation des
incidences les dispositions actuellement en vigueur.

. Les incidences potentielles du PST sur les zones Natura 2000 sont à évaluer moyennant la
convention technique de Lambrecht & Trautner de 20073, notamment dans le cas d'un
empiétement d'un projet sur une zone Natura 2000. Même si, au vu du caractère spécifique
du plan, des études de terrain ne sont pas requises à ce stade, il importer de vérifier voire
d'étoffer l'information existante par des visites de terrain.

. Pour les projets qui n'empiètent pas sur une zone Natura 2000, mais pour lesquels des
effets négatifs indirects sur une telle zone ne peuvent toutefois pas être exclus, il est
important de bien différencier une éventuelle infraction aux dispositions de l'article 21 de
la loi PN des incidences probables sur les objectifs de conservation d'une zone Natura 2000.

. Les effets cumulatifs sur les zones Natura 2000 concernées par le PST devront être évalués.
Cette analyse ne pourra se limiter aux seuls projets du PST, mais considérer d'une manière
générale tous les projets ayant déjà impartes les zones Natura 2000 concernées.

. S'il ressort de l'évaluation des incidences qu'une ou plusieurs zones Natura 2000 risquent
d'être affectées de manière significative, malgré la prise en compte d'éventuelles mesures
d'atténuation, une recherche de solutions alternatives pour les projets concernés est à
réaliser au niveau du PST. En admettant que des solutions alternatives raisonnables et
compatibles avec le réseau Natura 2000 n'existent pas, il devra être vérifié si des raisons
impératives d'intérêt public majeur peuvent être invoquées pour la finalisation du PST (voir
article 33 de la loi PN). Alternativement, les projets concernés ne peuvent pas être repris
dans le PST.

D'après le chapitre 2 de l'UEP, il n'est pas prévu de réaliser des études faunistiques dans le cadre
de la modification du PST. Dès lors, l'analyse des incidences probables sur les espèces protégées
particulièrement présentée dans le rapport environnemental s'appuiera notamment sur le
document précité de Milvus. Dans l'hypothèse où des études faunistiques auraient été finalisées
pour les projets retenus pour une analyse détaillée, il est recommandé de considérer les résultats
de ces études dans le rapport environnemental à élaborer pour le PST

Sd

Pour un nombre de projets, les auteurs de l'UEP concluent que de fortes incidences sur le bien
environnemental « sol » ne peuvent pas être exclues. Dans ces cas, il est recommandé de
considérer pour l'analyse approfondie les données de l'ASTA relatives à la valeur agricole des sols.
Le cas échéant, les auteurs du rapport environnemental devront proposer des adaptations des
projets afin de pouvoir conserver notamment les sols à haute valeur agricole. Par ailleurs, la perte
globale de tels sols suite à la réalisation des projets envisagés devra être estimée. Quant à la
problématique des volumes de déblais et remblais (« Notwendigkeit zur Durchfûhrung grôliere
Erdbewegungen »), il est indiqué de fournir dans le rapport environnemental une estimation
approximative de ces volumes et de classer les projets en fonction des volumes estimées.

3https://www.bfn.de/sites/defauIt/files/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/lambrecht_u_trautner_-2007.pdf
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Eau

Pour plusieurs projets, les auteurs de l'UEP indiquent que le scellement du sol supplémentaire
résultant des projets contribue à une augmentation des eaux de surface et qu'il devra être veillé à
ce que la capacité des bassins de rétention soit suffisantes. Dans ce contexte, il est judicieux de
distinguer les projets qui requièrent la création de nouveaux bassins de rétentions (p. ex. la
connexion A6 - N6) des projets pour lesquels une infrastructure de rétention des eaux pluviales
existe déjà (p. ex. pour les projets de mise à double voie d'une route). Dans le premier cas, il est
recommandé de réfléchir sur les dimensions et remplacement éventuel des nouveaux bassins.
Dans le deuxième cas, il est recommandé de vérifier si les capacités des bassins de rétention
devront être adaptées et de vérifier les conséquences probables qui en découlent. En effet, les
bassins de rétention se sont souvent développés comme des sites de valeur écologique (milieux
humides entourés de structures ligneuses).

Si un projet du PST concerne une zone de protection d'eau potable en vigueur, il importe de vérifier
la compatibilité du projet avec les dispositions définies dans ce règlement grand-ducal et avec celles
du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des
zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine
servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Paysage

Pour différents projets, les auteurs de l'UEP jugent nécessaire la réalisation de plantations le long
du tracé (p. ex. projets n°002, 005, 009 etc. ) afin de réduire les incidences probables sur le paysage.
Dans ces cas, les auteurs du rapport environnemental devront préciser cette mesure d'intégration
paysagère d'une façon quantitative (sur quelle largeur ?) et qualitative (quel type de plantations ?).
Par ailleurs, il est nécessaire de vérifier si la largeur des couloirs à réserver pour les projets est
suffisante afin de pouvoir y intégrer la réalisation des plantations. Si le maintien de structures
ligneuses existantes permet également de réduire les incidences paysages des projets, il importe
d'identifier ces structures dans le rapport environnemental.

A côté de l'exposition à la vue du projet de transport, les auteurs du rapport environnemental
devront également se prononcer en détail sur les effets paysagers dus au remodelage des espaces
naturels compte tenu de la topographie et développer des mesures pour assurer une intégration
aussi harmonieuse que possible dans le paysage et la topographie. Une attention particulière est à
porter aux ouvrages requis pour traverser des vallons ou vallées et aux accès/sorties (p.ex.
échangeurs, tunnels,... ) qui peuvent avoir une dimension importante.

En relation avec la biodiversité, les auteurs du rapport environnemental devront évaluer en détail
l'effet de la fragmentation éco-paysagère engendrée par les différents projets, compte tenu de la
situation actuelle sur le terrain et se prononcer sur les mesures permettant d'améliorer la
cohérence paysagère des espaces concernés (p.ex. création de ponts écologiques/paysagers). Il est
renvoyé dans ce contexte également au troisième plan pour la protection de la nature.

Finalement, l'aspect paysager ne concerne pas seulement l'effet visuel d'un projet, mais également
ses incidences sur l'environnement sonore dans le paysage. Les auteurs du rapport devront prendre
en considération cet aspect et valoriser les informations disponibles (p. ex. identification des
espaces calmes).



Remarques relatives aux différents projets

D'une manière générale, les conclusions des auteurs de l'UEP au regard des projets à retenir pour
une analyse détaillée dans le rapport environnemental et des sujets à approfondir sont partagées.
Il y a toutefois lieu de prendre en compte les remarques et précisions suivantes

001 : Echangeur Luxembourg Ouest

Complémentairement aux conclusions présentées par les auteurs de l'UEP, il est recommandé de
se prononcer dans le rapport environnemental sur l'opportunité de conserver des structures
ligneuses spécifiques à proximité du projet, afin d'éviter des incidences significatives sur les biens
environnementaux « population et santé humaine » et « paysage ». Il s'agit de considérer dans ce
contexte la qualité des structures ligneuses (état sanitaire, essence). Par ailleurs, les conséquences
du projet sur la piste cyclable l sont à prendre pour objet (Est-ce que la piste cyclable pourra être
réaménagée à proximité de l'échangeur ? Si non, de quelle façon le tracé devrait-il être modifié ?).
En outre, les auteurs du rapport environnemental devront prendre en considération le
réaménagement voire la démolition des échangeurs existants, de manière à pouvoir mettre en
évidence dans une perspective territoriale plus grande les effets du projet sur l'environnement
(effets secondaires à moyen et long terme).

004 : Pôle d'échange Bouillon (P+R)

Selon les auteurs de l'UEP, environ la moitié des fonds visés par le projet concerne une prairie
maigre de fauche (6510), un habitat d'intérêt communautaire. La pertinence de l'envergure du pôle
d'échange planifié est à vérifier dans le rapport environnemental. Par ailleurs, le rapport
environnemental devra comprendre une recherche de solutions de substitution (par exemple, la
zone de bâtimentset d'équipements publics (BEP) située à l'Est de la surface). Il est recommandé
d'opter dans la mesure du possible pour une conservation du biotope protégé précité (voir
également les remarques relatives au projet n°904).

005 : Boulevard de Cessange

Une attention particulière est à prêter au rapprochement du projet modifié des quartiers
d'habitation existants et, le cas échéant, encore projetés dans le PAG. Par ailleurs, il est nécessaire
de fournir des précisions relatives à la traversée de l'autoroute A6. Comme indiqué par les auteurs
de l'UEP, les incidences cumulatives avec le projet 906 sont à évaluer

008 : Connexion N7 - N11

Le développement de cet axe routier est à évaluer en détail étant donné qu'il traverse un quartier
d'habitation intégrant des espaces verts de qualité qui en plus forment un maillage écologique
intéressant avec le paysage environnant. Vu cette proximité et situation géographique, les auteurs
devront se prononcer en détail sur les modalités techniques du projet et son aménagement dans
cet espace, en phase chantier et en phase d'exploitation. Par ailleurs, la partie Est du tronçon sera
réalisée, selon les auteurs de l'UEP, sous forme d'un tunnel. Il est indiqué de considérer lors de
l'évaluation des incidences les techniques de construction éventuelles. Dans ce contexte, il y a lieu
de souligner que la réalisation d'un tunnel par une tranchée couverte aura d'autres conséquences
que celle moyennant un tunnelier. Les auteurs du rapport environnemental peuvent, le cas
échéant, se prononcer sur la technique à retenir en tenant compte des résultats de l'analyse
approfondie. Pour l'évaluation des incidences selon l'article 32 de la loi PN, les objectifs de
conservation du règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de
conservation et déclarant obligatoire la zone « Grunewald » sont à considérer. Au vu de la situation
complexe à cet endroit, il importe de fournir davantage d'informations sur la situation de trafic



existante et révolution du trafic à cet endroit afin de mieux justifier ce choix, tout en considérant
des solutions aiternatives pour limiter au mieux les incidences du futur projet. D'éventuelles
installations connexes liées au projet sont à prendre pour sujet dans l'évaluation (p.ex. aération du
tunnel, aménagement des carrefours/ronds-points aux points de jonction de la nouvelle route,
pont, rétention,... ).

009 : Connexion A6 - N6

Les auteurs de l'UEP indiquent à juste titre que des parties des fonds visés par le projet sont
exposées à un risque de crues subites. Un tel risque existe notamment dans les thalwegs aux lieux-
dits « Lëtschegrônnchen » et « Gaaschtgronn ». Dans ces cas, il est nécessaire de clarifier dans le
rapport environnemental si des mesures spécifiques devront être réalisées (p. ex. la construction
d'un pont), afin d'éviter des incidences significatives sur les biens environnementaux.

019 : CHNS entre Héihenhaff et Cloche d'Or

Il ressort de l'UEP que le projet vise de réserver des voies existantes aux bus et que l'aménagement
de voies supplémentaires ne semble pas être nécessaire. Les auteurs de l'évaluation sommaire des
incidences selon l'article 32 de la loi PN concluent toutefois que des incidences significatives sur la
zone spéciale de conservation (ZPS) « Grunewald » ne peuvent pas être exclues, vu que le projet
empiète sur la zone. Si un tel empiétement pourra être exclu dans le rapport environnemental, une
évaluation des incidences selon l'article précité ne s'impose pas. Il est nécessaire de considérer dans
ce contexte, le fait qu'il est prévu de ne plus retenir dans le PST le projet « Ligne de Tram entre
['Aérogare et Kalchesbréck » (n°2. 11), un projet qui aurait pu provoquer, ensemble avec le projet
n°019, des effets cumulatifs sur la ZPS.

108 : Priorisation pour bus entre Contern et échangeur Irrgârtchen

Selon les auteurs de l'UEP, des études sont en cours respectivement déjà réalisées pour le projet
« PC 17 Scheedhaff-Sandweiler » (n°8.16) défini dans le PSTen vigueur. Pour l'analyse approfondie
du projet 108, les résultats des études précitées sont à intégrer dans le rapport environnemental,
pour autant que les études soient disponibles.

109_1 : Priorisation bus et voie de covoiturage sur l'A3

L'évaluation du projet devra prendre en compte que la priorisation du bus et du covoiturage rendra
nécessaire un agrandissement de l'autoroute par la création d'une troisième voie de circulation
dans les deux sens. Pour ce qui en est des zones spéciales de conservation probablement
concernées par le projet, il importe de considérer pour l'évaluation des incidences selon l'article 32
de la loi PN le règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation
et déclarant obligatoire la zone « Dudelange - Ginzebierg » et le règlement grand-ducal du 28
octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Massif
forestier du Waal ». Par ailleurs, il est nécessaire d'évaluer également les incidences probables sur
la zone de protection spéciale (ZPS) « Vallée supérieure de l'Alzette ». Dans ce contexte, la
construction éventuelle d'un nouveau pont sur le tronçon traversant la vallée du cours d'eau
« Alzette » est à considérer.

110 : Contournement d'Alzingen

L'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour ce projet a été finalisée et le Conseil de
Gouvernement a déjà choisi la variante à réaliser.



113 / 214 / 701 : Itinéraires cyclables express

Les projets n°113, 214 et 701 visent la réalisation de pistes cyclables dites « itinéraires cyclables
express » et ont été retenus pour une analyse détaillée. Il est recommandé de clarifier d'une
manière générale dans le rapport environnemental les détails relatifs à la conception de ces pistes
(largeur, type de revêtement, structure du corps de la chaussée, plantations éventuelles etc.)
notamment pour les tronçons qui nécessitent encore d'être aménagés comme piste cyclable (p. ex.
en raison d'une absence de chemins existants ou de la présence de chemins insuffisamment
aménagés). Ceci permet de rendre plus concret l'analyse des incidences probables des projets.

121 : Arrêt Kayl-Nord

L'évaluation présentée dans l'UEP considère uniquement la réalisation d'un arrêt de train au Nord
de la localité de Kayl. Dans la mesure où le projet comprendrait également l'aménagement d'un
parking, ceci devrait être considéré lors l'analyse détaillée. Quant à l'impact probable sur le Triton
crête, espèce cible de la zone spéciale de conservation ZSC « Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes
minières / Ellergronn », il importe de prévoir une conservation du cours d'eau « Puelbech » avec
ses berges. En effet, ce cours d'eau établit une liaison entre deux parties séparées de la ZSC et peut
servir de corridor de déplacement pour cette espèce. Pour l'évaluation des incidences selon
l'article 32 de la loi PN, le règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de
conservation et déclarant obligatoire la zone « Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières /
Ellergronn » est à considérer.

124 : P+R et aire de stationnement échangeur Dudelange Centre

Contrairement à l'appréciation des auteurs de l'UEP, de fortes incidences sur le bien
environnemental « eau » ne peuvent pas être exclues. La partie Est de la surface est traversée par
un cours d'eau dont les bords sont exposés à un risque de crues subites. L'intégration du cours
d'eau dans l'aménagement du projet est à évaluer et des variantes sont à présenter dans ce
contexte pour conserver le cours d'eau respectivement permettre son aménagement écologique.
A noter que les structures ligneuses longeant le cours d'eau font partie d'un corridor vert qui
s'étend sur plus d'un kilomètre en direction Nord-Sud. En ce qui concerne les incidences probables
sur la ZSC « Dudelange - Ginzebierg » située à plus de 100m du projet, les auteurs de l'UEP
soulignent la valeur potentielle pour le Grand cuivré des pairies concernés par le projet. Il y a lieu
de noter que des incidences significatives sur l'objectif de conservation défini pour cette espèce
peuvent être exclues, si la population de l'espèce à l'intérieur de la ZSC n'est pas concernée par le
projet. Pour l'évaluation des incidences selon l'article 32 de la loi PN, le règlement grand-ducal du
28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone
« Dudelange - Ginzebierg » est à considérer.

La présence d'un corridor pour la faune sauvage au Sud et à l'Est du projet est mis en avant dans
l'UEP. Lors de l'analyse du projet dans le rapport environnemental, il y a lieu de prendre en compte
la réalisation d'une passerelle à gibier à l'intérieur de la partie centrale du corridor près de la
frontière, un projet qui diminuera la fragmentation écologique de l'autoroute A3 et pour lequel les
travaux ont commencé en 2022.

205 : Arrêt Belvaux Mairie

L'évaluation présentée dans l'UEP considère uniquement la réalisation d'un arrêt de train près de
la Mairie à Belvaux. Dans la mesure où le projet comprendrait également l'aménagement d'un
parking, ceci devrait être considéré lors l'analyse détaillée. Par ailleurs, il est indiqué de se
prononcer dans le rapport environnemental sur la localisation appropriée du nouvel arrêt sur la
bande d'une longueur d'environ 500m retenue actuellement dans le PST, ceci en tenant compte
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des résultats de l'analyse détaillée. Vu que le projet prévoit de remplacer deux arrêts de train
existants aux bords de Belvaux par un nouvel arrêt plus au centre de la localité, le rapport
environnemental pourra indiquer les effets secondaires du projet (changement d'affectation
possible notamment sur les fonds de l'arrêt Belvaux/Soleuvre Gare respectivement sur la zone de
gares ferroviaires et routières (GARE) y définie dans le PAG).

206: Arrêt Esch-Metzeschmelz

Des études faunistiques ont été réalisées pour le projet « Quartier Metzeschmelz » sur demande
de la société de développement Agora et peuvent être valorisées pour l'analyse du projet 206.

207 : Arrêt Terres Rouges

Comme indiqué dans le cas du projet 205, les auteurs du rapport environnemental pourront se
prononcer sur les effets secondaires du projet (changement d'affectation possible sur les fonds de
la gare d'Esch-sur-Alzette). Selon les auteurs de l'UEP, la stabilité du sol ne peut pas être garantie
compte tenu de l'utilisation du site en tant que décharge. Dans ce contexte, il est recommandé
d'estimer les volumes de déblais éventuels nécessaires pour la réalisation du projet. Quant au cours
d'eau « Alzette » actuellement canalisé sur les fonds visés par le projet, il est indiqué de vérifier les
possibilités pour une éventuelle remise à ciel ouvert du tronçon canalisé.

210 : Pôle d'échange Monkeler (P + R)

Il est judicieux de se pencher dans le rapport environnemental sur le fait que les entreprises
existantes sur les fonds visés par le projet et situées actuellement dans une zone d'activités
économiques communale type l (ECO-cl) seront obligées de trouver des sites alternatifs, pour
autant qu'elles désirent continuer leurs activités. Il s'agit d'un effet secondaire à considérer
conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi EES.

216 : Corridor à haut niveau de service pour bus Belvaux-Pôle d'échange Monkeler

Il importe de vérifier les incidences probables du projet sur la zone de protection spéciale (ZPS)
« Vallée supérieure de l'Alzette » conformément aux dispositions de l'artide 32 de la loi PN. A noter
qu'une telle évaluation n'a pas été réalisée dans le cadre de la procédure EES de 2018.

303 : Triangle ferroviaire Niederkorn - Bascharage

Le projet en question est à évaluer de manière cumulée avec le projet 309 (Contournement de
Bascharage) et le projet 310 (Echangeur Gadderscheier-Bascharage-Sanem), en tenant compte des
propositions récentes concernant le tracé du contournement. Les trois projets empiètent sur la
zone protégée d'intérêt national « Dreckwis » et ne pourront être réalisés uniquement après une
modification du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide
« Dreckwis » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.
Des mesures compensatoires sont requises pour garantir la qualité et la fonctionnalité écologique
de la zone protégée. Il est recommandé de se concerter avec le MECDD avant la finalisation du
dossier.

308 : Mise à 2x2 voies de la N31

Selon les auteurs de l'UEP, des incidences significatives sur la zone protégée d'intérêt national
(ZPIN) « Linger Wiesen » ne peuvent pas être exclues. Il importe de vérifier la compatibilité du
projet avec les dispositions du règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée



la zone humide « Linger Wiesen » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de
Bascharage.

310 : Echangeur Gadderscheier-Bascharage-Sanem

Selon les auteurs de l'UEP, des incidences significatives sur la zone protégée d'intérêt national
(ZPIN) « Dreckswis » ne peuvent pas être exclues, vu que le projet traverse cette zone. Pour
l'analyse des effets cumulatifs sur la zone, il importe de considérer également les projets n°303
(Triangle ferroviaire Niederkorn - Bascharage) et 309 (Contournement de Bascharage).

405_1 : Nouvel échangeur Marner - Capellen et réaménagement de la N6

Les auteurs du rapport environnemental devront prendre en considération le réaménagement
voire la démolition de l'échangeur existant, de manière à pouvoir mettre en évidence dans une
perspective territoriale plus grande les effets du projet sur l'environnement (effets secondaires à
moyen et long terme).

405_2 : Voie de délestage Z.A. Pafenbroch

Il ressort de l'UEP que le cours d'eau temporaire présent le long de la partie Ouest du tracé du
projet devrait au moins en partie être relocalisé. Une telle relocalisation aurait en même temps des
fortes incidences sur les biotopes protégés du milieu humide présent le long du cours d'eau
(magnocariçaies). Les auteurs du rapport environnemental devront revenir sur cette thématique.
Dans ce contexte, la réalisation de mesures d'atténuation le long du cours d'eau est à considérer.

415 : Pôle d'échange Etoile

L'évaluation présentée dans l'UEP au regard du bien environnemental « flore, faune, biodiversité »
n'est pas cohérente. Alors que les auteurs de l'UEP indiquent que des incidences significatives sur
ce bien environnemental ne sont pas probables, ils jugent nécessaire une analyse détaillée dans le
rapport environnemental, une analyse qui devrait porter sur la qualité de la surface comme habitat
d'espèces protégé selon l'article 17 de la loi PN. Comme indiqué dans l'expertise faunistique, Milvus
a déjà réalisé en 2021 des études faunistiques sur le site avec comme résultat que les fonds du
projet tombent en tant qu'habitat d'espèces sous les dispositions de l'article précité.

416 : Pôle d'échange CHL

Vu que la réalisation du projet présuppose la destruction de certains bâtiments existants, utilisés
entre autres pour des activités de commerce, se pose la question si des sites alternatifs pour ces
activités sont disponibles. Quant à l'impact probable sur le bien environnemental « flore, faune,
biodiversité », il suffit d'indiquer que la présence de sites de reproduction dans les bâtiments à
détruire est à vérifier avant leur destruction, conformément à la recommandation de Milvus
(« Besatzkontrolle in der Fortpflanzungszeit empfohlen »).

509 : Corridor à haut niveau de service pour bus Ettelbruck-Diekirch

Selon les auteurs de l'UEP, un parking et un bâtiment existants devront être enlevés pour ta
réalisation du projet. Se pose la question si des sites alternatifs pour ces activités sont disponibles.
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512 : Mise à 2x2 voies de la B7 entre l'échangeur Ettelbruck et le giratoire Fridhaff

Contrairement à l'appréciation des auteurs de l'UEP, de fortes incidences sur le bien
environnemental « population et santé humaine » ne peuvent pas être exclues. En effet, le projet
risque d'augmenter le niveau de bruit le long de l'axe routier en question, ce qui peut affecter des
habitants de constructions existantes (rue A Stackels, rue du Cimetière) de même que les habitants
de futurs projets (zone prioritaire d'habitation n°6, Erpeldange-sur-Sûre). Pour ce qui en est du pont
qui franchit la vallée du cours d'eau « Sauer », il est nécessaire de spécifier les travaux nécessaires
pour le projet. Dans le cas de la construction d'un nouveau pont, il est recommandé de vérifier
également les incidences probables sur le bien environnemental « eau » (zone inondable). Par
ailleurs, la zone protégée d'intérêt national « Ditgesbaach » dont la procédure réglementaire est
en cours, est à considérer, pour autant que le projet concerne les fonds de cette zone.
Complémentairement, tout autre installation ou réaménagement de l'infrastructure existante
(p.ex. giratoire Fridhaff) est également à prendre en compte dans l'évaluation. Au vu de la
localisation du projet, une attention particulière esta portera son intégration paysagère.

513 : Contournement de proximité Ettelbruck

En comparaison avec le projet n°5. 10 du PST en vigueur, il est prévu d'adapter considérablement
les caractéristiques du projet. Alors que le projet n°5. 10 aurait permis d'établir une nouvelle
connexion entre les routes nationales N7 et N15, le projet n°513 établirait une nouvelle connexion
entre la route nationale N7 et le chemin repris CR349. Il est nécessaire de se prononcer dans le
rapport environnemental sur la pertinence de cette modification, ceci notamment en tenant
compte du maintien du projet n°5. 11 « Contournement de Feulen (N15-N21-N15) » dans le PST. Le
cas échéant, les incidences cumulées sont à analyser en détail.

Quant à la zone spéciale de conservation (ZSC) « Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du
Lellgerbaach », les auteurs de l'UEP ne peuvent pas exclure des incidences significatives sur le cours
d'eau « Wark » qui devrait être franchi par le projet et, par conséquent, sur le cours d'eau « Sauer »
dont le maintien de la qualité de l'eau fait partie des objectifs de conservation de la ZSC. Il convient
de noter que des mesures d'atténuation sont à développer pour pouvoir exclure des incidences
significatives sur la ZSC.

l

D'une manière générale, une attention particulière est à porter dans l'évaluation sur les incidences
du projet sur les eaux souterraines, notamment celles destinées à être exploitées comme eau
potable, ainsi que l'intégration du projet dans le paysage / topographie en tenant compte des
ouvrages requis pour la réalisation du projet.

514 : Contournement de proximité Diekirch

Deux variantes sont considérées pour la partie Sud-Est du projet. Il est recommandé de fournir dans
le rapport environnemental une évaluation comparative de ces variantes, afin de pouvoir identifier
celle avec les moindres incidences sur les biens environnementaux. Par ailleurs, les auteurs du
rapport environnemental devront considérer lors de l'analyse approfondie les sorties de secours
nécessaires pour le projet (détermination du nombre de sorties et de leur localisation éventuelle).

516. 1 : Déplacement et mise à 2 voies de l'antenne ferroviaire Ettelbruck-Diekirch
516. 2 : Route d'accès Walebroch

Contrairement à l'appréciation des auteurs de l'UEP, de fortes incidences sur le bien
environnemental « population et santé humaine » ne peuvent pas être exclues, notamment en
raison des effets cumulatifs. Dans ce contexte, il convient de noter que les habitants le long de la
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rue du Cimetière sont actuellement exposés à des sources de bruit présentes au Sud (voie ferrée,
N.7) et à l'Ouest (B. 7) et que ie projet constituera une nouvelle source de bruit au Nord.

604 : Liaison Morgenstern et by-pass nouvelle Gare routière (Voie de délestage Echternach)

Vu que le projet concerne un talus boisé le long de la rue du Charly, il est indiqué de considérer lors
de l'analyse approfondie également les incidences probables sur le bien environnemental « sol ».
A noter qu'un rapport environnemental a été finalisé en 2019 par l'association momentanée des
bureau d'études Romain Schmiz, Biomonitor et Mersch pour le projet de modification ponctuelle
du PAG « By-pass ou la jonction Morgenstern », un projet qui a été repris et finalisé dans le cadre
de la refonte du PAG. Le rapport en question fournit des informations environnementales relatives
à la partie Est du projet 604, de même que l'avis ministériel du 11 mars 2020 émis en vertu de
l'artide7. 2delaloiEES.

614 : Priorisation pour bus et covoiturage sur l'Al

Pour l'évaluation des incidences selon l'article 32 de la loi PN, les objectifs de conservation du
règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant
obligatoire la zone « Grunewald » sont à considérer.

900 : Extension du réseau Tram de la Place de l'Etoile à Belvaux

Selon les auteurs de l'UEP, une évaluation des incidences selon l'article 32 de la loi PN s'impose,
afin de vérifier les incidences probables sur la zone de protection spéciale « Vallée supérieure de
l'Alzette ». Dans le cas des autres zones Natura 2000, les auteurs de l'UEP ne s'attendent pas à des
incidences significatives, vu que les tronçons du projet situés à proximité de ces zones ont déjà été
analysés dans le cadre de l'EES réalisée pour le PST en vigueur. Il importe de souligner que
l'évaluation sommaire des incidences selon l'article 32 jugée nécessaire dans le rapport
environnemental de 2018 n'a pas encore été réalisée. Il est vivement recommandé de redresser ce
manque, notamment pour clarifier l'impact probable sur la zone de protection spéciale « Région du
Lias moyen ». Pour l'évaluation des incidences cumulatives sur la zone, il importe de considérer
également les projets n°201 et 214.

904 : Extension du réseau Tram à Hollerich-Cessange

Avec la réalisation du projet et avec la future urbanisation de la zone prioritaire d'habitation « Porte
de Hollerich », des activités existantes devront être relocalisées sur d'autres sites, pour autant
qu'elles continuent à fonctionner (effet secondaire selon l'article 5 de la loi EES). Il est recommandé
de se prononcer dans le rapport environnemental sur les effets environnementaux d'un tel
transfert compte tenu de la démarche envisagée et de la disponibilité de terrains appropriés.
Comme indiqué dans le cas du projet n°004 (Pôle d'échange Bouillon), il est recommandé d'opter
pour une conservation de la prairie maigre de fauche (6510) traversée par la partie Sud-Ouest du
tracé du projet. Pour ce faire, les auteurs du rapport environnemental devront se prononcer sur
une éventuelle adaptation de cette partie, en tenant compte des résultats de l'analyse approfondie
à réaliser pour le projet n°004.

906 : Extension du réseau Tram dans le Boulevard de Merl et Boulevard de Cessange

Il est nécessaire de préciser les mesures nécessaires afin de ne pas endommager la fonctionnalité
du corridor de déplacement présent le long du cour d'eau « Merlerbaach », notamment en tenant
compte des effets cumulatifs sur les biens environnementaux résultant de ce projet et du projet
n°002 (Boulevard de Merl).
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908 : Extension du réseau Tram vers Mamer/Capellen

En comparaison avec le projet 2. 10 du PST en vigueur, le projet adapté ne prévoit plus de desservir
le site du Lycée Josy Barthel, de l'Ecole européenne Luxembourg II et de la zone prioritaire
d'habitation n°9 du plan directeur sectoriel « Logements ». Il est nécessaire de se prononcer dans
le rapport environnemental sur la pertinence de cette modification.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Pour la Ministre de l'Environnement, du Climat
et du D ' ppement durable

lanne MOUSEL
Premier Conseiller de Gouvernement

Annexes :

Avis de l'Administration de la nature et des forêts
Avis de l'Administration de l'environnement
Avis de l'Administration de la gestion de l'eau

Copies pour information : Ministère de l'Intérieur
Administration de la nature et des forêts
Administration de l'environnement
Administration de la gestion de l'eau
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Administration
de la nature et des forêts

»s@?udrts""
3 \ l^. îû23

1&V^-

Diekirch, le 30 janvier 2023

Madame la Ministre de l'Environnement,

du Climat et du Développement durable

Concerne : Projet de modification du plan directeur sectoriel « transports » - demande d'avis
en vertu de l'article 6 (3) de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;
v. réf.: 006324

Brm. - Retourné à Madame la Ministre de ['Environnement, du Climat et du Développement
durable avec l'avis demandé.

Veuillez agréer. Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Le directeur

l y.
Frank W LT R

81, avenue de la Gare
L-9233 Dielurch

Tél. (+352) 247-56600
Fax (+352) 247-56651

www. emwelt. lu www.gouvernement. lu
www. luxembourg. lu



Diekirch, le 3 0 JAN. 2023

Administration
de (a nature et des forêts

Administration de la rwtwe et (tes (torêt»
Direction

Entrée 3 0 JAN. 2023
Monsieur Frank Wolter

Directeur de l'ANF

if. F.

Concerne : Avis sur la SUP1 du Plan Directeur Sectoriel « Transport » N/Ref : 006324

Monsieur le Directeur,

En réponse à votre demande du 3 janvier 2023, je me permets de vous soumettre mon avis
concernant le sujet sous rubrique.

Le présent avis se réfère à l'ampleur et au degré de précision des informations reprises au
document Strategische Umweltprûfung Phase l (UEP)-fûrdieÂnderungen des Plan Directeur
Sectoriel Transport (PST) - Stand 5. Dezember 2022, rédigé par les bureaux Oeko-Bureau et
MILVUS.

Ayant analyse une partie des projets, surtout au niveau du volet « Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt », nous concluons que les bureaux ont couvert tous les sujets nécessaires,
de manière exhaustive. Leurs conclusions et recommandations nous semblent cohérentes.

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées,

Le chef du Sendc de la Nature

Sandra'CELLINA

81, avenue de la Gare

L-9233 Diekirch
Tél. (+352) 247-56629
Fax (+352) 247-56651

sandra.cellina@lanf.etat. lu
www.emwelt. lu

www.gouvernement. lu
www. luxembourg. lu



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Administration de h Rwtton de l'eau

de
Sir^

Direction
Référence : EAU/SUP/22/0023 - A
Votre réf. : 006324
Dossier suhfl par : Se»vtee autorisations . FGA
Té(. :24S56-g20
E-maB : autorisattons@eau. etat. lu

Ministère de l'Environnement, du Climat et
du Développement durable

Madame la Ministre Joëlle Welfring
4, Place de rEurope
L-1499 Luxembourg

Esch-sur-Alzette, le 2 3 FEV. 2023

Objet : Projet de modtfteatton du plan directeur sectoifel « transports ».
Loi modifiée du 22 mal 2008 relathw à l'évaluatlon des Incidences de certains plans et
programmes sur l'envlronnement.

Rapport sur les incidences envlronnementales (lèn partie) - Art. 6.3.

Madame la Ministre,

En réponse à votre demande d'avis du 22 décembre 2022 relative au dossier sous rubrique, veuillez trouver d-
dessous l'avls de ['Administration de la gestion de feau.

l Pour le bien à protéger eau (« Schutzgut Wasser »)

3èms Plan de gestion et Plan de gestion des risques d'inondations
Des mesures permettant de contrecarrer tes pressions sur nos cours cfeau sont reprises dans te programme de
mesure établi dans le cadre du 3*"* plan de gestion pour les parties des districts hydrographiques internationaux
Rhtn et Meuse situées sur territoire luxembourgeois 2022-2027 et son programme de mesures qui en fait partie
intégrante1. Les Incidences éventuelles des projets sur ces mesures sont à conddérer, par exemple la distance
par rapport à la berge d'un cours d'eau est un paramètre majeur.

De manière identique, les mesures présentées les mesures dans le plan de gestion des risques d'inondatlon2
(n Hochwasserrisikomanagementplans ») sont à consfdérer.

1 Ministère de rEnvironnement du CBmat et du Déwloppement durable. 3e plan de gestion pour tes parSw hnennbouigeolses des districts
hydrographiques htemattonauK du Rhin et (te ta Meuse. (2022).
2 Ministère de fEnvironnunent du aimât et du Développement durable. Plan de gestion des riaiues irinondatton (2021-2027),

l. Avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Ahette

Tél. (+352) 24 5561
Fa» (+352) 24 556 7900

info@eau. etatlu www.waasser. lu

www.emwelt. lu



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE ItlXEMBOURG

Administration de la gestion de l'eau

Concernant Geoportail, le point Plan de gestlwi 2021 (« Bewlrtschaftungsplan 2021 ») qui Indue le programme
de mesure 2021, les éléments fonctionnels du concept de connecthrlté, les types de cours d'eau, la cartographie
du milieu physique, etc. est à ajouter.

Les éléments ci-dessus sont à référencer dans le chapitre 2 « Verwendete Materialen und Queilen ».

Zones d'étude (« Abgrenzung des Untersuchungsraumes »)
Le périmètre d'analyse proposé semble cohérent, néanmoins comme souligné dans le rapport pour la quasi-
totalité des projets, il est nécessaire de prévoir une rétention adaptée (« ausreichend dimenslonierte
Retentlonen zu gewShrleisten »). Ce point est à considérer, il faut que les surfaces nécessaires à ces
infrastructures soient d'ores et déjà ptantflées.

Volet « eaux souterraines et eaux potables »

OQB : Çonngxiçn A6-N6 (giaysséejî. lgnEhe)
Le projet OOQ est aîncerné par :

la zone III de fa zone de protection (procédure publique en cours) pour laquelle II existe te projet de règlement
grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Tennebtefg situées
sur les territoires des communes de Bertrange et Strassen.

019 : CHNS entre Hélherih^ff et Çlpch.e d'Çr

Le projet 019 est concerné par

les zones 11-vl, II et 111 de la zone de protection pour laquelle II existe le règlement grand-ducal du 25 août
2021 portant création des zones de protectfon autour du captage d'eau souterraine PuhrermUhle situées sur
les territoires des communes de Luxembourg, Nlederanven et Sandweller ;

la zone 111 de la zone de protecUon pour laquelle II existe le règlement grand-ducal du 25 août 2021 portant
création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Birelergronn situées sur les
territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange.

la zone de protection provisoire située autour des forages Forage Tublshof l (FCC-1-02) et Forage Tubtshaff
2{FCC-1-03).

Une attention particulière devra être portée sur les parties situées en zone de protection rapprochée à vulnérabilité
élevée (zone 11-V1) en raison des nombreuses interdictions et restrtctlons prévues dans ces zones particulièrement
vulnérables.

ia8 lPrieris.at.ion poiyr. te.s gntre ÇonjEern etéchanReyrJrrgârtctien

Le projet 108 est concerné par :

la zone III de la zone de protection pour laquelle il existe le règlement grand-ducal du 2 octobre 2018
portant création de zones de protection autour des captages tfeau souterraine Trudlerbour, Millbech,
Stuwelsboesdi, Boumillen nouvelle, Bll et Bichei, ainsi que du site decaptage Scheidhof situées sur les
territoires des communes de Contem, Hesperange, Luxembourg, Sandweiier, Schuttrange et WeileNa-
Tour.
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U GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Administration de la gertton de feau

206 : Arrêt Esch - Metzeschmelz
Le projet 206 est concerné par :

une zone de protection provisoire située dans la partie sud du projet ;

- la zone II en tangente de la zone de protection pour laquelle il existe te règlement grand-ducal du 7 octobre
2020 portant créatton de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Waschbur situées sur les
territoires des communes de Ka^, Schlfflai^e et de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

208.;,CorrldpjàAaytni^uJ^sêr^,|»urbM§Mdîg^^^^
Le projet 208 est conorné par :

- les zones II et III de la zone de protection pour laquelle 11 existe te règlement Bran(Wucal du 7 octobre 2020
portant création de zono de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire
de la Wlle d'Esch-sur-Alzette ;

- la zone II en tangente de la zone de protection pour laquelle (l existe le règlement grand-ducal du 7 octobre
2020 portant création de zones de protecHon autour du captage d*eau souterraine Wâschbur situées sur les
territoires des communes de Kayl, Schifflange et de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

214 : itjnéralrecyçfabteexeresslOiâ
Le projet 214 est concerné par :

une zone de protection provisoire située dans ta partie sud du projet ;

- la zone II en tangente et III en tangente de la zone de protection pour laquelle il existe le règlement grand-
ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Welsen
3 situées sur te territoire de la Ville tfEsch-sur-Alzette.

Ziç : Çwridpr à haut nlyeau $le se,Driçe poyr bys.Behray&fôle d-édiangeMonkeler
Le projet 216 est concerné par :

une zone de protection provisoire située dans la partie sud du projet ;

. la zone II en tangente et III en tangente de la zone de protection pour laquelle II ©ciste le élément grand-
ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen
3 situées sur le territoire de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

494 : Vote ite.erlorisation pour bus et coyolturage sur l'A6

Le projet 404 est concerné par :

- la zone III de la zone de protection pour laquelle II existe le règlement grand-ducal du 16 mai 2019 portant
création des zones de protection autour des captages treau souterraine Siwebueren et Katzebuer-Mlllebaach
situées sur les territoires des communes de Kopstal, Luxembourg, Strsssen et Walferdange ;

- la zone II en tangente de la zone de protection (procédure publique en cours) pour laquelle II eidste le projet
de règlement grand<lucal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine
Tennebierg situées sur les territoires des communes de Bertrange et Strassen ;

- la zone III en tangente de la zone de protection pour laquelle il exj?te le règlement grand-ducal du 7 octobre
2020 portant création de ïones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et
Rébierg situées sur les territoires des communes de Garnlch, Marner et Steinfort ;

- la zone de protectïon provisdre située autour des forages Forage Tubîshof l (FCC-1-02) et Forage Tubishaff
2(FCC-l-03).
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IE GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Admlntrtiatton de la gestion de l'eau

5131 ContournemCTt de Droximlté Ettelbfy^
Le projet 513 est concerné par:

une zone de protection provisoire au nord du projet;

les zones H et III (au sud du projet) de la zone de protection pour laquelle II existe te règlement grand-ducat
du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captago d'eau souterraine
Camplngwee et Grondwee situées sur tes territoires des communes d'Ettelbruck et Feulen.

Des échanges concernant la problématique des tunnels dans les zones dé protection des captages Campingwee et
Gmndwee et des futures zones de protection du captage Warken ont iféjà eu lieu.

Oes Impacts conséquents sur les copiages sont à attendre vu fe positionnement des projets de tumolpar ropport aux
forages.

Des études sont impératîves pourémluer Hmpact des tunnels sur les différents copiages et la posslbifité de tféptocer
lesftirages Camplngwee et Grondwee tout en fetmuvant une q'uontfté d'eau eitpfwtaWe équlvalentë. II en va de la
sécurité d'appmwawiïement en eau potable de la mmmune d'ftteftrucfc

f Impact du tunnef sur te forage Warken est également à êtuidler.

514 : Çontoymement.d@^rpximjté RfçMffih
Le projet 514 est concerné par :

la zone II et III d'une zone de protection (dossier en traitement) située dans la partie sud du projet ;

une zone de protection pro^sotre située dans la partie nord du projet.

Une attention partteultèw devra également être portée à ce projet étant donné que de nombreuses sources, qui
pourraient être utilisées par to WRe de Diekin± pour sa séwrtsaVon en eau potable à long terme, sont (ocallsées à
proximité du tronçon.

Un Impact du tunnel sur les écoulements des eaux souterraines est également à étudier.

614 : Prio.rjsatton.poyr |ïus et çovoityreurs i>yr AI

Le projet 614 est concerné par :

la zone (II de la zone de protection pour laquelle il existe le r^lement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant
création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brenneref et
Dommeklange situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et
Walferdange ;

la zone III de ta zone de protection pour laquelle il existe le r^teiment grand-ducal du 25 août 2021 portant
création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Blrelergronn situées sur tes
territoires des communes de Niederanven, Sandweller et Schuttrange ;

une zone de protection provisoire autour du Sennlnberg qui est tangente au projet.

900 : Extension du réseau Tram de la Place de l'Etolle à Belyaux

Le projet 900 est concerné par :

la zone de protection provisoire située autour des tarages Forage Tubishof l (FCC-1-02) et Forage Tublshaff
2 (FCC-1-03).
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LE GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÉ DE lUXEMBOURC

Administratton de la Restton de l'eau

âi>2.:J,!gne,deSram entre te? RêL@ d'échanees Bonnevole, Howald t Ooche d'or
Le projet 902 est concerné par :

- la zone de protection provisoire située autour des forages Forage Tubishof l (FCC-1-02) et Forage Tubishaff
2(FCC-1-03).

903:Exten?Jonâurferai0^jr&dan5teBoy!evarâKer!Lr3, d. Ad^
Le projet 903 est concerné par :

. la zone II et III de la zone de protection pour laquelle II existe le règlement grand-ducal du 2 octobre 2018
ponant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren.
Brennerei et Dommeldange situées sur tes territdres des communes de Luxembourg, Nlederanven. Steinsel
etWalferdange.

@Q4 : Extensîojidy réseau Tram àHçlleri^i-ç^sange
Le projet 904 est concerné par :

- la zone de protection pro^soire située autour des forages Forage Tublshof l (FCC-1-02) et Foraee Tublshaff
2 (rcc-i-03).

saG LBrten^n ^y réseau Tram dansteBoulevwddeMerlet Boulewy^deCessange

Le projet 906 est concerné par :

- la zone de protection provisoire rituée autour des forages Forage Tublshof l (FCC-l-02) et Forage Tubishaff
2(FCC-1-03).

908 : Extension du r&eau Tram vers Mamer/Capellai

Le projet 908 est concerné par :

" la zone lit en tangente de la zone de protection (procédure publique en cours) pour laquelle il existe le projet
de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine
Tennebierg situées sur les territoires des communes de Bertrange et Strassen.
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LE GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÉ DE IUXEMBOURG

Administration de ta Restton de l'eau

PoBTteusjoREojete
De façon générale, pour tous tes tronçons passant dans les zones de protecUon la vulnérabilité et la présence de
nappes d'eaux souterraines, qui sont utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine
et sont situées à faible profondeur dans certaines tones au Luxembourg, sont impéraUvement à prendre en
compte.

Les zones de protection (ZPS) (ZPS provisoire, ZPS procédure publique en cours, 2PS créée par règlement grand-
ducal) et la zone prédse traversée ou tangente sont à consldârer :

zone l

<ione de protection Innmédiate)

zone 11-Vl
(zone à vulnérabilité élevée)

aonell
(zone protégée rapprochée)

zone 1)1
(zone protégée éloignée)

Seules sont autorisées des activités destinées à l'entretien et à la
révision des Installations de prélèvement des eaux.

Y sont Interdits tous ouvrages. installations, constructions, travaux ou
activés suscepUbles de porter atteinte à ta qualité de la ressource
hydrique.

Tous ouvrages, installations, dépôts, travauîi, acthrftés sont interdtts
ou réglementés conformément aux dlspostttons de l'annexe l du
Règlement grand-ducal modifié du 9 Juillet 2013 dté d<lessus.

l£S tunneissofit Interdits en lone II.

Tous ouvrages. Installations, dépôts, travauiç, acthrités sont interdits
ou réglementés conformément aux dispositions de Fannexe l du
Règlement grand-ducal modifié du 9 julHet 2013 dté d-dessus.

// est impéfotffde vé^fler A> profondewde to nappe qui est utilise
pour reau potable et d'êtudiw rimpact des tunnels sur tes captages
d'eau potable.

En effet, des restrictions, telles qu'une Interdiction d'interventlons dans la nappe et à moins de 20 mètres de la
nappe dans la roche saine de raquifêre utilisé pour ta production d'eau destinée à la consommation humaine,
doh/ent être appliquées afln de protéger tes captages cfeau potable.

Les restrictions et prescriptions du élément grand-ducal modifié du 9 juillet 2013, fixant tes mesures
administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses
d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau desUnée à la consommation humaine, sont à
respecter ainsi que les obligations, qui découlent des réglementatkîns spécifiques déllinltant des zones de
protection de captages spédfiques d'eau potable.

Les restrictions du règlement grand-ducal du 12 décembre 2016, relatif à la protection des eaux souterraines
contre la pollution et la détérioration, seront également à respecter.
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ti GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÉ DE lUXEMBOURC

Administration de la Restlon de feau

Volet a Zone inondable »

Le projet et ses infrastructures connexes doh/ent être situés de manière préférentielle en dehors des zones
Inondables HQ100.

Afin de ne pas diminuer le volume de rétention ou risquer de créer un dommage pour les personnes, les biens
ou l'envlronnement, la planification des projets dort considérer sa localisation éventuelle en zone inondable qui
est fortement accentuée par les niveaux de crues HQ10, HQ100 et HQextrême. Pour toutes les zones se
superposant avec des zones Inondables en vigueur, les conditions suivantes sont à respecter :

chaque volume de rétention supprimé est à ompenser localement ;

toute construction ou aménagement constituant un obstacle hydraulique défavorable à ('écoulement des
hautes eaux est strictement interdit.

Pour toute construction en zone Inondable, le « Guide pour les projets de construction à l'intérleur des zones
Inondables s (AGE, 2018}'est à respecter.

Pendant ta phase chantier, il faut éviter toute perte de volume de rétention, Les remblais temporaires ou
l'instaltation du chantier doivent par exemple être prévus au-dessus du niveau HQ100.

Tous les travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones inondables doivent faire l'objet d'une
demande d'autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relath/e à feau.

Volet « Cnie subite »

En plus des zones inondables réglementées, il convient de considérer également les cartes de danger de fortes
pluies. La prévention Joue un rôle primordial dans une bonne gestion du risque de crues subites. Parmi les
mesures préventives figurent entre autres, ta prise en compte du régime d'écoulement et du ruissellement de
l'eau, la restriction de l'occupation des sols et le maintien de la rétention naturelle des surfaces (thalweg, etc. ).

Le cas échéant où le site du projet est soumis au risque de crue subite. La mise en place tfaxes verts et de bassins
de rétention sont des premières mesures, mais il sera néanmoins nécessaire d'établir une étude de crues subites
pour analyser les effets du projet par rapport à ta situatfon actuelle tant pour la zone du projet que pour les zones
voisines. Cette analyse doit être suffisamment approfondie et détaillée pour pouvoir évaluer les risques de crues
subites et les mesures d'atténuation prévues.

Volet « Eau de surface »

Le cas échéant où un cours d'eau est présent sur le site du projet ou à proximité directe, il est à considérer.

Les projets sont susceptibles d'avoir un Impact notable sur tes cours d'eau, une telle situation demandera la
réalisation d'une évaluation de t'impact sur le cours d'eau d'ian point de vue quatltatff, voire quantitatif. L'objectif
est de réduire les effets négatifs : dégradation du fond du lit et des berges du cours d'eau, de rétat écologique,
etc.

Oîncernant les travaux dans un cours d'eau ou e proximité, fis seront donc à caractériser lors de la planification
sommaire du projet et les impacts temporaires et permanents sur la qualité physico-chlmlque, biologique et
hydromorphologique du cours d'eau seront à évaluer.

3Admlnistration de la gestion de reau. lîuhfe pour tes projets de constructton à rintérteur des zones Inondables (2018).
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Dans le cadre de travaux le long des cours d'eau une distance minimale iris-à-vis de la crête de la berge est à
respecter, afin de permettre le maintien ou la mise en place d'une bande rivutaire, dont la largeur est déterminée
suivant la largeur et la typologie du cours d'eau :

La»geurdulit ' Langeur minimum de te bande rivulalre de part et d'autre j Typotogiedu
du cours d'cau j du cours ifeau (mesurée à partir de la crête de la berge) j cours d'eau

<10m~"~ ]"" ' 5m ' j Type 1-11, lit etiv
10à20m

> 20 m

5m
l0m
20 m

! Type 1-11, lit et IV
Type III. IV et V
TVpeltl. lVetV

La largeur peut aussi devoir être augmentée en fonction de l'écosystème fonctionnel présent
(<i Kernslri)enraum ») et des mesures hydromorphologtques prévues dans le cadre du 3èn  Plan de gestion. Si
une bande rivulaire d'une largeur adéquate ne peut être respectée, une évaluation de rimpact devra être
fournie.

La planification du projet devra aussi, le cas échéant, évaluer l'impact sur les projets de renaturatton (lit et beises
du cours d'eau, dimenslonnement, principe d'aménagement, etc. ) de cours creau projeté.

Le guide « Périodes d'Interventton dans les cours d'eau »4 sera aussi à prendre en compte.

Volet « Assalntesement »

De manière générale, il serait opportun de vérifier pour les projets visés si des projets d'assainissement tels que
la construction de nouveaux axes pluviaux ou Cadaptation de canalisations (par exemple surcharge hydraulique)
sont prévus et pourraient être exécutés en synergie. Ces Informations peuvent être vérifiées dans les dossiers
techniques cfassalnlssement (partie l) des communes concernées.

Concernant les eaux usées sanitaires, le cas échéant, il devra être confirmé que l'évacuation de ces eaux pourra
être assurée de manière adéquate.

Concernant les eaux provenant des surfaces destinées au stationnement, des mesures, bien qu'usuelles,
permettant de réduire voire d'éviter les risques de pollution, sont à présenter, par exemple, la mise en place de
séparateurs d'hydrocarbures pour les eaux provenant de parking.

Votet « Eaux pluviales »

La gestion des eaux pluviales ne peut pas être détaillée à ce stade cependant pour de tels projets des bassins de
rétention, des installations de traitement des eaux chargées en hydrocarbures (paroi siphoïde, etc. ),
rêcoulement des eaux entre tes bassins, le raccordement au cours d'eau, etc. sont à prévoir.

Les surfaces potentiellement nécessaires à ces Infrastructures sont par contre d'ores et déjà à prévoir, afin que
cela ne devienne pas une problématique lors de la planification du projet.

Une attention particulière devrait être accordée à une conception écologique des bassins de rétention tant du
point de vue de leur réalisation que de leur futur entretien,

4 Administration de «a gestion dé Feau. Périodes d'tnterventton dans tes cours (Teau (2023),
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2 Les projets à évaluer dans la phase 2
Pour les projets listés d<lessous contrairement à ce qui est indiqué, une < vertlefende Untersuchung » pour le
«t Schut^ut Wasser » est nécessaire au vu de leur potentiel Impact :

Prqjet

009:COnnexk>nA6-N6
(Chaussée blanche)

018: Pôle iTécharw
Hollerich

109_1: Prtorisatlon bus et
vote (te covolturage sur l'A3
124: P+R et aire de
stationnement échangeur
Dudelan Centre
201:Votedeprtorisatton
pour bus et covolturage sur
rM

205: Arrêt Terres Rouges
208:0orridor à haut niveau
deserviopourbus
Micheville-Esch/Schlffla e

214: Itinéraire cydabte
express 104

404:Voiedepriorisatten
pour bus et c&volturage sur
l'A6

405_2: Vote de délestage Z.A
Pafenbroch

512: Mise à 2x2 votes de la
B7 entre l'échangeur
Ettelbruck et te giratoire
Fridhaff
701: Itinéraire cyclable
ex ress

904: Extension du réseau
Tram à Hollertch-Cessange

906: Extension du réseau
Tram dans le Boulevard (te
Merl et Boulevard de
Ces$a e

Itemarques tpédflques

Possibilité d'un Impact négatif sur tes eaux souterraines comme le projet est sttué en zone III d'une
zone de protection (nhreau de la nappe, mesures spécifiques, etc.).

Influences sur le cours d'eau Zéissengerbaach canalisé à proximité directe.

Influences sur les coure tfeau Alzette

Influences du P+R sur faffluent du Diddetengerbaach et tes zones de crues subites.

Influences sur tes cours d'cau Wemelbaach, Mess, Mlerfaech, Blbeschbaach, Drosbech.
Zélssengerbaach, affluent du Zélssengerbaach, tes zones inondables et loms de crues subttes. (En
cumul avec 2U et 900

Analyse de la possibilité d'une remise à ciel ouvert (partiel) du couis tfeau canalisé : l'Alzette.

Possibilité d'un Impact négatif (nh»eau de la nappe, mesures spécifiques, etc. ) sur les eaux
îouterralnes comme la part» nord du projet se trouve en zone II et lll d'une zone de protection.

Influences sur les cours tfeau Ktemelbaach, Mess, Mterbedi, Blbeschbaach, Drosbech,
Zéisscngcrbaach, affhjent du Zéissengerbaach, tes zones Inondables et lunes de crues subites. (En
cumul avec 201 et 900).
Possihmié d'un Impact négatif sur les eaux souterraines, te rapport ne menttanne pas la présence
d'une zone de n rovlsotreà roxlmltéen lusdeszoneslletlllà . roxlmtté.
Possibilité d'un Impact négatif (niveau de te nappe, mesures spécifiques, etc.) sur les eaux
souterraines comme le projet passe en zone lit d'une zone de protection et à proximité d'une
lone III d'une zone de protectton et d'une zone 11 d'une zone de protection en cours de
règlementaUon et d'une zone de otectton vtsolre ublsho

Influences sur un affluent du Ktetbach et les crues subites.

Influences sur te cours (feau Sûre et tes zones inondables.

Influences sur le cours ifeau Alzette et ces affluents, tes tones inondables et les zones de crues
subites.
Influence sur te cours d'eau Zélssengerbaach et les zones de crues subites.
Possibilité d'un impact négatif sur les eaux souterraines, le rapport ne mentionne pas la présence
d'une zone de rotection visoire ubisho .
Influences sur tes cours tfeau Zélssengerbaach, un affluent du Zéissengerbaach, Drosbech et les
zones de cmes subites
Possibilité d'un Impact négatff sur les eaux souterraines : présence d'une zone de protection

rovlsolre ubls
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Pour les projets listés d-dessous, nous confirmons la nécessité d'une « vertlefende Untersuchung » pour te
« Schutzgut Wasser » au vu de leur potentiel impact.

Projet

005: Boulevard de Cessangc

008: COnrexhan N7-N11

108: Prtorlsation pour bus
entre Contem et échangeur
l Srtchen

206: Arrêt Esch - Metzeschmelz

207: Arrêt Terres Rouges

Renurques spécifiques

Influence sur le coure tfeau Zélssengerbaach et son affluent, sur te uiurs (feau Drosbech et
zones de crues subites

Influence sur te cours d'eau Alzette et son afBuent de l'Alzette et zones Inondables

Influences sur les deux affhaents de l'Wzette passant soui te CR234.
Possibilité d'un Impact négatif sur tes eaux îouterralnes comme te projet est situé en en zone
lit d'une zone de rotectkwi (niveau de ta na pe. mesures s - Ifi ues, etc..
Possibilité tfun Impart négatif sur tes eaux souterraines, le rapport ne mentionne pas la
présence d'une zone II d'une iane de protection à proximité. tes autres éléments mentionnés
sont aussi à considérer : zone de orotectton rovisolre. forages.

Analyse (te la posstotlfté d'une remise à ciel ouvert (partiel) cki cours d'eau canalisé : l'Alustte.

303: Triangle ferroviaire
Nledertom . Bascharage Influences sur le cours cfeau Oiieni et tes icnes Inondables.

308: Mise à 2x2 voies de la N31 Influences sur le coure d'eau Chien et tes zones Inondables.

310: Echangeur Gadderscheler-
Bescharage-Sanem

507: Pôle d'échange
d'Erpekfan^-sur-Sûre
509: Corridor à haut nhreau de
service pour bus Ettelbruck-
Dtekltch

513 (parties l et 2):
Contoumement de proximité
Ettelbruck

514: Contournement de

proximité Diekirch

51G.1; Déplacement et mise à 2
votes de l'antenne ferroviaire
Ettelbruck-Dlektrch
5ÎG3. : Route d'accès
Walebroch
604: Liaison Morgenstern et
by-pass nouvelle Gare routière
Voie de délesta eEchtemach

614; Priorisatkan pour bus et
covoitureurssurAl

900: Extenston du réseau Tram
delaPlacedel'EtoiteàBelvaux

Influences sur le cours tfeau Rouerbaach et les crues subites.

tnftjences sur tes zones Inondables.

Influences sur les zones Inondables.

Influences sur tes cours ifeau Warfc, Buurschteriwach. Haupeschbaach, Alzette, divers
affluents, les zones Inondables et zones de crues subites.
Possibilité d'un impact négatif sur tes eaux souterraines (tunnel, nhreau de la nappe, mesures
spécifiques, etc.) comme te projet est situé en zone II et III d'une zone de protection et dans
unezonede tectton rovlsolre.

Influence sur le cours tTeau Sûre, un de ces affluents, tes zones Inondables et les zones de
crues subites
Possibilité d'un Impact négatif sur les eaux souterraines (tunnel, niveau de la nappe, mesuras
spécifiques, etc. ) comme te projet est sttué en zone II et 111 d'une zone de protectton (dossier
en traltementjiet dans une zone de rotectlon rovlsoire.

Influences sur le cours d'eau Sûre et tes zones inondables.

Influences sur les cours d'eau Lautertourerbach, Lëtsdiebach, tes zones Inondables et les
zones de crues subites. Analyse de la possibilité d'une remise à del ouvert (partiel} du cours
tfeau canalisé Lautertiureribach

Possibilité d'un Impact négatif sur les eaux souterraines comme le projet est situé en zone III
de différentes zones de protection (nh»eau de ta nappe, mesures spécifiques, etc.). Le rapport
ne mentionne la résence d'une zone de protection rovlsolre à : ximité.
Influences sur les cours (feau Dipbech, Kiemelbaach, Me», Mterbech. Blbeschbaach,
Drosbech, Zélssei^erbaach, afïïuent du Zélssengerbaach, les zones Inondables et zones de
crues subites. (En cumul avec les projets 201 et 214)
Possibiltté d'un Impact négatff sur les eaux souterraines : présence d'une zone de protection

rovlsolre ublshof.
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le rapport est à modifier pour le projet d-dessous:

216: Corridor à haut nhreau Le rapport ne mentionne pas la présence d'une zone de protectton provisoire et d'une zone II et
de service pour bus Behraux- lit d'une zone de protection à pnoxlmlté.
POIed'échangeMonketer Uneattsntlon rtteulière devra être accordée à la e chantier.

PQyrtpMsloBfoiets:
Les plans fournis permettent d'Identlfier si le projet est sttué en zone Inondable et s'il Impactera un cours d'eau
de manière sommaire sans Indiquer la zone ou le cours d'eau précis, de manière Identique sans Indiquer la zone
impartée ou potentletlement impactée de la zone de protection.

Une partie de ces informations sont fourni» pour chaque «i nouveau » ou « adapté » projet dans le document
« 3 Anhang 3_Steckbrlefe_PST » au nhreau du « Schutzgut Wasser ».

Cependant, pour plus de clarté. un plan dédié par projet devrait reprendre les informations précitées. ce plan
montrerait ainsi directement la présence ou Fabsence d'Impact potentiel sur le «e schutzgut Wasser ».

Une représentation graphique plus détaillée pour te « schutzgut Wasser » par projet sera à fournir.

3 Conclusion

Dans le cadre de ta plantflcation des projets, d'une part l'évitement d'Impact négatif est à privilégier particulièrement
au nh/eau des zones de protection et des cours cfeau au travers de la mise en place de mesures adéquates
(alternatives, rétentions, etc. ). d'autre part la génération tfeffets positifs est également de première Importance par
exemple dans le cadre d'une éventuelle remise à del ouvert ou de la renaturation d'un cours d'eau.

Veuillez agréer. Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération.

Jean-Paul Uckes
Directeur
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LE GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement du Climat

et du Developpenwnt durable

Administration de t'environnement Ministère de l'Environnement, du Qimat et du
Développement durable

4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

V/Réf. : 006324

N/Réf. :841x34ed2

Dossier tr?né par : Unité stratégies et concepts

Esch-sur-Alzette, le 21 avril 2023

Concerne : Projet de modification du Programme directeur sectoriel «i Transports » (PST), version
2022 -Évaluation des inddences dans le cadre de l'artide 6.3 de la lot du 22 mai 2008
relative à l'évaluation des tncidences de certains plans et pre^rammes sur
l'environnement (EES/« SUP »)

Madame. Monsieur,

Par courrier du 22 décembre 2022, le Ministère de 1'Environnement, du Climat et du Développement
durable a sollicité l'avis de l'Administration de l'envîronnement traitant des incidences notables sur
l'environnement d'un projet de modification du Programme directeur sectoriel « Transports » (PST),
version 2022, dans le cadre de l'article 6.3 de la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluatlon des incidences
de certains plans et programmes.

L'avis se réfère au document intitulé « Strategische Umweltprûfifng Phase l (UEP)fûrdieAnderungen des
Plan Directeur Sectoriel ^TransporfpS T), Version vom 5. Dezember2022 » établi parle bureau d'études

OEKO-BUREAU SARL pour le compte du Ministère de l'énergie et de l'Aménagement du Territoire.

ù)mpte tenu des documents présentés, il y a lieu de formuler te? observations suivantes :

l. Concernant les documents de référence proposés dans le tableau l du document présenté, il y a lieu
de noter que :

. Bien qu'il soit indiqué que le rapport « Strategische UmweltprOfung (Umweltbericht) fur den Plan
directeur Sectorid « Transport » (PST) » relatif au PST 2018 sera considéré lors de la procédure
d'évaluation environnementale du nouveau PST 2022, il paraît tout aussi important de considérer

Administration de l'environnement

Unfté stratégies et concepts
l, avenue du Rock'n'RoII
L.436lEsch-sur^bette
www.emweh.lu

Tél. ;+352 40 56 56.544
www.gouvemement. lu
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les remarques faites dans les avis y relatife1, dont notre avis2 du 28 septembre 2018 joint en

annexe.

En conséquence, l'avis de rAEV du 28 septembre 2018 doit être pris en compte lors de
l'élaboration du rapport environnemental du PST 2022, notamment en ce qui concerne les
observations relatwes au PST 2018. Ces observations restent a priori valables aussi bien pour les
projets soumis à une modification dans le PST 2022, que, par analogie, aux nouveaux projets du
PST 2022.

. Sont à considérer les plans d'action contre le bru'ri? (PAB), les cartographies afférentes des «. zones
prioritaires de gestion du bruits sur geoportall-lu (Thème: Environnement > Bruit
environnemental > Modélisation > [... ]) et notamment :
o le « Plan tfaction conù-e le bruit des grands axes routiers de plus de trois millions de passages

de véhicules par an»4
o le « plan cfacUon contre le bruit dans l'a^lomération de Luxembourg »5, et
o le u Plan (faction contre le bruit des grands axes ferroviaires de plus de trente mille passages

de trains par an»6.

. Sont à considérer les « Zones calmes potentielles » 7 et leur cartographie sur geoportail. lu
(Thème : Environnement > Zones calmes).

. Des cartes de modélisation « Multiexposition 2016 »8 sont publiées sur geoportail.lu (Thème :
Environnement > Bruit en^ronnemental > Modélisation > Multlexposltlon).

. Sont à observer le plan et les stratégies suivantes établies sur base de loi modifiée du 15 décembre
2020 relative au climat :

o le « Plan national intégré en matière (Ténergie et de climat » (PNEC)910 ;

' Page d'Informatlon avis EES 2018:
httDs://amenaeement-territoira. oublic. lu/fr/olans<aractere-reelementaire/Dlans-sectorlels-Drimaires. html
2 Avis AEV du 28.9.2018: httDS://amenaeement-territoire. Dubllc. lu/dam-
assets/fr/dans caractère reelemeirtaire/plans sectoriels/AVIS-Administration-environnement.Ddf
3 Page d'Information « Plans cfacUon contre le bruit »httDS;//en^ronnèmenfcoublic.lu/fr/loftA)ru /Dab.html
4httDs://envlronnement. Dublic. lu/u>ntent/dam/environnement/documents/brult/Dlan-actions/Plan-action-bruit-
route-2021.Ddf
5 htt : environnement ublic. 1 co dam environnement documents bruit an-actlons Plan-action-bruit-
aeelo-2021.pdf
ïliStïé://environnemenLDublic. lu/content/dam/environnement/documents/bruit/Dlari-actions/Plan-artion-bruit-
ferro-202Lpdf
7 Page d'Information a Zones Calmes potentielles » httDS^/environnement. Dublic. lu/fr/loft/bruit/suryeillano-
bru zones-calmes-soundsca ' html
8 Page d'informatlon « Murtiexpositions » htt : eiwironnement. ubllc-lu fr loft brui surveillano-
bruit/multiexpositton.html
9 PNEC: httDS^/environnementpublic.lu/fr/klima-an-energie/olanonec.html
10 Avant-projet de mise à jour PNEC: httos://environnemenLoublic.lu/fr/actualites/2023/04/Dnec2023,html
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o la « Stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique » n et
o la « Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre »".

. Outre les PAG publiés sur geoportail. lu, il convient de considérer également lés PAG dits
« refonte » et les modifications ponctuelles des PAG en cours de procédure.

. Lé dernier plan national de la qualité de l'air PNQA date de 2021 au lieu de 2017.

2. Dans le document UEP présenté, les propositions de « solutions de substitution raisonnables », telles
que requises en vertu de l'article 5 de la loi EES, semblent se limiter à des considérations « FFH ».

Seul pour le projet « 514 - Contournement de proximité Diekirch », deux variantes de tracés sont
mentionnées dans le document « Steckbriefe ». Ainsi, il est à veiller à o que le choix des projets du
PST n'anticipe pas la discussion des variantes prévue par la loi EES.

Pour l'évaluation environnementale stratégique, il importe de se prononcer. dans le rapport
environnementàl sur les solutions de substitution prises en compte afin de pouvoir déterminer celle
avec le moindre impact environnemental. Il s'B^it de mettre en évidence dans ce contexte, toujours
d'un point de vue environnemental, que la variante finalement retenue est la meilleure solution (p.
ex. en ce qui concerne le tracé, méthode de mise en ouvre, etc.) pour la planification envisagée.

Comme solutions de substitution raisonnables à examiner il est au moins opportun de présenter
celles qui ont déjà été prises en compte jusqu'à présent d'une manière ou d'une autre dans la
planification des projets et de relever celles qui sont pertinentes pour avancer-dans le processus
tfévaluation envlronnementale afin de contribuer à limiter l'impact négatif sur l'environnement.

Il est approprié de présenter sous forme d'un tableau la comparaison les différentes solutions de
substitution et leurs incidences sur l'environnement.

3. En ce qui concerne le facteur du dimat, le rapport « Klimaôkologlsche Situation in Luxemburg,
Modellbasierte régionale Klimaanalyse - La situaù'on au Luxembourg en matière d'écologie
climatique » publié par l'AEV, est correctement référencié sous le tableau l du document présenté.
Précisons toutefois, que des cartes afférentes plus détaillées (format PDF et SIG) sont également
disponibles". Notamment les données SIG sont les plus appropriées pour servir de base de données
dans le cadre de ('évaluation environnementale.

" Stratégie d'adaptation aux effets du changement dimatlque :
htt s: environnement, ublic.lu content da environneme document kllma an ene ie Strate ie-
Ada tlon-Chan ement-climatl ue-Qean. df
" Stratégie à lorç terme de réduciton de GES:
httDS://eouvemement.lu/fr/actualites/toutes actualites/communlaues/2021/10-octobre/29-strateeie-nationale-
action-climat.html
" htt s: environnement, ublic. i fr klima-an-en " chan ement-climati u kllmaanal e. html

Page 3/7



LE GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Fnvironntment du Climat

et du Développement duisbfe

Administratfon de l'environnement

En effet, les données SIG font apparaître tous les détails, tels que les flèches indiquant la « direction
d'écoulement de l'air froid / Fliessrichtung der lîaltluft » sur la « carte d'analyse climatique/
Kllmaanalysekarte » qui deviennent mieux visibles dans la résolution la plus détaillée de 25 m.

Comme il rfest pas clair si ces informations détaillées ont été considérées lors de l'évaluation

sommaire présentée, il est recommandé de revoir, le cas échéant, l'évaluation des différents projets
dans le cadre du rapport environnemental.

4. En ce qui concerne le bien environnemental «i bruit », il y a lieu de veiller à ne pas créer de nouveaux
points néwalgiques (hotspot) concernés par des dépassements dé la valeur limite d'impact sonore,
od en référence aux PAB. De même, il doit être visé à limiter, voire à éliminer les points névralgiques
(hotspot) existants.

Au vu du tableau relevant les points noirs « bruit » dans notre avis préc'ité du 28 septembre 2018, il
est approprié de fournir dans le rapport environnemental une liste actualisée des points noirs
<( bruit » concernés par les projets du PST 2022 et pour lesquels des mesures devraient être prises.

5. En o qui concerne le bien environnemental « air », il y a lieu de veiller à ne pas a-éer de nouveaux
points néwalglques concernés par des dépassements de la valeur limite annuelle pour la
concentration du dioxyde cfazote (N02) dans l'alr ambiant, ced en référence au PNQA14. De même,
il doit êto-e visé à limiter, voire à éliminer les points névralgiques existants.

Dans ce'contexte, rendons attentif aux rapports relatift aux campagnes de mesurage de la qualité de
l'air ambiant entre 2018 à 2022".

Au vu du tableau relevant tes points noirs « air j» dans notre avis précité du 28 septembre 2018, il est
approprié de fournir dans le rapport environnemental une liste actualisée des points noirs a air »
concernés par les projets du PST 2022 et pour lesquels des mesures devraient être prises.

6. Les projets de la mise à jour du PST présentés sont Issus du Plan national de mobilité (PNM2035) et
visent forcément à mieux gérer le trafic; Or, une question primordiale à traiter .dans te cadre de la
procédure d'évaluation environnementale est a priori non seulement l'effet des projets de
modification du PST dans rentourage des couloirs de projets sur les différents thèmes
environnementaux, dont la population, de la santé humaine, des sols, de l'air ou des facteurs

climatiques, mais à plus grande échelle, les éventuels effets secondaires, cumulatifs à d'autres
endroits (cf. loi EES, art. 5, paragraphe 2). C'est-à-dire que les zones d'analyse doivent être étendues
de manière suffisante pour bien prendre en compte le maillage du réseau de trafic susoptible d'être
influencé de manlère.notable par les projets du PST. En effet, une gestion de trafic routier optimisée

" « Plan national de la qualité de l'air » (PNQA); httDs://environnement.DublIc.lu/fr/ioft/air/Dlans-air/Dnaa.html
lshttDS://environnement.RubIic.lu/fr/loft/aJr/mesures/camDaBnes-soecIales/camDaene-communes-N02.html
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poyr rendre le trafic fluide à un endroit donné, peut, le cas échéant, induire, dévier ou concentrer le
trafic à un autre endroit et y créer par exemple des conflits d'impact sonore ou de qualité de l'air.

Afin de pouvoir qualifier dans le rapport environnemental lo effets du développement du trafic à
moyen et long terme sur les biens environnementaux « air » et « bruit » précités, il est approprié de
s'appuyer, dans la mesure du possible à ce stade d.e planification précoce, sur les conclusions
d'analyses de trafic pertinentes pour les différents projets du PST 2022.

7. Sous le chapitre 7.3 du document présenté, il est proposé rapproche de limiter l'évaluation des effets
cumulatifs et dé leurs interactions sur les projets d'infrastructures visés par le PST. Or, il est approprié
de prendre en compte aussi les effets cumulatifc, tant positifs que négatifc, avec d'autres plans et
programmes, tels que les plans directeurs sectoriels (p.ex. le PDSZAE) et les PAG pouvant avoir des
effets notables probables sur l'environnement.

La proposition d'évaluer les effets cumulatifs des projets du PST 2022 dans les agglomérations
« Centre », « Sud », « Dudelange » et « Nordstad » est à apprécier.

8. Pour bien visualiser la situation des projets du PST par rapport aux PAG, II est à reommander
d'ajouter sur plans de représentation des projets dans le rapport environnemental, les couches avec
les parties graphiques des PAG.

9. Concernant les indications dans le document « Steckbriefe », il y a lieu de noter que :

. Pour le projet « 016: P+R SUD (EXTENSION) », des indications contraires de la distance du projet
par rapport aux habitations les plus proches sont données (775 m dans le tableau, et 160 m dans
le texte). L'évaluation à ce point est donc à revoir.

. Pour le projet « 604: LIAISON MORGENSTERN ET BY-PASS NOUVELLE GARE ROUTIÈRE (VOIE DE
DÉLESTAGE ECHTERNACH) », il est écrit « Die Trasse istso geptant, dass kelne Wohngebaude
oderGrundsWcke tangiert werden [... ] ». Or, au vu du plan sur lequel le tracé touche directement
des terrains d'habitation, ce constat ne peut pas être confirmé..

. La délimitation du projet « 904: EXTENSION DU RÉSEAU TRAM À HOLLERICH-CESSANGE » ne
semble pas être correcte du côté de son raccordement à la secUon HOA mentionnée. Au regard
de la délimitation du projet « 018: PÔLE D'ÉCHANGE HOLLER1CH », celui-ci ne remplit pas la
lacune du tracé. Les délimitations des différents projets sont à revoir afin de couvrir toutes les
infrastructures du PST concernées.
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. Au vu du projet « 514: CONTOURNEMENT DE PROXIMITÉ DIEKIRCH » dont le tracé passe à
plusieurs endroits à proximité de maisons d'habitation et dépasse des habitations par des ponts,

il s'agit plutôt d'une situation pouvant avoir un « Impact très élevé » (rouge) que d'une situation
ayant « impact élevé » (rosé). Ainsi, II est à apporter une attention particulière à une évaluation
détaillée du bien environnemental « bruit » dans le rapport environnemental.

. Pour les projets situés dans l'entourage des points noirs « Air » ou « Bruit » (voir - ci-dessus),
l'évaluation détaillée devra couvrir également ces biens environnementaux (p.ex. pour le
«bruit»: 205, 005, 308).

10. En ce qui concerne l'objedtf environnemental « Minimierung von Terrassierungsarbeiten und
Vermeidung von Aushub »16 relatif au bien à protéger « sot », ilya lieu de prédser que la lot modifiée
du 21 mars 2012 relative aux déchets, dans son article 26, paragraphe 1er, dispose qu' « au moment
respectivement de ta planification d'une construction et de rattrlbuVon d'un marché afférent, la
prévention des déchets, y compris le réemploi doivent être prises en considératkin. Cette prévention
concerne également la réduction des terres <f excavation destinées à une mise en décharge. Les
maîtres de Fouvrage doivent pouvoir faire preuve des considérations de prévention appliquées sur
toute demande de l'administration compétente ».

Vu la pénurie actuelle des décharges régionales pour déchets inertes et considérant les quantités
importantes de déchets inertes, et surtout des terres d'excavation, .générés lors de travaux de
construction, leur prévention est un des principaux objectifs de l'artide précité. La législation relative
aux déchets demande aux acteurs publies de se présenter comme des maîtres tfouwages
exemplaires en mettant en place les meilleures pratiques en matière de gestion et d'utilisation des
matériaux et déchets de construction en incluant lors de la planification de projets de construction
des moyens de réduire les déchets, notamment les terres excavées. Cela signifie que les entreprises
qui soumissionnent pour le marché doivent présenter des stratégies pour la gestion responsable et
adéquate des matériaux et déchets issus de la construction, surtout les terres excavées.

L'une des prlndpales stratégies pour réduire les déchets de construction est la réutilisation des terres
d'excavation, notamment pour la construction de remblais ou de bermes, plutôt que d'être mises en

décharge. Ces considérations peuvent non seulement réduire les coûts de transport et d'élimination
des déchets, mais aussi à la réduction de l'impact environnemental de la construction routière.

Outre la réduction du volume des terres excavées, il s'agit également, entre autres, de conserver et
protéger les terres arables sur le territoire national, d'assurer l'augmentation de la qualité des terres
récupérées et la promotion de leur valorisation dans la plus haute qualité possible au lieu d'opter
pour roption simple d'une élimination dans une décharge régionale pour déchets inertes.

5 sous le chapitre 6. 1 du document présenté
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11. En vue des mesures de suivi à présenter en vertu de la l'artide 5. i) de la loi précitée du 22 mai 2008
(EES), il est utile de préciser, pour chacun des projets du PST, s'il tombe, en tant qu'infrastructure de

transpon, ou autre, sous le champ d'application de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des
incidences siur l'environnement (dite « EIE »). Les moyens de transposition des meures
subséquentes résultant de l'évaluatlon environnementale du PST pourront ainsi être différenciés.

Veuillez agréer. Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

^"'-

LucZWA K
Directeur

Annexe :

Copie de l'avis de l'Administration de l'environnement du 28 septembre 2018 relatif au rapport sur les
incidences environnementales des avants-projets des plans directeurs PST, PSP, PSZAE et PSL. '
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Dossier traité par : Robert Schmlt

Ministère du Développement durable et des
Infrastructures

Département de l'améhagement du territoire
4, Place de t'Europe
L.1499 LUXEMBOURG

Esch-sur-Alzette. le 28 septembre 2018

Concerne: Avis de rAdmînîstration de Penvironnement concernant les rapports sur les
incidences environnementales des avant-projets de plans directeurs sectoriels «Transports»
(PST), «Paysages» (PSP), aZones djactivités économiques» (PSZAE) et «Logement » (PSL).

Monsieur le Ministre,

En réponse à votre courrier du 28 mai 2018, je vous fais parvenir d-joint l'avis de l'Administration de
l'environnement.

Veuillez agréer. Monsieur te Ministre, l'assurano de ma très haute considération.

Ro

Dir

S MIT

Annexe;

AVIS

Admlnlttratlon de l'envlronnement
Direction

l. avenueduRodfn'ltoll
L-4361 Esch-sur-Aliene
www-emweltlu

robert. schmit®aev.etatlu
Tél.:+352105656-529
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Esch/Alzette, te 28 septembre 2018
LE GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUIîG
Ministère du Développement ufâblc
et des Infrastructures

Administration de l'environnemenl

Avis de l'Administration de l'environnement concernant les
rapports sur les incidences environnementales des avant-projets
de plans directeurs sectoriels «Transports» (PST), «Paysages»
(PSP), «Zones d'activités économiques» (PSZAE) et «Logement »
(PSL).

Remarques d'ordre général

Le présent avis de l'Administration de l'environnement concerne les plans sectoriels

«Transports» (PST). «Paysages» (PSP), «Zones d'activités économkjues» (PSZAE) et

«Logement» (PSL) ainsi que leurs évaluations environnementales stratégiques (EES)
re^îectives faites dans le cadre de la loi modiRée du 22 mai 2008 relative à f'évaluatkm des

fnddences de certains plans et programmes sw l'environnement.

L'Administration de l'environnement apprécie l'initiative du Département de l'aménagement du

territoire de favoriser une utilisation plus durable des sols au Grand-duché de Luxembourg.

Les plans sectoriels représentent un ouUI de planification qui met les jatons pour une panoplie

impressionnante de projets dans les domaines du transport, de la protection des paysages, de

l'activité économique et du logement. Il s'agit d'être conscient que ces plans auront une

inddence considérable sur ('évolution de ces domaines et par conséquent sur révolution des

problématiques envlronnementales.

Même si les présentations et documents techniques relatifs aux plans sectoriels mettent en

avant les avantages des plans sectoriels et des projets sous-jacents pour l'environnement par

rapport à une croissance non-ptanifiée, l'ambition des plans sectoriels n'est pas de constituer

un outil pour atteindre tous tes objectifs environnementaùx auxquels te pays s'est engagé. Les

bénéfices pour l'environnement constituent plutôt un atout auxiliaire des plans sectoriels que

l'Administration de l'environnement apprécie. Il est donc primordial de considérer les plans

sectoriels comme un outil parmi d'autres pour atteindre ces objectifs. Parmi les autres outils

Direction
l. rueduRock'n'RoH
L-4361 Esdt-sur-Alzette

Tel: (+3S2) 405656-527 www. emwelt. lu Page Ide l?



déjà élaborés ou en cours d'élaboration on peut mentionner en guise d'exemple, le nouveau

programme directeur de l'aménagement du tem'toire, le MoDu2. le TIR (troisième révolutfon

industrielle), Je programme national de la qualité de l'air, les plans d'action contre le bruit. le

règlement d'exécution de la loi « SEVESO ». En outre, il serait important que le pays se dote

d'une sft^tégie industrielle pour identifier les secteurs industriels compatibles avec nos

objectife environnementaux.

Les plans sectoriels constituent un outil de l'aménagement du territoire qui n'autorise pas les

projets individuels en soi. Bon nombre des projets des plans sectoriels sont soumis à des

autorisations dans te cadre d'autres réglementations. Ainsi, une évaluation des incidences sur

l'environnement qui analyse plusieurs vanantes doit être effectuée pour les projets concernés

par la to/ du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'envirennement. La

décision quant à la mise en ouvre d'un tel projet et quant à la variante à réaliser concrètement

est prise par le Gouvernement en conseil suite à l'enquête publique dans te cadre de la loi du

15 mai 2018 précitée. II s'agft de veiller à ce que les plans sectoriels n'anticipent pas cette

décision du Gouvernement en conseil. notamment en ce qui concerne te choix de ta variante.

Vu le niveau de planification superposé des plans sectonels, les EES de ceux-ci se

concentrent sur l'analyse des incidences globales alors qu'il est renvoyé aux projets

Individuels pour traiter les inddences locales. S'il est vrai que les plans sectoriels ne peuvent

pas préempter les décisions spécifiques aux projets individuels, la planification superposée a

un impact sur les projets individuels et donc sur les mesures de protection à prévoir au niveau

local. Ainsi la quantité de trafic sur un axe de transport terrestre dépend d'une planification

superposée mais détermine les mesures de protection contre le bruit et la dégradation de la

qualité de l'air au niveau local. Il faut s'attendre à ce que certains projets du PST et du PSZAE

engendreront des conflits qui ne sont que difficilement réglable voire impossible à régler au

niveau local. Ainsi, faute d'anticipation au niveau des PSL, PST et PSZAE, il faudra prévoir

des conditfons d'aménagement et d'exploitation coûteuses ou contraignantes pour ces projets,

voire refuser les projets. En effet, dans son analyse pour aviser les EES réalisées dans cadre

des modifications des plans d'aménagement généraux, l'Administration de l'environnement est

régulièrement confrontée à l'opinion que tes problèmes environnementaux résultant du

rapprochement d'une zone d'habitat à une zone d'activité pourraient être réglés par te biais

des autonsations en matière d'établissements classés. Or, en pratique, il est diffidte de

modifier des autorisations existantes ou même des projets pour cause d'un rapprochement

des riverains. En effet, te risque que les mesures nécessaires à une réductron dès impacts
environnementaux ne soient techniquement pas réalisables ou aient un coût prohibitif est très

Page 2 de 17



élevé. En conséquence, les riverains seraient exposés à des immissions plus importantes que

le classement de leur zone d'habitation au niveau du PAG ne te suggère.

En ce qui concerne le volet « Seveso » (toi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des

dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses) il importe de

signaler que des rayons de sécurité pour tous les établissements « Seveso » seront

dorénavant fixés dans des règlements grand-ducaux. A partir de rentrée en vigueur du

règlement grand-ducal y relatif, aucune zone d'habitation ou zone de loisir ne pourra être

désignée à l'intérieur des distances de sécurité appropriées et, le cas échéant, à l'intérieur des

distances de sécurité adéquates. De même, aucun bâtiment ou aménagement fréquenté par le

publie, aucune habitation et, dans la mesure du possible, aucune principale voie de transport

ne pourra être autorisée à l'intérieur des distances de sécurité appropriées et, le cas échéant,

à l'intérieur des distances de sécurité adéquates (Art. 21 (3)).

Actuellement, les projets suivants se contredisent avec les rayons de sécurité les plus récents

(septembre 2018) qui tiennent compte des modiffcations récentes des établissements -

- PSL : ZPH 1 Bertrange - Beerbesch

-PSL:ZPH 3 Luxembourg - Cessange

- PSZAE: 8 Bettembourg/Dudefange (Wolser - extension ouest).

Ces projets seront soumis à des restrictions d'usage/de développement par les règlements

grand-ducaux susmentionnés.

Avis concernant des aspects méthodologiques en relation avec l'EES

L'évaluation environnementale stratégique (EES) analyse dans quelle mesure le plan sectoriel

respectif est en conflit avec ou contribue à atteindre les objectifs de protection

environnementale (Umweltziele). Par ailleurs elle identifie tes inadences notables probables

des plans sur les biens environnementaux à préserver (Schutzgûter). L'Administration de

l'environnement constate avec satisfaction que par rapport à la version de 2013, certains

projets pour lesquels un impact considérable sur l'environnement était attendu, ont été enlevés

ou du moins réduits considérablement. Dans ces cas de figure, l'EES a donc porté ses fruits.

Cependant, les EES des plans sectoriels «Transports» (PST); «Paysages» (PSP), «Zones

d'activités économiques» (PSZAE) et «Logement» (PSL) restent vague au sujet de l'impact

sur le bien «Schutzgut Bevôlkerung und Gesundheit des Menschen». De façon générale cet

impact n'est jamais considéré comme prohibitif pour un projet alors que les projets qui ont été
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rejetés au niveau de f'EES l'ont été pour des raisons exclusives en relation avec la faune et la
ftore.

Il aurait été important d'ideritifier déjà au stade de l'EES les contraintes qui peuvent découler

des impacts environnementaux pour (es entreprises pouvant s'implanter dans tes zones
prévues par te PS2AE en raison de leur proximité aux zones d'habltation. Un exemple de ces
contraintes se trouve au niveau d'émission de bruit admissible conformément au règlement
grand-ducal du 13 février 1979 relatif aux établissements et chantier. Il s'agirait de fixer le type
d'entreprises pouvant s'implanter dans une zone d'actMté ou encore le type d'habitation qu'il
s'agit de prévoir dans te cadre d'un projet concret du PSL qui est p»évu à proximité
d'entreprises,

Lors des discussions au sujet du scoping de l'EES l'Administrafton de l'environnement a
formulé les remarques suivantes qui n'ont pas été intégrées dans l'élaboration de l'étude.

. Intégrer le critère « protection des ressources et économie drculaire » dans le choix

des surfaces à intégrer dans le PS2AE (opportunités pour la gesfion des flux de
surplus eri énergie, en produits et déchets)

. Intégrer les problèmes de bruit pouvant être anticipés suite aux développements
prévus par les plans sectoriels par exempte par te fait que tes seuils de 3 million de

véhicules par an seront dépassés

. Préférer ou ajouter la formulation « Bevorzugung von Flàchenrecyding gegenùber
neuem Bodenverbrauch » à «Sanierung schadstoffbelasteter Bôden » dans la
définition des objectifs spécifiques pour le sol dans les EES des plans sectoriels
respectifs

. Intégrer tes objectifs en provenance de là législation r^ath/e aux plafonds d'émissions
de polluants (S02, Nox, COVNM. NH3 et particules fines PM2. 5) dans l'air (directive
2016/2284)

Pour ce qui est du PSZAE, il semble que la prérogative ait été d'étendre tes zones existantes

ce qui n'est pas un objectif mal choisi en soi. Cependant dans certains cas, tes ZAE existantes
connaissent déjà des problèmes qui vont s'aggraver en cas d'extenston. Citons comme
exempte (a ZAE de Lentzweiter pour laquelle l'EIE (étude d'êvaluation des incidences sur base
de la toi... ) des études acoustiques ont déjà identifié de fortes incidences sonores des

établissements existants. Etendre cette zone signifierait que seuls des entreprises n'émettant
pas de bmit du tout pourraient s'y implanter. Un autre exemple est la ZAE Solupla à
Niederpallen qui n'est desservie que par un chemin repris. En outre, l'Administratfon de
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i'environnement regrette que tes nuisances en relation avec les zones d'activités existantes

n'aient pas été pris en compte dans l'évaluation des effets cumulatifs des plans sectoriels.

Un autre point de critique à formuler à l'égard EES est le chapitre du monitoring. En effet, ce

chapitre ne préconise aucune mesure de monitoring additionnelle à la surveillance et

l'évaluation de l'environnement que sont de toute façon déjà réalisées dans le cadre d'autos

programmes et obligations légales. En outre, l'étude omet de prévoir des conséquences

qu'auraient des dépassements constatés dans le cadre de ces programmes sur tes plans

sectoriels.

Avis pour le volet lutte contre le bruit

Remar ues énérales concernant les EES du int de vue du bruit

Pour gérer les incidences sur le facteur « population et santé humaine », l'EES recommande

uniquement de faire réaliser, le cas échéant, une étude acoustique détaillée, L'impact éventuel

des résultats d'une telle étude n'est pas présenté.

Rema ues arra ortau lan sectoriel «Tra orts» PST

Le PST prévoit un nombre important de projets d'infrastructure de transports terrestres afin de

Taire face à un besoin croissant de mobilité. Cette tendance suggère une augmentation globale

du trafic et donc des nuisances acoustiques globales plus importantes. D'un autre côté, le split

modal visé par te PST est en faveur d'une réduction globale du bruit. L'EEÇ ne quantifie pas

les effets des mesures prévues par PST en termes de personnes exposées au bruit et ne

permet donc pas d'apprécier l'incidence de ce plan sur te bien à protéger «Schutzgut

Bevôlkerung und Gesundhett des Menschen», voire dans quelle mesure le PST est en faveur

de l'objectif de réduction du bruit.

Il s'agit de noter que les plans d'action de lutte contre le bruit (PAB) des grands axes routiers

et des grands axes ferroviaires ont identifié une liste de points noire en termes d'expos'rtion au
bruit (appelés zones prioritaires de gestion du bruit dans les PAB). Les plans d'action
prévoient que dans la mesure du possible, ces points noirs seront munis de mesures de

protection contre le bruit lors des projets d'infrastructures de transports prévus à ces endroits

et que ces mesures seront financées dans te cadre de ces projets. Malgré la remarque de
l'Administration dans l'avis concernant les documents « scoping » au sujet de la prise en

compte des zones prioritaires de gestion du bruit identifiées dans les PAB, l'EES n'en fatt pas
mention. Cependant, un certain nombre de projets du PST se recouvrent avec ces points
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noirs, ce qui n'a pas été pris en considération dans le caidre de l'EES. Les projets du PST qui

ont un rapport direct avec les points noirs tes plus importants et pour lesquels des mesures

devraient donc être prises et quantifiées sont énumérés dans les tableaux d-dessous:

Projet du PST

1.1 Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et
Bettembourg

2J6 Ligne de tram rapide entre Boulevard de Cessange et
Belvaux

3.1 Bus à haut niveau de service « est-ouest » dans la
régton Sud

Point noir du plan d'acUon bru'rt

Bettembourg

Pontpierre, Wickrange, Betvaux,
Esch-sur-Alzette - Quartier Gare

Rodange. Petange, Belvaux, Esch-
sur-Alzette - Quartier Gare,
Dudetange

3.2 Corridor bus sur l'M entre Foetî et Leudelange-Sud Portpferre, Wickrange
sur bande d'arrêt d'urgenoe

4.1 A3 - Section entre la Frontière française etTÀire de
Berchem

4.5 Optimisatton de la Collectrice du Sud avec site propre
bidirecttonnel pour bus (A13-A4-A13)

5.1 Contoumementd'EttelbNd((N7-N15)

5.6 Voie de délestage à Echtemach (N10/E2WN11)

5.5. Contoumement de Bascharage (E44/N5)

5.12 Contoumement d'Alzingen

6.1 Boulevard de Mer) (N6-N5.A4)

6.3 Boulevard de Cessange (A4-N4)

Bettembourg-Autoroute

Esch-Lallange

Ettelbruck

Echtemach

Bascharage

HowaW - Hesperange - Route de

Thtonville, Hesperange - Rue de
Gasperich

Meri - Route de Longwy - Rue de
Merf

N.B. : Les plans d'action et les listes des points noirs sont actuellement en coure de
révisfon sur base des nouvelles cartes stratégkiues du bruH.

Du point de vue du bruit, les contoumements de localités représentent une mesure qui peut
réduire (e nombre de personnes exposées et qui contribue ainsi à l'objectif environnemental:
Cependant le phénomène d'empiétement de logements vers des nouveaux contournements
risque de contrecarrer cet effet bénéfique. L'Administration de l'environnement recommande

de définir une bande tampon autour des contoumemente.
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Du point de vue des nuisances sonores, t'Administratipn de l'environnement approuve te projet
du tramway ainsi que ses extensions qui réduisent le bruit de façon considérable aux endroits
où ils remplacent un trafic de bus important, ce qui contribue à améRorer la qualité de vie en
milieu urbain.

Rema ues arra ortau lan sectoriel «Pà sa es» PSP

Le plan d'action de lutte contre le bruit prévoit qu'un inventaire des zones calmes en rase

campagne soit fait dans le cadre du plan sectoriel paysages. Bien que les zones calmes

potentielles soient menh'onnées dans la description de l'état actuel de la situation, il ne ressort

malheureusement ni de l'EES ni des documents techniques dans quelle mesure les

informations concernant tes zones calmes potentielles ont été pris en compte dans la cadre de

l'élaboration du plan sectoriel paysages.

Remaroues ar rapport au plan sectoriel «Zones d'activités économiaues» (PSZAE

Le PSZAE ne se réfère pas seulement aux nouveaux projets mais aussi aux projets existants.

Ainsi, le chapitre VIII abroge les règlements grand-ducaux déclarant obligatoire le plan

d'aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère nattonal. Or ces

zones n'ont pas été évaluées dans te cadre de l'EES.

De façon générale, tes problèmes de bruit en rapport avec les activités économkfues résultent

majoritairement du fait que ces actwités se font à faible distance de logements ou d'autres

lieux sensibles au bruit, tels que les écoles ou les hôpitaux, Pour cette raison, l'Administration

de l'environnement déplore explicitement que l'idée de la zone tampon prévue dans la

précédente version du PSZAE n'a plus été retenue clans la version du PSZAE sous rubrique.

Le PS2AE se limite à fixer l'envergure spatiale des différents projets sans tenir compte des

autres recommandations de l'EES formulée&en matière de lutte contre le bruit telles que :

. ('élaboration d'une étude acoustique ;

. le respect d'une distance minimale par rapport à la zone d'habitation ;

. la réévaluation de la situation acoustkjue et mise à jour de l'étude acoustique ;

. la mise en ouvre de mesures anfibruit,

Or, l'Administration de l'environnement juge ces recommandations comme primordiales pour

limiter les incidences sur le facteur « population et. santé humaine ». Les études acoustiques

préciseront vraisemblablement tes activités pouvant avoir lieu dans les zones en questton.
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Remar ues arra ortau lan sectoriel «L ement» PSL

Du point de vue des nuisances sonores, l'Administration de l'environnement approuve te

principe de promouvoir le logement en fonction de l'accés aux transports en commun et à la

mobilité douce. Il incombe cependant de noter que plusieurs zones prioritaires d'habitations se

situent proche de zones prioritaires de gestion de bruit déjà identifiés tandis que d'autres

zones prioritaires d'habitations se situent dans des zones où des nuisances sonores dues au

trafic routier ou ferroviaire existant sont à attendre. Cette problématique a bien été identifiée

dans l'annexe 2 de l'EES au niveau des fiches projet respectives des zones en question; II est

absolument primordial que les mesures recommandées ou les analyses prévues dans les

fiches projet soient effecb'vement implémentées en amont de la réalisation des projets destinés
prioritairement à l'habitat. Afin de garantir cette implémentation, l'avant-projet de règlement

grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « logement » prévoit en son article

35 la possibiUté de déclarer des zones de bruit soumises à des servitudes spéciales.

Cependant cette déclaration n'est pas obligatoire et force est de constater que pour les
nouveaux PAG ['utilisation de l'outil de la zone de bruit est très hétéroclite. Certains PAG

appliquent des seuils largement au-dessus des valeurs identifiés par l'EES comme ayant un
impact sur la santé dans son chapKre 4. 1.3. D'autres PAG ne déclarent pas de zone de bruit

du tout bien malgré l'identification de zones sont fortement impactées dans te cadre de la

cartographie stratégique du bruit. C'est ainsi que. dans l'état actuel du projet, il n'est pas
certain que les problématiques concernant le bruit soulevées par les fiches projets de l'EES
soient traitées de façon adéquate sans règtementah'on supplémentaire.

R mar ues concernant les effets combinés des lans sectoriels

Les projets prévus par le PST mènent à une réoiganisatton des flux de trafic et en particulier
des flux de transport de marchandises. Cette réorganisation des flux de trafic se fait au niveau

local, mais impacte également les flux au nweau régfonal. Elte peut délocaliser les nuisances

sonores à des endroits qui ne sont pas directement concernés par (es projets spécifiques et
pour lesquels des mesures de protection ne seront probablement pas prévus.

Les nouvelles activités économiques génèrent du trafic supplémentaire dans leurs alentours,
et notamment du trafic de poids tourds. Cet effet a une incidence qui dépasse le caractère
tocal des projets en question. Il est difficile de gérer cette incidence environnementale par les
autorisations individuelles, vu que ces-demlères se réfèrent généralement aux zones d'actwité
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ou aux établissemente en question et non-pas à un effet indirect du trafic généré à i'extérieur

de ta zone d'activité.

Avis pour Je volet protection de l'air

Les évaluations environnementales stratégiques définissent deux objectifs en mafa'ère de

protection de l'air, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% entre

1995 et 2020 ainsi que le respect des valeurs limites pour te dioxyde d'azote (N02) et les

particules fines (PM10) dans l'air ambiant.

Nonobstant du fait que les objectifs ainsi fixés sont des objectifs pertinents, il manque un

objectif important en matière de protection de l'air, à savoir celui des plafonds d'émission

nationaux fixés par la directive 2016/2284. Ainsi te Luxembourg doit limiter depuis l'année

2010 ses émissions annuelles nationales de dioxyde de soufre (S02) à 4 kt, d'oxydes d'azote

à 11 kt, de composés organiques volatils (COV) e 9 kt et l'ammoniac (NH3) à 7 kt. Il s'y ajoute

les engagements de réduction des émissions à respecter en 2020 et en 2030 qui sont encore
plus restrictife et concernent aussi les particules fines (PM2. 5).

Engagements nattonaux . de réduction des
émissions par rapport à 2005 S02 NOx COVNM NH3 PM2.5

Pour n'importequelte armée de 2020 à 2029 34% 43% 29% 1% 15%

Pour n'importe quelle année à partir de 2030 SQ% 83% 42% 22% 40%

Tableau : Engagements nationaux de réduction des émissions fixés dans te règlement grand-
ducal du 27 juin 2018

En ce qui concerne plus particulièrement l'objectif du respect des valeurs limites de qualité de

l'air ambiant, il y a lieu de relever que la directive 2008/50/CE prévoit que dans les zones où

tes niveaux de polluants dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites, les Etats

membres veillent à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et

s'efforcent de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un

développement durable.

La fixatfon de limites nationales concrètes, non seulement pour les omissions de gaz à effet de

serre mais également pour certains polluants atmosphériques, devrait impérativement être

considérée lors de tout projet de développement spatial ayant à te base une croissance

démographkiue substanHelle.

Les plans directeurs sectoriels constituent certes des instruments de planification au niveau
national permettant de cadrer le développement spatial et ainsi réduire autant que possible les
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incidences sur l'environnement des nouveaux projets, mais ils ne garantissent pas l'atteinte
des objectifs fixés. Quand et comment te respect des objectifs gtobaux nationaux tel que la

réduction des émisstons de gaz à effet de serre ou le respect des plafonds d'émission
natfonaux pourront-ils être pris en compte dans le processus de développement spatial lancé

par tes plans directeurs sectoriels ? Comment dinger, par exemple, l'implantation de nouvelles

industries au niveau national afin de pouvoir respecter tes engagements nationaux de

réduction des émissions de certains polluants atmosphénques ?

Dans le contexte de l'élaboration du programme national de qualité de l'air une nouvelle

modélisation de la qualité de l'air te long des tronçons de routes à circulation intense et

construction dense a été réalisée cette année sur base des données trafic de l'année 2016

pour l'ensemble du Grand-Duché de Luxembourg. Par ailleurs, une large campagne de

mesurages du dioxyde d'azote à l'aide de tubes passifs est en train d'être réalisée en

collaboration avec tes communes. A la suite de ces travaux récents de modélisatton et de

mesurages, plusieurs sites avec dépassement ou risque de dépassement de la valeur limite

annuelle de 40 vg/m3 fixée par l'UE pour te dioxyde d'azote dans l'air ambiant ont été
identifiés. Le tableau d-dessous regroupe ces sites ainsi que les projets de plan directeur

sectoriel « Logement » et « Zones d'actwités économfc|ues » à proximité qui risquent de
contribuer à une augmentation du trafic et d'amplifier les problèmes de qualité de l'air liés à

une drculation intense. Néanmoins, un impact négatif additionnel de projets plus éloignés
n'est pas à exclure.

NOî Plans directeur» sectoriels
mes

Commune

Bettem bourg

Diekirch

Differdange

Echtemach

Esch/Alzette

Route

N13

N7

N17

N17A

N31

CR366

N4

N31

N0,
mod
m

42

43^5

42

42

44-48

45-47

41-42

45

(2)

49

/

PSZAE23Fridhaff59ha

PSL5Erpeldange35ha

PSL6Erpeldang29ha

PSZAE 53 Gadderecheier-ouest 16 ha

PST 5.6 Voie délestage Echtemach

P6ZAE 17 Schmatzuecht 6 ha

PSL 7 Terres Rouges 45 ha
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Ettelbruck

Hesperange

Kâwjeng
i

Kay\

Luxembourg N3

Mertert

Pétange

Remich

Rumdange

Strassen

N7

N7A

N15

N3

CR231

N5

N31

N33

iteEschN4n

^grtaLonswy

N6'. ifd'Alfan

~46-5r

47

49

41-45

43^(4

37-40

46

41-61

44-55

41-52

41-48

VoirDieîilreÏT

N7bdRcyal'<BaBBB 41^1

N50aueam 44

N51MGOChart°ns 42^9

N52avportaNelnB 45.50

N58'*"Hclterich 45-51

CR211lxlAuetlh" 41-45

N1

N5

N2

N33

N6/CR181

47.
49

40

49

43

41-
45

38

38*

45

43

39 PSL 14 Midfield 9 ha

PSL17Kayl29ha

PSL 3 Cessange 61 ha

PSL 13 Porte de Hotlerich 48 ha

PSZAE 38 Boulevard Mert 25 ha

PSZAE 39 Luxembourg/Strassen 23 ha

PSL 16 Pétange 10 ha

/

/

/

(1) Moyenne annuelle (pg/m ) modéfisée sur base des données de l'année 2016.
(2) Moyenne annuelle (pg/m3) mesurée en 2017 (* ou 2018 provisoire) à un emplacement

précis.

Les travaux de modélisation se basent sur la situation existante en 2016. Une nouvelle

modélisation de la qualité de l'air sur base d'une nouvelle simulation du trafic routier serait à
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réaliser dès te début des planifications concrètes afin de localiser à temps d'éventuefs points

névralgkiues de pollution de l'air et de prévoir les mesures nécessaires pour préserver ta

meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable.

Pour te plan sectoriel logement « PSL », il faut mentionner le projet Cessange qui risque d'être

une entrave grave à la qualité de l'air et le dimat des quartiers limitrophes. En effet, une étude

portée à la connaissance de l'Admhislration de l'environnement dans le cadre de l'évaluah'on

des EES en relation avec certains PAG a identifié la zone du projet Cessange comme

« KaHluftsammelgebiet » (SPACETEC, 2004).

Pour ce qui est des zones d'activités économiques spécifique du type « togistkiue », une

attention particulière est à porter sur l'augmentation du trafic des camions. Il y a lieu d'analyser

si les optimisations prévues dans ce contexte sont sufRsantes pour éviter que les camions
passent à travers des zones d'habitation.

Finalement, il y a lieu de souligner que tes projets des plans directeurs sectoriels indiqués

pouvant avoir un impact notable sur la qualité de l'air et sur les plafonds d'émission nationaux,

devraient préalablement être analysés en détail dans le contexte de t'êlaboration de plans de

qualité de l'air et dans te contexte des projections des émissions atmosphériques nattonâles

afin de maintenir durablement les niveaux des polluants en deçà des valeurs limites de qualité

de l'air ambiant et des plafonds d'êmission nationaux.

Avis pour le votet protection du sol

Commentaires au su'et de l'anal se de l'im act des lans directeurs sectoriels s r la

ss r <c sol » dans le cadre de l' valuation des incidences

Plan sectoriel toaemerit :

La créatfon de nouveaux quartiers de résidence est inévitablement liée à la perte de sols

naturels sauf en cas de revitalisation de frfches industrielles. Vu te besoin indéniable de tels

quartiere une utilisatnn optimale des sols évitera tout excavation ou scellement superflus-

Pourtant, même si l'aménagement d'un site est généralement lié à la perte irrémédiable d'une

partie des sois naturels du site. des mesures de compensation ou d'atténuation existent et

devraient être envisagés dans le cadre des EES. Ces mesures sont essentiellement destinées

à minimiser les problémaUques liés à la destruction des sois et à la reconstitution de certaines

des fonctions écosystémiques préalablement assurées par lesdits sols.
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Ainsi, un aspect qui pourrait être indus dans tes règlements grand-ducaux est celui de !a

limitation de la profondeur d'excavation tors de projets de construction. La construction d'un

nombre excessif de sous-sols dans certains immeubles peut sembler une bonne solution pour

limiter l'emprise au sol des immeubles, mais il n'est pas tenu compte de ta gestion nécessaire

des déblais qui en résultent. Le Luxembourg produit en moyenne au-delà de 6 millions de

tonnes de déchets inertes par an qui sont mis en décharge. L'exploitation de ces décharges

consomme des terrains d'immenses superficies qui sont souvent des terres agricoles et il en

résulte dans tous les cas influence négative sur la fonction de filtre des sols. Une

augmentation éventuelle du coefficient d'utilisation du sol sans augmenter le coefficient

d'occupation du soi ou le coeffldent de scellement du soi pourrait constituer une piste

intéressante pour réaliser les projets prévus sans pour autant augmenter l'impact sur les sols.

Par ailleurs, te coefficient de scellement, tel que déterminé par l'annexe II du règlement grand-

ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une

commune, semble pouvoir constituer un moyen afin de réduire les effets induits par la perte de

sols naturels. La réduction du coefficient de scellement avec introducUon simultanée d'une

possibilité de compenser un dépassement de ce coefficient par ('aménagement de surfaces

d'infiltration et d'évaporation (p.ex. revêtement de verdure sur les toits) pourrait assurer une

compensation partielle mais significative des fonctions des sols sans qu'une limitation de la

surface habitable ou utile ne soit nécessaire. Le plan sectoriel logement constitue une

occasion à saisir pour thématiser ce problème.

Plan sectoriel zones d'activités :

Le fait que l'article 7 impose des conditions à la désignation ou à l'exlension de zones

d'activités économiques communales afin d'éviter te mrtage du paysage est très positif.

Malheureusement il reste une certaine liberté d'interprètation de la définition de « mitagè

manifeste ». L'incitation de la réaffectaUon ou la revitalisation de sites déjà urbanisés est

également louable, même si ce principe aurait pu être développé davantage. Il est d'ailteure

dommage que la condition du « besoin réel », encore présente dans le projet de règlement

grand-ducal du 19 juin 2014, déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d'activités
économiques», a été supprimée.

m aires au u'etdel'analse s inckle s notables

sectoriels sur l'ob'ectif environnemental n relation avec le sol

différents tans directeur

Le seul objectif environnemental chiffré en relation avec la ressource sol qui soit considéré est
la stabilisation de la consommatLon en sol brut à un niveau de 1 ha/iour. Aux pages 73, 79 et
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83 des EES concernant le PS-Logement, le PS-ZAE et le PS-Transport respectivement, il est

noté que les PS ne contribuent pas à l'atteinte d'une stabilisation de l'occupation des sols à

1ha/jour prévue. Ceci signifierait que tes surfaces identifiées pour l'aménagement des ZAE

sont à rajouter à la consommation des sols prévue par le plan national du développement

durable (PNDD) de 2010. La cible 2 du PNDD serait ainsi non-réalisaUe.

En général, la prise en compte de la protection des sols manque de transparence et de clarté.

Notamment l'évaluation de i'emprise des plans directeurs sectoriels sur les surfaces agricoles

à haute qualité et des impacts éventuels des sites (potentiellement) pollués n'a pas été

élucidée clairement. Les ronclusions concernant tes impacts sur les sois manquent d'une ligne

claire.

Les quatre autres (rtïjectifs mentionnés dans l'évaluation des incklences des quatre plans

sectoriels ne constituent pas d'objectifs proprement dits parce ce qu'ils ne sont pas liés à des

objectifs chiffrés à atteindre dans un délai déterminé. Il en résulte qu'il ne sera pas possible de

mesurer si ces objectifs seront atteints ou non. Pour ces quatre objectifs il y a lieu de formuler

les remarques suivantes :

. Conservation des sols dans leurs f ncti s eolo " ues et leur ub'li a on durable : par

définition ta conservation des sols dans leurs fonctions écologiques et leur utifisation durable

est 'incompatible avec les développements visés. La consommation en sol jusque 2030 est

supérieure à 4000 ha si le potentiel de Iha/jour est exploité pleinement. Etant donné que le sol

est une ressource non renouvelable, il sera impossible de conserver ces sols dans leurs

fonctions écologiques et de les utiliser de façon durable. En général, une approche

coordonnée, prenant en compte toutes les parties prenantes (secteur agriTOle, immobilier,

enwronnemental, économique etc. ) et fondée sur le principe de la conservatton des services

écosystémk|ues des sols devrait être développée. Sans une telle approdie les efforts de

protection des sots risquent d'être futiles. Le projet de toi sur la protection des sols envisage la

création d'un cadre légal afin de pouvoir aborder cette problématique par le biais d'un plan
national de protection des sols.

. Pro ection de sols rares et de ran uali en artlculier les sols a ant une valeur

a ricole élevée : sur les cjuelque 745 ha de superficie à être consommée nouvellement dans lé

cadre des plans sectoriels logement et zones d'activités, le pourcentage en surfaces agricoles

de haute qualité ou de sols particulièrement importants pour le développement d'une

végétatiwi naturelle ne sont pas cemables. Il faut cependant noter les affinnattons suivantes

faites par te bureau d'étude à plusieurs reprises ne sont ni justifiées, ni appropriées ;
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« Hinsichtlich der Landwirtschaft sind allé Bôden der Klasse 1 vollstândig fur die

landwirtschaftliche Nutzung zu sichern »

« Kompensattonsmalinahmen sollten, wenn môglich, nicht auf Flàchen mit exzellenter

Bodengùtedurchgefûhrtwerden. »,

La classification des sols agricoles réalisée par l'ASTA a été faite suivant l'exemple du « Storie

Index » utilisé en Californie. Cet index, tel qu'il est appliqué par l'ASTA est approprié afin

d'évaluer la productivité des sols d'un point de vue agricole. Pourtant le secteur agricole n'est

qu'une des parties prenante dans la discussion de la protection, préservation et utilisation des

sols. Ainsi la limitation d'usage inconditionnelle de ces surfaces pour des fins agricoles risque

de créer des conflits avec d'autres parties prenantes. À titre d'exemple,, une partie des
surfaces à haute qualité agricole est limitrophe à des ruisseaux et rivières et comprend les

rives et berges de ces cours d'eaux. Pourtant d'après l'article 5 et l'annexe 1 du règlement

grand-ducal du 1er août 2016 établissant les biotopes protégés, tes habitats d'intérêt

communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquellôs l'état de

conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction

ou de détérioration y relatives une exploitation agricole y est fortement restreinte. Par contre

ces surfaces sont prédestinées pour la réalisatmn de mesures de compensation telles qu'une

renaturation des cours d'eaux.

Une stratégie d'affectation d'usages prioritaires aux sols doit être élaborée en prenant en

compte toutes les parties prenantes et avec un large consensus. Le projet de loi sur la

protedion des sols prévoit l'élaboration d'un plan national de protection des sols dans le cadre

duquel une telle stratégie pourra être dévetoppée et ceci en concertation avec les autorités

ayant des responsabilités spécifiques en matière d'environnement, agricole, de santé,

d'aménagement du territoire, de culture ou d'aménagement communal et de développement

urbain.

. Gestion économe et rotective de la r s rce sol : comme mentionné à la remarque

au sujet de la conservatun des sols dans leurs fonctions écologiques et leur utilisatfon

durable, une gestion économe et protective de la ressource sol n'estpas compatible

avec les développements visés.
/

. Revalonsation de terrains et sainissement de sols ollués ; II est apprécié que, sur

les 1011 ha de nouvelles zones d'activité économique et zones de logement prévues

par les plans sectoriels, environ un quart (+/- 260 ha) se situent dans des zones qui
étaient déjà dévetoppées auparavant : ce chiffre est beaucoup plus élevé qu'en 2014.
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Il est important de noter que la présence d'un site (potentiellement) pollué sur une surface

destinée à être urbanisée ou revitalisée ne const'tue que très rarement un impact sur la qualité

des sols (p.ex. en cas de l'extension de la pollutton). L'impact est survenu au moment de la

pollution. Une telle pollution (potentielle) peut tout de même constituer un risque pour la santé

humaine, mais vu que l'urbanisation ou la revitafeatfon est, te cas échéant, lié à un

assainissement, un tel aménagement du teiritoire a un effet positif non seulement pour la

protection des sols mais également pour la protecGon de la santé humaine.

Dans la définitton des buts en relation avec la ressource soi, un aspect important qui n'a pas

e e ris en corn te dans le cadre de l'étude de l'évaluation des inddences est celui de la

fonction de filtre de certains Is. Cette fonction joue un r6te crucial dans de nombreux aspects
en relation avec le cycle de l'eau et la recharge des eaux souterraines qui sont intimement liés

à la fonction filtre des sols. La préservation de sols qui jouent un rôte de TiHre contribue à la
prévention des inondations, à la régénératkm des ressources en eaux souterraines de bonne

qualité (aspect quantitatif et qualitatif) ainsi qu'à la préservation de la qualité des eaux de
surface alimentées par les sources.

Lorsqu'on considère te cyde de l'eau, il y a lieu de mentionner également l'influence de
l'absence de tissu végétal suite à l'impennéaKlisation des zones prévues dans tes différents
plans sectoriels : ce n'est pas seulement t'imperméabyisation des surfaces en soi qui fait
augmenter les tendances à des cmes ewessives de cours d'eau, mais l'évapotranspiration
joue égatennent un rôle important dans le cycte de l'eau.

L'étude d'évaluation des incidences mentionne la fonction filtre des sols (chapitre 4. 3. 3 SUP
PSL) mais dit ne pas avoir tenu compte de cette composante dans l'évaluation des incidences

par manque de cartes d'inflHrata'on et de zones de recharge des nappes d'eau souterraines. Il y
a lieu de noter que l'Administration de la gestion de l'eau dispose de données avec lesquelles
la répartition géographique de la recharge en direction de l'eau souterraine peut être calculée.
Cependant, même en l'absence de cartes de redharge, il aura'rt fallu considérer l'ensembte de
la zone d'affleurement du Grès de Luxembourg, comme zone prioritaire pour la régénération
d'eau souterraine dans la nappe du Grès de Luxembourg et introduire cette composante dans
l'équation. Certains projets auraient été influencés par cette analyse plus complète.

Remar ues conoeman l'aména ement d'anciennes écha es
carrière .

ur déch inertes ou de

. 2AE - Nothum : L'auton-sation de la décharge pour déchets inertes à Nothum a imposé
que la décharge soit recouverte d'une couche de terres arables d'une épaisseur
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adaptée à !a plantation envisagée mais d'au moins 30 cm sur les zones destinées à

une exploitation agricole, sylvicote ou similaire. Cette couche aurait reconstitué en

partie les fonctions écosystémiques des anciens sols naturels. L'aménagement d'une

ZAE sur la décharge prévient qu'une telle reconstitution a lieu et il faut donc prendre en

compte la perte des fonctions écosystémiques qu'aurait assuré un sol reconstitué.

. ZAE - Moesdorf : le paragraphe 2 de l'artide 9 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la

protectkwi de la nature et des ressources naturelles déclare que « Sauf dispense du

ministre, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de rendre au soi son caractère

naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavattons, déblais ou

remblais destinés à subsister d'une manière permanente. Les plantations sort

exécutées dans la mesure où l'avancement des travaux d'explatatton le pemiet. Le

ministre constate, sur te rapport de l'Adfninistration de la nature et des forêts la

possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au bénéficiaire de l'autonsation un délai

endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés. » En accord avec la

remarque concernant la ZAE de Nothum, il faut noter que t'aménagement d'une ZAE à

Moesdorf préwent la reconstituUon des anciens sols naturels.

Il faut pourtant noter que l'aménagement de ZAE ou de zones de logement sur des sites

pareils est préférable à une réaffectation, de terrains naturels. Cependant l'impact décrit d-

dessus doit être pris en compte.
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1 EINLEITUNG 

1.1 ANLASS UND ZIELSETZUNG 

Der Plan directeur sectoriel transports (PST) befasst sich mit der nationalen Verkehrspolitik und den 

nationalen Strategien und Projekten aus dem Bereich Verkehr. Zur Anpassung an die Zielvorgaben des 

2022 veröffentlichten Plan national de mobilité (PNM1) und zur Aktualisierung an bereits umgesetzte 

Infrastrukturprojekte ist es erforderlich, den im Februar 2021 in Kraft getretenen PST zu überarbeiten. 

Das Département de l’aménagement du territoire (DATer) des Ministère de l’Énergie et de l’Aménage-

ment du territoire (MEA) und das Département de la mobilité et des transports (DMT) des Ministère de 

la Mobilité et des Travaux publics (MMT) als Vorhabenträger planen die Durchführung von Änderungen 

des PST. 

Basierend auf den vom Vorhabenträger bereitgestellten Informationen sollen 17 bereites umgesetzte 

Infrastrukturprojekte aus dem PST genommen werden, wohingegen 42 noch nicht ungesetzte Projekte 

aus dem PST von 2019 ohne Änderungen in den PST 2022 übernommen werden. Weiterhin sollen 23 

Infrastrukturprojekte in ihrem Trassenkorridor angepasst und 31 neue Infrastrukturprojekte in den PST 

aufgenommen werden. Die 54 Modifizierungen und neuen Projekte lassen sich nachfolgend aufteilen 

in: 

• 21 Straßenbauprojekte (autoroutier, routier, routier multimodal, traffic individuel motorisé) 

• 20 Infrastrukturprojekte zum öffentlichen Transport (CHNS, extension du réseau tram, routier 

ferroviaire, routier multimodal) 

• 10 Infrastrukturprojekte zu P+R Plätzen und Umsteigeknoten (pôle d’échange) 

• 3 Infrastrukturprojekte zu nationalen Fahrradwegen (piste cyclable) 

Die Änderungen des PST fallen unter die Vorgaben des Gesetzes loi du 22 mai 2008 relative à l’évalua-

tion des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (nachfolgend SUP-Gesetz) und 

sind einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) zu unterziehen. Hierdurch sollen erhebliche negative 

Umweltauswirkungen frühzeitig erkannt und im Sinne einer wirksamen Umweltvorsorge so weit wie 

möglich vermieden oder ausreichend gemindert werden. 

1.2 RECHTLICHE GRUNDLAGE DER STRATEGISCHEN UMWELTPRÜFUNG 

Unter der generellen Zielsetzung, dem Erhalt und Schutz der Umwelt bzw. der Verbesserung ihrer Qua-

lität, dem Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der rationellen Verwendung der natürlichen Res-

sourcen, hat das Europäische Parlament und der Rat eine Richtlinie erlassen, nach der die Bewertung 

der möglichen Auswirkungen von Plänen und Programmen auf diese Ziele zu erfolgen hat. 

Diese sogenannte SUP-Richtlinie legt fest, dass Pläne und Programme, die aufgrund von Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften erstellt werden müssen, der SUP-Pflicht unterliegen und entsprechend zu prü-

fen sind. 

Hintergrund der Richtlinie ist, dass in der Vergangenheit in vielen Mitgliedsländern Aspekte des Um-

weltschutzes nicht bereits im Zuge von Planungsschritten, sondern erst bei Vorliegen von konkreten 

 
1 Der Nationale Mobilitätsplan 2035 (PNM 2035) schlägt ein umfassendes Konzept zur Bewältigung des Mobilitätszuwachses 
vor und setzt die in der Strategie für eine nachhaltige Mobilität Modu 2.0 (2018) empfohlenen Ansätze um (vgl. Kapitel 4). 
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Projekten (z.B. im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)) geprüft und berücksichtigt wur-

den. Die Auseinandersetzung mit möglichen erheblichen Umweltauswirkungen fand so oftmals erst zu 

einem Zeitpunkt statt, an dem schon die Weichen für umweltbeeinträchtigende Projekte gestellt waren. 

Um die Mitgliedsstaaten anzuhalten, Umweltaspekte bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt in ihre 

Planungen einfließen zu lassen und diese bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen, wurde im Jahr 

2001 die SUP-Richtlinie zur Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme erlas-

sen. Das erklärte Ziel der SUP-Richtlinie besteht darin, bei der Erarbeitung der jeweiligen Pläne und Pro-

gramme möglichst früh Informationen über potenzielle, erhebliche Umweltauswirkungen zu erhalten, 

um bereits auf der Planungsebene vorbeugend handeln zu können. 

Weiterhin sollen die Beteiligung der Öffentlichkeit und das umweltspezifische Problembewusstsein auf 

der Planungs- und Entscheidungsebene gefördert werden. Wenn dementsprechend neben sozialen und 

wirtschaftlichen Aspekten auch Umweltaspekte ausgewogen berücksichtigt werden, trägt die SUP zu 

einer nachhaltigen Entwicklung bei. 

Die europäische SUP-Richtlinie wurde durch das loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences 

de certains plans et programmes sur l’environnement (SUP-Gesetz) in nationales Recht übertragen. 

1.3 AUFGABE UND ABLAUF DER STRATEGISCHEN UMWELTPRÜFUNG 

Die SUP ist, auch in einfachster Form durchgeführt, keine Studie oder reaktives Prüfungsinstrument, 

sondern ein Prozess. Die Änderung des PST und die SUP sind eng miteinander verflochten. Die im 

Rahmen der SUP vorgeschlagenen Maßnahmen sollen eine Umweltbeeinträchtigung bereits frühzeitig 

auf der Planungsebene vermeiden.  

Die Vorgehensweise der SUP für Pläne und Programme ist in der „EU-Richtlinie über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme“ (Richtlinie 2001/42/EG) verankert, die durch 

das loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’envi-

ronnement in nationales Recht umgesetzt wurde. Die Kernaussage der europäischen SUP-Richtlinie ist, 

dass die Auswirkungen von Plänen und Programmen, die als erheblich für die Umwelt vermutet werden, 

ermittelt, beschrieben und bewertet werden müssen. 

Sowohl im Planerstellungsverfahren, als auch bei der Beschlussfassung müssen die erkannten erhebli-

chen Umweltauswirkungen berücksichtigt werden. Es müssen vernünftige Maßnahmen und/ oder Al-

ternativen ermittelt, beschrieben und bewertet werden, die sicherstellen, dass die erheblichen Umwel-

tauswirkungen verhindert, verringert oder ausgeglichen werden.  

Die Schutzgüter werden als Indikatoren der Umwelt herangezogen, um den aktuellen Zustand beste-

hender und potenzieller Auswirkungen auf die Umwelt durch einen Plan oder ein Programm zu ermit-

teln, zu beschreiben und zu bewerten. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, Art. 5 Absatz f des 

SUP-Gesetzes, werden in einer SUP die möglichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen, 

Tiere und biologische Vielfalt, Boden, Landschaft, Wasser, Klima und Luft, Sachgüter und kulturelles Erbe 

sowie die Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Schutzgütern beschrieben und bewertet. 

Das Ziel sollte ein Planungsergebnis sein, das sowohl in der Summe seiner Vorhaben als auch der im 

einzelnen angedachten Planungsvorhaben als grundsätzlich umweltverträglich bezeichnet werden 

kann. 
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Die Prüfung der jeweiligen Umweltaspekte/ Umweltauswirkungen wird in der Regel auf genereller 

Ebene und nicht auf Detailebene erfolgen, da auch die Planungen in der Regel generelle Rahmenaussa-

gen beinhalten. 

Der Ablauf der SUP lässt sich grundsätzlich in zwei Phasen untergliedern. 

Im Anschluss an die Feststellung der SUP-Pflicht beginnt der SUP-Prozess mit der Zusammenstellung 

von Daten, der Sammlung von übergeordneten und gebietsspezifischen Zielen aus anderen Plänen und 

Programmen sowie der Festlegung des Untersuchungsraumes, bzw. der Untersuchungsflächen. 

In der Phase 1 der SUP, der Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP), werden die verschiedenen Informatio-

nen analysiert. Die identifizierten Untersuchungsflächen werden eingehend betrachtet, um potenziell 

erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt zu ermitteln. 

Ziel ist es, in der Phase 1 (Umwelterheblichkeitsprüfung, UEP) Untersuchungsflächen und Teilaspekte 

zu ermitteln, für die erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden können, um in der Phase 

2 (Umweltbericht) nur diejenigen Flächen und Teilaspekte weiter zu prüfen, für die erhebliche Umwel-

tauswirkungen in der Phase 1 nicht ausgeschlossen werden konnten (= „Filterverfahren“). 

Zwischen den beiden Phasen ist eine Stellungnahme der für Umwelt zuständigen Behörden sowie gege-

benenfalls anderer betroffener Behörden einzuholen. Diese legen im Rahmen ihrer Stellungnahme, auf 

Basis der in der Phase 1 der SUP getroffenen Aussagen, Ausmaß und Detaillierungsgrad der Phase 2 der 

SUP fest (Artikel 6.3 SUP-Gesetz). 

Der Umweltbericht (UB) ist das Kernstück einer SUP, er soll sowohl nach innen als auch nach außen, 

potenzielle Umweltauswirkungen der Planung inhaltlich richtig und vollständig dokumentieren sowie 

Maßnahmen und Lösungsvorschläge bieten. 
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2 DATENGRUNDLAGE UND UNSICHERHEITEN 

Die vorliegende UEP basiert auf den Entwürfen zur Änderung des PST entsprechend des Informations-

stand Dezember 2022. 

Zu berücksichtigen ist, dass zum Zeitpunkt der Erstellung der UEP nicht für alle Projekte eine exakte 

Plangebietsgrenze bzw. Untersuchungsraum vorlag. Für die meisten Projekte wurde lediglich eine grobe 

Trassenführung definiert. Um einen geeigneten Untersuchungsraum zu generieren, wurde in Rückspra-

che mit dem MEA und MMT diesen Projekten für den vorliegenden Bericht projektspezifisch ein Puffer-

bereich (für Bauarbeiten, Rodungen etc.) je nach Kategorie (transport collectif, trafic individuel moto-

risé, P+R et pôles échanges, piste cyclables nationales) zugeordnet. Je nach im Umfeld des Projektes 

bestehenden Strukturen (Infrastrukturen, Siedlungen, Grünstrukturen) und Planungen findet eine par-

tielle Anpassung (Verkleinerung/ Vergrößerung) des Puffers statt. Das Projekt und der Pufferbereich 

bilden den Untersuchungsraum der vorliegenden UEP. Die Abgrenzung des jeweiligen Untersuchungs-

raumes ist projektspezifisch bei der Bewertung der Einzelprojekte (siehe Steckbriefe im Anhang) näher 

definiert und kartographisch dargestellt. Der Untersuchungsraum entspricht dabei nicht zwingend dem 

Wirkraum des jeweiligen Projektes, dieser kann schutzgut- bzw. themenspezifisch (z.B. Nähe zu Natur-

schutzgebieten) variieren. 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass sich im Rahmen der Prozedur Änderungen des PST ergeben 

können, die zum Zeitpunkt der Bewertung noch nicht bekannt waren. 

Am 12. Oktober 2022 fand eine Arbeitssitzung mit Vertretern des MEA, des MMT, des MECDD und des 

Oeko-Bureau s.à r.l. statt, bei der alle Projekte des PST besprochen wurden. 

Nachfolgende Materialien und Quellen wurden zur Erstellung der UEP herangezogen. 

Tabelle 1: Übersicht über die verwendeten raumbezogenen Daten. 

Verwendete Materialien und Quellen 

PNM - Nationaler Mobilitätsplan PNM 2035, MMTP 2022. 

IVL - Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept, MI 2004. 

PSL - Plan (directeur) sectoriel „Logement“, MEA 2021. 

PSP - Plan (directeur) sectoriel „Paysages“, MEA 2021. 

PST - Plan (directeur) sectoriel „Transports“, MEA 2021. 

PSZAE - Plan (directeur) sectoriel „Zones d’activités économiques“, MEA 2021. 

PNQA - Programme national de la qualité de l’air, MECDD 2017. 

PDAT - Programme directeur de l’Aménagement du Territoire, MI 2003. 

PNPN - Plan National Protection Nature, MDDI 2017. 

PNDD - 3ème Plan National pour un Développement durable - Nationaler Plan für eine nachhaltige 

Entwicklung, MECDD 2021. 

PNQA - Programme national de la qualité de l’air, MECDD 2017. 

Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan für Luxemburg 2021-2030 (NECP) - MECDD 2020. 

Strategische Umweltprüfung (Umweltbericht) für den Plan Directeur Sectoriel „Transport“ (PST) - 

Oeko-Bureau 2018. 
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Geoportail - Geoportal der Landesvermessung, der Wasserwirtschaftsverwaltung, des Umweltminis-

teriums, des Landwirtschaftsministeriums, der Landesplanung, http://www.geoportail.lu 

- Hochwasser und Trinkwasserschutz 

- Starkregengefahrenkarte 

- Infrastrukturen (u.a. Straßen und Radwege) 

- Lärmkarten der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und des Großflughafens 

- Sektorale Leitpläne (Transport, Landschaften, Gewerbegebiete, Wohnungswesen) 

- Offenland-Biotopkataster 

- Nationale und internationale Schutzgebiete 

- Ökologische Wuchsbezirke 

- Potenziell ruhige Gebiete im ländlichen Raum/ Stadtlandschaft und Stadtoasen 

- Bodenkarte 

- Digitales Höhenmodell 

- Wildtierkorridore 

- PAG 

FFH-Verträglichkeitsprüfung Phase 1 Vorprüfung „Screening“- Oeko-Bureau November 2022. 

Faunistisches Screening PST - Milvus Dezember 2022. 

MNHN-Datenportal - Kartenportal des Musée Nationale d‘Histoire Naturelle. Abgerufen unter 

https://mdata.mnhn.lu/, November 2022. 

Bewertungskarte Klima/ Luft - Spacetec 2004. 

Klimaökologische Situation in Luxemburg: Modellbasierte regionale Klimaanlayse - LIST und Geo-Net 

im Auftrag vom MECDD 2022. 

INPA - Liste des immeubles et objets classes monuments nationaux ou inscrits à l’inventaire supplé-

mentaire, INPA September 2022. 

Bodengüteklassen - ASTA 2017. 

Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen - Administration de l'Environnement o.A. 

Im Rahmen der Erstellung der UEP wurde zudem eine archäologische Stellungnahme des INRA ange-

fragt. Bei Fertigstellung der UEP lag diese noch nicht vor. Im Rahmen der Erstellung des UBs ist diese 

ergänzend einzuarbeiten. 

Darüberhinausgehend sind detailliertere Informationen zu den einzelnen PST-Projekten grundlegend 

für die Analysen im UB ebenso wie die Informationen aus einer Natura2000 Verträglichkeitsprüfung-

Phase 2 für einzelne Projekte. Entsprechend der Ergebnisse des im Rahmen der UEP durchgeführten 

faunistischen Screenings sind erst im späteren Projektverlauf und noch nicht auf Ebene des PST weite-

ren faunistischen Detailstudien erforderlich. 

Sollten Modifizierungen bezüglich Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan 

directeur sectoriel «transports» stattfinden, sind auch diese im UB zu berücksichtigen. 
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3 WESENTLICHE ZIELE UND INHALTE DES PST 

Der Plan directeur sectoriel transports (PST) hat zum Ziel, eine Realisierung und Neugestaltung von Ver-

kehrsinfrastrukturprojekten zu gewährleisten, indem eine spezifische Überlagerung mit Korridoren und 

Zonen für diese vorgesehen werden. Durch den PST können die ansteigenden Anforderungen an die 

Mobilität und Leistungsfähigkeit der Verkehrswege aufeinander abgestimmt werden. 

Der PST setzt prinzipielle Schwerpunkte für eine angemessene Entwicklung der erforderlichen Verkehrs-

infrastrukturen unter Berücksichtigung der menschlichen und der natürlichen Umwelt, um dem prog-

nostizierten Wachstum und den daraus resultierenden Bedürfnissen an die Mobilität entgegenzuwir-

ken. 

Die Änderungen des PST stellen ein reglementarisches Instrument zur Umsetzung der im Nationale Mo-

bilitätsplan (PNM) 2035 vorgesehenen Projekte dar und verfolgen somit die gleiche Zielsetzung. Der 

PNM ist, basierend auf der Strategie für eine nachhaltige Mobilität (MODU 2.0, 2018), ein Konzept zur 

Bewältigung des prognostizierten Mobilitätszuwachses von 40% im Vergleich zu 2017. Unter anderem 

sollen der Anteil an Fuß- und Radverkehr sowie die Anteile des öffentlichen Verkehrs gegenüber dem 

motorisierten Individualverkehr (MIV) erhöht werden. Basierend auf der Analyse einzelner Mobilitäts-

korridore und Landeteile werden Maßnahmen und Projekte benannt, durch die eine jeweilig angepasste 

Organisation der Mobilität in Jahr 2035 umgesetzt werden könnte. 

 

Abbildung 1: Plan zur Mobilitätsorganisation in der Stadt Luxemburg im Jahr 2035, PNM 2022. 
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4 UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND DER SUP 

Der Vorhabenträger hat insgesamt Informationen zu 113 PST Projekten bereitgestellt, die im PST 2019 

und im PST 2022 enthalten sind bzw. waren. Davon sind 17 Projekte bereits umgesetzt oder befinden 

sich derzeit in Umsetzung und nicht mehr Teil des PST 2022, sodass sie in der vorliegenden SUP-Phase 

1 nicht untersucht werden. Darüber hinaus gibt es 42 Projekte aus dem PST 2019 die noch nicht umge-

setzt wurden, jedoch ohne Änderungen in den PST 2022 übernommen wurden. Da diese bereits einer 

Umweltprüfung (Oeko-Bureau, 2018) unterzogen wurden, werden sie in der vorliegenden SUP-Phase 1 

ebenfalls nicht untersucht, jedoch dort, wo Bezüge zu untersuchten Projekten bestehenden, berück-

sichtigt. 

Von den verbleibenden 54 Projekten handelt es sich bei 23 Projekten um Anpassungen und Änderungen 

bestehender PST-Projekte, sodass für diese eine Untersuchung im Rahmen der vorliegenden SUP-Phase 

1 erfolgt. Die übrigen 31 Projekte wurden neu in den PST 2022 aufgenommen und sind somit einer 

Umweltprüfung zu unterziehen. 

Nachfolgend werden die 113 Projekte aus dem PST 2019 und 2022 aufgeführt. Die in der vorliegenden 

SUP-Phase 1 untersuchten Flächen sind dabei grau markiert. 

Tabelle 2: Projektübersicht PST 2019 und 2022. 

Nr. 
PNM 

Nr PST 
Actuel 

"Type" Dénomination Modification 

001   Trafic individuel moto-
risé 

Echangeur Luxembourg-Ouest nouveau projet 

002 6.1 Trafic individuel moto-
risé 

Boulevard de Merl à adapter 

003   Parkings relais et pôles 
d'échanges 

Pôle d'échange  Ouest (P+R) nouveau projet 

004   Parkings relais et pôles 
d'échanges 

Pôle d'échange Bouillon (P+R) nouveau projet 

005 6.3 Routier multimodal Boulevard de Cessange à adapter 

006 6.5 Routier multimodal Nouvelle N3 - Boulevard de Kyiv à adapter 

007 4.8 Autoroutier Echangeur Contern (Raccordement de la  
zone logistique de Contern au réseau autoroutier) 

reprendre de l'an-
cien PST 

008   Routier Connexion N7-N11 nouveau projet 

009 6.2 Routier Connexion A6-N6 (Chaussée blanche) à adapter 

014 7.1 Pôle d'échange Pôle d'échange Héienhaff reprendre de l'an-
cien PST 

016   Pôle d'échange P+R Luxembourg Sud nouveau projet 

018   Pôle d'échange Pôle d'échange Hollerich nouveau projet 

019   CHNS CHNS entre Héihenhaff et Cloche d'Or nouveau projet 

105,1 8.15 PC PC27 Irrgarten - Gare Cents  reprendre de l'an-
cien PST 

105,2 8.16 PC PC27 Scheedhaff - Sandweiler-Gare  reprendre de l'an-
cien PST 

106 8.6 PC PC6 Mondorf - Ellange-Gare  reprendre de l'an-
cien PST 

108   Routier multimodal Priorisation pour bus entre Contern  
et échangeur Irrgärtchen 

nouveau projet 

109,1 4.1 Routier multimodal Priorisation bus et voie de covoiturage sur l'A3 à adapter 
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Nr. 
PNM 

Nr PST 
Actuel 

"Type" Dénomination Modification 

109,2 4.2 Routier multimodal A3 – Mise à 2x3 voies de la section Aire de Berchem  
+ Croix de Gasperich avec priorisation pour  
bus et covoiturage  

reprendre de l'an-
cien PST 

110 5.12 Routier Contournement d'Alzingen à adapter 

111 7.4 Pôle d'échange P+R Frisange à adapter 

113 8.17 PC Itinéraire cyclable express 103 à adapter 

118 1.1 Ferroviaire Nouvelle ligne ferroviaire Bettembourg-Luxembourg reprendre de l'an-
cien PST 

121   Ferroviaire Arrêt Kayl-Nord nouveau projet 

124   P+R / Parking camions P+R et aire de stationnement échangeur  
Dudelange Centre 

nouveau projet 

201 3.2 Routier multimodal Voie de priorisation pour bus et covoiturage sur l'A4 à adapter 

205   Ferroviaire Arrêt Belvaux Mairie nouveau projet 

206   Ferroviaire Arrêt Esch - Metzeschmelz nouveau projet 

207   Ferroviaire Arrêt Terres Rouges nouveau projet 

208   CHNS Corridor à haut niveau de service pour bus  
Micheville-Esch/Schifflange 

nouveau projet 

210   Pôle d'échange Pôle d'échange Monkeler (P+R) nouveau projet 

211 4.4 Routier multimodal Liaison Micheville à enlever 

212 4.5 Routier multimodal Optimisation A13-A4-A13 - Avec site propre bus reprendre de l'an-
cien PST 

214 8.1 PC Itinéraire cyclable express 104 à adapter 

216 3.1  
+ 4.5 

CHNS Corridor à haut niveau de service pour bus  
Belvaux-Pôle d'échange Monkeler 

à adapter 

217   Routier multimodal Prolongement N37 nouveau projet 

303   Ferroviaire Triangle ferroviaire Niederkorn-Bascharage nouveau projet 

306 7.6 Routier multimodal P+R Rodange à enlever 

307 7.9 Pôle d'échange P+R Bascharage-Sanem reprendre de l'an-
cien PST 

308   Routier multimodal Mise à 2x2 voies de la N31 nouveau projet 

309 5.5 Routier Contournement de Bascharage reprendre de l'an-
cien PST 

310   Routier multimodal Echangeur Gadderscheier-Bascharage-Sanem nouveau projet 

311   Routier multimodal Contournement Dippach-Gare nouveau projet 

312 6.4 Routier Liaison Foussbann-A13 reprendre de l'an-
cien PST 

313 6.4 Routier multimodal Liaison Scheierhaff reprendre de l'an-
cien PST 

404   Routier multimodal Voie de priorisation pour bus et covoiturage sur l'A6 nouveau projet 

405,1   Routier multimodal Nouvel échangeur Mamer-Capellen et  
réaménagement de la N6 

à adapter 

405,2   Autoroutier Voie de délestage Z.A Pafenbroch nouveau projet 

405,3 7.10 P+R P+R Mamer-Capellen reprendre de l'an-
cien PST 

411 8.3 PC PC1 Strassen - Juegdschlass  reprendre de l'an-
cien PST 

413 7.12 P+R Parking relais Quatre-Vents (P+R)  reprendre de l'an-
cien PST 

414 6.6 Routier multimodal Route de délestage Redange/Attert reprendre de l'an-
cien PST 

415   Pôle d'échange Pôle d'échange Etoile nouveau projet 

416   Pôle d'échange Pôle d'échange CHL nouveau projet 
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Nr. 
PNM 

Nr PST 
Actuel 

"Type" Dénomination Modification 

505 5.2 Routier multimodal Sécurisation de la N7 entre le giratoire Fridhaff  
et le giratoire Wemperhaard  

reprendre de l'an-
cien PST 

507   Pôle d'échange Pôle d'échange d'Erpeldange-sur-Sûre nouveau projet 

508 7.7 Pôle d'échange P+R Troisvierges reprendre de l'an-
cien PST 

509 3.3 CHNS Corridor à haut niveau de service pour  
bus Ettelbruck-Diekirch 

à adapter 

510 5.7 Routier multimodal Contournement de Hosingen (E421/N7)  reprendre de l'an-
cien PST 

511 5.1 Routier multimodal Transversale de Clervaux à enlever 

512 4.6 Routier multimodal Mise à 2x2 voies de la B7 entre l'échangeur Ettel-
brück et le giratoire Fridhaff 

à adapter 

513 5.10 Routier multimodal Contournement de proximité Ettelbruck à adapter 

514 3.3 Routier multimodal Contournement de proximité Diekirch nouveau projet 

515   Routier multimodal Route d'accès Gare nouveau projet 

516.1   Ferroviaire Déplacement et mise à 2 voies de l'antenne  
ferroviaire Ettelbruck-Diekirch 

nouveau projet 

516.2  Routier Route d'accès Walebroch nouveau projet 

601 8.4 PC PC2 Traversée Junglinster reprendre de l'an-
cien PST 

602 8.5 PC PC5 Medernach - Ermsdorf reprendre de l'an-
cien PST 

604 5.6 Routier multimodal Liaison Morgenstern et by-pass nouvelle Gare  
routière (Voie de délestage Echternach) 

à adapter 

613 1.5 Ferroviaire Mise à double voie du tronçon Sandweiler – 
Oetrange  

reprendre de l'an-
cien PST 

614   Routier multimodal Priorisation pour bus et covoitureurs sur A1 nouveau projet 

616 7.8 Pôle d'échange P+R Wasserbillig reprendre de l'an-
cien PST 

701   Routier multimodal Itinéraire cyclable express  nouveau projet 

708 7.5 Pôle d'échange  Pôle d'échange Mersch (I, II et CFL)  à enlever 

710 5.13 Routier Route de délestage CR123-N7 reprendre de l'an-
cien PST 

900 2.8 Extension du réseau 
tram 

Extension du réseau Tram de la Place  
de l'Etoile à Belvaux 

à adapter 

901 2.5 Extension du réseau 
tram 

Extension du réseau Tram dans la Route d'Arlon et  
au centre-ville 

à adapter 

902 2.3 Extension du réseau 
tram 

Ligne de tram entre les pôles d'échanges Bonnevoie,  
Howald et Cloche d'or 

à adapter 

903 2.9 Extension du réseau 
tram 

Extension du réseau Tram dans le Boulevard Konrad  
Adenauer-Kuebebierg-Luxexpo 

à adapter 

904 2.4 Routier multimodal Extension du réseau Tram à Hollerich-Cessange à adapter 

906 2.6;2.7 Routier multimodal Extension du réseau Tram dans le Boulevard de Merl  
et Boulevard de Cessange 

à adapter 

907 2.2 Extension du réseau 
tram 

Ligne de tram entre Pôle d’échanges Kirchberg/Lu-
xexpo et Höhenhof /Aérogare 

reprendre de l'an-
cien PST 

908 2.10 Extension du réseau 
tram 

Extension du réseau Tram vers Mamer/Capellen à adapter 

1000 5.3 Routier multimodal Contournement de Olm-Kehlen (N6A6-N12)  reprendre de l'an-
cien PST 

1002 4.7 Routier Sécurisation de la B7 entre l'échangeur Colmar-Berg  
et l'échangeur Ettelbruck 

reprendre de l'an-
cien PST 

1003 8.8 PC PC8 Belvaux  reprendre de l'an-
cien PST 
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Nr. 
PNM 

Nr PST 
Actuel 

"Type" Dénomination Modification 

1004 4.3 Autoroutier A6 – Sécurisation / Optimisation de la Croix de Ces-
sange  

reprendre de l'an-
cien PST 

1005 5.11 Routier Contournement de Feulen (N15- N21N15)  reprendre de l'an-
cien PST 

1006 5.4 Routier Contournement de Troisvierges (N12)  reprendre de l'an-
cien PST 

1007 5.8 Routier Contournement de Heinerscheid (E421/N7)  reprendre de l'an-
cien PST 

1008 5.9 Routier Contournement de Dippach (E44/N5 )  reprendre de l'an-
cien PST 

1009 8.11 PC PC17 Rambrouch - Koetschette  reprendre de l'an-
cien PST 

1010 8.12 PC PC18 Koetschette  reprendre de l'an-
cien PST 

1011 8.13 PC PC22 Groesteen - Fouhren  reprendre de l'an-
cien PST 

1012 8.14 PC PC23 Bleesbréck - Fouhren  reprendre de l'an-
cien PST 

1013 8.7 PC PC6 Peppange - Bettembourg  reprendre de l'an-
cien PST 

1014 8.9 PC PC10 Abweiler - Leudelange  reprendre de l'an-
cien PST 

1015 1.4 Ferroviaire Nord sur le tronçon Clervaux - Pfaffenmühle  reprendre de l'an-
cien PST 

1016 1.6 Ferroviaire Mise à double voie du tronçon de ligne Rodange  
– frontière française  

reprendre de l'an-
cien PST 

1017 7.2 Pôle d'échange Pôle d'échanges Bettembourg  reprendre de l'an-
cien PST 

1018 1.2 Ferroviaire Mise à double voie intégrale de la ligne ferroviaire  
entre Luxembourg et Pétange  

à enlever 

1019 1.3 Ferroviaire Mise à double voie du tronçon Hamm - Sandweiler  à enlever 

1020 1.7 Ferroviaire Gare Centrale de Luxembourg – Aménagement des  
quais 5 et 6 et restructuration des plans de voies    

à enlever 

1021 2.1 Routier multimodal Ligne de tram entre le pôle d’échanges  
Kirchberg/Luxexpo et la Gare Centrale 

à enlever 

1022 3.4 Transport en commun Corridor de transport collectif entre Höhenhof  
et Parc d’activité Syrdall  

à enlever 

1023 7.11 P+R Parking relais Schwebach-Pont (P+R)  à enlever 

1024 7.13 Pôle d'échange Pôle d’échanges Moutfort  à enlever 

1025 7.14 Pôle d'échange Pôle d’échanges Raemerich  à enlever 

1026 7.15 Pôle d'échange Pôle d’échanges Tossebierg  à enlever 

1027 7.3 Pôle d'échange Parking relais Colmar-Berg/Schieren (P+R)  à enlever 

1028 8.10 PC PC14 Schoenfels - Mersch  à enlever 

1029 8.17 PC PC28 Bettembourg - Cloche d'Or  à enlever 

1030 8.2 PC PC1 Dommeldange Schmelz  à enlever 

1031 2.11 Extension du réseau 
tram 

Ligne de Tram entre l’Aérogare et Kalchesbréck  à enlever 
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5 BEZIEHUNG ZU ANDEREN RELEVANTEN PLÄNEN UND PROGRAMMEN 

Das Großherzogtum Luxemburg zeichnet sich auf europäischer Ebene und auf Ebene der Großregion 

durch ein besonders starkes Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum aus, welches u.a. eine zuverläs-

sige Raumplanung erfordert, um sich u.a. den Herausforderungen im Bereich Mobilität zu stellen. 

Der Leitrahmen der Raumplanung wird durch das Programme directeur de l’aménagement du territoire 

(PDAT)2 dargestellt, welches die Regierung am 27. März 2003 verabschiedete. Entsprechend Art. 5 des 

Landesplanungsgesetzes Loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire definiert 

das PDAT eine sektorübergreifende Strategie zur nachhaltigen Raumentwicklung des Großherzogtums 

Luxemburg.  

Das PDAT wurde 2004 mittels des Integrativen Verkehrs- und Landesentwicklungskonzeptes (IVL) weiter 

präzisiert. Die Aufgabe des IVL bestand darin, Strategien zu entwickeln, wie in Zukunft die Siedlungs-

struktur, die Pendlerstruktur und die Verkehrsinfrastruktur entwickelt und gut aufeinander abgestimmt 

werden können. Das IVL trägt dazu bei, wesentliche Ziele des Programme directeur in praktisches Han-

deln umzusetzen und ist in diesem Sinne zum einen ein strategisches Hilfsmittel zur Abwägung unter-

schiedlicher Entwicklungsmöglichkeiten und zum anderen ein Arbeitsinstrument zur Abstimmung wei-

terer Pläne sowie regionaler und kommunaler Planungen. 

Mit der Verabschiedung der Strategie für eine nachhaltige Mobilität (MODU) im Jahr 2012 und der Ak-

tualisierung im Jahr 2018 (MODU 2,0) wurde ein allgemeiner Orientierungsrahmen mit den Grundsät-

zen des PDAT und IVL geschaffen. Im März 2020 erfolgte ein großer Schritt in Richtung nachhaltige Mo-

bilität mit der Einführung des landesweit kostenlosen ÖPNV. 

Die rechtsverbindliche Umsetzung des PDAT sowie des IVL erfolgt durch die vier Plans directeurs sec-

toriels (PDS), die die sektoriellen Leitpläne für die Bereiche Wohnen (plan directeur sectoriel «loge-

ment»), Aktivitätszonen (plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»), Landschaft (plan di-

recteur sectoriel «paysages») und Transport (plan directeur sectoriel «transports»), darstellen, im Juli 

2019 dem Staatsrat vorgelegt wurden und am 01. März 2021 in Kraft getreten sind. 

Ziele des plan directeur sectoriel «logement»: 

• Ausweisung von Gebieten (Schaffung von Wohnraum durch Flächenreservierung) 

• Verteilung der Bevölkerung bei Gewährleistung optimaler Lebensbedingungen 

• Förderung einer konzentrischen Stadtentwicklung, der Umwandlung von Brachflächen und der 

Schaffung gemischter Wohnformen 

Ziele des plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»: 

• Schaffung/ Förderung nationaler, spezifischer nationaler und regionaler Gewerbegebiete 

• Vorbehaltung von Flächen für die Entwicklung der handwerklichen und industriellen Tätigkeiten 

und für die wirtschaftliche Diversifizierung 

Ziele des plan directeur sectoriel «paysages»: 

• Definition und Abgrenzungen von Grünzäsuren, Zwischenstädtischen Grünzonen und Großen 

Landschaftsräumen 

• Zuordnung eines Rechtsrahmens zu den verschiedenen schützenswerten Zonentypen 

 
2 Eine Neuaufstellung des PDAT ist aktuell in Bearbeitung. 
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Ziele des plan directeur sectoriel «transports»: 

• Infrastrukturprojekte für nachhaltige Mobilität (ÖPNV und nationale Radwege) 

• Infrastrukturprojekte für MIV 

• P+R - Anlagen und Knotenpunkte 

Mit dem PNM 2035 (2022) erschien der Nationale Mobilitätsplan 2035, welcher ein umfassendes Kon-

zept zur Bewältigung eines Mobilitätzuwachses von 40% im Vergleich zu 2017 vorschlägt. Er setzt die in 

der Strategie für eine nachhaltige Mobilität (MODU 2.0, 2018) empfohlenen Ansätze um: 

• Übergang von einer Logik des Aufholens zu einer Logik der Antizipation der zukünftigen Mobi-

litätsanfrage 

• Bestimmung der Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Ort kommen müssen, und 

dann Ausbau der am besten geeigneten Verkehrsmittel für den jeweiligen Kontext 

• Mobilisierung der vier Akteure der Mobilität (Staat, Gemeinde, Arbeitgeber, Bürger) 

Die aktuell vorgesehenen Änderungen des PST haben die Realisierung der im PNM 2035 vorgesehenen 

Projekte und damit die Abstimmung und Verbesserung der ansteigenden Anforderungen an die Mobi-

lität und der Leistungsfähigkeit der Verkehrswege zum Ziel. Spezifische Verkehrskorridore sollen hier-

durch langfristig für übergeordnete Projekte gesichert, nachhaltige Mobilität gefördert sowie effizientes 

Parkraummanagement umgesetzt werden. 
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6 DARSTELLUNG DER SCHUTZGUTSPEZIFISCHEN UMWELTZIELE 

Den Bewertungsrahmen der SUP bilden neun zentrale Leitziele des Umweltschutzes, die sich in unter-

schiedlicher Intensität auf eines oder mehrere der sieben im SUP-Gesetz aufgeführten Schutzgüter be-

ziehen, die bei der Beurteilung von Umweltfolgen zu berücksichtigen sind. Die Leitziele ergeben sich aus 

den Zielsetzungen nationaler Pläne und Programme sowie dem SUP-Leitfaden von 2010, unter Berück-

sichtigung der aktuellen Anpassungen. 

Leitziel 01 Dem Leitbild von Klimaschutz und Klimaanpassung entsprechend, müssen Energieeinspa-
rung und Emissionsminderung gefördert werden, so dass eine Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen um 55% bis 2030 (Basis: 2005) möglich wird (3er PNDD 2021) 

Leitziel 02 Im Sinne des Schutzes natürlicher Ressourcen ist der nationale Bodenverbrauch bis 2020 
auf 1ha/Tag zu stabilisieren bzw. bis 2050 der weitere Landverbrauch zu stoppen (3er 
PNDD 2021 und PNEC 2020) 

Leitziel 03 Erreichen einer guten Qualität der unterirdischen und oberirdischen Gewässer im Sinne 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie durch Senkung der Schadstoffeinträge in Gewässer 
(Richtlinie 2000/60/EG und 3er PNDD 2021) 

Leitziel 04 Stopp des Verlustes an biologischer Vielfalt sowie Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung 
natürlicher Ressourcen (PNPN 2017 und NatSchG 18.07.2018) 

Leitziel 05 Bewahrung und Förderung eines langfristig guten Erhaltungszustandes der zu schützen-
den Lebensräume und Arten der FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie (3er PNDD 2021 und 
SUP-Gesetz vom 22. Mai 2008) 

Leitziel 06 Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit sowie zur Förderung von Le-
bensqualität ist das Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxide und Feinstaub-
partikel zu verhindern (Richtlinie 2008/50/CE und 3er PNDD 2021) 

Leitziel 07 Zur Sicherung der Gesundheit und Lebensqualität von Mensch und Umwelt sind Emissi-
onen durch Lärm in der Gesamtbilanz zu reduzieren (Richtlinie 2002/49/EG und 3er PNDD 
2021) 

Leitziel 08 Reduktion verkehrsbedingter Umweltbelastung durch eine Verringerung des Modal Split 
für Arbeitswege: MIV (nur Fahrer) -46%; MIV (mehrfach besetzt) -19%; ÖV -22%, Fahrrad 
-4%, Fußgänger -9% (3er PNDD 2021und MODU 2.0 2018) 

Leitziel 09 Im Sinne einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung ist der Verlust hochwertiger Land-
schaften, Kultur- oder Sachgüter zu vermeiden (3er PNDD 2021) 

Diese Leitziele sowie weitere spezifische Umweltziele lassen sich den sieben Schutzgütern zuordnen.  

In den folgenden Abschnitten werden die für die Modifikationen des PST geltenden wesentlichen Um-

weltziele nach Schutzgütern gegliedert dargestellt. 
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6.1 SCHUTZGUT MENSCHLICHE GESUNDHEIT UND BEVÖLKERUNG 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 3: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Menschliche Gesundheit und Bevölkerung. 

LEITZIEL SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

01 Dem Leitbild von Klimaschutz und Klimaanpassung entsprechend, müssen Energieeinspa-
rung und Emissionsminderung gefördert werden, so dass eine Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen um 55% bis 2030 (Basis: 2005) möglich wird (3er PNDD 2021) 

06 Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit sowie zur Förderung von Le-
bensqualität ist das Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxide und Feinstaubpar-
tikel zu verhindern (Richtlinie 2008/50/CE und 3er PNDD 2021) 

07 Zur Sicherung der Gesundheit und Lebensqualität von Mensch und Umwelt sind Emissio-
nen durch Lärm in der Gesamtbilanz zu reduzieren (Richtlinie 2002/49/EG und 3er PNDD 
2021) 

08 Reduktion verkehrsbedingter Umweltbelastung durch eine Verringerung des Modal Split 
für Arbeitswege: MIV (nur Fahrer) -46%; MIV (mehrfach besetzt) -19%; ÖV -22%, Fahrrad 
-4%, Fußgänger -9% (3er PNDD 2021und MODU 2.0 2018) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage  

Sicherung und Entwicklung dauerhaft guter Luftqualität  

Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und Gewährleistung von Ruheräumen 

Sicherung und Entwicklung von ausreichenden und qualitätsvollen Freizeit- und Erho-
lungsinfrastrukturen insbesondere im Wohnumfeld 

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Reduktion der Verkehrsbelastung 

6.2 SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 4: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt. 

LEITZIELE SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

04 
Stopp des Verlustes an biologischer Vielfalt sowie Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung 
natürlicher Ressourcen (PNPN 2017 und NatSchG 18.07.2018) 

05 
Bewahrung und Förderung eines langfristig guten Erhaltungszustandes der zu schützen-
den Lebensräume und Arten der FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie (3er PNDD 2021 und 
SUP-Gesetz vom 22. Mai 2008) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Sicherung und Entwicklung der natürlichen Standortbedingungen 

Sicherung und Entwicklung seltener und bedeutender Lebensräume 

Sicherung und Entwicklung eines funktionsfähigen Biotopverbundsystems 

Sicherung geschützter Tier‐ und Pflanzenarten und -bestände 
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Sicherung der landestypischen biologischen Vielfalt 

Sicherung von unzerschnittenen Räumen 

Vermeidung von Beeinträchtigungen und Störungen der Bereiche, die eine besondere Be-
deutung für Natur‐ und Artenschutz besitzen 

6.3 SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 5: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Landschaft. 

LEITZIELE SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

09 
Im Sinne einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung ist der Verlust hochwertiger Land-
schaften, Kultur- oder Sachgüter zu vermeiden (3er PNDD 2021) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaften  

Sicherung und Entwicklung des Erlebniswertes der Landschaft und von Ruheräumen in 
der Landschaft 

Sicherung der Landschaft als Zeugnis historisch bedeutsamer und regional typischer Kul-
turlandschaften und Nutzungsformen 

Vermeidung von visuellen und strukturellen Beeinträchtigungen der Landschaft 

Sicherung und behutsame Weiterentwicklung von zusammenhängenden unzerschnitte-
nen und störungsarmen Räumen 

Vermeidung von Eingriffen in die landschaftsprägende Topographie 

Sicherung und Schutz tradierter Landschafts- und Ortsbilder 

6.4 SCHUTZGUT WASSER 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 6: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Wasser. 

LEITZIELE SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

03 
Erreichen einer guten Qualität der unterirdischen und oberirdischen Gewässer im Sinne 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie durch Senkung der Schadstoffeinträge in Gewässer 
(Richtlinie 2000/60/EG und 3er PNDD 2021)  

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Sicherung und Entwicklung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähig-
keit des Schutzgutes Wasser 

Sicherung und Entwicklung von großflächigen naturnahen Retentionsräumen  

Sicherung und Entwicklung ausreichender Überflutungsräume für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz 

Bedeutung des Oberflächen- und Grundwassers für nationale und internationale Schutz-
gebiete 
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6.5 SCHUTZGUT BODEN 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 7: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Boden. 

LEITZIELE SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

02 
Im Sinne des Schutzes natürlicher Ressourcen ist der nationale Bodenverbrauch bis 2020 
auf 1 ha /Tag zu stabilisieren bzw. bis 2050 der weitere Landverbrauch zu stoppen (3er 
PNDD 2021 und NECP 2020) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Sicherung der Böden, ihrer ökologischen Funktionen und ihrer nachhaltigen Nutzbarkeit 

Schonung seltener und hochwertiger Böden, insbesondere auch der guten landwirtschaft-
lichen Böden 

Sparsame und schonende Bewirtschaftung der Ressource Boden  

Sanierung und Vermeidung von schadstoffbelasteten Böden 

Minimierung von Terrassierungsarbeiten und Vermeidung von Aushub 

6.6 SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 8: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Klima und Luft. 

LEITZIEL SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

01 
Dem Leitbild von Klimaschutz und Klimaanpassung entsprechend, müssen Energieeinspa-
rung und Emissionsminderung gefördert werden, so dass eine Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen um 55% bis 2030 (Basis: 2005) möglich wird (3er PNDD 2021) 

06 
Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit sowie zur Förderung von Le-
bensqualität ist das Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxide und Feinstaubpar-
tikel zu verhindern (Richtlinie 2008/50/CE und 3er PNDD 2021) 

08 
Die Reduktion verkehrsbedingter Umweltbelastung durch eine Verringerung des Modal 
Split für Arbeitswege: MIV (nur Fahrer) -46%; MIV (mehrfach besetzt) -19%; ÖV -22%, Fahr-
rad -4%, Fußgänger -9% (3er PNDD 2021und MODU 2.0 2018) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Erhaltung, Sicherung oder auch Wiederherstellung und Entwicklung von Gebieten mit ho-
her Bedeutung für das regionale Klima und die Luftreinhaltung (Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebiete sowie entsprechende Schneisen zum Luftausgleich) 

Vermeidung von Beeinträchtigungen der klimatischen Ausgleichsleistungen 

Berücksichtigung potenzieller Folgen klimatischer Veränderungen wie Unwetterereignisse, 
zunehmende Hochwasser und Hitzeextreme 
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6.7 SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Folgende Tabelle zeigt die schutzgutspezifisch zu berücksichtigenden Umweltziele: 

Tabelle 9: Schutzgutspezifische Umweltleitziele - Kultur- und Sachgüter. 

LEITZIELE SCHUTZGUTBEZOGEN RELEVANTE ZENTRALE UMWELTZIELE 

09 
Im Sinne einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung ist der Verlust hochwertiger Land-
schaften, Kultur- oder Sachgüter zu vermeiden (3er PNDD 2021) 

 SCHUTZGUTSPEZIFISCH ZU BERÜCKSICHTIGENDE ZIELE 

 

Erhalt von Denkmalen und Sachgütern 

Sicherung von historischen Kulturlandschaften 

Sicherung baulicher Ensembles und erhaltenswerter Baustrukturen 
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7 DETAILLIERUNGSGRAD DER UMWELTERHEBLICHKEITSPRÜFUNG 

Im Folgenden wird näher auf den Detaillierungsgrad der vorliegenden UEP und der einzelnen projekt-

bezogenen Steckbriefe (siehe Anhang) eingegangen. 

7.1 PROJEKTBESCHREIBUNG UND BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES 

Jedes Einzelprojekt verfügt über eine Identifikationsnummer (ID), die der Nummerierung des Projektes 

im PNM 2035 entspricht. 

In der UEP erfolgt für jedes Einzelprojekt entsprechend der Informationen des PNM 2035 eine Projekt-

beschreibung, die das Vorhaben in das Wirkungsgefüge mit gebündelten Verkehrsinfrastrukturprojek-

ten stellt und die wesentlichen Ziele dieser Kumulationsräume beschreibt. Anschließend wird der Un-

tersuchungsraum des Einzelprojektes näher definiert und auf dessen schutzgutspezifische Besonderhei-

ten eingegangen. 

7.2 SCHUTZGUTSPEZIFISCHE BEWERTUNG 

In der vorliegenden UEP werden für jedes Einzelprojekt der Umweltzustand sowie voraussichtliche Um-

weltauswirkungen schutzgutspezifisch unter Berücksichtigung der Umweltziele (siehe Kapitel 5.1) ana-

lysiert und anhand einer Erheblichkeitsmatrix (siehe nachfolgende Abbildung) bewertet. 

 

Abbildung 2: Erheblichkeitsbewertung in der SUP. Quelle: eigene Darstellung nach SUP-Leitfaden, 2010. 
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Die Zustandsbeschreibung und voraussichtliche Umweltauswirkungen erfolgen gemäß Art. 5 SUP-Ge-

setz gegliedert nach den sieben Schutzgütern Bevölkerung und Gesundheit des Menschen, Pflanzen, 

Tiere und Biologische Vielfalt, Landschaft, Wasser, Boden, Klima und Luft, Kultur- und Sachgüter sowie 

der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Tabelle 10: Darstellung der schutzgutspezifischen Themen pro Projekt. 

Schutzgut Umweltzustand und voraussichtliche Umweltauswirkungen Bewertung 

Menschliche 
Gesundheit 
und Bevölke-
rung 

• Bauphase3 (Licht, Lärm, Erschütterungen, Staub, erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen) 

• Vorbelastung (Verkehrsbelastung, Lärm, Infrastrukturen) 

• Abstand zu bestehenden Nutzungen 

• Ruhige Gebiete, Naherholung, Freizeit 

• Verkehrssicherheit 

(nicht betroffen/ 
geringe Auswirkung/ 
mittlere Auswirkung/ 

hohe Auswirkung/ 
sehr hohe Auswirkung) 

Pflanzen, Tiere 
und biologi-
sche Vielfalt 

• Bauphase (Licht, Lärm, Erschütterungen, Staub) 

• Betroffenheit Grünzone, nationale und internationale Schutzge-
biete (Berücksichtigung eines FFH-Screenings), Wälder, Korridore, 
Landschaftsstrukturelemente 

• Geschützte Biotope 

• Geschützte Arten (Berücksichtigung eines faunistischen Scree-
nings) 

* 

Boden • Bauphase (Schadstoffeinträge, temporär genutzte Flächen, Bo-
denverdichtung) 

• Vorbelastung (Grad vorhandener Versiegelung) 

• Bodenverbrauch 

• Bodenaushub (u.a. in Abhängigkeit zur Topographie) 

• Altlasten, Altlastenverdachtsflächen (aktualisierte Daten sind im 
Rahmen des UB anzufragen und einzuarbeiten) 

• Bodenqualität (Verlust wertvoller Böden; aktualisierte Daten sind 
im Rahmen des UB anzufragen und einzuarbeiten) 

* 

Wasser • Bauphase (Verschmutzungen von Oberflächengewässern und 
Grundwasser) 

• Überschwemmungszonen 

• Trinkwasserschutzzonen, Grundwasser, Quellen, Fließgewässer 

• Versiegelung, Oberflächenabfluss 

• Starkregengefahren  

* 

Klima und Luft • Bauphase (Emissionen) 

• Geländeklima (Flächen mit bioklimatischer Bedeutung/ Aus-
gleichsfunktion) 

• Emissionen 

* 

Landschaft • Bauphase (Baustellen) 

• Vorbelastungen (bestehende Infrastrukturen, besiedelter Raum) 

• Landschaftsbild (urbanisierter Raum), Einsehbarkeit 

• Grünzone, Unberührtheit 

• Betroffenheit Ausweisungen des PS Paysage 

• Topographie 

* 

Kultur- und 
Sachgüter 

• Kulturdenkmäler nach INPA 

• Archäologische Stellungnahme INRA (ist im Rahmen des UB ein-
zuarbeiten) 

* 

 

3 Unter den jeweiligen Schutzgütern (mit Ausnahme der Kultur- und Sachgüter) wird auch jeweils die Bauphase der Projekte 

bei den Analysen berücksichtigt. Hierbei ist zu beachten, dass die voraussichtlichen Umweltauswirkungen teilweise nur tem-
porär bestehen und diese in Abhängigkeit der Größe des Untersuchungsraumes bzw. des Eingriffs stehen. 
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Es ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der tabellarischen Form bei den einzelnen Projekten ggf. nur 

auf die relevanten Themen näher eingegangen wird. Für jedes Projekt erfolgte aber eine Vorprüfung 

auf alle oben genannten Themenfelder.  

7.3 BERÜCKSICHTIGUNG KUMULATIVER WECHSELWIRKUNGEN 

Aufgrund vorgesehener Rückbauarbeiten im Umfeld von Einzelprojekten und der geplanten Bündelung 

mehrerer Verkehrsinfrastrukturprojekte des PST wird zusätzlich unter jeder einzelprojektbezogenen Be-

wertung Bezug zu potenziell kumulativen Wechselwirkungen genommen, z.B.: 

• Verbesserung des Verkehrsflusses 

• Entlastungen von Ortschaften 

• Förderung von ÖPNV und nachhaltiger Mobilität 

• Einschränkungen des MIV 

So sind ggf. durch Einzelprojekte entstehende negative Umweltauswirkungen den positiven Auswirkun-

gen in Kumulationsräumen entgegenzustellen. Für die Zielerreichung der positiven Auswirkungen ist es 

jedoch zwingend erforderlich die im PNM angedachten Projekte in ihrer Gesamtheit zu realisieren. 

Für die Analyse der kumulativen Wechselwirkungen in der SUP-Phase 2 Umweltbericht wurden in An-

lehnung an den PNM die vier Agglomerationsräume „Centre“, „Sud“, „Dudelange“ und „Nordstad“ ge-

bildet, in denen jeweils mehrere PST-Projekte geplant sind, zwischen denen ein inhaltlicher Zusammen-

hang besteht. 

 

Abbildung 3: Darstellung der PST-Einzelprojekte im Agglomerationsraum „Centre“, Quelle: MEA, 2022. 
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Abbildung 4: Darstellung der PST-Einzelprojekte im Agglomerationsraum „Sud“, Quelle: MEA, 2022. 

 

Abbildung 5: Darstellung der PST-Einzelprojekte im Agglomerationsraum „Dudelange“, Quelle: MEA, 2022. 
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Abbildung 6: Darstellung der PST-Einzelprojekte im Agglomerationsraum „Nordstad“, Quelle: MEA, 2022. 

7.4 VORPRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT MIT DEN SCHUTZZIELEN VON NATURA2000  

Die Änderungen des PST tangieren mehrere europäische Natura2000-Schutzgebiete. Dabei handelt es 

sich um 13 FFH-Schutzgebiete (12 in Luxemburg und eines grenzüberschreitend in Deutschland) 

• LU0001006: Vallée de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la Lellgerbaach 

• LU0001011: Vallée de l'Ernz noire / Beaufort / Berdorf 

• LU0001018: Vallée de la Mamer et de l'Eisch 

• LU0001022: Grunewald 

• LU0001026: Bertrange - Grévelserhaff / Bouferterhaff 

• LU0001028: Differdange Est - Prënzebierg / Anciennes mines et carrières 

• LU0001030: Esch-sur-Alzette Sud-Est - Anciennes minières / Ellergronn 

• LU0001032: Dudelange - Ginzebierg 

• LU0001044: Cruchten - Bras mort de l'Alzette 

• LU0001055: Capellen - Air de service et Schultzbech 

• LU0001074: Massif forestier du Faascht 

• LU0001076: Massif forestier du Waal 

• DE6205301: Sauertal und Seitentäler 

sowie 6 Vogelschutzgebiete:  

• LU0002006: Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt-sur-Syre 

• LU0002007: Vallée supérieure de l'Alzette 
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• LU0002008: Minière de la région de Differdange - Giele Botter, Tillebierg, Ronnebierg, Metzer-

bierg et Galgebierg 

• LU0002009: Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn 

• LU0002017: Région du Lias moyen 

• LU0002018: Région de Schuttrange, Canach, Lenningen et Gostingen 

Nach Art. 32f NatSchG, ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen, sobald Pläne oder Projekte 

einzeln oder in Verbindung mit anderen Plänen und Projekten (kumulativ) auf europäische Natura2000-

Schutzgebiete (Vogelschutzgebiete/ Flora-Fauna-Habitat-Gebiete) erhebliche Auswirkungen haben 

könnten. Zu prüfen ist, ob Pläne/ Projekte mit den für die Schutzgebiete festgelegten Erhaltungszielen 

verträglich sind und sich erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch die Planung aus-

schließen lassen. 

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung läuft in mehreren Phasen ab: 

• Phase 1 Vorprüfung „Screening“ 

• Phase 2 Prüfung auf Verträglichkeit 

• Phase 3 Prüfung von Alternativlösungen 

• Phase 4 Ausnahmeprüfung 

Die Anzahl der zu durchlaufenden Phasen und ihrer Detailschärfe ergeben sich aus dem Grad der zu 

erwartenden erheblichen Auswirkungen.  

Aufgrund der Nähe von Projekten des PST zu Natura2000-Schutzgebieten wurde eine separate FFH-

Verträglichkeitsprüfung Phase 1 Vorprüfung „Screening“ (siehe Anhang) durchgeführt. Die Ergebnisse 

werden in den Steckbriefen der UEP beim Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt berücksich-

tigt. 

7.5 WEITERE VORGEHENSWEISE 

In der vorliegenden UEP wird für jedes Projekt des PST eine kurze Zusammenfassung am Ende des Steck-

briefes gegeben, ob eine SUP-Phase 2 (UB) notwendig ist und welche zentralen Inhalte detailliert zu 

behandeln sind. 

Zudem erfolgt ein Hinweis auf mögliche grenzüberschreitende Wirkungen, sofern sich ein Projekt im 

grenznahen Raum befindet und diese von Relevanz sind. 
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8 GLIEDERUNGSVORSCHLAG FÜR DEN UMWELTBERICHT 

Die Gliederung eines UB ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben und den nach Art. 5 SUP-Gesetz 

beschriebenen Inhalten. Für den UB zu den Änderungen des PST wird nachfolgende Gliederung vorge-

schlagen: 

1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

1.2  Bisheriger Verfahrensverlauf 

2. Strategische Umweltprüfung 

2.1  Rechtliche Grundlage der Strategischen Umweltprüfung 

2.2  Aufgabe und Ablauf der Strategischen Umweltprüfung 

2.3  Genehmigungsverfahren und Prozedur 

2.4  Gegenstand der Strategischen Umweltprüfung 

3.  Datengrundlage und Unsicherheiten 

4.  Wesentliche Inhalte und Ziele des PST 

5.  Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes 

6. Umweltauswirkungen in Bezug auf Schutzgüter und Umweltziele 

6.1  Nationale Ebene (Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen) 

6.2  Kumulationsräume (Bündelung von Verkehrsinfrastrukturen) 

6.3  Einzelprojekte 

7.  FFH-Verträglichkeit 

8.  Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen 

9.  Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie ggf. Alternativen 

10.  Monitoring 

11.  Nichttechnische Zusammenfassung 

12.  Anhang 

13.  Literaturverzeichnis 
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9 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

AEV Administration de l'environnement  

AGE Administration de la gestion de l‘eau  

ANF Administration de la nature et des forêts  

ASTA Administration des services techniques de l'agriculture 

CEF-Maßnahme(n) Continuous ecological functionality measure(s) 

CHNS Corridors à haut niveau de service 

CV Coupures vertes 

dB(A) Dezibel (bewertet mit Frequenzfilter A) 

EIE Evaluation des incidences sur l'environnement 

FFH Fauna-Flora-Habitat 

GEP Grands Ensembles Paysagers 

INPA Institut national pour le patrimoine architectural 

INRA Institut national de recherches archéologiques 

IVL  Integriertes Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg 

MC Ministère de la Culture  

MEA Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire  

MDDI Ministère du Développement durable et des Infrastructures 

MDDI-DAT Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département 

de l’aménagement du territoire 

MECDD Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 

MI Ministère de l'Intérieur 

MMTP Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 

MNHN Portail des cartes des Musée Nationale d’Histoire 

MSAN Ministère de la Santé  

MTEESS Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire 

NatSchG Naturschutzgesetz - loi modifiée du 18 juillet 2018 

NECP National Energy- and Climate Plan 

NSG Naturschutzgebiet 

PAG Plan d‘aménagement général 

PC Pistes cycables 

PCh L’administration des ponts et chaussées 

PDAT Programme directeur d’aménagement du territoire 

PDS Plans directeurs sectoriels 
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PNM Plan national de mobilité 

PNDD Plan national pour un développement durable 

PNPN Plan national concernant la protection de la nature  

P+R Park+Ride 

PSL Plan directeur sectoriel „logement“ 

PSP Plan directeur sectoriel „paysages“ 

PST Plan directeur sectoriel „transport“ 

PSZAE Plan directeur sectoriel „zones d’activités économiques“ 

RGD Règlement grand-ducal 

SSMN Service des sites et monuments nationaux  

SUP Strategische Umweltprüfung  

UB Umweltbericht 

UEP Umwelterheblichkeitsprüfung 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung  

ZPS Trinkwasserschutzgebiet 
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